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Bundestag: Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz verabschiedet 

Am 05.05.2021 hat der Bundestag das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungs-

gesetz in der Fassung der Beschlussempfehlungen seines Finanzausschusses 

(vgl. hierzu bereits TAX WEEKLY # 15/2021) verabschiedet. Die finale Zustim-

mung des Bundesrats ist für den 28.05.2021 vorgesehen. 

 

Bundesrat: Zustimmung zum Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteu-

ergesetzes (sog. Share Deals) 

Der Bundesrat hat am 07.05.2021 der vom Bundestag beschlossenen (vgl. TAX 

WEEKLY # 14/2021) verschärften Besteuerung grunderwerbsteuerlicher Share 

Deals zugestimmt. Die Regelungen können somit zum 01.07.2021 in Kraft tre-

ten.  

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines ATAD-

Umsetzungsgesetzes – Forderungen zu Verrechnungspreisen 

Der Bundesrat hat am 07.05.2021 seine Stellungnahme zum Regierungsent-

wurf des ATAD-Umsetzungsgesetzes (ATADUmsG) beschlossen. Dabei folgte 

er den Empfehlungen seines Finanzausschusses (vgl. ausführlich TAX 

WEEKLY # 16/2021). Nicht aufgegriffen hat der Bundesrat die Empfehlungen 

seines Wirtschaftsausschusses, zum einen den Verzicht auf die Verschärfung 

der sog. Wegzugsbesteuerung und zum anderen eine Absenkung der Niedrig-

besteuerungsgrenze von derzeit 25 % auf ein Niveau von 15 % zu fordern.  

Forderungen zu Verrechnungspreisregelungen, die bereits in früheren Entwür-

fen des ATADUmsG enthalten waren und die vom Bundesrat grundsätzlich be-

reits zum Entwurf des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes  

(AbzStEntModG) in seiner Stellungnahme vom 05.03.2021 vorgetragen wur-

den (vgl. TAX WEEKLY # 9/2021), werden nun vom Bundesrat wiederholt. Da-

bei sind Teile der Änderungen, aus Verrechnungspreissicht insbesondere in 

§§ 1 Abs. 3 bis 3c, 1a AStG-E, in dem mittlerweile am 05.05.2021 vom Bun-

destag beschlossenen AbzStEntModG enthalten, welches voraussichtlich am 

28.05.2021 auch den Bundesrat passieren soll. 

Aus Verrechnungspreissicht besonders interessant ist, dass Forderungen zu 

Regelungen zu grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehungen innerhalb 

multinationaler Unternehmensgruppen, die nicht im AbzStEntModG enthalten 

sind, nun erneut in den geforderten § 1 Abs. 3d und 3e AStG-E im Rahmen 

des ATADUmsG diskutiert werden.  

Im Vergleich zu den früheren Entwürfen des ATADUmsG enthält die Gesetzes-

formulierung der Stellungnahme des Bundesrats kein explizites treaty override 

mehr. Der aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb 

einer Unternehmensgruppe resultierende Aufwand entspräche nicht dem 

Fremdvergleichsgrundsatz, wenn er die Einkünfte des Steuerpflichtigen ge-

mindert hat und der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er den 

Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser Finanzierungsbeziehung von An-
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fang an hätte erbringen können und er die Finanzierung wirtschaftlich benötigt 

und für den Unternehmenszweck verwendet. Es entspräche grundsätzlich auch 

nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, soweit der seitens des Steuerpflichtigen 

zu entrichtende Zinssatz für eine grenzüberschreitende Finanzierungsbezie-

hung mit einer ihm nahestehenden Person den Zinssatz übersteigt, zu dem 

sich das Unternehmen unter Zugrundelegung des Ratings für die Unterneh-

mensgruppe gegenüber fremden Dritten finanzieren könnte. Bei der Bemes-

sung des Zinssatzes soll es aber berücksichtigt werden, wenn im Einzelfall 

nachgewiesen wird, dass ein aus dem Unternehmensgruppenrating abgeleite-

tes Rating dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht.  

Die gruppeninterne Vermittlung sowie die Weiterleitung von Finanzierungsbe-

ziehungen und die Übernahme der Steuerung von Finanzmitteln, wie ein Liqui-

ditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisikomanage-

ment oder der Tätigkeit als Finanzierungsgesellschaft würden regelmäßig funk-

tions- und risikoarme Dienstleistungen darstellen, es sei denn, der Steuer-

pflichtige weist anhand einer Funktions- und Risikoanalyse nach, dass es sich 

nicht um funktions- und risikoarme Dienstleistungen handelt. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Körperschaft-

steuermodernisierungsgesetzes  

Der Bundesrat hat am 07.05.2021 seine Stellungnahme zum Regierungsent-

wurf eines Körperschaftsteuermodernisierungsgesetzes  (KöMoG) beschlos-

sen. Dabei folgte er ohne Abweichung den alleinigen Empfehlungen seines Fi-

nanzausschusses (vgl. ausführlich TAX WEEKLY # 16/2021).  

 

BMF: Änderung des BMF-Schreibens zu Zweifelsfragen zu § 6 Abs. 3 EStG 

Die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils erfolgt nach § 6 

Abs. 3 EStG grundsätzlich nur dann zum Buchwert, wenn neben dem Gesell-

schaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermö-

gen des Übertragenden auf den Rechtsnachfolger übergeht. Maßgebend dafür, 

ob ein (gesamter) Mitunternehmeranteil übertragen wird, ist das Betriebsver-

mögen, das bei der Übertragung existiert, wobei es auf den Übergang des 

wirtschaftlichen Eigentums ankommt. 

Der BFH hatte hierzu mit Urteil vom 10.09.2020 (IV R 14/18) entschieden, dass 

dabei nicht auf das am Tag der Übertragung vorhandene Betriebsvermögen 

abzustellen ist, sondern (enger) auf das im Zeitpunkt der Übertragung vorhan-

dene Betriebsvermögen. Danach ist es für die Anwendung des § 6 Abs. 3 

Satz 1 Hs. 1 EStG unschädlich, wenn vor Übertragung des (verbliebenen) 

ganzen Mitunternehmeranteils eine (funktional) wesentliche Betriebsgrundlage 

aus diesem durch Veräußerung an Dritte oder Überführung in das Privatver-

mögen ausscheidet. Nach der Entscheidung reiche es aus, wenn die Veräuße-

rung bzw. Entnahme eine „juristische Sekunde“ vor der Übertragung des ver-

bliebenen Mitunternehmeranteils erfolgt sei. 
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Die Begünstigung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Hs. 1 EStG komme hingegen nicht zur 

Anwendung, wenn mit der unentgeltlichen Übertragung des Mitunternehmeran-

teils zeitgleich stille Reserven in funktional wesentlichen Wirtschaftsgütern des 

Sonderbetriebsvermögens durch Veräußerung oder Entnahme aufgedeckt 

würden. In solchen Fällen komme es insgesamt zu einer Aufgabe des (gesam-

ten) Mitunternehmeranteils i.S.v. § 16 Abs. 3 EStG, so wie dies zutreffender 

Weise seitens der Finanzverwaltung vertreten werde (vgl. BMF-Schreiben vom 

20.11.2019, Rz. 9). 

Mit BMF-Schreiben vom 05.05.2021 übernimmt die Finanzverwaltung nun diese 

zeitpunktbezogene Betrachtungsweise. Taggleiche Übertragungen funktional 

wesentlicher Wirtschaftsgüter werden nicht mehr als schädlich angesehen, 

wenn sie auch nur eine „juristische Sekunde“ vor der Übertragung des verblie-

benen Mitunternehmeranteils erfolgt sind. 

 

BMF: Leistungen von Börsen und anderen Handelsplattformen für Finanz-

produkte 

Der Handel mit Wertpapieren (Kassamarkt) sowie der Handel mit Derivaten 

(Terminmarkt) erfolgt grundsätzlich auf regulierten Märkten über Börsen und 

Handelsplattformen. Diese arbeiten mit Hilfe einer vollautomatischen IT-

Infrastruktur und hieran angeschlossene Handelsteilnehmer können Aufträge 

für Wertpapiertransaktionen direkt über ihren elektronischen Zugang eingeben. 

Mit BMF-Schreiben vom 03.05.2021 nimmt die Finanzverwaltung zur Steuer-

freiheit derartiger Leistungen der Börsen und anderer Handelsplattformen Stel-

lung. 

Agiert die Börse als „Zentraler Kontrahent“ (central counterparty -CCP) im 

Wertpapier- bzw. Derivatehandel, so tritt sie im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung in der jeweiligen Transaktion auf. Stellt die Börse dabei auch die 

Handelsplattform zur Verfügung, so sollen diese IT-Dienstleistungen als Ne-

benleistungen anzusehen sein, da sie lediglich das technische Hilfsmittel bil-

den, um dem Nutzer an die Handelsplattform anbinden zu können.  

Daneben kann der Börsenbetreiber auch als Abwickler und technischer Anbie-

ter die Wertpapiertransaktionen unterstützen. Hierbei kaufen bzw. verkaufen 

Handelsteilnehmer Wertpapiere unmittelbar untereinander und der Börsenbe-

treiber führt die Kauf-/Verkaufsorder zusammen (sog. Matching), übernimmt 

u.a. die Verrechnung (sog. Clearing) sowie das Settlement (das Erfüllungsge-

schäft). Umsatzsteuerlich sollen die Clearing- und Settlement-Tätigkeiten dann 

Nebenleistungen zur Matching-Leistung des Börsenbetreibers darstellen. 

Dieser Auffassung folgend, sollen diese Leistungen der Börsenbetreiber und 

Handelsplattformen der Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 8 Buchst. e UStG 

(Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren) unterfallen, sofern der Leistungsort 

im Inland liegt. Ergänzend werden die Möglichkeit der Option zur Steuerpflicht 

(auch für die Vergangenheit) gem. § 9 UStG bzw. die Auswirkungen auf den 

Vorsteuerabzug thematisiert. 
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Stellt der Börsenbetreiber hingegen IT-Dienstleistungen (z. B. die technische 

Anbindung an den Börsenbetrieb zur Nutzung der Börsenprogramme) zur Ver-

fügung, ohne dass die Leistungsempfänger selbst Transaktionen auf dem Bör-

senplatz vornehmen, soll es sich insoweit um eine eigenständige sonstige 

Leistung handeln, welche nicht der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 Buchst. e 

UStG unterfallen soll. 

Diese Vorgaben sollen in allen noch offen Fällen angewendet werden, wobei 

die Finanzverwaltung für Umsätze bis zum 30.06.2021 eine Nichtbeanstan-

dungsregelung im Hinblick auf die Behandlung dieser Tätigkeiten als steuer-

pflichtig vorsieht. 

Mit ihren Aussagen orientiert sich die Finanzverwaltung an den bereits existen-

ten Vorgaben zur börsenmäßigen Abwicklung des Derivatehandels und  

-clearings auf dem Terminmarkt der EUREX. Die so geschaffene Klarheit zur 

Anwendbarkeit der Steuerbefreiung vermeidet Wettbewerbsnachteile gegen-

über anderen Mitgliedstaaten, welche diese Leistungen ebenfalls von der 

Steuer befreien: Insbesondere für Finanzdienstleister, die derartige Leistungen 

regelmäßig in Anspruch nehmen werden dürften, führen umsatzsteuerbelaste-

te Eingangsleistungen aufgrund eines beschränkten Rechts auf Vorsteuerab-

zug regelmäßig zu höheren Kosten. 

 

BVerfG: Paukenschlag pro Klimaschutz – Freiheitsrechte der nachfolgen-

den Generationen durch mangelhaftes Klimaschutzgesetz verletzt 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung der Klimaschutzziele: Das Bundes-

verfassungsgericht (BVerfG) hat mit am 29.04.2021 veröffentlichtem Beschluss 

vom 24.03.2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20) ent-

schieden, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes vom 12.12.2019 (KSG) 

über die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jah-

resemissionsmengen insofern mit Grundrechten unvereinbar sind, als hinrei-

chende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. 

Das Klimaschutzgesetz verpflichtet dazu, die Treibhausgasemissionen bis zum 

Jahr 2030 um 55 % gegenüber 1990 zu mindern und legt durch sektorenbezoge-

ne Jahresemissionsmengen die bis dahin geltenden Reduktionspfade fest (§ 3 

Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2).  

Bemerkenswert ist die klare Aussage des BVerfG, dass die – zum Teil noch sehr 

jungen – Beschwerdeführer durch die angegriffenen Bestimmungen in ihren 

grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechten verletzt werden: Denn die Vor-

schriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeit-

räume nach 2030.  

Aus dem Grundgesetz folge, dass Treibhausgasemissionen gemindert werden 

müssen. Das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel des Art. 20a GG sei dahin-

gehend konkretisiert, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem 

sog. Paris-Ziel entsprechend auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C ge-

genüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um das zu erreichen, müs-
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sen die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und 

kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflich-

ten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Be-

reiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden 

und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Der Ge-

setzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit Vorkeh-

rungen treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern. Zu dem danach ge-

botenen rechtzeitigen Übergang zu Klimaneutralität reichen die gesetzlichen 

Maßgaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads der Treibhausgasemissi-

onen ab dem Jahr 2031 nicht aus. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die Fort-

schreibung der Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für Zeiträume nach 

2030 bis zum 31.12.2022 näher zu regeln. 

In Bezug auf die Beratung zu allen Themen rund um GreenTax & Energierecht – 

insbesondere zum Emissionshandel und zum Recht der Erneuerbaren Energien 

– wird sich diese Entscheidung spürbar auswirken. Alle Compliance-Vorgaben 

stehen gemäß der Klimaschutz-Perspektive unter verschärfter Beobachtung des 

Gesetzgebers. Das Wirtschaftsleben wird – Tendenz steigend – an den klimapoli-

tischen Vorgaben auszurichten sein.  

WTS informiert zu konkreten Auswirkungen auf den nationalen Emissionshandel, 

auf das Energierecht sowie das Energie- und Stromsteuerrecht in regelmäßigen 

Webinaren. Ansprechpartner hierfür sind Frau Dr. Karen Möhlenkamp (WTS 

Düsseldorf) und Frau Dr. Sabine Schulte-Beckhausen (WTS Köln). 

 

BFH: Änderung des Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Per-

sonengesellschaft; Bemessungsgrundlage bei geplanter Bebauung 

Mit Urteil vom 16.09.2020 (II R 12/18) definiert der BFH, wann der Tatbestand 

des § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG a.F. erfüllt ist, wonach die künftige Bebauung ei-

nes Grundstücks in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer miteinzu-

beziehen ist. 

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG. Die 

Komplementärin war nicht am Gesellschaftskapital beteiligt. Kommanditisten wa-

ren vier natürliche Personen. Die Komplementärin hatte am 11./19.02.2004 mit 

der X GmbH einen Mietvertrag über einen noch zu errichtenden Lebensmittel-

markt in K geschlossen, in welchen die Klägerin später eintrat. Die Klägerin er-

warb im Jahre 2004 ein Grundstück von der Stadt K mit Bauverpflichtung zur Er-

richtung eines Lebensmittelmarkts bis 30.09.2007. Anderenfalls konnte die Stadt  

K die Rückübertragung des Grundstücks gegen zinslose Erstattung des Kauf-

preises verlangen. Dem stand der Verkauf des Grundstücks an Dritte ohne Wei-

tergabe der Bauverpflichtung gleich. Die Baugenehmigung für die Errichtung 

wurde am 24.11.2004 unter Auflagen erteilt. 

Mit notarieller Urkunde vom 13.05.2005 veräußerte die Komplementärin ihre 

Komplementärbeteiligung an der Klägerin an die M GmbH, die vier Kommanditis-

ten ihre Kommanditbeteiligungen an die M KG. Weder an der M GmbH noch an 

der M KG waren die bisherigen Gesellschafter beteiligt. Der Vertrag nahm auf die 
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bestandskräftige Baugenehmigung sowie den Mietvertrag mit der X GmbH nebst 

Nachträgen Bezug. Nach der Anteilsveräußerung wurden die Bauverträge ge-

schlossen. Das Objekt wurde 2006 fertiggestellt. 

Das Finanzamt nahm die Klägerin auf Grundlage von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG 

a.F. auf Grunderwerbsteuer in Anspruch und setzte als Bemessungsgrundlage 

nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 GrEStG a.F. den Grundbesitz-

wert zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes an. Das Belegenheitsfi-

nanzamt stellte den Grundbesitzwert auf den 13.05.2005 für das unbebaute 

Grundstück in Höhe von 695.000 € fest. Andererseits stellte es für den Stichtag 

13.05.2005 einen Grundbesitzwert für das bebaute Grundstück in Höhe von 

8.705.000 € fest. Das Finanzamt setzte auf der zuletzt genannten Grundlage 

Grunderwerbsteuer in Höhe von 304.675 € fest. 

Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts und wies die Klage 

ab. Mit der Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 8 Abs. 2 Satz 2 

Alt. 2 GrEStG a.F. geltend. Die Grunderwerbsteuer sei auf Grundlage des Werts 

zu bemessen, der auf den Stichtag des steuerbaren Rechtsgeschäfts zu bestim-

men sei. Die Bebauung sei nicht einzubeziehen. 

Der BFH hat die Revision nun zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe im Er-

gebnis zu Recht erkannt, dass dem Erwerb gemäß § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG 

a.F. der Wert des Grundstücks zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes 

zugrunde zu legen ist. 

§ 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG a.F. fingiert ein auf Übereignung des Grundstücks auf 

eine "neue" Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Zivilrechtlich än-

dere sich an der Rechtsträgerschaft nichts. 

Über die Frage, welcher Zeitpunkt für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

maßgebend ist (Zustand des Grundstücks im Zeitpunkt des Besteuerungsstich-

tags oder im Falle von Bauprojekten im späteren Zeitpunkt der Fertigstellung des 

Gebäudes), werde im Festsetzungsverfahren entschieden. Liegen zwei divergie-

rende Feststellungsbescheide vor, obliege es dem Festsetzungsfinanzamt zu 

entscheiden, welche Feststellung der Steuerfestsetzung zugrunde zu legen ist. 

Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG a.F. ist der Wert des Grundstücks nach den tat-

sächlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes maßge-

bend, wenn die Änderung des Gesellschafterbestands i.S. des § 1 Abs. 2a 

GrEStG a.F. auf einem vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks be-

ruht (Alt. 2). § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. verlangt eine kausale Verknüp-

fung der Änderung des Gesellschafterbestands mit einem vorgefassten Plan zur 

Bebauung.  

Der vorgefasste Plan muss vor der Änderung des Gesellschafterbestands gefasst 

worden sein. Andernfalls wäre er nicht "vorgefasst" und könnte die Änderung des 

Gesellschafterbestands auch nicht veranlassen. In sachlicher Hinsicht muss sich 

der Plan auf eine im Wesentlichen feststehende Bebauung beziehen, so dass 

sich die Gesellschaft im Regelfall nur noch unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

oder Einbußen davon lösen könnte. Ein gewichtiges Indiz hierfür sind bereits be-

stehende Rechtsbeziehungen zu Dritten hinsichtlich der Bebauung, da sich an 



 

 
Seite 7 von 10 

 

# 17 
07.05.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

der zivilrechtlichen Identität der Gesellschaft durch die Anteilsübertragung nichts 

ändert. 

Die Änderung des Gesellschafterbestands i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. muss 

auf dem vorgefassten Plan "beruhen". Dies ist der Fall, wenn der Plan Grund des 

Gesellschafterwechsels gewesen ist. Es ist nicht erforderlich, dass der Gesell-

schafterwechsel wegen des Plans notwendig ist. Maßgeblich ist dabei die Sicht 

der Neugesellschafter. Es ist regelmäßig ausreichend, wenn die Neugesellschaf-

ter bei Erwerb der Anteile Kenntnis von dem vorgefassten Plan zur Bebauung 

hatten. In diesem Falle ist er integraler Bestandteil des Vorstellungsbildes der 

Neugesellschafter geworden. Einer gesonderten Verpflichtung der Neugesell-

schafter auf die Bebauung durch Abreden mit den Altgesellschaftern bedarf es 

nicht. 

Eine Absage erteilte der BFH damit einer in der Literatur vertretenen engeren 

Auffassung, der vorgefasste Plan müsse sowohl Gesellschafterwechsel als auch 

Bebauung umfassen. § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. mache ausdrücklich 

die Bebauung des Grundstücks zum Gegenstand des vorgefassten Plans, nicht 

den Übergang des Gesellschaftsanteils. 

Diese Maßstäbe sah der BFH im vorliegend Fall als erfüllt an. Die Klägerin hatte 

einen vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks, von dem sie sich nur 

unter Schwierigkeiten hätte lösen können. Sie war dazu durch vertraglichen Be-

ziehungen gebunden und stand unter entsprechendem rechtlichem und wirt-

schaftlichem Druck, das Bauvorhaben auch zu realisieren. Die Neugesellschafter 

haben die Gesellschaftsanteile wegen dieses Plans erworben. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 30.04.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-480/19 29.04.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Einkommens-
teuer – Kapitaleinkünfte – Von einem gebietsansässigen, in Vertragsform gegründeten 
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ausgeschüttete Erträge 
– Von einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen, in Satzungsform gegründeten 
OGAW ausgeschüttete Erträge – Ungleichbehandlung – Art. 65 AEUV – Objektiv ver-
gleichbare Situationen 

 

Alle am 06.05.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 7/20 22.02.2021 
Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete i.S. des § 21 Abs. 2 EStG - Vorrang des 
örtlichen Mietspiegels 

VII S 3/21 11.02.2021 
Haftung der Erben für Kindergeldrückforderungsanspruch - Bestimmung des 
örtlich zuständigen Gerichts durch den BFH 

XI R 13/19 16.12.2020 
Eingangsleistungen einer Kapitalanlagegesellschaft i.S. des InvG; kein Vorsteu-
erabzug für Leistungsbezüge, deren Kosten Eingang in den Preis der steuer-
freien Verwaltungsleistung an die (Gesamtheit der) Anleger finden 

II R 3/18 25.11.2020 
Festsetzungsverjährung bei Erstattungsansprüchen im dreistufigen Verfahren 
(Grundsteuer) 

II R 9/19 25.11.2020 
Begünstigung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens in der Erbschaftsteuer: 
Betrieb des Nießbrauchers 

VII R 55/18 10.11.2020 Zur Duldungspflicht des Rechtsnachfolgers gemäß § 15 AnfG 

II R 12/18 16.09.2020 
Änderung des Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesell-
schaft; Bemessungsgrundlage bei geplanter Bebauung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4C253815A56345D720CE32DB199F9C36?text=&docid=240546&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6578500
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110073/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110075/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110069/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110071/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110070/
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Alle am 06.05.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 45/20 26.03.2021 

 
Veräußerungsgewinnbesteuerung nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 17 EStG, 

grundsätzliche Bedeutung, Fortbildung des Rechts; Verfahrensfehler 

VIII B 30/20 11.02.2021 
Unterbliebene Einholung eines Sachverständigengutachtens bei Streit um die 
künstlerische Tätigkeit des Beschwerdeführers 

VII B 96/19 30.09.2020 
Unentgeltliche Hilfe in Steuersachen durch einen gemeinnützigen Verein (sog. 
Tax Law Clinic) - kein vorbeugender Rechtsschutz 

I R 33/18 15.07.2020 Körperschaftsteuerrechtliche Organschaft 

 

Alle bis zum 07.05.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 6 - S 
2240/19/10003 :017 

05.05.2021 
Zweifelsfragen zu § 6 Absatz 3 EStG; Auswirkungen des BFH-Urteils vom 

10. September 2020 - IV R 14/18 (BStBl 2021 II S. xxx) 

III C 3 - S 
7160/20/10003 :001 

03.05.2021 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von Börsen und ande-

ren Handelsplattformen für Finanzprodukte 

IV A 4 - S 
0319/21/10001 :001 

03.05.2021 

Übergangsregelung bis zur Aufnahme von Kassen- und Parkscheinautoma-

ten der Parkraumbewirtschaftung sowie Ladepunkte für Elektro- oder Hy-

bridfahrzeuge in die Ausnahmetatbestände der Kassensicherungsverord-

nung 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :003 

03.05.2021 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150070/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150071/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150060/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-05-05-zweifelsfragen-zu-paragraf-6-absatz-3-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-05-05-zweifelsfragen-zu-paragraf-6-absatz-3-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-05-03-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-leistungen-von-boersen-und-anderen-handelsplattformen-fuer-finanzprodukte.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-05-03-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-leistungen-von-boersen-und-anderen-handelsplattformen-fuer-finanzprodukte.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-05-03-uebergangsregelung-bis-zur-aufnahme-von-kassen-und-parkscheinautomaten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-05-03-uebergangsregelung-bis-zur-aufnahme-von-kassen-und-parkscheinautomaten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-05-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-05-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuer-
vermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG)


Der Bundesrat hat in seiner 1004. Sitzung am 7. Mai 2021 beschlossen, 


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 4k Absatz 5 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der in 


§ 4k Absatz 5 EStG zur Verhinderung sogenannter Imported Mismatches 


vorgesehene hypothetische Vergleich, inwieweit der Abzug eingeschränkt 


gewesen wäre, wenn „der Gläubiger, der weitere Gläubiger oder die andere 


Person einer inländischen unbeschränkten Steuerpflicht unterlegen hätte“, in 


technischer Hinsicht vervollständigt werden muss.


Begründung: 


Betroffen ist insbesondere der Fall, dass eine im Ausland bestehende 
Rechtsbeziehung nach dem Recht des einen Staates anders behandelt wird als 
nach dem deutschen Steuerrecht, aber nach dem Recht eines dem 
erstgenannten Staat aus deutscher Sicht nachgeschalteten Staates so gesehen 
wird wie in Deutschland.
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Bei der nach § 4k Absatz 5 Satz 1 EStG anzuwendenden hypothetischen 
Prüfung bei inländischer unbeschränkter Steuerpflicht, stellt sich das Problem, 
dass der Abzug in diesem Fall nicht nach § 4k Absätze 1 bis 4 EStG, sondern 
nach allgemeinen Grundsätzen infolge der Qualifikation als Eigenkapital nicht 
abzugsfähig gewesen wäre. Das heißt bei einer Auslegung nach dem Wortlaut 
des hypothetischen Vergleichs mit „einer inländischen unbeschränkten 
Steuerpflicht“ drohen die Tatbestandsvoraussetzungen ins Leere zu laufen.


2. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe f - neu - (§ 52 Absatz 35d - neu - EStG) 


Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe c - neu - (§ 36 Absatz 5b - neu - GewStG) 


Artikel 5a - neu - (Artikel 97 § 36 Absatz 1, 2 EGAO) 


a) In Artikel 1 ist der Nummer 11 folgender Buchstabe f anzufügen: 


„f) Nach Absatz 35c wird folgender Absatz 35d eingefügt: 


„(35d) § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG ist in Fällen des § 149 Absatz 3 der 


Abgabenordnung auf Antrag des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe 


anzuwenden, dass für den Veranlagungszeitraum 2019 an die Stelle des 


15. Kalendermonats der 21. Kalendermonat und an die Stelle des 


23. Kalendermonats der 28. Kalendermonat tritt sowie dass für den 


Veranlagungszeitraum 2020 an die Stelle des 15. Kalendermonats der 


18. Kalendermonat tritt.““ 


b) In Artikel 3 ist der Nummer 4 folgender Buchstabe c anzufügen: 


„c) Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 5b eingefügt: 


„(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 GewStG ist in Fällen des § 149 


Absatz 3 der Abgabenordnung auf Antrag des Steuerpflichtigen mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass für den Erhebungszeitraum 2019 an die 


Stelle des 15. Kalendermonats der 21. Kalendermonat tritt sowie dass 


für den Erhebungszeitraum 2020 an die Stelle des 15. Kalendermonats 


der 18. Kalendermonat tritt.““
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c) Nach Artikel 5 ist folgender Artikel 5a einzufügen: 


„Artikel 5a 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


In Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 


14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 


Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 237) geändert 


worden ist, wird § 36 wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 


Tag nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden 


Fassung ist für den Besteuerungszeitraum 2019 mit der Maßgabe 


anzuwenden, dass an die Stelle des letzten Tags des Monats 


Februar 2021 der 31. August 2021 und an die Stelle des 31. Juli 2021 


der 31. Dezember 2021 tritt. § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung in der 


am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Gesetzes] geltenden Fassung ist für den Besteuerungszeitraum 2020 mit 


der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des letzten Tags des 


Monats Februar 2022 der 31. Mai 2022 tritt. § 149 Absatz 4 Satz 1 der 


Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung ist für den 


Besteuerungszeitraum 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 


Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2022 der 31. Mai 2022 tritt. 


Im Übrigen bleibt § 149 Absatz 4 der Abgabenordnung jeweils 


unberührt.“


2. Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Abweichend von § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung in der 


am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Gesetzes] geltenden Fassung beginnt der Zinslauf für den 


Besteuerungszeitraum 2020 am 1. Juli 2022.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 5 folgende Angabe 


einzufügen: 


„Artikel 5a Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung“
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Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es handelt sich bei dieser Änderung um eine Folgeänderung zur 
Fristverlängerung der Steuererklärungsfristen nach § 149 Absatz 3 
Abgabenordnung (AO). 


Zeichnet sich bei der Erstellung der Steuererklärung eine größere 
Steuernachzahlung ab, empfehlen Steuerberater ihren Mandanten, die 
Festsetzung einer nachträglichen Vorauszahlung zu beantragen. Damit soll 
vermieden werden, dass die Nachzahlung in die Verzinsung nach § 233a AO 
fällt. Im Normalfall ist hierfür durch die Steuererklärungsfrist bis 28. Februar 
des Zweitfolgejahres und den Ablauf der 15-Monats-Frist am 31. März des 
Zweitfolgejahres ausreichend Zeit.  


Aufgrund der durch das Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht und des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte 
Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen 
Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 vom 
15. Februar 2021 (BGBl. I S. 237) für den Veranlagungszeitraum 2019 und der 
durch dieses Gesetz für den Veranlagungszeitraum 2020 verlängerten 
Steuererklärungsfristen sind auch die Fristen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG 
entsprechend anzupassen. 


Mit der Änderung soll ein Gleichklang der Fristen gewahrt bleiben. Die 
Steuerpflichtigen haben dadurch auf Antrag weiterhin die Möglichkeit, 
frühzeitig Steuerzahlungen zu leisten und Nachzahlungszinsen zu vermeiden, 
für die Verwaltung ergeben sich Verfahrenserleichterungen. 


Zu Buchstabe b: 


Diese Regelung ist erforderlich, um einen Gleichklang der Fristläufe bei 
nachträglichen Vorauszahlungen im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht 
sowie bei der Gewerbesteuer zu erzielen. Auf die Begründung zu Buchstabe a 
wird verwiesen.


Zu Buchstabe c: 


Mit dem Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
und des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen sowie zur 
Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen und der zinsfreien 
Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 vom 15. Februar 2021 (BGBl. I 
S. 237) wurde die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende 
Steuererklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 AO für den Besteuerungszeitraum 
2019 um sechs Monate verlängert. Gleichzeitig wurde die – regulär 
fünfzehnmonatige – zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für 
den Besteuerungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert. Grund für die 
gesetzliche Maßnahme war die Corona-Pandemie, die die steuerberatenden 
Berufe in besonderer Weise vor zusätzlichen Anforderungen stellt. Die 
Einhaltung der gesetzlichen Steuererklärungsfrist für den 
Besteuerungszeitraum 2019 ist dadurch in vielen Fällen möglich. Den 
Angehörigen der steuerberatenden Berufen wurde somit antraglos eine längere 
Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Gestalt von 
Verspätungszuschlägen und Zinsen eingeräumt. 
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Der Gesetzgeber hat damit der außergewöhnlichen Situation und zugleich den 
besonderen Herausforderungen der Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
Rechnung getragen, die nicht nur Unternehmen bei der Erfüllung ihrer 
steuerlichen Pflichten unterstützen, sondern auch bei der Beantragung des 
Kurzarbeitergeldes und von Coronahilfe-Leistungen des Bundes und der 
Länder als sogenannte prüfende Dritte im öffentlichen Interesse liegende 
wichtige Aufgaben übernehmen. Sie sind unmittelbar in die Abwicklung der 
staatlichen Förderprogramme eingebunden und leisten damit einen großen 
Beitrag für den Erhalt einer breiten Zahl an wirtschaftlich massiv von der Krise 
betroffenen Unternehmen.  


Die Corona-Pandemie stellt die Angehörigen der steuerberatenden Berufe nicht 
nur gegenwärtig in besonderer Weise vor zusätzliche Belastungen und 
Anforderungen. Es ist bereits heute absehbar, dass die Corona-Krise trotz 
fortschreitender Impferfolge auch im nächsten Jahr noch tiefgreifende Spuren 
und Verwerfungen in der Wirtschaft hinterlassen wird, die zu verstärkten 
betriebswirtschaftlichen Beratungen durch die steuerberatenden Berufe führen 
werden. Vor allem ist hier zu nennen die von den Steuerberatern 
anzufertigende Bestätigung der Schlussabrechnungen für die jeweiligen 
Förderprogramme, die bis spätestens Ende dieses Jahres vorliegen müssen. 


Gefordert wird eine detaillierte Auflistung der tatsächlich angefallenen 
betrieblichen Fixkosten in den jeweiligen Fördermonaten sowie der tatsächlich 
in Anspruch genommenen Leistungen aus anderen Corona-bedingten 
Zuschussprogrammen des Bundes und der Länder. Auf der Grundlage der für 
die Schlussabrechnung erstellten Bestätigung des Steuerberaters überprüfen die 
Bewilligungsstellen, ob die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung 
vorlagen oder zu Unrecht bewilligte Leistungen zurückzufordern sind. Damit 
hat die inhaltliche Richtigkeit der Bestätigung des Steuerberaters weitreichende 
Bedeutung u. a. für eine mögliche Haftung des Steuerberaters. 


Um den Steuerberatern neben den besonderen Aufgaben der gewissenhaften 
und arbeitsaufwendigen Erstellung der Schlussabrechnungen ausreichend Zeit 
für die Erstellung der Steuererklärung einzuräumen, wird die Frist für die 
Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2020 um drei Monate 
verlängert. Durch eine frühzeitige gesetzliche Verlängerung wird Rechts- und 
Planungssicherheit für alle Beteiligten hergestellt. 


Für den Besteuerungszeitraum 2019 wurde davon abgesehen, den Zeitraum für 
die Vorabanforderung in § 149 Absatz 4 Satz 1 AO an die Abgabefristen aus 
Absatz 3 anzupassen, weil die Gesetzesänderung zu einem Zeitpunkt erfolgte, 
zu dem Vorabanforderungen unter Einhaltung des viermonatigen Vorlaufs 
nicht mehr möglich waren. Für den Besteuerungszeitraum 2020 sollte das 
Finanzamt im Einzelfall aber anordnen können, dass Erklärungen im Sinne des 
Absatzes 3 zu einem Zeitpunkt abzugeben sind, der nicht nur vor dem 
28. Februar 2022 liegt, sondern auch zwischen dem 1. März 2022 und dem 
31. Mai 2022 liegen kann. 
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Auf Grund der dreimonatigen Verlängerung der Erklärungsfrist nach Absatz 1 
wird auch die – regulär fünfzehnmonatige – zinsfreie Karenzzeit des § 233a 
Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2020 um drei Monate 
verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


3. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 52 Absatz 1 EStG) und  


Artikel 2 Nummer 4 (§ 34 Absatz 1 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die bisher im 


Entwurf vorgesehenen Anwendungsvorschriften auf Vollständigkeit zu prüfen 


und dabei insbesondere einen Gleichlauf der einkommensteuerlichen und 


körperschaftsteuerlichen Entstrickungsvorschriften sicherzustellen. Diese wären 


nach derzeitigem Entwurfsstand für die Einkommensteuer über § 52 Absatz 1 


EStG ab dem Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden, für die Körperschaft-


steuer über § 34 Absatz 1 KStG aber schon ab 2020. 


Begründung: 


Der Gesetzentwurf enthält insbesondere zur geänderten Entstrickungs-
besteuerung in § 4 Absatz 1 Satz 3 EStG (Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a) 
keine gesonderte Anwendungsregelung. Die körperschaftsteuerliche 
Entstrickungsregelung in § 12 KStG nimmt in Absatz 1a Bezug auf die 
einkommensteuerliche Regelung (Artikel 2 Nummer 3 Buchsabe c). Auch zu 
§ 12 enthält der Gesetzentwurf keine gesonderte Anwendungsregelung. 


Auch wenn die ATAD-Richtlinie zwingende Anpassungen nur für 
Körperschaften vorsieht, erscheint ein zeitlicher Gleichlauf der Änderungen 
mit der Einkommensteuer sachgemäß.
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4. Zu Artikel 1 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die im 


Gesetzentwurf vorgesehenen Vorschriften zur Verhinderung hybrider 


Gestaltungen um Regelungen für umgekehrt hybride Rechtsträger ergänzt 


werden sollten, um die europarechtlichen Vorgaben vollständig und in einem 


Schritt umzusetzen.


Begründung: 


Artikel 9a der ATAD-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer 
Regelung zur Besteuerung von Einkünften einer (im Inland eingetragenen oder 
niedergelassenen) transparenten Gesellschaft, soweit der Ansässigkeitsstaat 
eines oder mehrerer Gesellschafter (Beteiligung mindestens 50 Prozent) die 
Gesellschaft als intransparent behandelt („umgekehrt hybrider Rechtsträger“) 
und daher die Einkünfte auch bei dem/den Gesellschafter(n) keiner 
Besteuerung unterliegen. Daraus ergibt sich Umsetzungsbedarf in Deutschland, 
wenn im Ausland ansässige beherrschend Beteiligte eines umgekehrt hybriden 
Rechtsträgers aus dieser Beteiligung Einkünfte erzielen, die bisher weder der 
beschränkten Steuerpflicht nach § 49 EStG noch einer Besteuerung im Ausland 
unterliegen. 


Die Umsetzungsfrist für Artikel 9a ATAD endet am 31. Dezember 2021 
(Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/952). Es bietet sich an, die ohne-
hin anstehenden Ergänzungen im Zuge des laufenden Gesetzgebungs-
verfahrens aufzugreifen.
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5. Zu Artikel 2 Nummer 3 b (§ 12 Absatz 1 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob das 


Wahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven in Fällen einer Stärkung deutscher 


Besteuerungsrechte auch für die körperschaftsteuerliche Entstrickungs-


besteuerung übernommen werden kann, um einen Gleichlauf der 


einkommensteuerlichen und körperschaftsteuerlichen Entstrickungsvorschriften 


sicherzustellen.


Begründung: 


Der Gesetzentwurf enthält zur geänderten Entstrickungsbesteuerung in 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG (Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a) 
die sich aus Artikel 5 Absatz 5 ATAD ergebende Verpflichtung zur 
grundsätzlichen Anerkennung des vom ausländischen Staat im Rahmen dessen 
Entstrickungsbesteuerung angesetzten Wertes durch gesetzestechnische Fiktion 
einer Entnahme mit anschließender Einlage. Mit Ausgestaltung der 
Wertverknüpfung als Wahlrecht sollen mögliche Hemmnisse bei der 
Überführung von Wirtschaftsgütern ins Inland vermieden werden. Ein solches 
Wahlrecht ist bei der Körperschaftsteuer bisher nicht vorgesehen.
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6. Zu Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe a 


(§ 9 Nummer 2 Satz 2, Satz 3, Satz 4 - neu -, Satz 5 GewStG)


In Artikel 3 Nummer 3 ist Buchstabe a wie folgt zu fassen: 


„a) Nummer 2 Buchstabe a Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit im Gewinnanteil Einkünfte im Sinne 


des § 7 Satz 7 und 8 enthalten sind. Bei Lebens- und 


Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds ist Satz 1 auch auf 


den übrigen Gewinnanteil nicht anzuwenden. Satz 2 ist nicht anzuwenden, 


soweit diese Einkünfte bereits bei einer den Anteil am Gewinn 


vermittelnden inländischen offenen Handelsgesellschaft, Kommandit-


gesellschaft oder anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als 


Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind, 


Bestandteil des Gewerbeertrags waren. Bei Lebens- und 


Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds ist Satz 4 auf 


Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 und 8 nicht anzuwenden;““


Begründung: 


In § 9 Nummer 2 Satz 2 GewStG-E ist redaktionell das Wort „Einkünften“ 
durch „Einkünfte“ zu ersetzen. Des Weiteren ist § 9 Nummer 2 Satz 5 
GewStG-E um die Nennung des § 7 Satz 7 GewStG zu ergänzen. § 9 
Nummer 2 Satz 5 GewStG-E ordnet an, dass bei Lebens- und 
Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds die Kürzung für 
Einkunftsbestandteile im Sinne des § 7 Satz 8 GewStG wieder ausgeschlossen 
ist, auch wenn sie bereits auf Ebene der Mitunternehmerschaft der 
Gewerbesteuer unterlegen haben. 


Dies ist nachvollziehbar, weil der bisherige Kürzungsausschluss des § 9 
Nummer 2 Satz 2 GewStG für Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 
sowie Pensionsfonds erfolgte, obwohl die Personengesellschaft die Einkünfte 
bereits einmal der Gewerbesteuer unterworfen hat. Die „Doppelbelastung“ mit 
Gewerbesteuer ist vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass die 
handelsrechtlich gebuchten Erträge aus den Anteilen an Personengesellschaften 
die Rückstellung für Beitragsrückerstattungen erhöhen (§ 21 KStG). Um die 
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds insoweit 
nicht doppelt zu begünstigen (Mehraufwand aus höherer Rückstellung und 
gewerbesteuerliche Kürzung), soll die Kürzung zu Recht ausgeschlossen 
werden.
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Auch die über eine Mitunternehmerschaft bezogenen Hinzurechnungsbeträge 
im Sinne des § 10 Absatz 1 AStG sind im handelsrechtlichen Gewinn der 
Personengesellschaft enthalten. Sie werden im Zeitpunkt des 
Ausschüttungsbeschlusses der Zwischengesellschaft als handelsrechtliche 
Beteiligungserträge bei der Personengesellschaft erfasst. Danach werden sie 
beim Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds 
(ggf. mit einer weiteren zeitlichen Verzögerung) auch handelsrechtlich Erträge. 
Diese handelsrechtliche Ertragsbuchung erfolgt spätestens bei Aufgabe bzw. 
Veräußerung der Beteiligung an der Personengesellschaft (oder der 
Zwischengesellschaft) – in diesen Fällen bei der Berücksichtigung des 
Veräußerungserlöses. 


Folglich erhöhen auch die Einkünfte aus der Zwischengesellschaft die 
Bemessungsgrundlage der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
(§ 21 KStG). Dies erfolgt allerdings möglicherweise in einem anderen 
Wirtschaftsjahr als die Hinzurechnung der Einkünfte aus der 
Zwischengesellschaft beim Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen 
bzw. Pensionsfonds. Denn es wird regelmäßig in das Benehmen des 
beherrschenden Gesellschafters gestellt sein, ob die Zwischengesellschaft einen 
Ausschüttungsbeschluss fasst. Dieser Umstand kann eine gewerbesteuerliche 
Kürzung nicht rechtfertigen. 


Im Übrigen spricht die Begründung des Gesetzentwurfs zwar im Gegensatz 
zum Gesetzestext davon, dass die rein steuerlichen Einkunftsbestandteile aus 
einer passiven ausländischen Betriebstätte im Sinne des § 7 Satz 8 GewStG 
nicht im handelsrechtlichen Gewinn enthalten seien und deshalb insoweit eine 
Kürzung nach § 9 Nummer 2 GewStG gewährt werden müsse. Im 
handelsrechtlichen Ergebnis der Personengesellschaft sind die Ergebnisse der 
ausländischen Betriebstätte aber enthalten, da handelsrechtlich irrelevant ist, ob 
es sich um inländische oder ausländische Einkünfte handelt 
(Bilanzierungspflicht des (Welt-)Vermögens). Nur für steuerliche Zwecke wird 
der „Gesamtgewinn“ auf In- und Ausland aufgeteilt. Insofern ist die Aussage in 
der Begründung des Gesetzentwurfs, wonach „diese nur im steuerlichen 
Gewinn enthaltenen Einkünfte nicht in die vom handelsrechtlichen Gewinn 
abzuleitende Rückstellung für Beitragsrückerstattung eingehen“, unzutreffend 
und steht im Widerspruch zum Gesetzeswortlaut.
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7. Zu Artikel 5 Nummer 2 (§ 1 Absatz 2 Nummer 1 AStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sprachliche 


Anpassungen in § 1 Absatz 2 AStG, insbesondere im Hinblick auf das 


Tatbestandsmerkmal der Beteiligung am Gewinn, zu prüfen.


Begründung: 


In § 1 Absatz 2 Nummer 1 AStG-E werden „die Person an dem 
Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige an dieser Person“ den Buchstaben a 
und b vorangestellt. In Verbindung mit Buchstabe b ergibt sich daraus jedoch 
kein stimmiger Satz.  


8.  Zu Artikel 5 Nummer 2 (§ 1 Absatz 2 AStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Definition des Begriffs der nahestehenden Person in § 1 Absatz 2 AStG um 


einen klarstellenden Hinweis bezüglich Netzwerkgesellschaften und deren 


Organisationseinheiten ergänzt werden kann. Hierzu könnte beispielsweise in 


§ 1 Absatz 2 Nummer 4 AStG eine widerlegbare Vermutung eingefügt werden, 


wonach bei allen Beteiligten an Netzwerken und deren Organisationseinheiten 


von einem eigenen Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen 


auszugehen ist.


Begründung:


Bei Netzwerkgesellschaften handelt es sich um rechtlich selbständige 
Unternehmen in einem globalen Netzwerk (Verbund), die sich insbesondere 
durch eine enge strategische und fachliche Kooperation ausweisen. Im 
Zweifelsfall ist bei der Auslegung des Begriffs Netzwerk auf § 319b Satz 2 
HGB abzustellen. Bei der steuerlichen Prüfung der an solchen Netzwerken 
beteiligten Gesellschaften wird häufig das Nahestehen nach § 1 Absatz 2 AStG 
bestritten, so dass die regelmäßig hohen Zahlungen in internationale 
Netzwerke, die im Inland als Betriebsausgaben einkommensmindernd erfasst 
werden, auch bei Vereinbarung fremdunüblicher Bedingungen keiner
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Einkommenskorrektur nach § 1 AStG zugänglich sind. Hinzu kommt, dass 
Zahlungsströme häufig in Steueroasen enden. 


Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung wäre wünschenswert, um eine 
angemessene inländische Besteuerung zur Verhinderung von 
Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuergebiete bei Netzwerkgesellschaften 
sicherzustellen.  


9. Zu Artikel 5 Nummer 2 (§ 1 Absatz 2, 3 - neu - bis 3e - neu - AStG) 


In Artikel 5 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen: 


„2. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


< … weiter wie Vorlage > 


b) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 3e ersetzt: 


„(3) Für die Bestimmung der dem Fremdvergleichsgrundsatz 


entsprechenden Verrechnungspreise (Fremdvergleichspreise) für eine 


Geschäftsbeziehung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind die 


tatsächlichen Verhältnisse maßgebend, die dem jeweiligen 


Geschäftsvorfall zugrunde liegen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, 


von welcher an dem Geschäftsvorfall beteiligten Person welche 


Funktionen in Bezug auf den jeweiligen Geschäftsvorfall ausgeübt, 


welche Risiken diesbezüglich jeweils übernommen und welche 


Vermögenswerte hierfür eingesetzt werden (Funktions- und 


Risikoanalyse). Die Verhältnisse im Sinne der Sätze 1 und 2 bilden den 


Maßstab für die Feststellung der Vergleichbarkeit des zu 


untersuchenden Geschäftsvorfalls mit Geschäftsvorfällen zwischen 


voneinander unabhängigen Dritten (Vergleichbarkeitsanalyse); die 


diesen Geschäftsvorfällen zugrunde liegenden Verhältnisse sind in 


entsprechender Anwendung der Sätze 1 und 2 maßgebend, soweit dies 


möglich ist. Abzustellen ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der 


Vereinbarung des Geschäftsvorfalls. Der Fremdvergleichspreis ist 


grundsätzlich nach der im Hinblick auf die Vergleichbarkeitsanalyse
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und die Verfügbarkeit von Werten zu vergleichbaren 


Geschäftsvorfällen voneinander unabhängiger Dritter am besten 


geeigneten Verrechnungspreismethode zu bestimmen. Unterschiede 


zwischen den Verhältnissen der zum Vergleich herangezogenen 


Geschäftsvorfälle zwischen voneinander unabhängigen Dritten und den 


dem zu untersuchenden Geschäftsvorfall zugrunde liegenden 


Verhältnissen, die die Anwendung der Verrechnungspreismethode 


beeinflussen können, sind durch sachgerechte Anpassungen zu 


beseitigen, sofern dies möglich ist; dies gilt nur, wenn dadurch die 


Vergleichbarkeit erhöht wird. Können keine Vergleichswerte 


festgestellt werden, ist für die Bestimmung des Fremdvergleichspreises 


ein hypothetischer Fremdvergleich unter Beachtung des Absatzes 1 


Satz 3 aus Sicht des Leistenden und des jeweiligen 


Leistungsempfängers anhand ökonomisch anerkannter 


Bewertungsmethoden durchzuführen. 


(3a) Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes führt 


regelmäßig zu einer Bandbreite von Werten. Diese Bandbreite ist 


einzuengen, wenn nach Anwendung von Absatz 3 Satz 6 Unterschiede 


in der Vergleichbarkeit verbleiben. Bieten diese Werte selbst keine 


Anhaltspunkte für eine bestimmte Einengung, so bleiben aus dieser 


Bandbreite das Viertel der kleinsten und das Viertel der größten Werte 


unberücksichtigt. Liegt der vom Steuerpflichtigen für seine 


Einkünfteermittlung verwendete Wert außerhalb der Bandbreite gemäß 


Satz 1 oder der eingeengten Bandbreite, ist der Median maßgeblich, 


wenn der Steuerpflichtige nicht glaubhaft macht, dass ein anderer Wert 


innerhalb der Bandbreite dem Fremdvergleichsgrundsatz mit höherer 


Wahrscheinlichkeit entspricht. Bei der Anwendung des hypothetischen 


Fremdvergleichs nach Absatz 3 Satz 7 ergibt sich regelmäßig aus dem 


Mindestpreis des Leistenden und dem Höchstpreis des 


Leistungsempfängers ein Einigungsbereich. In den Fällen des Satzes 5 


ist der Mittelwert des Einigungsbereichs zugrunde zu legen, wenn der 


Steuerpflichtige nicht glaubhaft macht, dass ein anderer Wert innerhalb 


des Einigungsbereichs dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 


(3b) Wird eine Funktion einschließlich der dazugehörigen Chancen 


und Risiken sowie der mitübertragenen oder mitüberlassenen 


Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile verlagert und ist auf die 
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verlagerte Funktion Absatz 3 Satz 7 anzuwenden, weil für die 


Verlagerung der Funktion als Ganzes (Transferpaket) keine 


Vergleichsdaten festgestellt werden können, ist der Einigungsbereich 


auf der Grundlage des Transferpakets zu bestimmen. Hiervon kann 


abgesehen werden, wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass 


weder wesentliche immaterielle Wirtschaftsgüter noch sonstige Vorteile 


Gegenstand der Funktionsverlagerung waren. Dies gilt dann, wenn das 


übernehmende Unternehmen die übergehende Funktion ausschließlich 


gegenüber dem verlagernden Unternehmen ausübt und das Entgelt, das 


für die Ausübung der Funktion und die Erbringung der entsprechenden 


Leistungen anzusetzen ist, nach der Kostenaufschlagsmethode zu 


ermitteln ist.


(3c) Die Übertragung oder Überlassung zur Nutzung eines 


immateriellen Werts ist zu vergüten, wenn diese auf der Grundlage 


einer Geschäftsbeziehung im Sinne des Absatzes 4 erfolgt und hiermit 


eine finanzielle Auswirkung für den Übernehmer, den Nutzenden, den 


Übertragenden oder den Überlassenden verbunden ist. Immaterielle 


Werte sind Vermögenswerte, 


1. die weder materielle Wirtschaftsgüter oder Beteiligungen noch 


Finanzanlagen sind, 


2. die Gegenstand eines Geschäftsvorfalls sein können, ohne einzeln 


übertragbar sein zu müssen, und


3. die einer Person eine tatsächliche oder rechtliche Position über 


diesen Vermögenswert vermitteln können. 


Die Feststellung des Eigentums oder der Inhaberschaft an einem 


immateriellen Wert, einschließlich aus einem solchen abgeleiteter 


Rechte, ist Ausgangspunkt für die Bestimmung, welchem an dem 


Geschäftsvorfall beteiligten Unternehmen der Ertrag zusteht, der sich 


aus jedweder Art der Verwertung dieses immateriellen Wertes ergibt. 


Soweit eine dem Eigentümer oder dem Inhaber des immateriellen 


Werts nahestehende Person Funktionen im Zusammenhang mit der 


Entwicklung oder Erschaffung, der Verbesserung, dem Erhalt, dem 


Schutz oder jedweder Art der Verwertung des immateriellen Wertes 


ausübt, hierzu Vermögenswerte einsetzt oder Risiken übernimmt, sind 


diese Funktionen vom Eigentümer oder Inhaber der nahestehenden
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Person angemessen zu vergüten. Die Finanzierung der Entwicklung 


oder Erschaffung, des Erhalts oder des Schutzes eines immateriellen 


Wertes ist angemessen zu vergüten und berechtigt nicht zum Ertrag aus 


dem finanzierten immateriellen Wert.


(3d) Es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein 


aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb 


einer multinationalen Unternehmensgruppe resultierender Aufwand die 


Einkünfte des Steuerpflichtigen gemindert hat und


1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er 


a) den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser 


Finanzierungsbeziehung von Anfang an hätte erbringen können 


und


b) die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den 


Unternehmenszweck verwendet;


oder


2. soweit der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für 


eine grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehung mit einer ihm 


nahestehenden Person den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das 


Unternehmen unter Zugrundelegung des Ratings für die 


Unternehmensgruppe gegenüber fremden Dritten finanzieren 


könnte. Wird im Einzelfall nachgewiesen, dass ein aus dem 


Unternehmensgruppenrating abgeleitetes Rating dem 


Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, ist dieses bei der Bemessung 


des Zinssatzes zu berücksichtigen. Als Finanzierungsbeziehung 


gelten insbesondere ein Darlehensverhältnis sowie die Nutzung 


oder die Bereitstellung von Fremdkapital und 


fremdkapitalähnlichen Instrumenten.


(3e) Es handelt sich regelmäßig um eine funktions- und risikoarme 


Dienstleistung, wenn 


1. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen gegenüber 


einem anderen Unternehmen innerhalb einer multinationalen 


Unternehmensgruppe vermittelt wird, oder 


2. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen an ein 


anderes Unternehmen innerhalb einer multinationalen
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Unternehmensgruppe weitergeleitet wird. Hiervon ist auch 


regelmäßig dann auszugehen, wenn ein Unternehmen in der 


Unternehmensgruppe für ein oder mehrere Unternehmen der 


Unternehmensgruppe die Steuerung von Finanzmitteln, wie etwa 


ein Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein 


Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als 


Finanzierungsgesellschaft, übernimmt. Die Sätze 1 und 2 gelten 


nicht, wenn anhand einer Funktions- und Risikoanalyse 


nachgewiesen wird, dass es sich nicht um eine funktions- und 


risikoarme Dienstleistung handelt.“


c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Absätze 1, 3 und 4“ durch 


die Wörter „Absätze 1, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e und 4“ ersetzt.


d) In Absatz 6 werden die Wörter „Absätze 1, 3 und 5“ durch die 


Wörter „Absätze 1, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e und 5“ ersetzt.“


Begründung: 


Der Bundesrat hatte in seiner 1001. Sitzung am 5. März 2021 empfohlen, § 1 
Absatz 3 AStG durch die Absätze 3 bis 3e zu ersetzen und § 1 Absatz 5 Satz 1, 
Absatz 6 AStG zu ändern (BR-Drucksache 50/21 (Beschluss), Ziffer 16 
und 17). 


Im weiteren – noch nicht abgeschlossenen – Gesetzgebungsverfahren wurden 
diese Änderungen und Ergänzungen nicht übernommen. 


Zu Buchstabe b: 


Zu § 1 Absatz 3:  


Absatz 3 konkretisiert den in Absatz 1 Satz 1 enthaltenen 
Fremdvergleichsgrundsatz. Hierdurch wird die international anerkannte 
Vorgehensweise zur Bestimmung und Prüfung von Fremdvergleichspreisen im 
AStG deklaratorisch, konkretisierend und nachvollziehbar aufgenommen. Ziel 
ist es, das internationale Verständnis über die Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes offenzulegen, um auf diese Weise auch zur 
Rechtssicherheit beizutragen, da eine einheitliche Anwendung sichergestellt 
werden kann.
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Zu Satz 1: 


Durch Satz 1 wird verdeutlicht, dass für die Bestimmung von fremdüblichen 
Verrechnungspreisen, also dem jeweiligen Fremdvergleichspreis, die 
tatsächlichen Verhältnisse, die dem jeweiligen zu untersuchenden 
Geschäftsvorfall zugrunde liegen und die preisrelevant sind, festzustellen sind. 
Diese gilt es, anhand rechtlicher und wirtschaftlicher Gegebenheiten sowie des 
tatsächlichen Verhaltens der einander nahestehenden, an dem Geschäftsvorfall 
Beteiligten festzustellen. Verhältnisse in diesem Sinne sind insbesondere 


- die vertraglichen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, soweit diese dem 
tatsächlichen Verhalten der an dem jeweiligen Geschäftsvorfall Beteiligten 
entsprechen, 


- die ausgeübten Funktionen der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten unter 
Berücksichtigung der verwendeten Vermögenswerte und der übernommenen 
Risiken, einschließlich der Zusammenhänge zwischen diesen Funktionen und 
der allgemeinen Wertschöpfung der multinationalen Unternehmensgruppe, 
der Begleitumstände des Geschäftsvorfalls und der branchenüblichen 
Gepflogenheiten, 


- die Eigenschaften übertragener oder überlassener Vermögenswerte oder 
erbrachter Dienstleistungen, 


- die wirtschaftlichen Verhältnisse der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten und 
die Verhältnisse des für den Geschäftsvorfall relevanten Marktes, 
einschließlich Standortvorteilen sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen 
und 


- die von den an dem Geschäftsvorfall Beteiligten verfolgten 
Geschäftsstrategien (Tz. 1.36 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Zugleich wird eine Legaldefinition des Fremdvergleichspreises vorgenommen, 
um deutlich zu machen, dass es sich bei § 1 um eine Korrekturnorm handelt. 
Der Steuerpflichtige kann auf der ersten Stufe seiner Einkünfteermittlung 
Verrechnungspreise ansetzen, die in einem zweiten Schritt im Rahmen des 
Fremdvergleichsgrundsatzes zu überprüfen und bis zur fristgerechten Abgabe 
der Steuererklärung anzupassen sind. Hier ist ein dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprechender Verrechnungspreis, der zur 
Verdeutlichung als Fremdvergleichspreis bezeichnet wird, zu ermitteln und der 
Besteuerung zugrunde zu legen.
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Zu Satz 2: 


Durch Satz 2 wird klargestellt, dass für die Bestimmung von 
Fremdvergleichspreisen insbesondere eine Funktions- und Risikoanalyse 
erforderlich ist (siehe hierfür Abschnitt D.1.2 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). Hierdurch wird zugleich ein zentrales Ergebnis 
des von den Vertretern der G20-Staaten initiierten und von der OECD 
durchgeführten BEPS-Projektes in nationales Recht hervorgehoben. So wird 
vor allem in Kapitel I der OECD-Verrechnungspreisleitlinien die Bedeutung 
von Funktions- und Risikoanalysen sowie die Tatsache hervorgehoben, dass 
die zwischen voneinander unabhängigen Dritten unter Marktbedingungen 
zustande kommenden Vergütungen regelmäßig die Funktionen und deren 
Umfang widerspiegeln, die von den unverbundenen Geschäftspartnern 
tatsächlich ausgeübt werden, wobei die Bewertung dieser funktionalen 
Beiträge auf deren wirtschaftlicher Bedeutung beruht (Tz. 1.51 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu den relevanten Faktoren gehören neben grundsätzlich substituierbaren 
Routinebeiträgen auch die Verwendung einzigartiger Vermögenswerte, 
insbesondere einzigartiger immaterieller Werte (Tz. 6.17 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien), sowie Entscheidungsfindungstätigkeiten, die auf 
Basis entsprechender tatsächlicher (nicht nur formaler) Kompetenzen ausgeübt 
werden (Tz. 1.51 ff. OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu Satz 3: 


Durch Satz 3 wird sichergestellt, dass die nach den vorhergehenden Sätzen 
festgestellten tatsächlichen Verhältnisse auf Seiten der einander nahestehenden 
Geschäftspartner zum Fremdvergleich heranzuziehen sind. Maßstab ist somit 
der am konkreten Geschäft zu vollziehende Fremdvergleich. Das heißt, dass 
Geschäftsvorfälle voneinander unabhängiger Dritter zum Zeitpunkt von deren 
Vereinbarung zu ermitteln sind und deren tatsächliche Verhältnisse ebenfalls 
festzustellen sind, die es dann mit den festgestellten Verhältnissen des zu 
untersuchenden Geschäftsvorfalles zu vergleichen gilt; mithin ist eine 
Vergleichbarkeitsanalyse durchzuführen (Tz. 3.1 ff. OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien). 


Dabei können nur solche unter Marktbedingungen zustande gekommenen 
Geschäftsvorfälle zum Fremdvergleich herangezogen werden, die mit dem 
betreffenden Geschäftsvorfall vergleichbar sind. Allein die Feststellung, dass 
keine vergleichbaren Geschäftsvorfälle festgestellt oder nachgewiesen werden 
können, führt für sich gesehen nicht dazu, dass ein Verstoß gegen den 
Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. In solchen Fällen ist insbesondere ein 
Nachdenken erforderlich, wie fremde Dritte den betreffenden Geschäftsvorfall 
behandelt hätten.
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Zu den zu beachtenden rechtlichen Gesichtspunkten gehören unter anderem die 
vertraglichen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, soweit diese mit dem 
tatsächlichen Verhalten einander nahestehender Vertragspartner 
übereinstimmen, sowie insbesondere nicht abdingbare, zivilrechtliche 
Gegebenheiten. Zu den in wirtschaftlicher Hinsicht relevanten Aspekten 
gehören neben den ausgeübten Funktionen, kontrollierten Risiken und 
eingesetzten Vermögenswerten insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Beteiligten und die Verhältnisse des für den Geschäftsvorfall relevanten 
Marktes, einschließlich Standortvorteilen sowie aller rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Begleitumstände, die von den Beteiligten verfolgten 
Geschäftsstrategien sowie die Eigenschaften übertragener oder überlassener 
Vermögenswerte oder erbrachter Dienstleistungen, denen je nach der zur 
Durchführung des Fremdvergleichs verwendeten Methode ein 
unterschiedliches Gewicht zukommen kann. 


Diese rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind im Rahmen einer 
Gesamtbewertung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles zunächst 
daraufhin zu untersuchen, ob überhaupt eine Vergleichbarkeit eines auf den 
ersten Blick in Betracht kommenden zum Vergleich heranzuziehenden 
Geschäftsvorfalls mit dem zu untersuchenden Geschäftsvorfall vorliegt oder 
eine Vergleichbarkeit durch sachgerechte Anpassungen des zum Vergleich 
heranzuziehenden Geschäftsvorfalles hergestellt werden kann; hierbei können 
je nach den Umständen des Einzelfalls insbesondere ökonomisch fundierte 
Aspekte heranzuziehen sein. 


Im Rahmen dieser Untersuchung sind die vorgenannten rechtlichen und 
wirtschaftlichen Aspekte somit grundsätzlich sowohl auf den zu 
untersuchenden Geschäftsvorfall als auch auf die als vergleichbar in Betracht 
kommenden Geschäftsvorfälle zwischen fremden Dritten anzuwenden. Für den 
Fall, dass hiernach überhaupt keine vergleichbaren Geschäftsvorfälle und somit 
auch keine Vergleichswerte festgestellt oder nachgewiesen werden können, 
können die nämlichen Gesichtspunkte sowohl im Rahmen der 
Glaubhaftmachung desjenigen Preises im Einigungsbereich nach Absatz 3a 
von Bedeutung sein, der dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, als auch im 
Rahmen der Bestimmung dieses Einigungsbereichs selbst. 


Zu Satz 4: 


Satz 4 hat keine Entsprechung im bisherigen Absatz 3. Durch Satz 4 wird 
klarstellend hervorgehoben, dass nur die zum Zeitpunkt der Vereinbarung des 
zu untersuchenden Geschäftsvorfalls vorhandenen und vorhersehbaren 
Informationen zur Fremdvergleichspreisermittlung herangezogen werden. 
Informationen, die zu diesem Zeitpunkt objektiv nicht hätten berücksichtigt 
werden können, dürfen sich nicht auf den Fremdvergleichspreis auswirken. 


Maßgebender Zeitpunkt für den Fremdvergleich ist der Abschluss des 
Vertrages, der der Gewährung des Vermögensvorteils zugrunde liegt (siehe 
auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Tz. 3.69, 5.27 ff.).
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Den zu untersuchenden Geschäftsvorfällen und den zum Vergleich 
heranzuziehenden Geschäftsvorfällen sind daher diejenigen Verhältnisse 
einschließlich objektiv vorhersehbarer zukünftiger Entwicklungen zugrunde zu 
legen, die im Zeitpunkt der Vereinbarung des jeweiligen Geschäftsvorfalls 
bestanden haben; die zum Vergleich heranzuziehenden Geschäftsvorfälle 
dürfen jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als diese im Zeitpunkt der 
Vereinbarung des zu untersuchenden Geschäftsvorfalls bereits vereinbart 
worden waren.


Zu Satz 5: 


Nach Satz 5 wird bestimmt, dass ein konkreter Fremdvergleich durchzuführen 
ist und für die Bestimmung des Fremdvergleichspreises grundsätzlich im 
internationalen Kontext anerkannte Verrechnungspreismethoden zu verwenden 
sind, sofern dies möglich ist. Die OECD erläutert diesbezüglich insbesondere 
die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden und die 
geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden (Tz. 2.1 ff. OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien). 


Bei den geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden handelt es sich um die 
Preisvergleichsmethode, die Wiederverkaufspreismethode und die Kosten-
aufschlagsmethode. Zu den geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden 
zählen die geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode und die 
geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode. 


Die Auswahl der Verrechnungspreismethode zielt immer darauf ab, für jeden 
Einzelfall die am besten geeignete Methode zu finden. Zu diesem Zweck sollte 
das Auswahlverfahren den jeweiligen Vor- und Nachteilen der von der OECD 
anerkannten Methoden, der Angemessenheit der herangezogenen Methode 
angesichts der Art des konzerninternen Geschäftsvorfalls, die im Einzelnen 
durch eine Funktionsanalyse bestimmt wird, der Verfügbarkeit zuverlässiger 
Informationen (insbesondere zu vergleichbaren Fremdgeschäftsvorfällen), die 
zur Anwendung der ausgewählten Methode und/oder Methoden notwendig 
sind, sowie dem Grad der Vergleichbarkeit von konzerninternen 
Geschäftsvorfällen und Fremdgeschäftsvorfällen Rechnung tragen, 
einschließlich der Zuverlässigkeit der Anpassungen, die zur Herstellung der 
Vergleichbarkeit erforderlich sein können, um eventuell zwischen den 
Geschäftsvorfällen bestehende erhebliche Unterschiede zu beseitigen (Tz. 2.2 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Allein die Feststellung, dass keine 
vergleichbaren Geschäftsvorfälle festgestellt oder nachgewiesen werden 
können, führt für sich gesehen nicht dazu, dass ein Verstoß gegen den 
Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. Eine Bindung an 
Verrechnungspreismethoden ist entsprechend auch nicht zwingend, um eine 
Geschäftsbeziehung als fremdüblich zu würdigen; siehe in diesem 
Zusammenhang insbesondere § 1 Absatz 3 Satz 7 zum hypothetischen 
Fremdvergleich.
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Die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden gelten als die Methoden, mit 
denen sich am unmittelbarsten feststellen lässt, ob die kaufmännischen und 
finanziellen Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen 
fremdvergleichskonform sind (Tz. 2.3 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). In 
Situationen, in denen die Preisvergleichsmethode und eine andere 
Verrechnungspreismethode gleichermaßen zuverlässig Anwendung finden 
können, ist die Preisvergleichsmethode vorzuziehen (Tz. 2.3 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). Die angeführten Methoden stellen jedoch keine 
abschließende Aufzählung dar. Zwar führt auch die OECD in ihren 
Verrechnungspreisleitlinien nur diese fünf Methoden als 
Verrechnungspreismethoden an, jedoch kann beispielsweise auch eine 
Kombination der Methoden im Einzelfall angebracht sein. 


Zu Satz 6: 


Gemäß Satz 6 heißt vergleichbar sein, dass keiner der Unterschiede (sofern 
vorhanden) zwischen den im Rahmen der Methode verglichenen 
Gegebenheiten die untersuchten Bedingungen beeinflussen kann, oder dass 
hinreichend genaue Anpassungen erfolgen können, um die Auswirkung dieser 
Unterschiede auszuschließen (Tz. 3.47 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 
Vergleichbarkeitsanpassungen sollten nur dann in Betracht gezogen werden, 
wenn damit zu rechnen ist, dass sie die Verlässlichkeit der Ergebnisse erhöhen. 
Zu den diesbezüglich relevanten Erwägungen gehört die Wesentlichkeit des 
Unterschieds, für den eine Anpassung erwogen wird, die Qualität der 
anzupassenden Werte, der Zweck der Anpassung und die Verlässlichkeit des 
Ansatzes, der zur Anpassung verwendet wird (Tz. 3.47 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu Satz 7: 


Inhaltlich entspricht Satz 7 dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 5. Wenn keine 
Vergleichswerte – also insbesondere Preise und sonstige Bedingungen eines 
Geschäftsvorfalls, Kostenaufteilungen, Gewinnaufschläge, Bruttospannen, 
Nettospannen oder Gewinnaufteilungen – ermittelt werden können, ist durch 
ökonomisches Nachdenken und, damit einhergehend, die Anwendung 
ökonomisch fundierter und in der Fachöffentlichkeit anerkannter 
Vorgehensweisen darzulegen, dass ein angesetzter Verrechnungspreis mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmt und damit dem Fremdvergleichspreis 
entspricht. Dies äußert sich insbesondere im hypothetischen Fremdvergleich. 
Es wird mit dem hypothetischen Fremdvergleich keine Bewertungsmethode 
vorgeschrieben; vielmehr wird auf ökonomisch anerkannte 
Bewertungsmethoden abgestellt. Solche anerkannten Methoden sind vor allem 
Ertragswertmethoden oder Discounted-Cashflow-Methoden, die auf 
innerbetrieblichen Planrechnungen beruhen. Auch die OECD erkennt 
Bewertungsmethoden als nützliche Instrumente an (Tz. 6.145, 6.153 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). Insbesondere wird die Anwendung von auf den 
Einkünften beruhenden Bewertungsmethoden, vor allem solchen, die auf der 
Berechnung des abgezinsten Werts prognostizierter zukünftiger 
Einnahmeströme bzw. Cashflows basieren, bei sachgerechter Anwendung als 
hilfreich erachtet und sind in den Wirtschaftswissenschaften anerkannt. 
Entsprechend sind alle bewertungsrelevanten Parameter zu erfassen und in der







Drucksache 245/21 (Beschluss) - 22 -


Bewertung zu berücksichtigen; dies gilt auch für Steuereffekte, da diese 
bewertungsrelevant sind und dies u. a. in der ökonomischen Literatur, der 
Rechtsprechung des BGH und in der Praxis (siehe IDW Standards S 1 und S 5) 
unbestritten ist. Um eine sachgerechte Bewertung vornehmen zu können, sind 
in jedem Fall das Funktions- und Risikoprofil und die Auswirkungen des zu 
würdigenden Geschäftsvorfalls auf dieses entsprechend Absatz 3 Satz 2 zu 
beachten und in der Bewertung zu berücksichtigen. 


Dabei kann aus OECD-Sicht eine solche Bewertungsmethode im Rahmen einer 
Verrechnungspreismethode, insbesondere der geschäftsvorfallbezogenen 
Gewinnaufteilungsmethode, oder als eigenständige Bewertungstechnik 
angewendet werden. 


Es erfolgte schließlich eine redaktionelle Anpassung auf Grund der 
vorhergehenden Änderungen. Neu aufgenommen wird das Wort „jeweiligen“ 
vor dem Wort „Leistungsempfänger“, um klarzustellen, dass es mehr als einen 
Leistungsempfänger geben kann. 


Zu § 1 Absatz 3a: 


Zu Satz 1: 


Satz 1 regelt, dass die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
grundsätzlich nicht dazu führt, dass ein einziger Wert ermittelt wird. Da die 
Verrechnungspreisbestimmung nicht exakt und eindeutig sein kann (Tz. 1.13 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien), wird es auch viele Situationen geben, bei 
denen die Anwendung der am besten geeigneten Methode bzw. Methoden eine 
Bandbreite von Werten ergibt, von denen alle mehr oder minder gleich 
zuverlässig sind (Tz. 3.55 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). § 1 Absatz 3 
Satz 1 in der bisherigen Fassung enthält bereits diesen Gedanken. 


Zu Satz 2: 


Sind mehrere Werte vorhanden und bestehen Unterschiede in der 
Vergleichbarkeit, so ist nach Satz 2 die sich ergebende Bandbreite einzuengen 
(Tz. 3.56 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Sofern feststellbar ist, dass 
manche Fremdvergleichsgeschäftsvorfälle einen geringeren Grad an 
Vergleichbarkeit aufweisen als andere, sollten diese ausgeschlossen werden. 
Hierdurch soll erreicht werden, dass nur Werte in der Bandbreite verbleiben, 
die für einen Vergleich am geeignetsten sind. Siehe auch Begründung zu 
Satz 3. 


Zu Satz 3: 


Satz 3 bestimmt, wie die Einengung zu erfolgen hat. In einem ersten Schritt 
sind die Fremdvergleichsgeschäftsvorfälle auszuschließen, die einen 
geringeren Grad an Vergleichbarkeit aufweisen als andere (Tz. 3.56 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien).
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Geben die danach verbleibenden Werte selbst keinen Anhaltspunkt für eine 
bestimmte Einengung und verbleibt eine Anzahl von Werten, die es zulassen, 
statistische Methoden zur Einengung von Bandbreiten sinnvoll anzuwenden, ist 
gemäß Satz 5 als Methode zur Einengung der Bandbreite die 
Interquartilsmethode zu verwenden. Der hierfür maßgebliche  
(Inter-)Quartilsabstand bezeichnet die Differenz zwischen dem oberen und dem 
unteren Quartil, also Q0,75-Q0,25 und umfasst daher 50 Prozent der 
Verteilung. Dementsprechend sind die Beobachtungen der Größe nach 
anzuordnen und lediglich die mittleren 50 Prozent der Beobachtungen zu 
verwenden. Hierdurch soll die Verlässlichkeit der Analyse verbessert werden 
(Tz. 3.57 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu Satz 4: 


Satz 4 entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 4. Es 
erfolgt eine redaktionelle Anpassung und dem Steuerpflichtigen wird eine 
Nachweismöglichkeit eingeräumt darzulegen, weshalb ein anderer Wert dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 


Eine inhaltliche Änderung geht damit nicht einher. Mit der Regelung soll 
weiterhin dazu beigetragen werden, sicherzustellen, dass das deutsche 
Besteuerungsrecht nicht ohne sachliche Begründung ungerechtfertigt zu 
Gunsten der ausländischen Besteuerung geschmälert wird. Demzufolge ist in 
den Fällen, in denen der Steuerpflichtige einen Verrechnungspreis außerhalb 
der Bandbreite angesetzt hat, eine Einkommenskorrektur vorzunehmen, die 
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Median und dem vom Steuerpflichtigen 
verwendeten Wert entspricht. Schließlich wird dem Steuerpflichtigen aber die 
Möglichkeit eingeräumt, Argumente dafür vorzubringen, dass seine 
konzerninternen Geschäftsbedingungen dem Fremdvergleichsgrundsatz mit 
höherer Wahrscheinlichkeit entsprechen und dass das Ergebnis in der 
Bandbreite der fremdüblichen Werte liegt (Tz. 3.61 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu Satz 5: 


Inhaltlich greift Satz 5 Absatz 3 Satz 7 auf. Hiernach ist ein hypothetischer 
Fremdvergleich aus Sicht des Leistenden und des jeweiligen 
Leistungsempfängers anhand ökonomisch anerkannter Bewertungsmethoden 
durchzuführen. Entsprechend resultieren hieraus Grenzpreise des Leistenden 
und des jeweiligen Leistungsempfängers. Diese bilden regelmäßig einen 
Einigungsbereich aus Mindestpreis und Maximalpreis. Bei einem unterstellten 
rationalen Verhalten unabhängiger Entscheidungsträger kann es nur dann zu 
einer Einigung kommen, wenn die Preisobergrenze des Nachfragers über der 
Preisuntergrenze des Anbieters liegt. Bei einem negativen Einigungsbereich, 
also wenn die Preisuntergrenze oberhalb der Preisobergrenze liegt, ist zu 
prüfen, ob die Ursachen hierfür in einem weiteren Geschäftsvorfall oder 
weiteren Geschäftsvorfällen begründet liegen und dementsprechend 
insbesondere der Höchstpreis des Leistungsempfängers falsch ermittelt wurde.







Drucksache 245/21 (Beschluss) - 24 -


Zu Satz 6: 


Der Satz 6 entspricht inhaltlich dem bisher geltenden § 1 Absatz 3 Satz 7. 


Zu § 1 Absatz 3b: 


Zu Satz 1: 


Absatz 3b hat keine Entsprechung im bisherigen § 1 und ist Resultat der 
Neugliederung des Absatzes 3 in verschiedene, thematisch getrennte Absätze. 
In Absatz 3b wurde der Inhalt aus § 1 Absatz 3 Satz 9 aufgenommen. Es 
erfolgt eine redaktionelle Anpassung auf Grund der vorhergehenden 
Änderungen. Zudem wird das Transferpaket nunmehr legal definiert, ohne dass 
damit eine Änderung des bisherigen Verständnisses verbunden wäre. Es 
besteht weiterhin aus einer Funktion und den mit dieser Funktion 
zusammenhängenden Chancen und Risiken sowie den Wirtschaftsgütern oder 
sonstigen Vorteilen, die das verlagernde Unternehmen dem übernehmenden 
Unternehmen zusammen mit der Funktion überträgt oder zur Nutzung 
überlässt, und den in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen (s. 
auch § 1 Absatz 3 FVerlV). Eine Vergütung auf der Grundlage des 
Transferpakets richtet sich auch nach dem Übernehmer und damit danach, ob 
ein fremder Dritter bereit wäre, für das Transferpaket ein Entgelt zu entrichten 
(s. auch § 1 Absatz 3 Satz 7). 


Zu Satz 2: 


Satz 2 übernimmt die Ausnahmeregelung des derzeit geltenden § 1 Absatz 3 
Satz 10 erster Halbsatz erste Alternative. 


Zu Satz 3: 


Satz 3 übernimmt den Inhalt aus § 2 Absatz 2 der derzeitigen Verordnung zur 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Absatz 1 AStG in Fällen 
grenzüberschreitender Funktionsverlagerungen (Funktionsverlagerungs-
verordnung). 


Zu § 1 Absatz 3c: 


Absatz 3c hat keine Entsprechung im bisher geltenden § 1. Mit diesem Absatz 
wird ein zentrales Ergebnis des BEPS-Projekts aufgenommen und verdeutlicht, 
dass sich Deutschland an dem auf OECD-Ebene vereinbarten Konsens 
orientiert. Das maßgebende Kapitel ist Kapitel VI der OECD-
Verrechnungspreisleitlinien, welches spezielle Ausführungen zu immateriellen 
Werten enthält.  


Aus deutscher Sicht ist damit jedoch keine Neuerung bzw. keine neue 
Behandlung von immateriellen Werten verbunden. Die von der OECD 
nunmehr etablierte wirtschaftliche Betrachtungsweise war und ist der 
Verrechnungspreisprüfung aus deutscher steuerrechtlicher Sicht seit jeher 
zugrunde zu legen.
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Zu § 1 Absatz 3d und 3e AStG: 


Allgemein: 


Mit den im Entwurf des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes (BR-
Drucksache 50/21) vorgesehenen Änderungen des § 1 AStG erfolgt eine 
Anpassung der zentralen Korrekturnorm für Verrechnungspreisvereinbarungen 
zwischen international verbundenen Unternehmen auf der Basis der 
internationalen Entwicklungen, insbesondere des BEPS-Projekts (Base Erosion 
Profit Shifting) der OECD und den darauf beruhenden OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuer-
verwaltungen 2017 (OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Nicht geregelt sind allerdings die Bereiche der Finanztransaktionen die im 
Inclusive Framework on BEPS in den Aktionspunkten 4, 8-10 angesprochen 
sind und ihre praktische Umsetzung im Kapitel 10 der OECD-
Verrechnungspreisleitlinien vom Februar 2020 gefunden haben. 


Hierbei handelt es sich neben dem Bereich der Lizenzierung um den für die 
Praxis wichtigsten Bereich der Verrechnungspreisgestaltung und -prüfung. Wie 
aktuell anhängige Verfahren beim Bundesfinanzhof zeigen, handelt es sich 
zudem um einen Bereich, für den sich eine Vielzahl von Grundsatzfragen 
ergeben, u. a.: 


- Sind für konzerninterne Finanzierungen Finanzbeziehungen mit Banken als 
Vergleichsmaßstab heranzuziehen oder führt dies aufgrund des 
unterschiedlichen Risiko- und Tätigkeitsprofils zu nicht vergleichbaren 
Werten? 


- Ist ein angemessener Zinssatz nach der Preisvergleichs- oder 
Kostenaufschlagsmethode festzulegen? 


- Können auf dem Markt angebotene Kreditratings durch entsprechende 
Dienstleister berücksichtigt werden und ist hierbei auf die Kreditwürdigkeit 
der einzelnen aufnehmenden Konzerngesellschaft oder das sogenannte 
Konzernrating abzustellen? 


Da der Bundesfinanzhof und die Finanzgerichte nach ständiger 
Rechtsprechung nicht an die OECD-Leitlinien gebunden sind, sollten diese 
Grundsatzfragen durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden. 


Hierzu sind die Regelungen in § 1 Absatz 3d AStG zu Finanzierungs-
beziehungen und in § 1 Absatz 3e AStG zu Finanzierungsdienstleistungen 
erforderlich. 


Im Gegensatz zu einer noch im Referentenentwurf des Bundesministeriums der 
Finanzen zum ATAD-UmsG vom 13. Dezember 2019 vorgesehenen Regelung 
eines § 1a AStG-E erfolgt die Normierung nicht als umfassender sogenannter 
treaty override, sondern beschränkt sich auf die mit den OECD-Leitlinien zu 
vereinbarenden Grundsatzfragen. Es handelt sich insoweit um eine 
Konkretisierung des allgemeinen Fremdvergleichsgrundsatzes für 
Finanzierungsfragen und dient der sachgerechten Aufteilung der 
Besteuerungsrechte.
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Zu § 1 Absatz 3d: 


Zu Satz 1: 


Satz 1 führt an, dass ein aus einer grenzüberschreitenden 
Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe 
resultierender Aufwand die Einkünfte gemindert haben muss. Eine 
Konkretisierung der betrieblichen Veranlassung ist sachgerecht, da mit diesen 
Finanzierungsbeziehungen ein erhöhtes Gestaltungspotenzial zur Minimierung 
von Steuerzahlungen einhergeht und sich das Außensteuerrecht auf 
grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen bezieht. Insbesondere soll 
verhindert werden, dass hochpreisige hybride Finanzierungen, denen kein 
Darlehensbedarf zugrunde liegt, zur niedrigpreisigen Anlage bei anderen 
verbundenen Unternehmen genutzt werden und die Differenz steuerlich 
motiviert zur Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage führt. Eine 
derartige Beschränkung ist auch international üblich und zulässig (siehe u. a. 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4 ff.). 


Eine multinationale Unternehmensgruppe wird in § 1 Absatz 3d AStG nicht 
gesondert legal definiert. Hier gibt § 90 Absatz 3 Satz 4 AO i. V. m.  
§ 1 Absatz 2 AStG die entsprechende Definition: Eine multinationale 
Unternehmensgruppe besteht aus mindestens zwei in verschiedenen Staaten 
ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG einander nahestehenden 
Unternehmen oder aus mindestens einem Unternehmen mit mindestens einer 
Betriebsstätte in einem anderen Staat. 


Dem Steuerpflichtigen wird durch Satz 1 Nummer 1 die Möglichkeit gegeben, 
glaubhaft zu machen, dass er den aus der Finanzierungsbeziehung 
resultierenden Kapitaldienst, insbesondere in Form von Zins- und 
Tilgungsleistungen, von Anfang hätte erbringen können und die empfangene 
Finanzierung wirtschaftlich und für den Unternehmenszweck benötigt (siehe 
u. a. OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.12 f., 10.19).  


Kann er dies nicht, so greift die Rechtsfolge des Satzes 2. Sollte der 
Steuerpflichtige die empfangene Finanzierung von Anfang an nicht bedienen 
können, handelt es sich wirtschaftlich betrachtet um eine verdeckte Einlage 
und nicht um überlassenes Fremdkapital. Hier bestehen von Anfang an nicht 
ernstlich gemeinte Beziehungen. Aus insolvenzrechtlicher Perspektive wären 
in einem solchen Fall die in der Insolvenzordnung genannten 
Insolvenzeröffnungsgründe zu beachten. Entsprechend können 
Betriebsausgaben, beispielsweise in Form von Zinsen, als unvereinbar mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz angesehen werden. Damit wird auch deutlich, dass 
keine wie auch immer geartete fremdübliche Eigenkapital- und 
Fremdkapitalausstattung festgelegt wird. Vielmehr ist der Einzelfall 
entscheidend, ob es sich bei der Kapitalüberlassung wirtschaftlich um 
Eigenkapital oder Fremdkapital handelt (siehe auch OECD-
Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4, 10.6, 10.8 und 10.11). 
Maßgebendes Kriterium ist das glaubhaft erwartete „Bedienen können“ des 
Kapitaldienstes seitens des Schuldners.
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Daneben muss die Finanzierung wirtschaftlich benötigt werden. Ein 
ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter wird kein Fremdkapital am 
Markt aufnehmen, wenn damit nicht wenigstens eine begründete Aussicht auf 
eine Rendite erwartet wird, die die Finanzierungskosten deckt. Damit im 
Einklang steht der Unternehmenszweck. Ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter sollte ebenfalls darum bemüht sein, das Kapital für den Zweck 
des Unternehmens einzusetzen und nicht beispielsweise als Anlage auf dem 
Tagesgeldkonto oder als Einlage in einen unternehmensgruppeninternen Cash-
Pool. Dabei stellt sich allerdings schon eine Stufe zuvor die Frage, ob solche 
Zinszahlungen überhaupt als Betriebsausgaben gemäß § 4 Absatz 4 EStG 
anzuerkennen sind. 


Satz 1 Nummer 2 stellt auf den Zinssatz ab, zu dem sich die multinational 
tätige Unternehmensgruppe als solche am Markt finanzieren könnte. Es wäre 
grundsätzlich irrational und wirtschaftlich für die Unternehmensgruppe zum 
Nachteil, wenn die Geschäftsleiter der Unternehmensgruppe nicht darauf 
achten würden, dass sich die Unternehmensgruppe zu den günstigsten am 
Markt erzielbaren Konditionen finanzieren würde. Entsprechendes gilt auch im 
Fremdvergleichsgrundsatz. 


Mit dem Fremdvergleichsgrundsatz soll zwar von dem Nahestehen abstrahiert 
und entsprechend beeinflusste Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen sollen 
eliminiert werden, jedoch heißt das nicht, dass unreflektiert darauf abzustellen 
ist, wie zwei voneinander unabhängige Dritte gehandelt haben. Die 
Besonderheiten einer Unternehmensgruppe, wie beispielsweise 
Informationstransparenz oder Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe, 
sind bei einer ökonomisch begründeten Würdigung zu berücksichtigen und 
nicht zu Lasten des deutschen Steueraufkommens willkürlich unbeachtet zu 
lassen. Würde der Fremdvergleichsgrundsatz zum Beispiel die für die 
Unternehmensgruppe günstigste Finanzierungsmöglichkeiten ignorieren, 
würde die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu einer 
systematischen Verzerrung zwischen Markthandeln und dem Handeln 
innerhalb der Unternehmensgruppe führen. 


Dem Steuerpflichtigen wird mittels des 2. Halbsatzes von Nummer 2 die 
Möglichkeit gegeben, glaubhaft zu machen, dass auch ein höherer Zinssatz in 
Einzelfällen fremdüblich sein kann. Bei der Bemessung eines Zinssatzes ist 
neben anderen Faktoren, wie beispielsweise Zweck des Darlehens, 
regulatorischen Rahmenbedingungen, Laufzeit, Währungsrisiken oder 
Darlehensvolumen, insbesondere das Debitorenrisiko des Darlehensnehmers zu 
berücksichtigen, da dieses den Zinssatz erheblich beeinflusst (vgl. auch OECD-
Verrechnungspreisleitlinien Kapital X, Tz. 10.88- 10.108 zur Reihenfolge für 
das Vorgehen bei der Bestimmung des fremdüblichen Zinssatzes).  
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Maßgebend ist dabei im Einklang mit dem Vorstehenden grundsätzlich die 
Bonität der Unternehmensgruppe, es sei denn, die Bonität der betreffenden 
Unternehmenseinheit ist besser. Demzufolge wird hierdurch maßgeblich der 
Zinssatz bestimmt, den die Unternehmensgruppe im betreffenden Einzelfall zu 
entrichten hätte. Dabei reflektiert die Bonität der Unternehmensgruppe das 
(Kreditausfall-) Risiko, welches in einer Unternehmensgruppe besteht und 
welches ein Marktakteur eingeht. Damit wird die grundsätzlich maximal 
zulässige Risikoprämie determiniert. Würde hingegen unreflektiert auf die 
Bonität einer einzelnen Gesellschaft abgestellt, würde dies dazu beitragen, 
Steuergestaltungsstrategien zu fördern, da beispielsweise verbundene 
Unternehmen im Gegensatz zu unverbundenen Unternehmen in der Lage sind, 
ihre Risiken in diesem Bereich sehr einfach zu beeinflussen und zu verschieben 
(OECD Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.81).  


Zudem bestehen für die entsprechend vorzunehmenden Bonitätsbeurteilungen 
keine belastbaren Marktdaten. Solche Bonitätsbeurteilungen würden 
grundsätzlich nur für Verrechnungspreiszwecke vorgenommen werden, deren 
Parameter, wie etwa die zugrundeliegenden Finanzkennzahlen, auf 
Fremdüblichkeit hin zu untersuchen wären. Der Ansatz ist damit Ausdruck des 
Fremdvergleichsgrundsatzes und bietet zugleich eine erhebliche Vereinfachung 
für die Steuerpflichtigen: Maßgebend ist grundsätzlich eine 
Bonitätsbeurteilung, die mitunter schon vorliegt. 


Die willkürliche und kaum nachvollziehbare Berücksichtigung von 
Konzerneffekten wird damit auf ein objektiv nachvollziehbares Element 
reduziert, was die Diskussionen über die Konzerneffekte auf ein Mindestmaß 
reduziert. Doppelbesteuerungsstreitigkeiten können damit auch vermieden 
werden. 


Da hiervon abgewichen werden kann, wenn ein anderer Wert nachgewiesen 
wird, entspricht die Vorgehensweise auch den Ausführungen in Kapitel X der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien (siehe Tz. 10.76 ff.). Entsprechend müssten 
u. a. die Bonitätseinschätzung, inklusive der fremdüblichen quantitativen und 
qualitativen Faktoren, sowie die Effekte aus dem Bestehen der 
Unternehmensgruppe (implicit support bzw. Konzernrückhalt) verlässlich 
dargelegt werden. 


Zu Satz 2: 


Satz 2 enthält eine nicht abschließende Aufzählung von 
Finanzierungsbeziehungen, die in Satz 1 angeführt werden. Hierunter zählen 
insbesondere Darlehensverhältnisse. Auf Grund des dynamischen Umfelds in 
der Finanzbranche ist es nicht möglich, alle möglichen „Finanzprodukte“ 
aufzuzählen, die derzeit existieren und in Zukunft existieren könnten. 
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Zu § 1 Absatz 3e: 


Zu Satz 1: 


Satz 1 führt an, in welchen Konstellationen es sich im Zusammenhang mit 
Finanzierungsbeziehungen regelmäßig um eine funktions- und risikoarme 
Dienstleistung handelt, die entsprechend (niedrig) zu vergüten ist. Dies 
entspricht auch der internationalen Praxis (OECD Leitlinien Tz. 1.100, 1.103 
und 1.108 bis 1.116). Das Entgelt ist in diesen Fällen regelmäßig anhand der 
Kostenaufschlagsmethode auf der Grundlage der nachgewiesenen und direkt 
zurechenbaren Betriebskosten ohne Einbeziehung der Refinanzierungskosten 
in die Kostenbasis zu ermitteln. Daneben sind Refinanzierungskosten mit einer 
risikolosen Rendite zu berücksichtigen. 


Die reine Vermittlungsleistung wird anhand des Satzes 1 Nummer 1 angeführt. 
So könnte beispielsweise ein Unternehmen der Unternehmensgruppe als 
Vermittler zwischen Marktakteuren und anderen Unternehmenseinheiten 
auftreten, ohne damit selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend 
bezieht sich die Vergütung auch nur auf die Vermittlungsleistung als solche. 
Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Die Weiterleitung einer Finanzierungsbeziehung wird durch Satz 1 Nummer 2 
angeführt. So könnte beispielsweise ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe finanzielle Mittel am Markt aufnehmen und diese an 
andere Unternehmenseinheiten weiterleiten, ohne damit selbst ein finanzielles 
Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die 
Vermittlungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Zu Satz 2: 


Der Anwendungsbereich wird durch Satz 2 auf typische „Treasury“-
Funktionen der Unternehmensgruppe erweitert (siehe auch OECD-
Verrechnungspreisleitlinien Kapital X Tz. 10.45 f.). Hierunter wird 
insbesondere die Steuerung von Finanzmitteln zur Innen- und 
Außenfinanzierung erfasst. Diese Liquiditätssteuerung umfasst beispielsweise 
die Aufnahme und Anlage am Kapitalmarkt, die Steuerung von Auszahlungen 
oder die Finanzierung von Unternehmenseinheiten. Damit einhergehend kann 
auch das entsprechende Risikomanagement verbunden sein, wie etwa 
Steuerung von Zins- und Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken. 
Entsprechend stellt Satz 2 insbesondere auf das Liquiditätsmanagement, ein 
Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit 
als Finanzierungsgesellschaft ab. 


Die Vergütung für die Ausübung der zuvor angeführten Tätigkeiten bestimmt 
sich zumeist nach der Kostenaufschlagsmethode. Die Höhe der Vergütung ist 
abhängig vom Einzelfall und bestimmt sich nach dem Funktions- und 
Risikoprofil der leistungserbringenden Einheit. Es erscheint nicht abwegig, 
wenn sich diese zwischen fünf Prozent und zehn Prozent auf die direkt 
zuzurechnenden Kosten bemisst, wobei Finanzierungskosten nicht die 
Bemessungsgrundlage erhöhen. 
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Zu Satz 3: 


Mit Satz 3 soll deutlich gemacht werden, dass das jeweilige Funktions- und 
Risikoprofil maßgebend ist (siehe u. a. OECD-Verrechnungspreisleitlinien 
Tz. 10.129, 10.133-10.142 Kapitel X). Der Steuerpflichtige erhält die 
Möglichkeit, nachzuweisen, dass es sich bei den in den Sätzen 1 und 2 
angeführten Tätigkeiten im konkreten Einzelfall nicht um funktions- und 
risikoarme Dienstleistungen handelt. 


Zu Buchstabe c: 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einfügung der neuen Absätze 3a bis 
3e. 


Zu Buchstabe d: 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einfügung der neuen Absätze 3a bis 
3e. 


10. Zu Artikel 5 Nummer 12 Buchstabe b (§ 20 Absatz 2 AStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sprachliche 


Anpassungen in § 20 Absatz 2 AStG im Hinblick auf die Verweise auf 


§ 10 AStG zu prüfen.


Begründung: 


Nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 AStG-E „unterbleibt eine 
Hinzurechnung wegen § 10 Absatz 1 Satz 2, …“. § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG-E 
kommt jedoch in den Fällen des § 20 Absatz 2 AStG nicht zur Anwendung, 
weil die Vorschrift nicht den Ansatz eines Hinzurechnungsbetrags, sondern 
lediglich den Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode 
vorsieht. Im Referentenentwurf vom 10. Dezember 2019 war insoweit noch 
eine andere, im Zweifel passendere Regelung gewählt worden (dort § 20a 
AStG-E). 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Körper-
schaftsteuerrechts 


Der Bundesrat hat in seiner 1004. Sitzung am 7. Mai 2021 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a)  Der Bundesrat bedauert, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf für 


das sogenannte Optionsmodell und eine Globalisierung des Umwandlungs-


steuerrechts vorgelegt hat, ohne die Länder in den Entscheidungsprozess 


einzubeziehen. Die Beteiligung der Länder hätte bei einem derart 


komplexen Vorhaben dazu beitragen können, bereits frühzeitig Zweifels- 


und Anwendungsfragen zu klären. 
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b) In der vorgelegten Form ist das Optionsmodell für die Praxis allenfalls 


eingeschränkt tauglich, da es in wesentlichen Teilen nur rudimentär und 


nicht hinreichend rechtssicher ausgestaltet und daher mit erheblicher 


Mehrarbeit für die Finanzbehörden verbunden ist. Die vorgesehene 


Optionsregelung für Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaften zur 


Körperschaftsbesteuerung muss fachlich und organisatorisch noch 


eingehender geprüft und vorbereitet werden.


2. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 KStG) 


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren für die Option zur 


Besteuerung als Kapitalgesellschaft (§ 1a Absatz 1 Satz 2 KStG) und die 


Rückoption (Absatz 4) jeweils eine Antragsfrist von einem Monat vor Beginn 


des Wirtschaftsjahrs vorzusehen, um der Gesellschaft und den Gesellschaftern 


sowie den für ihre Besteuerung jeweils zuständigen Finanzbehörden die 


erforderliche zeitnahe administrative Umsetzung der Option bzw. Rückoption 


zu ermöglichen. 


Begründung:


Die Option einer Personenhandelsgesellschaft oder einer Partnerschafts-
gesellschaft nach § 1a Absatz 1 Satz 2 KStG-E führt mit Beginn des 
nachfolgenden Wirtschaftsjahrs zu einer grundlegenden Änderung des 
Besteuerungsregimes. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich das anzuwendende 
materielle Steuerrecht und damit auch der Inhalt der Mitwirkungs- und 
Steuererklärungspflichten für die Gesellschaft und die Gesellschafter. Die 
jeweils zuständigen Finanzbehörden müssen die erforderlichen 
Umsetzungsarbeiten bereits für die Vorauszahlungstermine und 
Lohnsteueranmeldungszeiträume ab Beginn des Wirtschaftsjahrs bewältigen. 


Es ist daher sowohl im Interesse der beteiligten Steuerpflichtigen als auch aus 
Sicht der Steuerverwaltungen der Länder unerlässlich, eine angemessene 
Vorlaufzeit für diese grundlegenden Umstellungen vorzusehen. Insoweit wird 
eine Ausschlussfrist von einem Monat für den Optionsantrag als notwendig 
angesehen. 


Für den Antrag auf Rückoption (§ 1a Absatz 4 KStG) gelten diese 
Überlegungen in gleicher Weise.  
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3. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 1 Satz 2a - neu -, Absatz 4 Satz 3 KStG) 


In Artikel 1 ist § 1a Nummer 3 wie folgt zu ändern: 


a) Nach Absatz 1 Satz 2 ist folgender Satz einzufügen: 


„Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 


Datenfernübertragung zu übermitteln; § 31 Absatz 1a Satz 2 gilt 


entsprechend.“ 


b) In Absatz 4 Satz 3 ist die Angabe „Absatz 1 Satz 2 gilt“ durch die Angabe 


„Absatz 1 Satz 2 und 3 gelten“ zu ersetzen.


Begründung:


Der Gesetzentwurf schreibt bisher für den Antrag einer 
Personenhandelsgesellschaft oder einer Partnerschaftsgesellschaft, sie wie eine 
Kapitalgesellschaft (optierende Gesellschaft) und ihre Gesellschafter wie die 
nicht persönlich haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft zu 
behandeln, keine Form vor. Der Antrag könnte daher auch mündlich, 
telefonisch oder konkludent gestellt werden. Wegen der einschneidenden 
Wirkungen der Option sowohl für die Besteuerung der Gesellschaft als auch 
ihrer Gesellschafter ist es aus Gründen der Rechtssicherheit vorzugswürdig, 
dass der Antrag in der Form gestellt wird, die auch für die Abgabe einer 
Körperschaftsteuererklärung vorgeschrieben ist (§ 31 Absatz 1a KStG). 
Dadurch lassen sich Nachweisprobleme vermeiden, insbesondere die in 
Einzelfällen zwischen den Beteiligten und der zuständigen Finanzbehörde 
möglicherweise streitanfällige Frage, ob der Antrag wirksam oder rechtzeitig 
gestellt worden ist. 


Durch die Ergänzung des Absatzes 4 wird die für einen Optionsantrag 
erforderliche Form auch für einen Antrag auf Rückoption vorgeschrieben. 
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4. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 1 Satz 2a - neu -, 


Absatz 4 Satz 3a - neu - KStG) 


In Artikel 1 Nummer 3 ist § 1a wie folgt zu ändern: 


a) In Absatz 1 ist nach Satz 2 folgender Satz einzufügen: 


„Die optierende Gesellschaft und ihre Gesellschafter sind an die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ab Beginn des Wirtschaftsjahres, ab dem die 


Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft gelten soll, sieben Jahre 


gebunden.“ 


b) In Absatz 4 ist nach Satz 3 folgender Satz einzufügen: 


„Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter sind an die Rückoption ab Beginn 


des Wirtschaftsjahrs, ab dem die Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft 


nicht mehr gelten soll, sieben Jahre gebunden.“ 


Folgeänderung: 


Im neuen Satz 8 ist die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 5“ zu ersetzen.


Begründung: 


Es ist im Steuerrecht nicht unüblich, Optionsregelungen mit einer zeitlichen 
Bindungswirkung zu versehen (z. B. § 5a EStG, § 19 UStG). Eine solche 
Bindungswirkung ist auch für die Option zur Körperschaftsbesteuerung und die 
Rückoption vorzusehen. Damit wird einerseits der Umstellungsaufwand 
unternehmens- und finanzamtsseitig begrenzt. Andererseits besteht für 
Unternehmen und Verwaltung in den zeitlichen Grenzen Planungssicherheit. 


Eine längerfristige Bindung an die Option ist auch deshalb erforderlich, um 
steuergestaltende Optionsausübungen zu unterbinden. 


5. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 2 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob im 


Hinblick auf die Einbeziehung funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen im 


Sonderbetriebsvermögen der Gesellschafter in den fiktiven Formwechsel des 


§ 1a Absatz 2 KStG gegebenenfalls ergänzt werden sollte, oder eine eindeutige 


Aussage hierzu in die weiteren Gesetzesmaterialien aufzunehmen ist. 
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Begründung: 


Der Übergang zur Körperschaftsteuerbesteuerung soll als Formwechsel im 
Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG gelten, so dass die §§ 1 und 25 
UmwStG entsprechend anzuwenden sind. Folglich kommen die Regelungen 
der §§ 20 bis 23 UmwStG für die Einbringung von (Teil-)Betrieben oder 
Mitunternehmeranteilen in eine Kapitalgesellschaft entsprechend zur 
Anwendung. Diese ist gemäß § 20 Absatz 1 UmwStG nur dann steuerneutral 
zum Buchwert zulässig, wenn sämtliche funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlagen eingebracht werden. Sind bei einer Personengesellschaft 
funktional wesentliche Betriebsgrundlagen im Sonderbetriebsvermögen 
vorhanden, müssen diese gemäß § 20 Absatz 1 UmwStG mit eingebracht 
werden, wenn die Einbringung zu Werten unterhalb des gemeinen Werts nach 
§ 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG erfolgen soll. 


Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf (Seite 19 f. BR-Drucksache 
244/21) soll das Zurückbehalten funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen 
im Sonderbetriebsvermögen auch im Fall der Optionsausübung nach § 1a 
KStG der Steuerneutralität entgegenstehen, wenn nicht Nebenvereinbarungen 
in Bezug auf diese Betriebsgrundlagen getroffen werden. Solche 
Betriebsgrundlagen müssten daher vorab in das Gesamthandsvermögen der 
Personengesellschaft übertragen werden. Andernfalls würde wohl zumindest 
umfangreiches Sonderbetriebsvermögen ein Antragshemmnis darstellen. 


Um rechtliche Unsicherheiten bei der Inanspruchnahme der Option zur 
Besteuerung als Körperschaft auszuschließen, sollte das Erfordernis der 
vollständigen Einbringung vorhandenen Sonderbetriebsvermögens, sofern 
dieses eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, klarstellend in 
§ 1a Absatz 2 KStG geregelt werden. 


Alternativ sollte in den weiteren Gesetzesmaterialien eindeutig zum Ausdruck 
gebracht werden, dass mit den in der Gesetzesbegründung angesprochenen 
Nebenvereinbarungen die Übertragung funktional wesentlicher 
Betriebsgrundlagen aus dem Sonderbetriebsvermögen in das 
Gesamthandsvermögen gemeint ist. 


6. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 3 Satz 2 bis 4 KStG) 


Artikel 5 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


anstelle der in Artikel 1 Nummer 3 vorgesehenen Regelung des § 1a Absatz 3 


Satz 2 bis 4 KStG eine Regelung in § 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 


treten sollte, nach der die Besteuerung nach dem Einkommen eines nicht 


persönlich haftenden Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft im Sinne des 


§ 1a Absatz 1 KStG im Sinne einer Generalklausel der Beteiligung an einer 


Kapitalgesellschaft gleichgestellt wird. Die Regelungen nach § 1a Absatz 3 


Satz 2 bis 4 KStG wären entsprechend in dieser Regelung zu verorten.
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Begründung: 


Der Umfang der Besteuerung sowie die Zuordnung, zu welcher Einkunftsart 
die jeweiligen Einkünfte eines unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtigen 
gehören, ist grundsätzlich in § 2 EStG geregelt. 


In § 2 EStG sollte daher eine Regelung angefügt werden, die postuliert, dass 
bei der Anwendung der Regelungen des EStG, die auf Kapitalgesellschaften 
Bezug nehmen, eine Gleichbehandlung von optierenden Gesellschaften im 
Sinne des § 1a Absatz 1 KStG mit solchen Kapitalgesellschaften erfolgt. Es 
sollte geprüft werden, ob an dieser Stelle durch eine Insbesondere-
Formulierung untergesetzliche Rechtsinstitute einzubeziehen sind, 
beispielsweise 


„Die Regelungen dieses Gesetzes zu Kapitalgesellschaften sind auf 
Gesellschaften im Sinne des § 1a Absatz 1 Satz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes sinngemäß anzuwenden; dies gilt insbesondere 
(alt.: auch) für Fälle der Betriebsaufspaltung oder Betriebsverpachtung.“ 


Durch diese Formulierung ist neben den im Gesetzentwurf in § 1a Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 bis 4 KStG geregelten Konstellationen auch sichergestellt, 
dass Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer optierenden 
Gesellschaft im Sinne des § 1a Absatz 1 KStG von § 17 EStG erfasst werden. 
Eine Änderung des § 17 EStG wäre dann entbehrlich. 


Wird hingegen eine nicht abschließende Aufzählung der sinngemäß auf die 
Anteilseigner von optierenden Personengesellschaften anzuwendenden 
Regelungen des EStG für erforderlich gehalten (so der Ansatz im 
Gesetzentwurf), 


-- wäre auch diese im EStG zu verorten und 


-- sollte diese präziser die einschlägigen Sachverhalte umschreiben, 
beispielsweise: 


- In Nummer 2 sollte die Angabe „Vergütungen“ durch die Angabe 
„Vergütungen und Versorgungsbezüge“ ersetzt werden. 


- In Nummer 3 sollte die Angabe „Darlehen“ durch die Angabe 
„Kapital“ ersetzt werden. 


- In Nummer 4 sollte die Angabe „Wirtschaftsgütern“ durch die 
Angabe „Wirtschaftsgütern und Sachgesamtheiten“ ersetzt werden.


7. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§1a Absatz 3 Satz 7 KStG) 


Artikel 5 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


anstelle der in Artikel 1 Nummer 3 vorgesehenen Regelung des § 1a Absatz 3 


Satz 7 KStG eine Regelung in § 38 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 


treten sollte, die bestimmt, dass in den Fällen, in denen Arbeitslohn von einer 


optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG gezahlt wird, 


diese Entrichtungsschuldnerin ist.
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Begründung: 


Wenn für Zwecke der Besteuerung des jeweiligen Arbeitnehmers angenommen 
wird, dass die Einnahmen zu den Einkünften im Sinne des § 19 EStG gehören, 
sollte die optierende Kapitalgesellschaft auch in Bezug auf die 
verfahrensrechtliche Betrachtung als Arbeitgeberin im Sinne des § 38 Absatz 1 
EStG fungieren. 


Dies gilt sowohl für Arbeitnehmer, die zugleich Anteilseigner sind, als auch für 
fremde Arbeitnehmer.


8. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 4 Satz 6 KStG) 


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren den Verweis in 


§ 1a Absatz 4 Satz 6 KStG auf § 1 Absatz 1 Satz 1 des Umwandlungs-


steuergesetzes aus Gründen der Rechtssicherheit zu korrigieren. 


Begründung:


§ 1a Absatz 4 Satz 5 KStG ordnet eine zwangsweise Rückoption an, wenn die 
Personengesellschaft auf Grund des Ausscheidens des vorletzten 
Gesellschafters zivilrechtlich beendet wird. Scheidet der vorletzte 
Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, gilt die optierende Gesellschaft als 
unmittelbar danach aufgelöst und, sofern der verbleibende Gesellschafter die 
persönlichen Voraussetzungen eines übernehmenden Rechtsträgers im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Umwandlungssteuergesetzes 
(UmwStG) erfüllt, auf diesen umgewandelt. Ist der letzte verbleibende 
Gesellschafter eine Körperschaft, sollen nach der Begründung zum 
Gesetzentwurf anstelle der §§ 3 ff. UmwStG die §§ 11 ff. UmwStG 
entsprechend Anwendung finden. § 1a Absatz 4 Satz 6 KStG regelt 
demgegenüber den Fall, dass der verbleibende Gesellschafter nicht die 
persönlichen Voraussetzungen eines übernehmenden Rechtsträgers im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 UmwStG erfüllt. In diesem Fall 
soll die optierende Gesellschaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an die 
Gesellschafter ausgeschüttet gelten; § 11 KStG soll insoweit entsprechend 
anzuwenden sein. 


Der Verweis in § 1a Absatz 4 Satz 6 KStG auf die persönlichen 
Voraussetzungen eines übernehmenden Rechtsträgers im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG ist unklar und droht ins Leere zu laufen. 
Denn § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Umwandlungssteuergesetzes nimmt 
nicht den übernehmenden Rechtsträger, sondern den übertragenden 
Rechtsträger in den Blick. Darüber hinaus setzt § 1 Absatz 1 Nummer 1 
UmwStG voraus, dass es sich bei dem übertragenden Rechtsträger um eine 
Körperschaft handelt. Insbesondere wenn es sich bei dem verbleibenden 
Gesellschafter um eine Personengesellschaft oder eine natürliche Person 
handelt, ist nicht klar, ob in diesem Fall die §§ 3 ff. UmwStG oder die 
allgemeinen Besteuerungsregeln (Liquidationsbesteuerung) anzuwenden sind.  
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9. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a Absatz 4 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


beziehungsweise in welcher Form bei Ausübung der Option bestehende 


Ergänzungsbilanzen der optierenden Personalgesellschaft für den Fall der 


Rückoption weitergeführt werden müssen und deshalb § 1a Absatz 4 KStG 


gegebenenfalls ergänzt werden muss, um eine in sich schlüssige und 


folgerichtige Behandlung der Ergänzungsbilanzen sicherzustellen.


Begründung: 


Bei der Einbringung von Mitunternehmeranteilen durch die jeweiligen 
Mitunternehmer ist im Rahmen der gesellschafterbezogenen Überprüfung auf 
den anteiligen Buchwert eines jeden Mitunternehmeranteils abzustellen. Dieser 
entspricht bei jedem Einbringenden dessen steuerlichem Kapitalkonto, 
inklusive Ergänzungs- und etwaiger Sonderbilanzen. Aufgrund des 
zivilrechtlichen Fortbestehens der optierenden Gesellschaft als 
Personengesellschaft werden die eingebrachten Kapitalkonten auf dem 
steuerlichen Einlagekonto erfasst, § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG. Damit erhöht 
sowohl das Eigenkapital aus der Gesamthandsbilanz als auch das Eigenkapital 
etwaiger Ergänzungsbilanzen das steuerliche Einlagekonto. Das steuerliche 
Einlagekonto ist aber – anders als die Ergänzungsbilanzen einer 
Mitunternehmerschaft – nicht den einzelnen Mitunternehmern zugeordnet.  


Die Gesetzesbegründung enthält keine expliziten Aussagen zur Behandlung der 
Ergänzungsbilanzen im Falle der Option und gegebenenfalls einer späteren 
Rückoption. Es ist ungeklärt, ob eine in sich schlüssige und folgerichtige 
Behandlung der Ergänzungsbilanzen sichergestellt ist.


10. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a KStG) 


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Regelungen 


zum Optionsantrag nach § 1a KStG für den Fall zu vervollständigen, dass die 


Einkünfte der optierenden Gesellschaft im Inland nicht nach § 180 AO 


festgestellt werden. Entsprechendes gilt für den Fall der Rückoption, sofern die 


Gesellschaft im Inland nicht veranlagt wird. 
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Begründung: 


Die vorbezeichneten Fälle können insbesondere bei ausländischen optierenden 
Personengesellschaften auftreten, wenn diese im Inland lediglich Einkünfte 
erzielen, die dem Quellensteuerabzug unterliegen.  


11. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1a KStG) 


Der Bundesrat fordert, die Regelungen zum Optionsmodell dahingehend zu 


überarbeiten, dass in Fällen mit ausländischen Gesellschaftern oder 


Auslandsvermögen ungerechtfertigte Besteuerungsnachteile oder auch gänzlich 


unbesteuerte Einkünfte vermieden werden. 


Begründung: 


Nach dem Ziel des Gesetzes soll die optierende Personengesellschaft wie eine 
Kapitalgesellschaft behandelt werden. Dem widersprechend kann sie 
allerdings, anders als die Kapitalgesellschaft, nach dem derzeitigen Stand des 
Unionsrechts z. B. die Vorteile der Mutter-Tochter-Richtlinie sowie der Zins-
und Lizenz-Richtlinie nicht in Anspruch nehmen. 


Auch ist anders als bei einer Kapitalgesellschaft für die optierende 
Personengesellschaft nicht generell sichergestellt, dass diese nach den 
einschlägigen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
abkommensberechtigt ist und damit Abkommensschutz genießt. 


Ferner ist unklar, ob und welche ausländischen Staaten die Option für Zwecke 
ihres nationalen Steuerrechts anerkennen oder ob sie die Gesellschaft weiterhin 
nach den für Personengesellschaften geltenden Grundsätzen behandeln. 


In einschlägigen Fällen müssten die Unternehmen entweder auf eine Option 
verzichten oder Nachteile wie z. B. eine Doppelbesteuerung in Kauf nehmen. 
Vielfach ist die Rechtslage auch unklar, so dass sich für die Unternehmen 
insoweit eine erhebliche Rechtsunsicherheit ergibt.  


Des Weiteren drohen teils neue, teils erheblich ausgeweitete 
Besteuerungslücken. 


Beispiel: 


Die deutsche X-KG hat die Gesellschafter D in Deutschland, E in einem 
EU/EWR-Staat und F in einem Drittstaat. Mit dem EU/EWR-Staat und auch 
mit dem Drittstaat hat Deutschland Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (entsprechend dem OECD-Musterabkommen) 
abgeschlossen. Im Zeitpunkt der Option entfallen auf jeden Gesellschafter 
gleichermaßen Anteile am Gesellschaftsvermögen mit einem Buchwert von per 
Saldo 100 und einem Verkehrswert von 800. Nach zehn Jahren verkaufen alle 
drei Gesellschafter ihre Anteile für jeweils 1500. 
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Lösung (ohne zusätzlichen Qualifikationskonflikt): 


Bei Zugrundelegung allgemeiner Regeln und vorbehaltlich von Besonderheiten 
der jeweiligen ausländischen Staaten entstehen folgende Lösungen: 


a) D versteuert einen Gewinn von 1 400 (1 500 – 100) im Jahr 10 in 
Deutschland; 


b) E versteuert mit hoher Wahrscheinlichkeit nur einen Gewinn im EU-
Ausland von 1 500 – 800 = 700 im Jahr 10 und in Deutschland keinen 
weiteren Gewinn; 


c) F versteuert einen Gewinn von 700 (800 – 100) im Jahr der Option in 
Deutschland sowie wahrscheinlich einen weiteren Gewinn von 700 (1500 
– 800) im Jahr 10 im Ausland. 


Lösung (zusätzlich mit Qualifikationskonflikt): 


Andere Ergebnisse treten ein, wenn der ausländische Staat die Option nach 
seinem nationalen Recht nicht akzeptiert, sondern die optierende Gesellschaft 
aufgrund der zivilrechtlichen Einordnung sowie des üblicherweise 
anzustellenden Typenvergleichs weiterhin als transparente 
Personengesellschaft behandelt. In diesem Fall gilt: 


d) D versteuert wie zu a); 


e) E versteuert tendenziell nichts, da der ausländische Staat das 
Besteuerungsrecht wegen der Einordnung als Personengesellschaft bei 
Deutschland sieht, Deutschland es aber wegen der Einordnung als 
Kapitalgesellschaft beim ausländischen Staat sieht; 


f) F versteuert den Gewinn von 700 im Jahr 10 und aus den zu e) 
dargestellten Gründen im Übrigen tendenziell nichts mehr.  


Die Besteuerungsunterschiede zwischen E und F sind dadurch veranlasst, dass 
die Globalisierung des Umwandlungssteuerrechts im Entwurf des KöMoG nur 
für die §§ 1 bis 19 UmwStG, nicht aber für die Einbringung nach § 20 
UmwStG, also auch nicht für den fiktiven Formwechsel in eine 
Kapitalgesellschaft nach § 1 Absatz 2 KStG vorgesehen ist.  


Die Besserstellung des E gegenüber D und F resultiert aus der Bestimmung des 
§ 22 UmwStG einerseits und der fehlenden Abstimmung mit dem Wertansatz 
im anderen Staat andererseits; eine solche Wertabstimmung würde nach dem 
Grundgedanken von Artikel 5 der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD), 
der weiße Einkünfte vermeiden will, an sich geboten erscheinen. 


Das Entstehen weißer Einkünfte in den Varianten e) und f) beruht auf einem 
Qualifikationskonflikt ähnlicher Art, wie er durch Artikel 9 der ATAD 
eigentlich verhindert werden soll; der im Entwurf des ATADUmsG 
vorgesehene § 4k EStG erfasst diese Gestaltung voraussichtlich nicht. 


Die zu a) bis c) dargestellten Besteuerungsunterschiede sind für den echten 
Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft bereits seit längerem bekannt, werden 
aber durch die neue Möglichkeit der Option deutlich häufiger werden und 
bedürfen vor dem aktuellen Hintergrund von Artikel 5 der ATAD nunmehr der 
Bereinigung. 
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Die zu e) und f) dargestellten Wirkungen sind spezifisch durch die neue 
Möglichkeit der Option veranlasst. 


Es kann hier nur ein Teil der bestehenden Probleme skizziert werden. Weitere 
Komplikationen würden sich z. B. bei grenzüberschreitenden Wegzügen, im 
Falle von Ausschüttungen sowie bei Gestaltungen mit mehr als zwei 
maßgeblichen Doppelbesteuerungsabkommen ergeben. 


12. Zu Artikel 1 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob und 


gegebenenfalls inwieweit hinsichtlich der Optionsmöglichkeit zur 


Körperschaftsbesteuerung auch im Hinblick auf das Verfahrensrecht 


Änderungen erforderlich sind. 


Begründung: 


Im Zusammenhang mit der Optionsmöglichkeit zur Körperschaftsbesteuerung 
sind keine verfahrensrechtlichen Anpassungen vorgesehen. Die Begründung 
zum Gesetzentwurf geht davon aus, dass mit dem neuen § 1a KStG zur 
Körperschaftsteuer optierende Personenhandelsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften für Zwecke der Besteuerung nach dem 
Einkommen verfahrensrechtlich und materiell-rechtlich den Kapital-
gesellschaften gleichgestellt werden. 


Durch die Option ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen dem 
Körperschaftsteuer- und dem Zivilrecht, dessen Auswirkung auf das 
Verfahrensrecht (zum Beispiel betreffend die Vertretung, die Haftung, die 
Bekanntgabe von Verwaltungsakten mit Bezeichnung des Inhalts- und 
Bekanntgabeadressaten) gegebenenfalls ergänzend zu betrachten wäre. 


Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und Regelungslücken zu vermeiden, 
sollte das Erfordernis von – gegebenenfalls klarstellenden – gesetzlichen 
Regelungen geprüft werden. 


13. Zu Artikel 1 allgemein 


a) Der Bundesrat weist darauf hin, dass der vorgesehene antragsabhängige 


Wechsel von Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften in das 


Besteuerungsregime für Kapitalgesellschaften (sogenanntes Optionsmodell) 


zu einer ungleichen Besteuerung von kirchensteuerpflichtigen 


Mitunternehmern führt. Die Erträge werden nach Ausübung der Option 


nicht mehr bei den Gesellschaftern, sondern bei dem 


Körperschaftsteuersubjekt Personengesellschaft besteuert. Dadurch entfällt 


für diesen Teil des Gewinns die Kirchensteuer, da die Kirchensteuer beim 
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Gesellschafter ausschließlich an die Einkommensteuer anknüpft. Nur bei 


späteren Ausschüttungen der Gesellschaft wird noch Kirchensteuer 


anfallen, die aber zum einen nicht progressiv ausgestaltet ist und zum 


anderen auch deshalb geringer ausfällt, weil der ausgeschüttete Gewinn 


bereits durch Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gemindert ist. Eine 


ungleiche Besteuerung von kirchensteuerpflichtigen Mitunternehmern nach 


Ausübung der Option ist problematisch, da es sich zivilrechtlich weiter um 


eine Personengesellschaft handelt, deren Mitunternehmer im Falle einer 


Kirchenmitgliedschaft Steuersubjekt für die Kirchensteuer ist. 


b) Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob und in welcher Weise diese 


Ungleichbehandlung von kirchensteuerpflichtigen Gesellschaftern 


optierender Personengesellschaften und kirchensteuerpflichtiges 


Gesellschaftern von nicht optierenden Personengesellschaften vermieden 


werden kann.


14. Zu Artikel 1 und Artikel 6 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsfahrens zu prüfen, 


wie durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass die Option 


auch für Zwecke der Festsetzung, Feststellung und Anrechnung der 


Forschungszulage gilt.


Begründung:


Für Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften soll durch die 
vorgesehene Option die Möglichkeit geschaffen werden, sich für Zwecke der 
Besteuerung nach dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu 
lassen. Es sollte klargestellt werden, ob durch diese Formulierung die 
Wirkungen der Option auch für Zwecke der Festsetzung, Feststellung und 
Anrechnung der Forschungszulage gelten. 


Nach § 1a Absatz 3 Nummer 2 KStG führen Einnahmen, die ein Gesellschafter 
von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft bezieht, zu 
Einkünften im Sinne des § 19 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Dies hat 
unmittelbare Auswirkung auf die Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der 
Forschungszulage: 


- Nach § 3 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (FZulG) sind förderfähige 
Aufwendungen die lohnsteuerpflichtigen Löhne und Gehälter inklusive des 
nach § 3 Nummer 62 EStG steuerfreien Arbeitgeberanteils für die 
Zukunftssicherung, soweit diese für Arbeitnehmer anfallen, die in 
begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten tatsächlich beschäftigt sind. 
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- Zwar sind auch die anteiligen Tätigkeitsvergütungen von Mitunternehmern, 
die in begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben selbst aktiv tätig 
sind, förderfähig. Diese können jedoch nur in Höhe von maximal 40 Euro je 
nachgewiesener Arbeitsstunde, die der Mitunternehmer mit Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten beschäftigt ist, angesetzt werden, wobei insgesamt 
maximal 40 Arbeitsstunden pro Person pro Woche berücksichtigt werden 
können. 


- Optiert eine Mitunternehmerschaft als Personengesellschaft nun zur 
Körperschaftsteuer, wären bei Erstreckung der in § 1a KStG vorgesehenen 
Option auf die Forschungszulage nicht mehr von einer Tätigkeitsvergütung 
eines Mitunternehmers, sondern von lohnsteuerpflichtigem Lohn und Gehalt 
auszugehen. Dies würde die Bemessungsgrundlage der Forschungszulage 
erhöhen. 


Weitere Auswirkungen ergeben sich im Bereich der einheitlich und 
gesonderten Feststellung der anteiligen Forschungszulage und der Anrechnung 
auf die Ertragsteuer. Bei Mitunternehmerschaften wird im Rahmen der 
nächsten erstmaligen Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung der 
jeweiligen Mitunternehmer die Forschungszulage anteilig angerechnet, sodass 
die festgesetzte Forschungszulage mittels einheitlicher und gesonderter 
Feststellung entsprechend des Gewinnverteilungsschlüssels aufgeteilt werden 
muss. Im Fall der Option der Mitunternehmerschaft zur 
Körperschaftbesteuerung müsste im Rahmen der nächsten erstmaligen 
Veranlagung zur Körperschaftsteuer eine vollständige Anrechnung der 
Forschungszulage bei der – als Kapitalgesellschaft besteuerten –
Mitunternehmerschaft erfolgen.


15. Zu Artikel 1 und Artikel 6 allgemein


Der Bundesrat bittet, im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsfahrens zu prüfen, 


wie durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass in 


grenzüberschreitenden Fällen in Folge der Option mögliche 


Gewinnverlagerungen ins Ausland vermieden werden können.


Begründung:


Infolge der Option ergeben sich in grenzüberschreitenden Fällen erhebliche  


Gestaltungsmöglichkeiten und Steuerausfälle. Dies sind: 


- Der Wegfall des deutschen Besteuerungsrechts für Sondervergütungen 
(z. B. Tätigkeitsvergütungen, Darlehenszinsen, Lizenzgebühren), die bei 
Personengesellschaften nicht steuermindernd als Aufwand berücksichtigt 
werden können (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 EStG in Verbindung mit § 50d 
Absatz 10 EStG bzw. Artikel 7 Absatz 7 OECD-Musterabkommen –
OECD-MA) vergleichbaren Regelungen in diversen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Bei Körperschaftsteuersubjekten 
sind (angemessene) Zahlungen hingegen abzugsfähig. Damit ergibt sich
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ein erhebliches Potential einer Gewinnverlagerung durch 
Gewinnabsaugungen ins Ausland. 


- Bei Personengesellschaften mit ausländischen Mitunternehmern sind 
Gesellschafterfremdfinanzierungsmodelle (Verlagerung von 
Zinsaufwand ins Inland) auch durch die Grundsätze des 
Dotationskapitals (in der Regel Verpflichtung zur identischen Eigen-
/Fremdkapitalstruktur) eingeschränkt. Für Körperschaftsteuersubjekte 
ergeben sich Beschränkungen hingegen nur durch die Zinsschranke (§ 4h 
EStG und § 8a KStG). 


Es könnte geregelt werden, diese Zahlungen in der bisherigen Höhe 
(Durchschnittsaufwand der letzten Jahre) als abzugsfähig zu erklären. Damit 
könnte auch der bei den Finanzämtern erstmals entstehende erhebliche 
Aufwand zur Angemessenheitsprüfung reduziert werden.


16. Zu Artikel 1 und Artikel 6 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsfahrens zu prüfen, 


wie durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass 


a) im Inland gebildete stille Reserven des Mitunternehmers weiterhin der 


deutschen Besteuerung unterliegen und 


b) künftige Veräußerungsgewinne hinsichtlich der Anteile an einer 


optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a des Körperschaftsteuergesetzes 


einer Einmalbesteuerung unterliegen.


Begründung:


Sofern eine Personengesellschaft auf Grundlage des vorliegenden 
Gesetzentwurfs zur Besteuerung als Körperschaft optiert, ergeben sich 
Anwendungsfragen zur Auswirkung dieser Option auf grenzüberschreitende 
Personengesellschaften. Dies gilt sowohl für Personengesellschaften, die 
Geschäftsbeziehungen zum Ausland unterhalten (insbesondere zu verbundenen 
Unternehmen), als auch für Personengesellschaften, deren Mitunternehmer 
zumindest teilweise im Ausland ansässig sind. Der vorliegende Gesetzentwurf 
beinhaltet jedoch keine unmittelbaren Regelungen zur Vermeidung von 
endgültigen Steuerausfällen, die insbesondere bei grenzüberschreitenden 
Optionsfällen entstehen. 


Zu Buchstabe a: 


Übt eine Personengesellschaft die Option aus, werden die bisherigen 
Mitunternehmer als Anteilseigner einer Körperschaft behandelt und würden in 
der Folge künftig Anteile im Sinne von des § 17 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) halten. Ist ein Mitunternehmer im Ausland ansässig, hätte Deutschland 
nach den geltenden DBA-Vorschriften (Artikel 13 OECD-Musterabkommen – 
OECD-MA) regelmäßig kein Besteuerungsrecht an einer Veräußerung dieser
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Anteile. Die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils vor der 
Optionsausübung hätte aber nach dem Betriebsstättenprinzip grundsätzlich der 
deutschen Besteuerung unterlegen. Die Optionsausübung kann also zu einem 
Verlust deutschen Besteuerungsrechts am Mitunternehmeranteil/ Anteil im 
Sinne von § 17 EStG führen. Das Problem betrifft nur Mitunternehmer, die in 
einem EU/EWR-Staat ansässig sind. Für Mitunternehmer, die in einem 
Drittstaat ansässig sind, kommt es zur Aufdeckung der stillen Reserven (§ 1 
Absatz 4 UmwStG). 


Eine weitergehende vollständige steuerliche Entstrickung nach den geltenden 
Vorschriften ist nicht möglich. So greift die Wegzugsbesteuerung nach § 6 des 
Außensteuergesetzes (AStG) im letzten Moment ein, in dem Deutschland noch 
ein abkommensrechtliches Besteuerungsrecht innehat. Zu diesem Zeitpunkt 
(also eine logische Sekunde vor der Optionsausübung) würden aber noch keine 
Anteile i. S. § 17 EStG vorliegen, was § 6 AStG tatbestandlich ausschließt. 
Eine alternative Entstrickung nach §§ 4 Absatz 1 Satz 3 bzw. 16 Absatz 3a 
EStG ist ebenfalls nicht möglich, da zum Zeitpunkt eines Wegzugs noch keine 
Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts vorliegt. Die Regelung des 
§ 22 UmwStG führt zu einem "schleichenden" Verlust des Besteuerungsrechts 
innerhalb von 7 Jahren. 


Zur Vermeidung von Steuerausfällen und Gleichbehandlung mit originären 
Anteilen an Kapitalgesellschaften ist eine gesetzliche Regelung (z. B. Fiktion, 
dass es sich bei den Anteilen im Sinne von des § 1a KStG auch um Anteile im 
Sinne des § 6 AStG handelt und diesbezüglich im Rahmen der Option eine 
Realisierung - unter Stundung - erfolgt) für diesen Fall erforderlich. 


Zu Buchstabe b: 


Wendet ein ausländischer Staat vergleichbar der deutschen Beurteilung den 
sogenannten Rechtstypenvergleich an, werden künftige Veräußerungsgewinne 
aus Anteilen im Sinne von § 1a KStG regelmäßig weder in Deutschland 
(aufgrund der Qualifikation als Anteile im Sinne von § 17 EStG in Verbindung 
mit Artikel 13 Absatz 5 OECD-MA) noch im anderen Staat (Qualifikation als 
Mitunternehmeranteil im Sinne von Artikel 7, 13 Absatz 2 OECD-MA) 
besteuert. 


Durch Ergänzung des § 50d Absatz 9 EStG könnte sichergestellt werden, dass 
auch im Falle einer beschränkten Steuerpflicht ein Rückfall des 
Besteuerungsrechts auf den Quellenstaat Deutschland erfolgt. 


Eine Doppelbesteuerung durch die Maßnahme Buchstabe a (= Erfassung der 
Altreserven) wird durch Aufstockung der Anschaffungskosten vermieden.


17. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 12 Absatz 2 und 3 KStG),  


Artikel 3 Nummer 1 (§ 1 UmwStG) 


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die 


Internationalisierung der für die Umwandlung von Körperschaften 


maßgeblichen Teile des Umwandlungssteuergesetzes auf diejenigen Drittstaaten 


zu begrenzen, mit denen die Bundesrepublik Deutschland in den bestehenden
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Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 


Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen eine sogenannte große 


Auskunftsklausel vereinbart hat. 


Begründung:


Durch die Streichung des doppelten EU-/EWR-Bezugs in § 1 Absatz 2 
UmwStG sollen künftig weltweit alle Umwandlungen von Körperschaften im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 UmwStG, die einer inländischen Umwandlung 
im Sinne des Umwandlungsgesetzes vergleichbar sind, in den 
Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes fallen. Das betrifft in 
erster Linie Drittstaatenspaltungen und Verschmelzungen von Körperschaften 
unter Beteiligung von Rechtsträgern aus Drittstaaten. Mit dem Gesetz über 
steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft 
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG; BGBl. I 
2006, S. 2782) wurde seinerzeit bewusst nur eine Europäisierung des 
Umwandlungssteuerrechts vorgenommen. Eine Erweiterung des 
Umwandlungssteuergesetzes auf Drittstaaten wurde im Rahmen des SEStEG 
zwar diskutiert, aufgrund der nicht abschätzbaren Auswirkungen letztlich aber 
nicht umgesetzt. An dieser Beurteilung hat sich grundsätzlich nichts geändert. 
Ein wesentliches Problem bei der Erweiterung des Umwandlungssteuerrechts 
für Körperschaften auf Drittstaaten ist, dass sich Informationsdefizite der 
Finanzbehörden bei der Überprüfung dieser Auslandssachverhalte ergeben, da 
die nationalen Ermittlungsmöglichkeiten im Regelfall aufgrund des 
Territorialitätsprinzips an der Staatsgrenze enden. Insbesondere stellt sich auf 
Seiten der Finanzbehörden das Problem, wie bei Drittstaatssachverhalten das 
Vorliegen der Umwandlungsvoraussetzungen im Ausland überprüft werden 
kann, wenn es an einer rechtlichen Grundlage dafür fehlt, die benötigten 
Informationen vom Drittstaat anzufordern. Der Handlungsbedarf wird 
besonders deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass zukünftig auch 
solche Umwandlungen von Körperschaften unter Beteiligung von Drittstaaten 
ermöglicht werden sollen, bei denen der Drittstaat anerkannte Standards in den 
Bereichen Transparenz in Steuersachen, unfairen Steuerwettbewerb und bei der 
Umsetzung der verbindlichen BEPS-Mindeststandards nicht erfüllt.  


Der parallel verhandelte Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und 
unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze sieht deshalb 
gezielte verwaltungsseitige und materiell-steuerrechtliche Maßnahmen vor, um 
Personen und Unternehmen davon abzuhalten, Geschäftsbeziehungen zu 
natürlichen oder juristischen Personen in nicht kooperativen Drittstaaten 
fortzusetzen oder aufzunehmen. Das Vorhaben des KöMoG sollte sich zu 
diesen Grundanliegen nicht in Widerspruch setzen.  
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Um eine sachgerechte Überprüfung von Umwandlungen von Körperschaften 
mit Drittstaatenbezug durch die Finanzbehörden sicherzustellen, ist zu 
erwägen, die Erweiterung des Umwandlungssteuergesetzes nur für solche 
Drittstaaten zu ermöglichen, mit denen die Bundesrepublik Deutschland in den 
bestehenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen eine sogenannte 
große Auskunftsklausel vereinbart hat.


18. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 12 Absatz 2 und 3 KStG),  


Artikel 3 Nummer 1(§ 1 UmwStG) 


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die weltweite 


Öffnung der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen Teile des 


Umwandlungssteuergesetzes (§ 1 UmwStG) und die Folgeänderungen im 


Körperschaftsteuergesetz (§ 12 Absatz 2 und 3 KStG) vorerst zurückzustellen, 


bis abschließend steuerfachlich geklärt ist, welche konkreten Folgen sich durch 


die Öffnung des Umwandlungssteuerrechts in Drittstaatsfällen für die 


öffentlichen Haushalte und für die Steuerverwaltungen der Länder ergeben. 


Begründung:


Durch die Streichung des doppelten EU-/EWR-Bezugs in § 1 Absatz 2 
UmwStG sollen künftig weltweit alle Umwandlungen von Körperschaften im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 UmwStG, die einer inländischen Umwandlung 
im Sinne des Umwandlungsgesetzes vergleichbar sind, in den 
Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes fallen. Das betrifft in 
erster Linie Drittstaatenspaltungen und Verschmelzungen von Körperschaften 
unter Beteiligung von Rechtsträgern aus Drittstaaten. Mit dem Gesetz über 
steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft 
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG; BGBl. I 
2006, S. 2782) hat der Gesetzgeber seinerzeit bewusst nur eine Europäisierung 
des Umwandlungssteuerrechts vorgenommen. Eine Erweiterung des 
Umwandlungssteuergesetzes auf Drittstaaten wurde im Rahmen des SEStEG 
zwar diskutiert, aufgrund der nicht abschätzbaren Auswirkungen letztlich aber 
nicht umgesetzt. An den Grundlagen dieser gesetzgeberischen Einschätzung 
der Risiken für die öffentlichen Haushalte und für die Administrierbarkeit hat 
sich seitdem nichts geändert. Es ist weiterhin unklar, in welcher Dimension ein 
globalisiertes Umwandlungssteuerrecht Raum für Gestaltungen bietet, die zu 
endgültigen Steuerausfällen führen. Der Regierungsentwurf enthält zu den 
Aufkommenswirkungen der Maßnahme keine Angabe, obwohl beispielsweise 
im Bereich der Herausverschmelzung von Immobilienkapitalgesellschaften 
eine Entstrickungslücke bei der Gewerbesteuer besteht, sofern im Inland kein 
Gewerbebetrieb mehr verbleibt. 
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Die administrativen Schwierigkeiten insbesondere im Kontext von 
Drittstaatenspaltungen träfen zunächst den Steuerpflichtigen, der die 
tatsächlichen Voraussetzungen für Teilbetriebe und die Zuordnung von 
Wirtschaftsgütern darstellen und nachweisen müsste. Ihn treffen erhöhte 
Mitwirkungs- und Beweisvorsorgepflichten. Auf Seiten der deutschen 
Finanzbehörden stellt sich spiegelbildlich das Problem, wie bei 
Drittstaatssachverhalten das Vorliegen der Spaltungsvoraussetzungen überprüft 
werden kann. Für die Finanzbehörden erhöht sich zudem der Prüfungsaufwand, 
da bei der Beteiligung von Drittstaatskapitalgesellschaften stets zu verifizieren 
sein wird, ob ein nach ausländischem Recht vergleichbarer Vorgang vorliegt. 
Das gilt umso mehr, da das Gesellschafts- und Umwandlungsrecht weltweit 
nicht harmonisiert ist. Auch dieser erhöhte Prüfungsaufwand wird im 
Gesetzentwurf nicht beziffert. 


Die Globalisierung des Umwandlungssteuerrechts für Körperschaften stellt 
einen sehr weitreichenden Schritt dar. Eine gesetzgeberische Umsetzung sollte 
daher intensiv steuerfachlich vorbereitet werden, um die haushaltsmäßigen 
Auswirkungen und Folgerisiken sicher einschätzen zu können. Es bietet sich 
an, die Regelungen in den EU-Nachbarstaaten vergleichend heranzuziehen und 
eventuell praktische Erfahrungen mit den Steuerverwaltungen der EU-
Nachbarstaaten zu berücksichtigen.


19. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe a1 - neu -  (§ 34 Absatz 1a - neu - KStG) 


Artikel 4 Nummer 4 (§ 57 Absatz 4 InvStG) 


Artikel 9 (Inkrafttreten) 


a) In Artikel 1 Nummer 8 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1


einzufügen: 


„a1) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) § 1a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Wirtschaftsjahre 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 beginnen.““ 


b) In Artikel 4 Nummer 4 ist die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe 


„1. Januar 2023“ zu ersetzen.


c) Artikel 9 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 9 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2022 in 


Kraft. 
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(2) Artikel 2, 5, 7 und 8 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.“


Begründung: 


Zu Buchstabe a:


Mit der Einführung eines Wahlrechts für die bislang zwingend transparent zu 
besteuernden Personengesellschaften wird die Möglichkeit zum Wechsel in die 
intransparente Besteuerung geschaffen. Diese Änderung ist steuerfachlich nicht 
ausreichend vorbereitet. Für die Steuerverwaltungen in den Ländern ergibt sich 
ein erheblicher organisatorischer Aufwand. Die optierenden Gesellschaften 
werden künftig im Körperschaftsteuerbezirk zu führen sein; die erforderlichen 
Organisationsanpassungen in den Finanzämtern sind noch nicht abzusehen. 


Auch die Unternehmen und deren Berater werden zunächst die Folgen einer 
Optionsausübung prüfen und bewerten müssen. Insofern ergibt sich hier ein 
erhöhter Bedarf für eine Optionsberatung. 


Zudem werden sich im Zusammenhang mit der Regelung Zweifels- und 
Anwendungsfragen stellen, die durch entsprechende Verwaltungsregelungen 
begleitet werden müssen. 


Eine Verschiebung des erstmaligen Anwendungszeitpunkts der Option zur 
Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesellschaften und Partnerschafts-
gesellschaften um mindestens ein Jahr würde somit Unternehmen, deren 
Beratern und der Steuerverwaltung den nötigen zeitlichen Verlauf für die 
erforderlichen Maßnahmen gewähren. 


Zu Buchstabe b und c: 


Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Verschiebung des 
erstmaligen Anwendungszeitpunkt der Option zur Körperschaftsteuer für 
Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften.


20. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe e (§ 34 Absatz 6e KStG)


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob das 


im Zusammenhang mit der Ersetzung der Ausgleichspostenmethode durch die 


Einlagelösung vorgesehene Wahlrecht des Steuerpflichtigen zur Bildung einer 


Gewinnrücklage so ausgestaltet werden kann, dass es nicht nur dem Grunde, 


sondern auch der Höhe nach besteht.
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Begründung:


Nach der Übergangsregelung in § 34 Absatz 6e KStG erhöht sich das 
Einkommen des Organträgers, soweit ein passiver Ausgleichsposten die 
Summe aus dem aktiven Ausgleichsposten und dem Buchwert der Beteiligung 
des Organträgers an der Organgesellschaft in der Steuerbilanz übersteigt. Nach 
dem Wortlaut des Gesetzentwurfs kann der Steuerpflichtige in Höhe dieses 
Betrags eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Es sollte 
geprüft werden, ob dieses Wahlrecht im Interesse der Unternehmen so 
ausgestaltet werden kann, dass die Rücklage auch in Höhe eines geringeren 
Betrags, also bis zur Höhe der vorgenannten Rechengröße ermöglicht wird.


21. Zu Artikel 5 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


folgerichtig zu der in § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG vorgesehenen Änderung 


der Begrifflichkeit „Genossenschaften“ weitere Änderungen des EStG 


erforderlich sind.


Begründung: 


Zumindest in § 13 Absatz 6 EStG und in der Anlage zu § 43b EStG wird 
ebenfalls der Begriff der „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ 
verwendet. 


22. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Gesetzentwurf führt in Artikel 1 den Begriff der optierenden Gesellschaft 


ein. In den weiteren Artikeln wird dieser Begriff aufgegriffen und in 


verschiedenen Vorschriften mit den für Körperschaften beziehungsweise 


Kapitalgesellschaften anwendbaren Rechtsfolgen verknüpft.  


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Anpassung 


hinsichtlich des Begriffs der optierenden Gesellschaft folgerichtig in allen 


betroffenen Vorschriften vorzusehen, beispielsweise bei der Hinzurechnungs-


besteuerung nach §§ 7 ff. des Außensteuergesetzes.
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Begründung:


Nach der Intention des Gesetzentwurfs soll eine nach § 1a KStG optierende 
Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft behandelt werden. Dies soll auch für 
andere Steuergesetze gelten. Beispielsweise wird dies in Artikel 2 für die 
Gewerbesteuer ausdrücklich geregelt, in Artikel 5 wird zur Einkommensteuer 
eine gesonderte Regelung für Gesellschaftsanteile getroffen. 


Der Begriff der Kapitalgesellschaft und/oder Körperschaft taucht aber an 
vielfältigen Stellen im Steuerrecht auf, die der Gesetzentwurf nicht 
vollumfänglich erfasst. Beispielsweise ist auch die Hinzurechnungsbesteuerung 
nur bei bestimmten Steuerpflichtigen im Sinne des KStG vorgesehen. Eine 
ausdrückliche Einbeziehung der optierenden Gesellschaft sieht der 
Gesetzentwurf hier jedoch bisher nicht vor.


23. Zu Artikel 5 allgemein


Der Gesetzentwurf führt in Artikel 1 den Begriff der optierenden Gesellschaft 


ein. In den weiteren Artikeln wird dieser Begriff aufgegriffen und in 


verschiedenen Vorschriften mit den für Körperschaften bzw. 


Kapitalgesellschaften anwendbaren Rechtsfolgen verknüpft. Gleichzeitig sollen 


der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung als Formwechsel im Sinne des § 1 


Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungssteuergesetzes gelten und die daran 


anknüpfenden ertragsteuerlichen Regelungen Anwendung finden (vgl. 


Begründung zu § 1a Absatz 2 Satz 1 und 2 KStG, Seite 19 f. des 


Gesetzentwurfes). 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


Anpassung hinsichtlich des Begriffs der optierenden Gesellschaft folgerichtig in 


weiteren Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) erfolgen muss, 


beispielsweise bei den beschränkt steuerpflichtigen Einkünften in § 49 Absatz 1 


Nummer 2 Buchstabe e EStG. Gleichzeitig bittet der Bundesrat zu prüfen, ob 


Vorschriften des EStG an die Fiktion des Formwechsels nach § 1a Absatz 2 


Satz 1 und 2 KStG anzupassen sind, beispielsweise § 20 Absatz 1 Nummer 10 


Buchstabe b Satz 2 EStG und § 34a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG. 
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Begründung: 


Nach der Intention des Gesetzentwurfs soll eine nach § 1a KStG optierende 
Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft behandelt werden. Dies soll auch für 
andere Steuergesetze gelten. In Artikel 5 wird zur Einkommensteuer teilweise 
eine gesonderte Regelung für Gesellschaftsanteile getroffen. Der Begriff der 
Kapitalgesellschaft und/oder Körperschaft ist aber an weiteren Stellen im EStG 
enthalten, die der Gesetzentwurf nicht vollumfänglich erfasst. Eine 
ausdrückliche Einbeziehung der optierenden Gesellschaft sieht der 
Gesetzentwurf beispielsweise bei den beschränkt steuerpflichtigen Einkünften 
nicht vor. 


Nach dem Gesetzentwurf gilt der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung als 
Formwechsel. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf sollen diejenigen 
ertragsteuerlichen Regelungen, die bestimmte Rechtsfolgen im Fall eines 
Formwechsels vorsehen, auch für den Fall des Übergangs zur Körperschafts-
besteuerung Anwendung finden. Dies sollte aus Gründen der Rechtsklarheit 
nicht nur in der Gesetzesbegründung, sondern auch in den betroffenen 
Vorschriften des EStG nachvollzogen werden. 


24. Zu Artikel 8 Nummer 2 Buchstabe b (§13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 ErbStG) 


In Artikel 8 ist Nummer 2 Buchstabe b wie folgt zu fassen: 


„b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) <… wie Vorlage …> 


bb) In Nummer 5 Satz 5 werden die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuer-


gesetzes“ durch die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 18 


Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes oder des § 1a Absatz 1 


des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt.“
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Begründung:


Beim Finanzmitteltest für die Ermittlung des begünstigten 
Unternehmensvermögens werden die Finanzmittel um 15 Prozent des Wertes 
des Betriebs gekürzt (Sockelbetrag, § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG). Der 
Abzug des Sockelbetrags setzt voraus, dass der Hauptzweck der Tätigkeit des 
Unternehmens oder nachgeordneter Gesellschaften eine land- und 
forstwirtschaftliche, gewerbliche oder selbständige Tätigkeit ist (§ 13b 
Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG). Nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 
ErbStG ist diese Voraussetzung u. a. erfüllt, wenn die Tätigkeit durch eine 
Gesellschaft i. S. v. § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 
EStG ausgeübt wird. Eine Gesellschaft, die nach § 1a KStG zur 
Körperschaftsteuer optiert, ist mit Gesellschaften i. S. v. § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG gleichzustellen.  








Urteil vom 10. September 2020, IV R 14/18 
Klagebefugnis der Personengesellschaft in allein den ausgeschiedenen Gesellschafter persönlich angehenden Fragen - 
Keine Buchwertfortführung bei unentgeltlicher Übertragung des Mitunternehmeranteils und zeitgleicher Veräußerung 
funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens an Dritte


ECLI:DE:BFH:2020:U.100920.IVR14.18.0


BFH IV. Senat


AO § 39 Abs 2 Nr 1 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , EStG § 6 Abs 3 S 1 Halbs 1 , EStG § 6 Abs 5 , EStG § 16 Abs 3 , EStG 
§ 16 Abs 1 S 1 Nr 2 , FGO § 48 Abs 1 Nr 1 , FGO § 48 Abs 1 Nr 3 , FGO § 48 Abs 1 Nr 5 , FGO § 60 Abs 3 , FGO § 123 Abs 1 S 
2 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Düsseldorf, 19. April 2018, Az: 15 K 1187/17 F


Leitsätze


1. Eine noch nicht vollbeendete Personengesellschaft ist nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO selbst dann für einen 
ausgeschiedenen Gesellschafter klagebefugt, wenn der Rechtsstreit Feststellungen betrifft, die allein den 
ausgeschiedenen Gesellschafter persönlich angehen.


2. § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG greift nicht ein, wenn zeitgleich mit der Veräußerung einer funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlage des Sonderbetriebsvermögens der verbliebene Mitunternehmeranteil unentgeltlich auf eine andere 
Person übertragen wird.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 19.04.2018 - 15 K 1187/17 F 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) --eine GbR-- ist Besitzgesellschaft im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung mit der A-GmbH (Betriebs-GmbH). Miteigentümer des an die Betriebs-GmbH vermieteten 
Grundstücks X-Straße in B (Betriebsgrundstück) waren C zu 75 % und D zu 25 %, Gesellschafter der Betriebs-GmbH 
(Stammkapital von 50.000 DM) waren C zu 75,2 % (37.600 DM) und D zu 24,8 % (13.400 DM). Mit notariellem Vertrag 
vom 17.12.2013 (Urkundenrolle Nr. …2/2013 des Notars E --Vertrag 1--) übertrug C im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge ihren Miteigentumsanteil an dem Betriebsgrundstück auf ihren Sohn (F). Mit gleichem Vertrag trat C von 
ihrem Anteil an der Betriebs-GmbH einen Teilanteil in Höhe von 15.000 DM (30 % des Stammkapitals) im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge an F ab. In diesem Vertrag ist bestimmt, dass dessen Wirksamkeit unter der 
aufschiebenden Bedingung steht, dass C die ihr verbleibenden Geschäftsanteile an D und dessen Bruder G 
rechtswirksam verkauft und überträgt sowie der Kaufpreis betreffend diese Anteile gezahlt ist. Mit weiterem 
notariellen Vertrag vom 17.12.2013 (Urkundenrolle Nr. …6/2013 des Notars I --Vertrag 2--) verkaufte C einen 
Teilgeschäftsanteil an der Betriebs-GmbH in Höhe von 11.600 DM (23,2 % des Stammkapitals) zu einem Kaufpreis von 
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… € an D und den restlichen Teilgeschäftsanteil von 11.000 DM (22 % des Stammkapitals) an G zu einem Kaufpreis 
von … €. Nach diesem Vertrag ist die Zahlung der Kaufpreise Bedingung für die Wirksamkeit der Abtretung der 
Geschäftsanteile. Nach der Präambel des Vertrags 2 steht die Übertragung der Geschäftsanteile an D und G unter der 
Bedingung, dass der Vertrag 1 mit Bedingungseintritt wirksam wird. Die Beteiligungsverhältnisse an der Betriebs-
GmbH sind nach der Anteilsübertragung wie folgt: D 48 %, F 30 % und G 22 %.


2 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) erließ zunächst unter dem 30.10.2015 erklärungsgemäß 
einen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) für 2014, verbunden mit dem Hinweis, dass die Folgen 
vorstehend genannter Übertragungen noch zu klären seien. Mit geändertem Gewinnfeststellungsbescheid für 2014 
vom 05.09.2016 erfasste das FA u.a. zusätzlich zu den bisherigen Feststellungen einen Veräußerungsgewinn in Höhe 
von insgesamt … €. Dieser setzte sich aus der Veräußerung der GmbH-Anteile an D und G (Gewinnanteil von …,80 €) 
sowie aus der Übertragung der weiteren GmbH-Anteile (Gewinnanteil von … €) und des Miteigentumsanteils an dem 
Grundstück (Gewinnanteil von … €) an F zusammen. Die Höhe dieser Veräußerungs-/Aufgabegewinnbestandteile steht 
zwischen den Beteiligen nicht in Streit. Der Veräußerungsgewinn wurde allein C zugerechnet. Zur Begründung führte 
das FA aus, dass C durch die vorbezeichneten Übertragungen ihren Mitunternehmeranteil an der Klägerin nach § 16 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) aufgegeben habe.


3 Das FA wies den hiergegen eingelegten Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 10.04.2017 --unter 
Aufrechterhaltung des Vorbehalts der Nachprüfung-- als unbegründet zurück. Zur Begründung führte es im 
Wesentlichen aus, dass § 6 Abs. 3 EStG ausscheide, weil nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen --namentlich die 
GmbH-Anteile-- unentgeltlich auf F übertragen worden seien. Die Verträge 1 und 2 vom 17.12.2013 hätten zu einer 
zeitgleichen Veräußerung der Teilgeschäftsanteile an D und G sowie Übertragung des Miteigentumsanteils am 
Betriebsgrundstück und des Teilgeschäftsanteils an F geführt.


4 Hiergegen wandte sich die Klägerin mit ihrer Klage. Sie begehrte, einen Veräußerungsgewinn in Höhe von …,80 € 
(statt bisher … €) festzustellen. Die Klage hatte im vollen Umfang Erfolg. Das Finanzgericht (FG) änderte mit Urteil 
vom 19.04.2018 den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid für 2014 vom 05.09.2016 und die hierzu ergangene 
Einspruchsentscheidung vom 10.04.2017 dahin, dass es den festgestellten Veräußerungsgewinn der Höhe nach auf 
…,80 € minderte. Zur Begründung führte es im Wesentlichen Folgendes aus: C habe mit der unentgeltlichen 
Übertragung des Miteigentumsanteils an dem Betriebsgrundstück sowie des Teilgeschäftsanteils an F die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG erfüllt, auch wenn sie taggleich ihre weiteren Teilgeschäftsanteile an D 
und G veräußert habe. Der Bundesfinanzhof (BFH) habe seine frühere Auffassung, wonach der Übergeber das 
wirtschaftliche Eigentum an allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang 
übertragen und seine bisherige Tätigkeit im Wesentlichen aufgeben müsse, in seinem Urteil vom 02.08.2012 - 
IV R 41/11 (BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715) jedenfalls für die Fälle geändert, in denen funktional wesentliche 
Betriebsgrundlagen des Sonderbetriebsvermögens vorher oder zeitgleich zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG 
übertragen würden. Daneben habe der BFH in seinem Urteil vom 09.12.2014 - IV R 29/14 (BFHE 247, 449, BStBl II 
2019, 723) entschieden, dass eine Anteilsübertragung i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG nur die Übertragung des 
gesamten Betriebsvermögens voraussetze, das im Zeitpunkt der Übertragung existiere. Danach seien die Buchwerte 
auch dann fortzuführen, wenn die stillen Reserven einer im Sonderbetriebsvermögen gehaltenen wesentlichen 
Betriebsgrundlage vor der Anteilsübertragung aufgedeckt würden. Die Frage, ob § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG auch bei der im 
Streitfall gegebenen Konstellation, wonach wesentliche Betriebsgrundlagen taggleich an Dritte veräußert worden 
seien, eingreife, habe der BFH noch nicht entschieden, sondern in seinem Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715 
ausdrücklich offen gelassen. Diese Frage sei --so das FG-- zu bejahen, wenn es dadurch nicht zur Zerschlagung des 
Betriebs komme. Wortlaut und Historie des § 6 Abs. 3 EStG ließen zwar keine eindeutige Auslegung zu. Aus der 
Systematik sowie dem Sinn und Zweck des § 6 Abs. 3 EStG folge aber dessen Anwendbarkeit. Diese Norm wolle die 
Übertragung einer funktionsfähigen betrieblichen Einheit privilegieren. So verhalte es sich im Streitfall, weil trotz der 
erfolgten Übertragungen die Betriebsaufspaltung fortbestanden habe. Außerdem müsse die Rechtsprechung, wonach 
eine Buchwertübertragung funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen nach § 6 Abs. 5 EStG der Anwendung des § 6 
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Abs. 3 EStG nicht entgegenstehe, erst Recht für den Fall gelten, dass die stillen Reserven durch die Veräußerung 
dieser Wirtschaftsgüter aufgedeckt würden.


5 Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit welcher es eine rechtsfehlerhafte Auslegung des § 6 Abs. 3 EStG durch 
das FG rügt.


6 Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage als unbegründet abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.


8 Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung der 
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die Revision ist zwar nicht schon deshalb erfolgreich, weil das FG die Klage durch 
Prozessurteil hätte abweisen müssen. Denn das FG ist stillschweigend zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin 
weiterhin für die ausgeschiedene Gesellschafterin C nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO klagebefugt ist (dazu unter I.). Die 
Vorentscheidung ist aber aufzuheben, weil das FG es verfahrensfehlerhaft unterlassen hat, die bereits vor der 
Klageerhebung ausgeschiedene Gesellschafterin C notwendig zum Klageverfahren beizuladen (dazu unter II.). Der 
Senat sieht von der Möglichkeit ab, eine Beiladung im Revisionsverfahren nachzuholen und verweist die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG zurück. Denn das FG hat --ausgehend von teilweise rechtlich 
unzutreffenden Maßstäben-- nicht die von den tatsächlichen Verhältnissen im jeweiligen Einzelfall abhängige 
Gesamtwürdigung vorgenommen, ob die Veräußerung der Teilgeschäftsanteile an D und G zeitgleich mit der 
unentgeltlichen Übertragung des verbliebenen Mitunternehmeranteils an F erfolgt ist (dazu unter III.).


9 I. Das FG ist zu Recht von der Zulässigkeit der Klage ausgegangen.


10 Das Revisionsgericht hat das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen --auch ohne Rüge der Beteiligten-- von Amts 
wegen zu prüfen (z.B. BFH-Urteil vom 06.09.2017 - IV R 1/16, Rz 44, m.w.N.). Diese Voraussetzungen sind im 
Streitfall gegeben. Insbesondere war die Klägerin nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO klagebefugt, auch wenn die 
angegriffenen Feststellungen ausschließlich Fragen betreffen, welche die vor Klageerhebung ausgeschiedene 
Gesellschafterin C persönlich angehen.


11 1. Nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO können gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen zur Vertretung berufene Geschäftsführer oder, wenn solche nicht vorhanden sind, der 
Klagebevollmächtigte i.S. des Abs. 2 Klage erheben. Diese Bestimmung ist dahin zu verstehen, dass gegen den nach 
§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung --AO-- (gesondert und einheitlich) ergangenen 
Gewinnfeststellungsbescheid im Grundsatz nur die Personengesellschaft im eigenen Namen, vertreten durch ihre 
Geschäftsführer, Klage erheben kann, obwohl sich dieser Bescheid inhaltlich an die einzelnen Gesellschafter als 
Inhaltsadressaten richtet (z.B. BFH-Urteil vom 23.01.2020 - IV R 48/16, Rz 21, m.w.N.). Es handelt sich um einen Fall 
gesetzlicher Prozessstandschaft. Die Personengesellschaft erhebt --ihrerseits vertreten durch ihre Geschäftsführung-- 
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als Prozessstandschafterin Klage gegen den Gewinnfeststellungsbescheid (z.B. BFH-Urteil vom 29.03.2012 - 
IV R 18/08, Rz 19, m.w.N.). Sie macht mit der Klage nicht eigene Rechte geltend, sondern die ihrer Gesellschafter, 
gegen die sich der Gewinnfeststellungsbescheid richtet. Für die Dauer des Bestehens der Gesellschaft wird damit ein 
Teil der aus § 40 Abs. 2 FGO folgenden Klagebefugnis der Gesellschafter auf die Gesellschaft verlagert. Den 
Gesellschaftern selbst steht ein eigenes Klagerecht gegen solche Feststellungsbescheide nur in den Fällen zu, in 
denen die Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 FGO vorliegen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 
23.01.2020 - IV R 48/16, Rz 22, m.w.N.).


12 2. Die Personengesellschaft hat auch für ausgeschiedene Gesellschafter eine Klagebefugnis, solange sie nicht 
vollbeendet ist. Dies gilt selbst dann, wenn der Rechtsstreit --so wie hier-- (ausschließlich) Feststellungen betrifft, 
die keine Auswirkungen auf den Gewinn/Verlust der Gesellschaft oder eines anderen Gesellschafters haben (BFH-
Beschluss vom 31.01.1992 - VIII B 33/90, BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559; BFH-Urteil vom 30.03.1999 - VIII R 15/97, 
BFH/NV 1999, 1468, zum Veräußerungsgewinn) und damit allein den ausgeschiedenen Gesellschafter persönlich 
angehen.


13 a) Gegenstand des Revisionsverfahrens ist der für C festgestellte Veräußerungsgewinn aus der Aufgabe ihres 
gesamten Mitunternehmeranteils an der Klägerin (§ 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) in Höhe von … € 
sowie der festgestellte, darin enthaltene steuerfreie Gewinn nach § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b des 
Körperschaftsteuergesetzes in Höhe von … €. Hierbei handelt es sich um zwei selbständig anfechtbare 
Feststellungen (z.B. BFH-Urteile vom 02.10.2018 - IV R 24/15, Rz 22, zum Veräußerungs-/Aufgabegewinn des 
Mitunternehmers; vom 25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl II 2020, 142, Rz 14, zum steuerfreien 
Veräußerungs-/Aufgabegewinn). Diese Feststellungen berühren Fragen, die ausschließlich C als vor der 
Klageerhebung ausgeschiedene Gesellschafterin persönlich i.S. des § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO angehen (vgl. z.B. BFH-
Urteil vom 16.05.2013 - IV R 21/10, Rz 15, zum Gewinn aus der Veräußerung eines Teilanteils).


14 b) Dass die Personengesellschaft auch für Klagen gegen solche Feststellungen klagebefugt ist, ergibt sich daraus, 
dass die in § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO normierte gesetzliche Prozessstandschaft und die daraus abgeleitete Klagebefugnis 
der Personengesellschaft nicht nur auf dem Gesellschaftsrecht beruhen, sondern auch die eigene steuerrechtliche 
Sphäre der Personengesellschaft schützen und durch verfahrensökonomische Überlegungen gestützt werden.


15 aa) Die Prozessstandschaft hat ihren Grund zunächst im Gesellschaftsrecht. Der Gesetzgeber geht in § 48 Abs. 1 Nr. 1 
FGO typisierend davon aus, dass die nicht geschäftsführungsbefugten Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag 
die Wahrnehmung ihrer mit der Gesellschaft zusammenhängenden Interessen den Geschäftsführern übertragen und 
sich selbst dadurch freiwillig von der eigenständigen Interessenwahrung ausgeschlossen haben. Insbesondere die 
Möglichkeit der Einflussnahme der Gesellschafter auf die Geschäftsführer der Personengesellschaft rechtfertigt ihren 
Ausschluss vom Klagerecht (z.B. BFH-Urteil vom 26.10.1989 - IV R 23/89, BFHE 159, 15, BStBl II 1990, 333, 
unter 1.e). Danach entfällt mit dem Wegfall der gesellschaftsvertraglichen Bindungen auch die Befugnis der 
Gesellschaft, in gesetzlicher Prozessstandschaft für ihre Gesellschafter klagen zu können. Deshalb kann eine 
handelsrechtlich vollbeendete Personengesellschaft in einem Rechtsstreit hinsichtlich eines Feststellungsbescheids, 
der dem Regelungsbereich des § 48 Abs. 1 FGO unterfällt, nicht auch Klägerin oder Beigeladene sein (ständige 
Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschluss in BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.b, m.w.N.). Tritt die Vollbeendigung 
während eines Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens ein, sind grundsätzlich die durch den angefochtenen 
Gewinnfeststellungsbescheid beschwerten Gesellschafter, die im Streitzeitraum an der Personengesellschaft 
beteiligt waren, als deren prozessuale Rechtsnachfolger anzusehen. Die Beteiligtenstellung und 
Prozessführungsbefugnis gehen mit der Vollbeendigung auf diese ehemaligen Gesellschafter über (ständige 
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 13.10.2016 - IV R 33/13, BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, Rz 17, m.w.N.).
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Ein ausgeschiedener Gesellschafter hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Geschäftsführer der Gesellschaft 
mehr. Daher hat die Rechtsprechung schon vor Einfügung des (heutigen) § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO, der eine 
Klagebefugnis des ausgeschiedenen Gesellschafters ausdrücklich vorsieht, entschieden, dass dem ausgeschiedenen 
Gesellschafter eine eigene Klagebefugnis zusteht (z.B. BFH-Beschlüsse vom 28.11.1973 - IV B 33/73, BFHE 110, 506, 
BStBl II 1974, 220; vom 13.12.1979 - IV B 79/79, BFHE 130, 5, BStBl II 1980, 329; BFH-Urteile vom 05.11.1985 - 
VIII R 333/83, unter a; in BFHE 159, 15, BStBl II 1990, 333, unter 1.e). Folgerichtig erstreckt sich die prozessuale 
Rechtsnachfolge nicht auf solche Gesellschafter, die bereits vor Klageerhebung aus der Gesellschaft ausgeschieden 
sind (z.B. BFH-Urteil in BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, Rz 17, m.w.N.). Dies gilt selbst dann, wenn sich die Klage 
gegen eine Feststellung gerichtet hatte, die auch den ausgeschiedenen Gesellschafter betraf, wie z.B. die 
Qualifikation der Einkünfte oder der laufende Gesamthandsgewinn (z.B. BFH-Urteil vom 28.10.2008 - VIII R 71/06).


17 bb) Anders als im Falle der Vollbeendigung der Gesellschaft ist der aus einer fortbestehenden Personengesellschaft 
ausgeschiedene Gesellschafter für die ihn alleine betreffenden Angelegenheiten nicht allein klagebefugt. Denn § 48 
Abs. 1 Nr. 1 FGO knüpft nicht nur an das Gesellschaftsrecht an, sondern will auch die eigene steuerrechtliche 
Interessensphäre der Gesellschaft schützen (BFH-Beschluss in BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.c; Steinhauff 
in Hübschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 48 FGO Rz 62). Die Personengesellschaft besteht weiter und bleibt 
beteiligtenfähig (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 24.11.1988 - IV R 252/84, BFHE 155, 255, BStBl II 1989, 312). Ihre 
Klagebefugnis leitet sich u.a. auch davon ab, dass die betroffenen und zur Geschäftsführung nicht berufenen 
Gesellschafter ganz allgemein die Geschäftsführer mit der Wahrnehmung ihrer Belange, und zwar auch der aus der 
Betätigung der Personengesellschaft entstehenden steuerlichen Belange, betraut haben (BFH-Beschluss in BFHE 
167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.b). So sind neben den Gesellschaftern der Personengesellschaft (vgl. § 181 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 AO) auch die Geschäftsführer der Personengesellschaft zur Abgabe der Erklärung zur gesonderten und 
einheitlichen Feststellung (vgl. § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 AO) verpflichtet. Diese Erklärungspflicht bezieht sich auch 
auf festzustellende Gewinnbestandteile, die ein Gesellschafter alleine erzielt hat, wie z.B. Gewinne aus der 
Veräußerung des Mitunternehmeranteils (z.B. BFH-Urteil vom 29.04.1993 - IV R 107/92, BFHE 171, 23, BStBl II 1993, 
666, unter 2.c, m.w.N.). Zudem ist die Personengesellschaft zur Buchführung und Bilanzierung verpflichtet, dies sogar 
hinsichtlich des Sonderbetriebsvermögens (BFH-Urteil vom 23.10.1990 - VIII R 142/85, BFHE 162, 99, BStBl II 1991, 
401, unter III.2.).


18 cc) § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO wird auch von verfahrensökonomischen Erwägungen bestimmt (BFH-Beschluss in BFHE 
167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.c; Steinhauff in HHSp, § 48 FGO Rz 62). So ist der BFH bisher von einer 
Klagebefugnis der Personengesellschaft ausgegangen, auch wenn der Rechtsstreit allein den ausgeschiedenen 
Gesellschafter betrifft (z.B. BFH-Urteil vom 07.03.2019 - IV R 18/17, BFHE 263, 348, BStBl II 2019, 696, zum Gewinn 
aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils). Ebenso hat der BFH die Personengesellschaft gemäß § 48 Abs. 1 
Nr. 1 FGO als klagebefugt angesehen, wenn alle Gesellschafter, die von dem Gewinnfeststellungsbescheid betroffen 
sind, zum Zeitpunkt der Klageerhebung bereits ausgeschieden waren (BFH-Urteil vom 07.06.2018 - IV R 11/16, Rz 
27). Schließlich hat der BFH in Fällen, in denen nur der ausgeschiedene Gesellschafter wegen einer ihn allein 
betreffenden Feststellung geklagt hat, die Personengesellschaft notwendig zum Verfahren des ausgeschiedenen 
Gesellschafters beigeladen (z.B. BFH-Beschluss in BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559, zum Gewinn aus der Aufgabe des 
Mitunternehmeranteils; BFH-Urteil in BFH/NV 1999, 1468, unter 1., zum Gewinn aus der Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils). Diese Entscheidungen bringen zum Ausdruck, dass § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO auch der Wahrung 
des rechtlichen Gehörs und einer möglichst umfassenden Aufklärung des Sachverhalts dient. Schließlich wird hiermit 
die einheitliche Behandlung von Streitfragen sichergestellt. Es wird in einem Verfahren gegenüber allen Beteiligten 
entschieden, um divergierende Entscheidungen zu vermeiden.


19 II. Das FG hat es verfahrensfehlerhaft unterlassen, C zum Klageverfahren notwendig beizuladen (§ 60 Abs. 3 i.V.m. 
§ 48 Abs. 1 Nrn. 3 und 5 FGO).
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1. Nach § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO sind Dritte beizuladen, wenn sie an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt 
sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann (notwendige Beiladung). Dies gilt 
nicht für Mitberechtigte, die nach § 48 FGO nicht klagebefugt sind (§ 60 Abs. 3 Satz 2 FGO). Klagen nicht alle von 
mehreren nach § 48 FGO Klagebefugten, müssen deshalb die übrigen Klagebefugten mit Ausnahme solcher, die 
unter keinem denkbaren Gesichtspunkt von dem Ausgang des Rechtsstreits betroffen sein können, zum Verfahren 
beigeladen werden. Eine unterbliebene notwendige Beiladung stellt einen vom Revisionsgericht von Amts wegen zu 
prüfenden Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens dar (z.B. BFH-Urteil vom 07.06.2018 - IV R 11/16, Rz 18, 
m.w.N.).


21 2. Ausgeschiedene Gesellschafter, gegen die der Gewinnfeststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte, 
sind nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO klagebefugt und damit notwendig beizuladen, wenn sie durch den Verwaltungsakt in 
ihren Rechten verletzt sein können (§ 40 Abs. 2 FGO). Ebenso sind Gesellschafter nach § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO 
klagebefugt, soweit Feststellungen angegriffen sind, die sie persönlich angehen.


22 3. Ausgehend von diesen Grundsätzen hätte C zum Klageverfahren notwendig beigeladen werden müssen. Zwischen 
den Beteiligten steht nicht in Streit, dass C Ende Mai 2014 aus der Klägerin ausgeschieden ist. Ebenso sind mit der 
Klage ausschließlich solche Feststellungen angegriffen, die --wie bereits ausgeführt (dazu oben B.I.2.a)-- C 
persönlich angehen.


23 III. Der Senat übt das ihm nach § 123 Abs. 1 Satz 2 FGO eingeräumte Ermessen dahingehend aus, die unterbliebene 
Beiladung nicht nachzuholen und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG 
zurückzuverweisen.


24 § 123 Abs. 1 Satz 2 FGO eröffnet dem BFH zwar die Möglichkeit, eine notwendige Beiladung im Revisionsverfahren 
nachzuholen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 04.09.2014 - IV R 44/13, Rz 14, m.w.N.). Im Streitfall ist 
aber eine Zurückverweisung zweckmäßig und ermessensgerecht. Dafür spricht zunächst, dass C als die vom 
Rechtsstreit allein Betroffene weder im Einspruchs- noch im Klageverfahren die Möglichkeit hatte, sich zu dem 
angegriffenen Gewinnfeststellungsbescheid als Verfahrensbeteiligte in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu 
äußern (vgl. BFH-Urteile vom 19.01.2017 - IV R 50/13, Rz 18; vom 07.06.2018 - IV R 11/16, Rz 25). Zudem hat das FG 
seine tatsächlichen Feststellungen und seine tatrichterliche Gesamtwürdigung auf der Grundlage einer 
Rechtsauffassung getroffen, die sich in einem für die Beurteilung des Streitfalles wesentlichen Punkt als 
unzutreffend erweist.


25 1. a) Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der 
Gewinn aus der Aufgabe des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Mitunternehmer des Betriebs anzusehen 
ist. Wird hingegen der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Mitunternehmers die Wirtschaftsgüter 
mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben, sofern die 
Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. Der Rechtsnachfolger ist nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG an diese 
Werte gebunden.


26 b) Der (gesamte) Mitunternehmeranteil des Gesellschafters im Sinne vorgenannter Vorschriften umfasst sowohl den 
Anteil am Gesamthandsvermögen (Gesellschaftsanteil) als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende 
Sonderbetriebsvermögen (BFH-Urteile vom 17.12.2014 - IV R 57/11, BFHE 248, 66, BStBl II 2015, 536, Rz 17, zu § 16 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG; in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 18, zu § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG). Die 
Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG setzt voraus, dass neben dem Gesellschaftsanteil sämtliche 
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens (I und II) übertragen werden, die funktional wesentlich sind. Zum 
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Buchwert findet eine Anteilsübertragung demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn neben dem Gesellschaftsanteil 
auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des Übertragenden auf den Rechtsnachfolger 
übertragen wird (BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 18). Danach liegt die Aufgabe des 
Mitunternehmeranteils vor, wenn der Gesellschafter seinen Anteil am Gesamthandsvermögen unentgeltlich 
überträgt, ohne dem Rechtsnachfolger auch alle funktional wesentlichen Wirtschaftsgüter seines 
Sonderbetriebsvermögens mit zu übertragen (BFH-Urteil in BFHE 247, 449, BStBl II 2019, 723, Rz 16). Wird lediglich 
funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen unentgeltlich ohne den Gesellschaftsanteil übertragen, greift § 6 
Abs. 3 Satz 1 EStG ebenfalls nicht ein; die isolierte unentgeltliche Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ist 
(auch) keine Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG (BFH-
Urteil vom 11.12.1990 - VIII R 14/87, BFHE 164, 20, BStBl II 1991, 510, unter 3.b; Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen --BMF-- vom 20.11.2019 - IV C 6-S 2241/15/10003, BStBl I 2019, 1291, Rz 35).


27 c) Bei einer Betriebsaufspaltung --wie hier zwischen einer Besitzpersonengesellschaft und einer 
Betriebskapitalgesellschaft-- kann sich der im Miteigentum der Gesellschafter der Besitzgesellschaft befindliche 
Miteigentumsanteil an dem Betriebsgrundstück im (notwendigen) Sonderbetriebsvermögen I (bei Überlassung des im 
Miteigentum befindlichen Betriebsgrundstücks an die Besitzpersonengesellschaft zur Weitervermietung an die 
Betriebskapitalgesellschaft) oder Sonderbetriebsvermögen II (bei unmittelbarer Überlassung des im Miteigentum 
befindlichen Betriebsgrundstücks an die Betriebskapitalgesellschaft) befinden (z.B. BFH-Urteil vom 17.12.2008 - 
IV R 65/07, BFHE 224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a und II.2.b; Schmidt/Wacker, EStG, 39. Aufl., § 15 Rz 874). Die 
von den Mitunternehmern gehaltenen Anteile an der Betriebskapitalgesellschaft sind notwendiges 
Sonderbetriebsvermögen II (z.B. BFH-Urteil vom 05.06.2008 - IV R 73/05, BFHE 222, 277, BStBl II 2008, 965, unter 
II.1.a, m.w.N.). Diese Geschäftsanteile sind zugleich funktional wesentlich (BFH-Urteil vom 04.07.2007 - X R 49/06, 
BFHE 218, 316, BStBl II 2007, 772, unter II.c cc). Denn die beide Unternehmen beherrschende Person oder 
Personengruppe verwirklicht ihren einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen durch die Geschäftstätigkeit der 
Betriebskapitalgesellschaft. Hierfür sind die Anteile an der Betriebskapitalgesellschaft funktional erforderlich.


28 d) Maßgebend dafür, ob ein (gesamter) Mitunternehmeranteil (entgeltlich oder unentgeltlich) übertragen wird, ist 
das Betriebsvermögen, das im Zeitpunkt der Übertragung existiert. Insoweit ist die Aussage in den BFH-Urteilen in 
BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 18 (zu § 6 Abs. 3 EStG) und vom 09.12.2014 - IV R 36/13 (BFHE 248, 75, BStBl 
II 2015, 529, Rz 19, zu § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) zu präzisieren. Abzustellen ist nicht auf das am Tag der 
Übertragung vorhandene Betriebsvermögen, sondern (enger) auf das im Zeitpunkt der Übertragung vorhandene 
Betriebsvermögen; es ist eine zeitpunkt-, keine zeitraumbezogene --folglich auch keine tageweise-- Prüfung 
vorzunehmen.


29 aa) Dies bedeutet, dass es für die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG unschädlich ist, wenn vor 
Übertragung des (verbliebenen) ganzen Mitunternehmeranteils eine (funktional) wesentliche Betriebsgrundlage aus 
diesem durch Veräußerung an Dritte oder Überführung in das Privatvermögen ausgeschieden ist. Das Wirtschaftsgut 
scheidet auch dann vorab aus dem zu übertragenden Mitunternehmeranteil aus, wenn es eine "juristische Sekunde" 
vor dessen Übertragung hieraus entfernt wird.


30 bb) Danach kann an der im BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 19 getroffenen Aussage, wonach die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG für eine Fortführung der Buchwerte grundsätzlich nicht 
vorliegen, wenn funktional wesentliches Betriebsvermögen taggleich mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile 
an einen Dritten veräußert wird, nicht in dieser Allgemeinheit festgehalten werden. Vielmehr ist streng auf die 
zeitliche Reihenfolge der Übertragungsgeschäfte abzustellen. Somit ist das taggleiche Ausscheiden funktional 
wesentlicher Betriebsgrundlagen unter Aufdeckung der in diesen befindlichen stillen Reserven für die Anwendung 
des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG unschädlich, wenn dies zeitlich vor Übertragung des verbliebenen, 
verkleinerten Mitunternehmeranteils erfolgt (anderer Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 1291, Rz 9). Werden 
hingegen funktional wesentliche Betriebsgrundlagen kurz nach Übertragung des Mitunternehmeranteils (auch nur 
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eine juristische Sekunde später) an Dritte veräußert oder in das Privatvermögen überführt, ist der Aufgabetatbestand 
nach § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erfüllt (so auch BFH-Urteil vom 29.11.2017 - I R 7/16, BFHE 
260, 334, BStBl II 2019, 738, Rz 35, 41, zu § 20 des Umwandlungssteuergesetzes bei Rückbehalt funktional 
wesentlicher Betriebsgrundlagen).


31 cc) Die Frage, ob § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG auch dann eingreift, wenn mit der unentgeltlichen Übertragung 
des Gesellschaftsanteils zeitgleich stille Reserven in funktional wesentlichen Wirtschaftsgütern des 
Sonderbetriebsvermögens (durch Veräußerung an Dritte oder Überführung in das Privatvermögen) aufgedeckt 
werden, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden (dies offen lassend BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 
715, Rz 47). Der BFH hat bisher lediglich entschieden, dass § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und Abs. 5 EStG gleichzeitig 
anwendbar sind, wenn funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen zeitgleich mit der unentgeltlichen 
Übertragung des Gesellschaftsanteils zu Buchwerten nach § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG überführt bzw. nach § 6 Abs. 5 Satz 
3 EStG übertragen wird (BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 17; BFH-Beschluss vom 30.06.2016 - 
IV B 2/16, Rz 4; gleicher Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 1291, Rz 10). Dies setzt allerdings voraus, dass die 
Ausgliederung nach § 6 Abs. 5 EStG nicht zu einer Zerschlagung der betrieblichen Sachgesamtheit führt (BFH-Urteil 
in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 39).


32 (1) Die Finanzverwaltung lehnt für den Fall der Zeitgleichheit von unentgeltlicher Übertragung des 
Mitunternehmeranteils und Veräußerung/Entnahme funktional wesentlicher Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens eine Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ab, weil bei einer derartigen 
Konstellation gerade nicht alle im Übertragungszeitpunkt noch vorhandenen wesentlichen Betriebsgrundlagen der 
betrieblichen Sachgesamtheit übertragen werden (BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 1291, Rz 9). Im Fachschrifttum 
finden sich hingegen Stimmen, die diese Norm auch in einem solchen Fall für anwendbar erachten. Zur Begründung 
wird angeführt, dass trotz zeitgleicher Entnahme oder Veräußerung funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen ein 
noch funktionsfähiger Mitunternehmeranteil übertragen werde (z.B. Reiß in Kirchhof, EStG, 17. Aufl., § 16 Rz 142a; so 
jetzt auch Seer in Kirchhof, EStG, 19. Aufl., § 16 Rz 128).


33 (2) Nach Ansicht des Senats ist die Auffassung der Finanzverwaltung zutreffend. Die parallele Anwendung von § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und Abs. 5 EStG bei zeitgleichen Übertragungsakten liegt insbesondere darin begründet, 
dass diese Privilegierungen nach dem Wortlaut des Gesetzes gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ein 
Rangverhältnis ist weder ausdrücklich geregelt noch lässt es sich im Wege der Auslegung bestimmen (BFH-Urteil in 
BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 19). Werden hingegen zeitgleich mit der unentgeltlichen Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils stille Reserven in funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen aufgedeckt, kommt eine 
parallele Anwendung von § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht in 
Betracht. Wird die im Zeitpunkt der Übertragung existierende betriebliche Sachgesamtheit nicht vollständig 
übertragen, sondern werden zeitgleich stille Reserven infolge der Veräußerung/Entnahme von Teilen der 
betrieblichen Sachgesamtheit aufgedeckt, ist § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG nicht anwendbar mit der Folge, dass 
auch hinsichtlich der unentgeltlichen Übertragung des verbleibenden Mitunternehmeranteils die stillen Reserven 
aufzudecken sind, weil es sich insgesamt um die Aufgabe des (gesamten) Mitunternehmeranteils i.S. von § 16 Abs. 3 
Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG handelt. Danach kann auch dahinstehen, ob bei Rückbehalt von funktional 
wesentlichem Sonderbetriebsvermögen und im Übrigen unentgeltlicher Übertragung des gesamten 
Mitunternehmeranteils das funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen zeitgleich mit oder eine juristische 
Sekunde nach der Übertragung des Mitunternehmeranteils entnommen wird; es liegt in jedem Fall eine 
(steuerbegünstigte) Aufgabe des Mitunternehmeranteils i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor.


34 e) Für die Frage, ob mehrere Übertragungen in zeitlicher Reihenfolge erfolgt sind oder nicht, ist auf den Zeitpunkt 
des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums abzustellen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO). Das wirtschaftliche Eigentum kann 
bereits vor Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums übergehen.
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35 Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums ist nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse im jeweiligen 
Einzelfall zu beurteilen; bei der Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums ist nicht das formal Erklärte oder 
formal-rechtlich Vereinbarte, sondern das wirtschaftlich Gewollte und das tatsächlich Bewirkte ausschlaggebend. 
Diese Grundsätze gelten hinsichtlich aller Kriterien des wirtschaftlichen Eigentums (z.B. BFH-Beschluss vom 
15.10.2013 - I B 159/12, Rz 10; BFH-Urteil vom 01.03.2018 - IV R 15/15, BFHE 261, 231, BStBl II 2018, 539, Rz 33, 
jeweils m.w.N.).


36 2. Das FG hat seine tatrichterliche Gesamtwürdigung auf der Grundlage einer Rechtsauffassung getroffen, die sich in 
einem für die Beurteilung des Streitfalles wesentlichen Punkt als unzutreffend erweist. Außerdem reichen die 
Feststellungen noch nicht aus, um die Zeitpunkte des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums zu bestimmen.


37 a) Dem FG-Urteil liegt die Annahme zugrunde, dass die entgeltliche Übertragung der Teilgeschäftsanteile an D und G 
taggleich mit der unentgeltlichen Übertragung des Miteigentumsanteils an dem Betriebsgrundstück und des 
Teilgeschäftsanteils an F erfolgt sei; welcher Tag dies gewesen sein soll, wird in der Vorentscheidung nicht 
ausgeführt. Offensichtlich ist das FG davon ausgegangen, dass die genannten Übertragungsgeschäfte taggleich mit 
Zahlung der Kaufpreise für die Teilgeschäftsanteilsabtretungen steuerrechtlich wirksam geworden seien. Nach 
Meinung des FG ist diese Taggleichheit der Übertragungsvorgänge für die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 
1 EStG unschädlich.


38 b) Dieser rechtliche Standpunkt ist jedenfalls in Teilbereichen unzutreffend. Zum einen steht der Umstand, dass 
Übertragungen taggleich erfolgen, nicht der Annahme entgegen, dass zwischen solchen Übertragungen eine 
zeitliche Reihenfolge bestehen kann. Danach könnte --trotz Taggleichheit-- die Veräußerung der 
Teilgeschäftsanteile zeitlich vor der unentgeltlichen Übertragung stattgefunden haben. Für diesen Fall wäre § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG auf die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils auf F (dazu oben 
B.III.1.d aa, bb und unten B.IV.1.) anwendbar. Zum anderen kann Taggleichheit aber auch bedeuten, dass die 
Übertragungen zeitgleich (ohne Reihenfolge) vorgenommen worden sind. Für diesen Fall greift § 6 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 1 EStG --wie vorstehend dargestellt (dazu oben B.III.1.d cc)-- nicht ein. Es läge die Aufgabe des 
Mitunternehmeranteils vor (§ 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG).


39 c) Das FG hat im Übrigen keine ausreichenden Feststellungen zu den Umständen getroffen, aus denen sich der 
Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums bestimmen lassen könnte. Diese Feststellungen werden im 
zweiten Rechtsgang noch getroffen werden müssen, um das FG in die Lage zu versetzen, eine fehlerfreie 
Gesamtwürdigung aller maßgebenden Umstände vorzunehmen.


40 IV. Zur Verfahrensbeschleunigung weist der Senat --allerdings ohne Bindungswirkung für den zweiten Rechtsgang-- 
auf Folgendes hin:


41 1. In den dem Senat vorliegenden Verfahrensakten findet sich kein Gesellschaftsvertrag der Klägerin. Zudem finden 
sich keine Verträge, aus denen sich ergibt, dass C auch ihren Gesellschaftsanteil an der Klägerin auf F übertragen hat. 
Ggf. sind die Beteiligten von einer konkludent gegründeten GbR ausgegangen (vgl. dazu grundlegend BFH-Urteile 
vom 29.08.2001 - VIII R 34/00, BFH/NV 2002, 185, unter I.2.; vom 18.08.2005 - IV R 59/04, BFHE 210, 415, BStBl II 
2005, 830, unter 2.b aa). Sollte kein schriftlicher Vertrag über die Übertragung des Gesellschaftsanteils an der 
Klägerin existieren, ist insbesondere in Betracht zu ziehen, dass C ggf. (formlos bzw. konkludent) im Zusammenhang 
mit dem Vertrag 1 vom 17.12.2013 zeitgleich auch ihren Gesellschaftsanteil an der Klägerin auf F übertragen hat.


42
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2. Sollte § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG anwendbar sein, wäre kein Veräußerungsgewinn --auch keiner in Höhe 
von …,80 €-- festzustellen. In diesem Fall hätte C aus der Veräußerung der Teilgeschäftsanteile an der Betriebs-
GmbH allein einen (laufenden) Sondergewinn in Höhe von …,80 € erzielt, der in gleicher Höhe unter § 3 Nr. 40, § 3c 
Abs. 2 EStG fiele.


43 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


Nur per Mail  
 
Oberste Finanzbehörden  
der Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 5. Mai 2021 


BETREFF Zweifelsfragen zu § 6 Absatz 3 EStG;  
Auswirkungen des  BFH-Urteils vom 10. September 2020  - IV R 14/18 (BStBl 2021 II  
S.  xxx)  


BEZUG Änderung des BMF-Schreibens vom 20. November 2019 (BStBl I S. 1291) 
Ergebnis der Erörterungen zu TOP 8 der ESt II/21 


GZ IV C 6 - S 2240/19/10003 :017 
DOK 2021/0450777 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
20. November 2019 (BStBl I S. 1291) wie folgt geändert: 


Rn. 9 wird wie folgt gefasst: 


„Wird im Zeitpunkt der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional 
wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten und zeitgleich (vgl. Rn. 9a) in das 
Privatvermögen des Übertragenden überführt, ist eine Buchwertfortführung nach § 6 Absatz 3 
Satz 1 EStG nicht zulässig, weil sich das funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen 
zum Zeitpunkt der Entnahme noch im Betriebsvermögen des Übertragenden befand und bei 
einer derartigen Konstellation gerade nicht alle im Übertragungszeitpunkt noch vorhandenen 
wesentlichen Betriebsgrundlagen des vorhandenen Betriebs nach § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG 
übertragen werden (vgl. hierzu das BFH-Urteil vom 29. November 2017, I R 7/16, BStBl 
2019 II S. 738). Es liegt in diesem Fall insgesamt grundsätzlich eine tarifbegünstigte Aufgabe 
des gesamten Mitunternehmeranteils vor (BFH-Beschluss vom 31. August 1995, VIII B 
21/93, BStBl II S. 890). Die stillen Reserven im Gesamthandsvermögen und im Sonderbe-
triebsvermögen sind aufzudecken. § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG ist nicht anwendbar, da der 
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Seite 2 Übertragende mit der Übertragung des (gesamten) Anteils am Gesamthandsvermögen nicht 
mehr Mitunternehmer ist.“ 


Nach Rn. 9 wird folgende neue Rn. 9a eingefügt: 


„Bei der Prüfung, ob die Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen und die Ver-
äußerung an Dritte oder die Überführung ins Privatvermögen zeitgleich vorgenommen 
werden, ist auf das im Zeitpunkt der Übertragung vorhandene Betriebsvermögen abzustellen. 
Hierfür ist eine zeitpunktbezogene Prüfung vorzunehmen, bei der der Zeitpunkt des Über-
gangs des wirtschaftlichen Eigentums (§ 39 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 AO) maßgeblich ist. 
Es ist unschädlich, wenn vor Übertragung des (verbliebenen) gesamten Mitunternehmer-
anteils eine (funktional) wesentliche Betriebsgrundlage aus diesem durch Veräußerung an 
Dritte oder Überführung in das Privatvermögen ausgeschieden ist. Dies ist auch dann der Fall, 
wenn es sich nur um eine "juristische Sekunde" handelt (vgl. BFH-Urteil vom 10. September 
2020 - IV R 14/18, BStBl 2021 II S. xxx). Rn. 11 und 12 gelten sinngemäß.“ 


Rn. 10 wird wie folgt gefasst: 


„Die gleichzeitige Anwendung der beiden Buchwertprivilegien nach § 6 Absatz 5 EStG Aus-
lagerung von funktional wesentlichem Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen) und § 6 
Absatz 3 EStG ist möglich, denn es steht der Anwendung des § 6 Absatz 3 EStG nicht ent-
gegen, dass im Zeitpunkt der Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG zum Betriebsvermögen/ 
Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmerschaft gehörende Wirtschaftsgüter zeitgleich 
nach § 6 Absatz 5 EStG überführt oder übertragen werden (BFH-Urteile vom 2. August 2012, 
IV R 41/11, BStBl 2019 II S. 715 und vom 12. Mai 2016, IV R 12/15, BStBl 2019 II S. 726).“ 


Rn. 13 wird wie folgt gefasst: 


„Wird aufgrund einheitlicher Planung zeitlich vor der Übertragung des Mitunternehmeranteils 
funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen unter Aufdeckung der 
stillen Reserven entweder entnommen (z. B. durch unentgeltliche Übertragung auf einen 
Angehörigen) oder zum gemeinen Wert veräußert, kann der Mitunternehmeranteil gleichwohl 
nach § 6 Absatz 3 EStG zum Buchwert übertragen werden, sofern es sich bei dem verbleiben-
den „Restbetriebsvermögen“ weiterhin um eine funktionsfähige betriebliche Einheit handelt 
(BFH-Urteil vom 9. Dezember 2014, IV R 29/14, BStBl 2019 II S. 723). § 6 Absatz 3 EStG 
ist hier also nur dann anwendbar, wenn funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbe-
triebsvermögen bereits vor dem Zeitpunkt der Übertragung des Mitunternehmeranteils entwe-
der veräußert oder entnommen wurde. Zeitgleiche Veräußerungen oder Entnahmen sind 
dagegen - mit Ausnahme von Überführungen und Übertragungen nach § 6 Absatz 5 EStG -
für eine Buchwertfortführung nach § 6 Absatz 3 EStG schädlich (siehe hierzu auch Rn. 9a 







 
     


   
 


  
 


  
   


  
     


  
  


  
 


 
 


   
 


   
  


   


 
 


  
 


  
 


 
  


 
 


 
 


    


Seite 3 sowie BFH-Urteile vom 29. November 2017, I R 7/16, BStBl 2019 II S. 738 und vom 
10. September 2020 - IV R 14/18, BStBl 2021 II S. xxx).“ 


Rn. 19 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die unter I. dargestellten Grundsätze zur Anwendung der BFH-Urteile vom 2. August 2012 
- IV R 41/11 - (BStBl 2019 II S. 715), vom 12. Mai 2016 - IV R 12/15 - (BStBl 2019 II 
S. 726), vom 9. Dezember 2014 - IV R 29/14 - (BStBl 2019 II S. 723) und vom 
10. September 2020 - IV R 14/18 - (BStBl 2021 II S. xxx) zur Übertragung des gesamten 
Anteils am Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft sind bei der Übertragung eines 
Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft entsprechend anzu-
wenden.“ 


Rn. 31 wird wie folgt gefasst: 


„Voraussetzung für eine Buchwertübertragung i. S. d. § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG ist nicht, dass 
das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen dauerhaft zum Betriebsvermögen derselben 
Mitunternehmerschaft gehört. Denn nach dem BFH-Urteil vom 12. Mai 2016 - IV R 12/15 -
(BStBl 2019 II S. 726) entfällt die Buchwertprivilegierung der unentgeltlichen Übertragung 
eines Teils eines Mitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung eines Wirtschaftsgutes des 
Sonderbetriebsvermögens nicht deshalb rückwirkend, weil das zurückbehaltene Wirtschafts-
gut zu einem späteren Zeitpunkt von dem Übertragenden zum Buchwert nach § 6 Absatz 5 
EStG in ein anderes Betriebsvermögen übertragen wird. Wird Betriebsvermögen/Sonderbe-
triebsvermögen aufgrund einheitlicher Planung vor der unentgeltlichen Aufnahme einer 
natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen oder der unentgeltlichen Über-
tragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils entnommen oder unter Aufdeckung der 
stillen Reserven zum Verkehrswert veräußert, schließt dies eine Buchwertübertragung nach 
§ 6 Absatz 3 EStG nicht aus. Die zeitgleiche Entnahme oder Veräußerung ist jedoch schädlich 
(vgl. auch Rn. 13 und 9a).“ 


Dieses Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I 
veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
3. Mai 2021 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF   Umsatzsteuer;   
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von Börsen und anderen 
Handelsplattformen für Finanzprodukte  


GZ III C 3 - S 7160/20/10003 :001 
DOK 2021/0481500 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Fol-
gendes: 


I. Allgemeines 


Bei der Erbringung von sonstigen Leistungen von Akteuren im Börsengeschäft sind unter-
schiedliche Sachverhaltsgestaltungen möglich. 


In einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, ob die betreffenden Leistungen umsatzsteuerrecht-
lich eine einheitliche Leistung bilden oder ob von mehreren getrennt zu beurteilenden selb-
ständigen Einzelleistungen auszugehen ist (vgl. Abschnitt 3.10 Abs. 1 bis 4 UStAE). 
Ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang darf umsatzsteuerrechtlich nicht in mehrere Leis-
tungen aufgeteilt werden (vgl. Abschnitt 3.10 Abs. 3 UStAE). 
Eine einheitliche Leistung liegt insbesondere dann vor, wenn ein Teil die Hauptleistung, ein 
anderer Teil aber eine Nebenleistung darstellt, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung 
teilt (vgl. Abschnitt 3.10 Abs. 5 UStAE). 
Daneben kann eine einheitliche Leistung auch dann vorliegen, wenn mehrere als gleichrangig 
anzusehende (Haupt-) Leistungen aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers so eng miteinander 
verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, 
deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre (EuGH-Urteil vom 19. Juli 2012, C-44/11, 
Deutsche Bank, BStBl II S. 945). 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


 
 


   
  


  
   


 
  


  
 


 
 


  


 


  
   


 
 


 
 


 


 
   


 
  
  


 
 


  


    


Seite 2 


Für die nach diesen Grundsätzen beurteilten Leistungen von Akteuren im Börsengeschäft ist 
in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob eine Steuerbefreiung des § 4 Nr. 8 UStG, insbesondere 
§ 4 Nr. 8 Buchstabe e UStG, anzuwenden ist. Nach § 4 Nr. 8 Buchstabe e UStG sind Umsätze 
im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermittlung dieser Umsätze steuerfrei. 
Nach der Rechtsprechung des EuGHs müssen die im Geschäft mit Wertpapieren erbrachten 
Umsätze geeignet sein, Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf Wertpapiere zu 
begründen, zu ändern oder zum Erlöschen zu bringen (vgl. EuGH-Urteil vom 19. Juli 2012, 
C-44/11, Deutsche Bank, a. a. O.). 
Bei der Vermittlung von Umsätzen im Geschäft mit Wertpapieren handelt es sich um die 
Tätigkeit einer Mittelsperson, die nicht den Platz einer der Parteien des zu vermittelnden Ver-
trages über ein Finanzprodukt einnimmt und deren Tätigkeit sich von den vertraglichen Leis-
tungen, die von den Parteien des Vertrages erbracht werden, unterscheidet. Zweck der Ver-
mittlungstätigkeit ist, das Erforderliche zu tun, damit zwei Parteien einen Vertrag schließen, 
an dessen Inhalt der Vermittler kein Eigeninteresse hat (BFH-Urteil vom 30. Oktober 2008, 
V R 44/07, BStBl 2009 II S. 554; vgl. auch Abschnitt 4.8.1 UStAE). 


Umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistungen sind von rein materiellen oder technischen Leis-
tungen zu unterscheiden. Hierbei ist insbesondere der Umfang der Verantwortung des Dienst-
leistungserbringers gegenüber dem Leistungsempfänger sowie die Frage, ob sich diese Ver-
antwortung auf technische Aspekte beschränkt oder auf spezifische und wesentliche Elemente 
der Umsätze erstreckt, zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 16. November 2016, XI R 35/14, 
BStBl 2017 II S. 327). 


II.  Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von Börsen  


1. Leistungen einer Börse als Zentraler Kontrahent (Zentrale Gegenpartei  - CCP) im 
Wertpapierhandel (Kassamarkt) oder im  Derivatehandel (Terminhandel)  


Der Börsenbetreiber kann als zentraler Kontrahent in eine Wertpapierabwicklung eintreten, 
indem er die Wertpapiere von den betroffenen Handelsteilnehmern im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung ankauft und weiterverkauft. 
Darüber hinaus stellt der Börsenbetreiber die Handelsplattform zur Verfügung und erbringt 
damit IT-Dienstleistungen. 


Die IT-Dienstleistungen sind Nebenleistungen zu der Hauptleistung zum Wertpapierhandel 
oder im Derivatehandel. Für den Wertpapierhandel ist eine elektronische Anbindung des Nut-
zers an die jeweilige Handelsplattform zwingend erforderlich. Diese Anbindung erfolgt aus 
Sicht des Kunden ausschließlich zu dem Zweck, den Wertpapierhandel oder den Derivatehan-
del durchzuführen. Eine eigene wirtschaftliche Bedeutung kommt ihr nicht zu. Sie stellt für 







 
     


 
 


  
  


    


 
 


 
    


 
 


   
 


 
  


 


 
    


 


 
   


 
 


 
 


 
  


  
 


  
  


Seite 3 den Nutzer lediglich das (technische) Hilfsmittel dar, um unter optimalen Bedingungen Wert-
papieran- bzw. -verkäufe zu tätigen. 


Solche sog. CCP-Leistungen einer Börse im Kassamarkt (Wertpapierhandel) oder im Termin-
markt (Derivatehandel) sind als eigenständige (einheitliche) sonstige Leistung zu beurteilen, 
da der CCP im eigenen Namen / auf eigene Rechnung gegenüber den Handelsteilnehmern als 
Käufer bzw. Verkäufer von Wertpapieren / Derivaten auftritt. 


Die technische Anbindung von Marktteilnehmern an den Börsenbetrieb und das Bereitstellen 
der Börsenprogramme ist Teil der einheitlichen Gesamtleistung, die nach den Voraussetzun-
gen des § 4 Nr. 8 Buchstabe e UStG insgesamt umsatzsteuerfrei sein kann, soweit die Leis-
tung im Inland umsatzsteuerbar ist. 


Der leistende Unternehmer kann jedoch unter den Voraussetzungen des § 9 UStG zur 
Umsatzsteuerpflicht optieren, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen erbracht wird. 


Sofern der Unternehmer wirksam zur Steuerpflicht optiert, steht ihm unter den übrigen 
Voraussetzungen aus den entsprechenden Eingangsleistungen ein Vorsteuerabzug nach § 15 
Abs. 1 UStG zu. Erfolgt keine Option, richtet sich der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 und 3 
UStG. In diesem Fall steht dem Unternehmer unter den übrigen Voraussetzungen nur dann 
ein Vorsteuerabzug zu, wenn die sonstige Leistung (CCP) an einen im Drittland ansässigen 
Empfänger erbracht wird (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b UStG). 


2. Börsenbetreiber als Abwickler und technischer Anbieter im Börsengeschäft  
(Abwicklung von Matching / Clearing / Settlement)  


Es handelt sich um sonstige Leistungen eines Börsenbetreibers, bei denen dieser die IT-
Dienstleistungen zur Abwicklung des Matchings, des Clearings und der Darstellung des Sett-
lements erbringt, die Handelsplattform bereitstellt und die Abwicklung der Transaktionen vor-
nimmt. 
Der Börsenbetreiber kauft oder verkauft keine Wertpapiere im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung. Stattdessen handeln die Handelsteilnehmer unmittelbar untereinander (Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren). 


Für das Matching (= elektronisches Verfahren zur Zusammenführung von Kauf- und Ver-
kaufsorder) erhebt der Börsenbetreiber eine Transaktionsgebühr. 


Anschließend übernimmt der Börsenbetreiber das Clearing (= Prozess der Erstellung von 
Positionen, darunter die Berechnung von Nettoverbindlichkeiten und die Gewährleistung, 







 
  


 
 


      
 


 
 


    
   


 


    
 


   
    


   
 


   
   


 
 


   
 


 
 


 
 


 
  


   
 


   
 


 


 
 


 


Seite 4 dass zur Absicherung des aus diesen Positionen erwachsenden Risikos Finanzinstrumente, 
Bargeld oder beides zur Verfügung stehen), indem er das Matching abwickelt. 


Danach erfolgt das Settlement (= Darstellung des Erfüllungsgeschäftes bei den Depotbanken 
des Käufers und Verkäufers). 


Werden Matching, Clearing und Settlement durch einen einzigen Leistungserbringer erbracht, 
liegt eine einheitliche sonstige Leistung vor. Das Clearing und das Settlement dienen der 
Abwicklung des Matchings. Es handelt sich dabei um Nebenleistungen zur Hauptleistung 
Matching, da sie für die Erfüllung des Börsengeschäfts durch den Börsenbetreiber zwingend 
erforderlich sind und es beim Erbringen von Matching, Clearing und Settlement durch einen 
einzigen Leistenden gerade um die Verbindung dieser Elemente geht. 


Es handelt sich um eine im Inland umsatzsteuerbare, sonstige Leistung, bei der grundsätzlich 
die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 Buchstabe e UStG vorlie-
gen, da die Durchführung des Matchings den wirtschaftlichen Gehalt dieser Leistung prägt. 


Auf die gesonderte Beurteilung, ob es sich insgesamt um eine Vermittlungsleistung der 
Umsätze nach § 4 Nr. 8 Buchstabe e UStG handelt, kommt es nicht an. Der Börsenbetreiber 
erbringt bereits einen „Umsatz im Geschäft mit Wertpapieren“. 


Der leistende Unternehmer kann jedoch unter den Voraussetzungen des § 9 UStG zur 
Umsatzsteuerpflicht optieren, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen erbracht wird. 


Die Ausführungen zum Vorsteuerabzug unter 1. gelten auch für die sonstige Leistung Mat-
ching entsprechend. 


3. Börsenbetreiber als technischer Anbieter der IT- Börsenprogramme  


Stellt der Börsenbetreiber als technischer Anbieter die IT-Börsenprogramme zur Verfügung 
und betreibt diese, handelt es sich um sonstige Leistungen. Der Börsenbetreiber erbringt dabei 
gegenüber den Leistungsempfängern nur IT-Dienstleistungen (z. B. technische Anbindung an 
den Börsenbetrieb zur Nutzung der Börsenprogramme), ohne dass die Leistungsempfänger 
selbst Transaktionen auf dem Börsenplatz vornehmen (z. B. Hochschulen für Forschungszwe-
cke, Presseberichterstattung, Planung von Vermögensanlagen). 
In diesen Fällen handelt es sich bei den Leistungen des Börsenbetreibers um eine reine Wei-
terüberlassung von Datenkapazität und IT-Zugängen (technische Anbindung / Bereitstellung 
von IT) ohne Zusammenhang mit einem Handelsgeschäft (Kauf oder Verkauf von Wertpapie-
ren). 
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Diese Leistungen sind als eigenständige sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9 UStG zu beur-
teilen. Liegt der Ort dieser sonstigen Leistungen nach § 3a Abs. 1 - vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 8 und der §§ 3b, 3e UStG - im Inland, sind diese Leistungen - mangels Vorlie-
gen der Voraussetzungen einer Umsatzsteuerbefreiung - auch umsatzsteuerpflichtig. 


III.  Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von anderen Handelsplattfor-
men für Finanzprodukte, z. B. für virtuelle Währungen  


Die Grundsätze dieses Schreibens sind auch auf Umsätze von anderen Handelsplattformen für 
Finanzprodukte übertragbar. 


Stellt z. B. der Betreiber einer Handelsplattform für virtuelle Währungen den Marktteilneh-
mern seine Internetseite als technischen Marktplatz zum Erwerb bzw. Handel, z. B. von Bit-
coin, zur Verfügung, kann unter Zugrundelegung der vorgenannten Grundsätze die Steuerbe-
freiung nach § 4 Nr. 8 UStG ebenso in Betracht kommen.  


IV.  Anwendung  


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Dabei ist die Möglichkeit einer Option nach § 9 UStG auch mit Wirkung für die Vergangen-
heit zu beachten (vgl. Abschnitt 9.1 Abs. 3 UStAE). 


1. Hat der Börsenbetreiber (leistender Unternehmer) die vor dem 1. Juli 2021 erbrachten 
unselbständigen Nebenleistungen in Form der IT-Dienstleistungen als eigenständige Leis-
tungen angesehen und entsprechend Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen und diesen Steu-
erbetrag abgeführt, ohne dass für die eigentlichen (Haupt-)Leistungen in Form der nach § 4 
Nr. 8 Buchstabe e UStG umsatzsteuerfreien Umsätze im Wertpapierhandel nach § 9 Abs. 1 
UStG optiert wurde, wird diese Behandlung der Ausgangsumsätze nicht beanstandet. Es 
wird auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers nicht beanstandet, 
wenn er aus derartigen Rechnungen unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG 
einen Vorsteuerabzug vornimmt. 


2. Hat der Börsenbetreiber die vor dem 1. Juli 2021 erbrachten unselbständigen Nebenleistun-
gen in Form der IT-Dienstleistungen als eigenständige Leistungen angesehen und entspre-
chend Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, wird es 
nicht beanstandet, wenn die Vorsteuerbeträge aus bezogenen Leistungen für diese IT-
Dienstleistungen unter Anwendung eines zulässigen Aufteilungsschlüssels sachgerecht 
geschätzt werden (§ 15 Abs. 4 UStG). 
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V.   Anwendung des BMF-Schreibens vom 27.  Februar 2018 


Tz. I Buchstabe c des BMF-Schreibens vom 27. Februar 2018 (BStBl. I S. 316) wird aufgeho-
ben. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












Leitsätze


zum Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021


- 1 BvR 2656/18 -


- 1 BvR 78/20 -


- 1 BvR 96/20 -


- 1 BvR 288/20 -


(Klimaschutz)


1. Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen
grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich
von wem und durch welche Umstände sie drohen. Die aus Art. 2 Abs.
2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Ver-
pflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawan-
dels zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung
auch in Bezug auf künftige Generationen begründen.


2. Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch
auf die Herstellung von Klimaneutralität.


a. Art. 20a GG genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen
Belangen, sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen
Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. Da-
bei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwä-
gung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu.


b. Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursa-
chenzusammenhänge, schließt die durch Art. 20a GG dem Gesetzge-
ber auch zugunsten künftiger Generationen aufgegebene besondere
Sorgfaltspflicht ein, bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit
gravierender oder irreversibler Beeinträchtigungen zu berücksichti-
gen.
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c. Als Klimaschutzgebot hat Art. 20a GG eine internationale Dimension.
Der nationalen Klimaschutzverpflichtung steht nicht entgegen, dass
der globale Charakter von Klima und Erderwärmung eine Lösung der
Probleme des Klimawandels durch einen Staat allein ausschließt. Das
Klimaschutzgebot verlangt vom Staat international ausgerichtetes
Handeln zum globalen Schutz des Klimas und verpflichtet, im Rahmen
internationaler Abstimmung auf Klimaschutz hinzuwirken. Der Staat
kann sich seiner Verantwortung nicht durch den Hinweis auf die Treib-
hausgasemissionen in anderen Staaten entziehen.


d. In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrags und seiner Konkre-
tisierungsprärogative hat der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des
Art. 20a GG aktuell verfassungsrechtlich zulässig dahingehend be-
stimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau zu begrenzen ist.


e. Art. 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm, die den politischen Pro-
zess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen
Generationen binden soll.


3. Die Vereinbarkeit mit Art. 20a GG ist Voraussetzung für die verfas-
sungsrechtliche Rechtfertigung staatlicher Eingriffe in Grundrechte.


4. Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen
zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur
verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Genera-
tionen. Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale
Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art.
20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft.
Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die
Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam
umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen,
dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radika-
ler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.


Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zu Kli-
maneutralität rechtzeitig einzuleiten. Konkret erfordert dies, dass früh-
zeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treib-
hausgasreduktion formuliert werden, die für die erforderlichen
Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und die-
sen ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und Planungssi-
cherheit vermitteln.
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5. Der Gesetzgeber muss die erforderlichen Regelungen zur Größe der
für bestimmte Zeiträume insgesamt zugelassenen Emissionsmengen
selbst treffen. Eine schlichte Parlamentsbeteiligung durch Zustim-
mung des Bundestags zu Verordnungen der Bundesregierung kann
ein Gesetzgebungsverfahren bei der Regelung zulässiger Emissions-
mengen nicht ersetzen, weil hier gerade die besondere Öffentlichkeits-
funktion des Gesetzgebungsverfahrens Grund für die Notwendigkeit
gesetzlicher Regelung ist. Zwar kann eine gesetzliche Fixierung in
Rechtsbereichen, die ständig neuer Entwicklung und Erkenntnis un-
terworfen sind, dem Grundrechtsschutz auch abträglich sein. Der dort
tragende Gedanke dynamischen Grundrechtsschutzes (grundlegend
BVerfGE 49, 89 <137>) kann dem Gesetzeserfordernis hier aber nicht
entgegengehalten werden. Die Herausforderung liegt nicht darin, zum
Schutz der Grundrechte regulatorisch mit Entwicklung und Erkenntnis
Schritt zu halten, sondern es geht vielmehr darum, weitere Entwicklun-
gen zum Schutz der Grundrechte regulatorisch überhaupt erst zu er-
möglichen.
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- Bevollmächtigte: 1. … -


BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 1 BvR 2656/18 -


- 1 BvR 78/20 -


- 1 BvR 96/20 -


- 1 BvR 288/20 -


IM NAMEN DES VOLKES


In den Verfahren
über


die Verfassungsbeschwerden


I. 1. des Herrn G…,


2. des Herrn K…,


3. der Minderjährigen K…,
gesetzlich vertreten durch K… und K…,


4. des Herrn Prof. Dr. Q…,


5. des Herrn B…,


6. des Herrn J…,


7. des Herrn v. F…,


8. des Herrn J…,


9. des Herrn S…,


10. des Herrn R…,


11. des Herrn Prof. Dr. K…,


12. des S… e.V.,


13. des B… e.V.,
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2. … -


- Bevollmächtigte: … -


gegen 1. das Unterlassen geeigneter gesetzlicher Vorschriften und Maßnahmen
zur Bekämpfung des Klimawandels durch die Bundesrepublik Deutsch-
land,


2. § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, § 4 Absatz 6
des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember 2019
(Bundesgesetzblatt I Seite 2513)


- 1 BvR 2656/18 -,


II. 1. der Frau P…,


2. der Frau M…,


3. der Frau B…,


4. der Frau B…,


5. der Frau B. R…,


6. des Herrn S…,


7. des Herrn F…,


8. des Herrn A…,


9. der Frau R…,


10. des Herrn M…,


11. des Herrn M…,


12. des Herrn M…,


13. des Herrn P…,


14. es Herrn T…,


15. des Herrn T…,


gegen 1. § 3 Absatz 1; § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 und Anlage 2, §
4 Absätze 3, 5 und 6, § 8 und § 9 des Bundes- Klimaschutzgesetzes
(KSG) vom 12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt I Seite 2513),
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- Bevollmächtigte: … -


2. das andauernde Unterlassen des Bundesgesetzgebers und der Bun-
desregierung, geeignete und prognostisch genügende Maßnahmen zur
Einhaltung des verbleibenden nationalen und nach Bevölkerungsantei-
len bemessenen CO2-Budgets (3,465 Gigatonnen CO2 ab dem Jahr
2020) zu ergreifen


- 1 BvR 78/20 -,


III. 1. des Minderjährigen S…,
gesetzlich vertreten durch B… und S…,


2. des Herrn S…,


3. der Minderjährigen U…,
gesetzlich vertreten durch U… und U…,


4. der Minderjährigen S…,
gesetzlich vertreten durch S… und S…,


5. des Minderjährigen H…,
gesetzlich vertreten durch H… und H…,


6. der Minderjährigen L…,
gesetzlich vertreten durch L… und L…,


7. des Minderjährigen J…,
gesetzlich vertreten durch J… und J…,


8. des Minderjährigen E…,
gesetzlich vertreten durch E… und E…,


9. der Minderjährigen F…,
gesetzlich vertreten durch F… und F…,


10. des Minderjährigen S…,
gesetzlich vertreten durch S… und S…,


gegen 1. § 3 Absatz 1; § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 und Anlage 2, §
4 Absätze 3, 5 und 6, § 8 und § 9 des Bundes- Klimaschutzgesetzes
(KSG) vom 12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt I Seite 2513),


2. das andauernde Unterlassen des Bundesgesetzgebers und der Bun-
desregierung, geeignete und prognostisch genügende Maßnahmen zur
Einhaltung des verbleibenden nationalen und nach Bevölkerungsantei-
len bemessenen CO2-Budgets (3,465 Gigatonnen CO2 ab dem Jahr
2020) zu ergreifen
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- Bevollmächtigte: … -


- 1 BvR 96/20 -,


IV. 1. der Frau N…,


2. der Frau B…,


3. des Herrn B…,


4. des Minderjährigen B…,
gesetzlich vertreten durch B… und B…,


5. des Minderjährigen B…,
gesetzlich vertreten durch B… und B…,


6. des Herrn S…,


7. der Frau B…,


8. des Herrn B…,


9. des Herrn R…,


gegen § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1 und 2 und § 4
Absatz 3 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember
2019 (Bundesgesetzblatt I Seite 2513) in Verbindung mit Artikel 5 der Ver-
ordnung (EU) 2018/842 vom 30. Mai 2018


- 1 BvR 288/20 -


hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat -


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter


Präsident Harbarth,


Paulus,


Baer,


Britz,


Ott,


Christ,


Radtke,


Härtel


am 24. März 2021 beschlossen:
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1. Die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer zu 12) und 13) im
Verfahren 1 BvR 2656/18 wird verworfen.


2. § 3 Absatz 1 Satz 2 und § 4 Absatz 1 Satz 3 Bundes-Klimaschutzgesetz
vom 12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt I Seite 2513) in Verbin-
dung mit Anlage 2 sind mit den Grundrechten unvereinbar, soweit eine
den verfassungsrechtlichen Anforderungen nach Maßgabe der Gründe
genügende Regelung über die Fortschreibung der Minderungsziele für
Zeiträume ab dem Jahr 2031 fehlt.


3. Im Übrigen werden die Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen.


4. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember
2022 die Fortschreibung der Minderungsziele für Zeiträume ab dem
Jahr 2031 nach Maßgabe der Gründe zu regeln. § 3 Absatz 1 Satz 2
und § 4 Absatz 1 Satz 3 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember
2019 (Bundesgesetzblatt I Seite 2513) in Verbindung mit Anlage 2 blei-
ben anwendbar.


5. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführenden in
den Verfahren 1 BvR 96/20 und 1 BvR 288/20 sowie den Beschwerde-
führenden zu 1) bis 11) in dem Verfahren 1 BvR 2656/18 die Hälfte ihrer
notwendigen Auslagen zu erstatten. In dem Verfahren 1 BvR 78/20 hat
die Bundesrepublik Deutschland den Beschwerdeführenden ein Vier-
tel ihrer notwendigen Auslagen zu erstatten.


Gliederung


Rn.


A. Sachbericht 1


I. Rechtliche Grundlagen 2


1. Klimaschutzgesetz 2


a) Gesetzeszweck und Klimaschutzziele 3


b) Rahmencharakter des Gesetzes 6


2. Pariser Übereinkommen 7


3. Recht der Europäischen Union 11


4. Angegriffene Vorschriften 14


II. Tatsächliche Grundlagen des Klimawandels 16


1. Berichte des IPCC 16
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2. Treibhauseffekt und Erderwärmung 18


3. Auswirkungen auf Umwelt und Klima 20


4. Folgen von Erderwärmung und Klimawandel 22


5. Emissionsquellen 29


III. Tatsächliche Grundlagen des Klimaschutzes 31


1. Begrenzung der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre 32


2. Emissionsminderung, negative Emissionen, Anpassung 33


3. Reduktionsmaß und CO2-Budget 35


4. Transformationsaufwand 37


IV. Die Verfassungsbeschwerden 38


1. Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 2656/18 39


a) Vorbringen der Beschwerdeführenden 40


b) Stellungnahmen 47


aa) Stellungnahme des Deutschen Bundestags 47


bb) Stellungnahme der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN


54


cc) Stellungnahme der Bundesregierung 55


2. Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 288/20 59


a) Vorbringen der Beschwerdeführenden 60


b) Stellungnahmen 67


aa) Stellungnahme des Deutschen Bundestags 67


bb) Stellungnahme der Bundesregierung 69


3. Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 96/20 71


a) Vorbringen der Beschwerdeführenden 71


b) Stellungnahmen 75


aa) Stellungnahme des Deutschen Bundestags 75


bb) Stellungnahme der Bundesregierung 77


4. Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 78/20 78


a) Vorbringen der Beschwerdeführenden 79
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b) Stellungnahmen 85


aa) Stellungnahme des Deutschen Bundestags 85


bb) Stellungnahme der Bundesregierung 89


B. Zulässigkeit 90


I. Beschwerdegegenstand 91


1. Rügen 92


2. Unzulässigkeit der Unterlassensrüge nach Gesetzerlass 95


II. Beschwerdebefugnis 96


1. Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 und Art. 12
Abs. 1 GG


97


a) Möglichkeit der Grundrechtsverletzung 98


b) Gegenwärtige, eigene und unmittelbare Betroffenheit 108


2. Art. 20a GG 112


3. „Ökologisches Existenzminimum“ und „Recht auf menschenwürdige
Zukunft“


113


4. Intertemporale Freiheitssicherung 116


a) Möglichkeit der Grundrechtsverletzung 117


aa) Grundrechtsvorwirkung 117


bb) Grundrechtsgefährdende Bestimmungen des Klimaschutzgeset-
zes


123


cc) Substantiierung 126


b) Gegenwärtige, eigene und unmittelbare Betroffenheit 129


aa) Gegenwärtige Betroffenheit 130


bb) Eigene Betroffenheit 131


cc) Unmittelbare Betroffenheit 133


5. Grundrecht auf klima- und umweltschonende Lebensweise 135


6. Altruistische Beschwerdebefugnis für Umweltverbände 136


III. Rechtswegerschöpfung 138


IV. Subsidiarität im weiteren Sinne 139


V. Keine vollständige Determinierung durch Unionsrecht 141
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C. Begründetheit 142


I. Schutzpflichten gegenüber in Deutschland lebenden Beschwerdeführen-
den


143


1. Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 144


a) Schutzpflicht 144


aa) Allgemeine Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 145


bb) Klimawandelbezogene Schutzpflicht 147


b) Verletzung 151


aa) Voraussetzungen 152


bb) Subsumtion 153


(1) Überhaupt keine oder offensichtlich ungeeignete Schutzvorkeh-
rungen


154


(2) Völlig unzulängliche Schutzvorkehrungen 157


(3) Erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleibende Schutzvorkeh-
rungen


158


(a) „Paris-Ziel“ (§ 1 Satz 3 KSG) 159


(b) Reduktionsvorgaben (§ 3 Abs. 1 Satz 2, § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG) 166


(c) Konkrete Minderungsmaßnahmen 169


2. Schutzpflicht aus Art. 14 Abs. 1 GG 171


a) Schutzpflicht 171


b) Verletzung 172


II. Schutzpflichten gegenüber in Bangladesch und in Nepal lebenden Be-
schwerdeführenden


173


1. Schutzpflicht 174


2. Modifikationsbedürftigkeit einer Schutzpflicht 176


3. Verletzung 180


III. Intertemporale Freiheitssicherung 182


1. Rechtfertigungsbedürftige Grundrechtsvorwirkung 184


a) Grundrechtsvorwirkung 184


b) Rechtfertigungsanforderungen 188
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aa) Vereinbarkeit mit objektivem Verfassungsrecht 189


bb) Verhältnismäßigkeit 192


2. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 195


a) Vereinbarkeit mit Art. 20a GG 196


aa) Maßgaben des Art. 20a GG 197


(1) Klimaschutzgebot des Art. 20a GG 198


(2) Internationale Dimension des Art. 20a GG 199


(a) Notwendigkeit international ausgerichteten Handelns 200


(b) Einwand fehlender Kausalität 202


(3) Justiziabilität 205


(4) Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Temperaturmaßgabe 208


bb) Vereinbarkeit von § 3 Abs. 1 Satz 2, § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG mit
Art. 20a GG


214


(1) Operationalisierung des Maßstabs 215


(a) Budgetansatz 216


(b) Quantifizierung des Restbudgets 219


(c) Ungewissheiten 220


(aa) Globales Budget 221


(bb) Nationales Budget 224


(cc) Beidseitige Ungewissheit 228


(dd) Beachtlichkeit trotz Ungewissheit 229


(2) Subsumtion 230


(a) Überschreitung des vom Sachverständigenrat ermittelten Rest-
budgets


231


(b) Keine Verfassungswidrigkeit der zugelassenen Emissionsmen-
gen


236


cc) Kein Verfassungsverstoß wegen unzulänglicher Umsetzung von §
3 Abs. 1 Satz 2 KSG


238


dd) Keine weiteren Rationalitätsmaßgaben an die Gesetzgebung aus
Art. 20a GG


239


(1) Sachaufklärungspflicht 240
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(2) Begründungspflicht 241


ee) Bemühensverpflichtung bezüglich des 1,5 °C-Ziels 242


b) Verhältnismäßigkeit 243


aa) Notwendigkeit grundrechtsschonender Vorkehrungen 244


(1) Verpflichtung zur Eindämmung der Freiheitsgefährdung 245


(2) Notwendigkeit eines entwicklungsfördernden Planungshorizonts 248


(3) Anforderungen an die Ausgestaltung des Reduktionspfads 251


bb) Unzureichende Regelung durch § 4 Abs. 6 KSG 256


(1) Unzureichende Ausgestaltung des Reduktionspfads in § 4 Abs. 6
Satz 1 KSG


257


(2) Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG 259


(a) Maßstab 260


(b) Subsumtion 261


(aa) Wesentlichkeit 262


(bb) Unzureichende gesetzliche Regelung 263


(cc) Keine Kompensation durch schlichte Bundestagsbeteiligung 265


D. Ergebnis 266


I. Rechtsfolge 266


II. Kosten 269


E. Abstimmungsergebnis 270


G r ü n d e :


A.


Die vier Verfassungsbeschwerden richten sich gegen einzelne Vorschriften des
Bundes-Klimaschutzgesetzes (im Folgenden: Klimaschutzgesetz <KSG>) vom 12.
Dezember 2019 (BGBl I S. 2513) und gegen das Unterlassen weiterer Maßnahmen
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Mit ihren Verfassungsbeschwerden ma-
chen die Beschwerdeführenden vor allem geltend, der Staat habe keine ausreichen-
den Regelungen zur alsbaldigen Reduktion von Treibhausgasen, vor allem von Koh-
lendioxid (CO2), unternommen, die aber erforderlich seien, um die Erwärmung der
Erde bei 1,5 °C oder wenigstens bei deutlich unter 2 °C anzuhalten. Sie wenden sich
gegen konkrete Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes. Mit der im Klimaschutzge-
setz geregelten Reduktion von CO2-Emissionen könne das der Temperaturschwelle
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von 1,5 °C entsprechende „CO2-Restbudget“ nicht eingehalten werden. Die Be-
schwerdeführenden stützen ihre Verfassungsbeschwerden vor allem auf grundrecht-
liche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und aus Art. 14 Abs. 1 GG, auf ein
Grundrecht auf menschenwürdige Zukunft und ein Grundrecht auf das ökologische
Existenzminimum, welche sie aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20a und aus
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG ableiten, sowie hinsichtlich
künftiger Emissionsminderungspflichten für Zeiträume nach 2030 allgemein auf die
Freiheitsrechte.


I.


1. Das Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 reagiert auf die vom Gesetzge-
ber gesehene Notwendigkeit verstärkter Klimaschutzanstrengungen (vgl. BTDrucks
19/14337, S. 17).


a) Zweck des Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten (§ 1 Satz 1 KSG). Grundlagen sind
nach § 1 Satz 3 KSG zum einen die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von
Paris (vgl. Gesetz zu dem Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015, vom
28. September 2016, BGBl II S. 1082, UNTS No. 54113, im Folgenden: Pariser Über-
einkommen <PA>), wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau
zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie
möglich zu halten, sowie zum anderen das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutsch-
land, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen.


Die konkreten Klimaschutzziele des Gesetzes formuliert der hier angegriffene § 3
Abs. 1 KSG: Danach werden die Treibhausgasemissionen schrittweise gemindert;
bis zum Zieljahr 2030 sind sie im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 55 % zu
mindern. Diese Minderungsquote gilt für alle Treibhausgasemissionen (vgl. BT-
Drucks 19/14337, S. 19); § 3 Abs. 1 KSG unterscheidet nicht zwischen Emissionen
in vom Emissionshandel erfassten Bereichen und in dem sogenannten Lastentei-
lungsbereich, der durch die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jah-
resziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030
als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/
2013 (vgl. ABl L 156/26, im Folgenden: Klimaschutzverordnung) geregelt ist. Im
ebenfalls angegriffenen § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 sind die
der Minderungsquote für das Zieljahr 2030 entsprechenden zulässigen Jahresemis-
sionsmengen in den verschiedenen Sektoren geregelt. Daraus ergibt sich bis 2030
ein konkreter Emissionsreduktionspfad. Nicht enthalten sind hierin Treibhausgas-
emissionen aus Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft und die Deutschland zu-
zurechnenden Emissionen des internationalen Luft- und Seeverkehrs (vgl. BTDrucks
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19/14337, S. 26 f.).


Mit § 3 Abs. 1 KSG hat der Bundesgesetzgeber die zuvor schon in Plänen und Pro-
grammen für die Zeit ab 2020 festgehaltenen Klimaschutzziele gesetzlich normiert.
Für die Zeit bis 2020 hatte sich Deutschland das Ziel gesetzt, seine Treibhausgas-
emissionen um 40 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Nach der Vorstellung der Bun-
desregierung war dies an dem Langfristziel ausgerichtet, eine globale Erwärmung
von mehr als 2 °C zu verhindern (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit <BMU>, Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, Kabinettsbe-
schluss vom 3. Dezember 2014, S. 7 ff.). Grundlage der Klimaschutzziele für die Zeit
ab 2020 waren bereits vor Erlass des Klimaschutzgesetzes der Klimaschutzplan
2050 (BMU, Klimaschutzplan 2050, Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung, 2016) und das Klimaschutzprogramm 2030 (Klimaschutzpro-
gramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 8.
Oktober 2019). Der Klimaschutzplan 2050 enthält das klimapolitische Langfristziel,
bis 2050 die Emissionen um 80 bis 95 % im Vergleich zu 1990 zu senken. Zugleich
enthält er einen Emissionsminderungspfad, auf dem dieses Ziel erreicht werden soll.
So sieht er – wie jetzt auch in § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG geregelt – für das Jahr 2030
eine Treibhausgasreduzierung um mindestens 55 % gegenüber 1990 vor. Im Jahr
2040 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 70 % im Vergleich zu 1990
reduziert sein – eine entsprechende Regelung für das Zieljahr 2040 findet sich im
Klimaschutzgesetz nicht. Zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 hat die Bun-
desregierung 2019 das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Das Langfristziel
für das Jahr 2050 beschreibt das Klimaschutzprogramm 2030 im Unterschied zum
Klimaschutzplan 2050 nicht mehr als „Treibhausgasreduktion von 80 bis 95 % im
Vergleich zu 1990“, sondern nimmt auf das Klimaziel der Treibhausgasneutralität im
Jahr 2050 Bezug.


b) Das Klimaschutzgesetz hat den Charakter eines Rahmengesetzes und soll trans-
parent machen, welche Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion in den verschiede-
nen Sektoren zu erbringen sind. In der Begründung zum Regierungsentwurf heißt es:


„Durch die gesetzlich normierten Klimaschutzziele und jährlich ab-
sinkende, noch zulässige Jahresemissionsmengen der einzelnen
Sektoren werden die erforderlichen Treibhausgasminderungen vor-
hersehbar. Diese klare gesetzliche Regelung gewährleistet Pla-
nungssicherheit. Dabei wird auf Basis der Sektorziele des Klima-
schutzplans 2050 auch die Verantwortlichkeit für die Einhaltung in
den einzelnen Sektoren zugeordnet. Damit wird die Einhaltung der
Klimaschutzziele 2030 gewährleistet, und die europäischen Anfor-
derungen werden umgesetzt.


In einem solchen Rahmengesetz werden die Ziele und Prinzipien
der Klimaschutzpolitik verankert – ähnlich dem Haushaltsgrundsät-
ze-Gesetz für die Haushaltspolitik. Damit wird nicht unmittelbar CO2
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eingespart, sondern die Klimapolitik insgesamt auf solide Grundla-
gen gestellt und verbindlich gemacht. Um die Klimaschutzziele tat-
sächlich zu erreichen, müssen in den Sektoren die Klimaschutz-
maßnahmen ergriffen werden, die zunächst mit dem Klimaschutz-
programm 2030 nach dem Klimaschutzplan 2050 von der Bundes-
regierung beschlossen wurden. Dies wird die Änderung verschiede-
ner Fachgesetze erforderlich machen“ (BTDrucks 19/14337, S. 17).


2. Bereits zuvor, am 4. November 2016, war das Pariser Übereinkommen in Kraft
getreten. In Art. 2 Abs. 1 lit. a PA findet sich die Vereinbarung, den Anstieg der durch-
schnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu
halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C
über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen; hierauf hat der deutsche Gesetzge-
ber in § 1 Satz 3 KSG Bezug genommen.


Art. 2 PA lautet in deutscher Übersetzung:


(1) Dieses Übereinkommen zielt darauf ab, durch Verbesserung
der Durchführung des Rahmenübereinkommens einschließlich sei-
nes Zieles die weltweite Reaktion auf die Bedrohung durch Klima-
änderungen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und
den Bemühungen zur Beseitigung der Armut zu verstärken, indem
unter anderem


a) der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter
2 °C über dem vorindustriellen Niveau gehalten wird und Anstren-
gungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf
1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, da erkannt
wurde, dass dies die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderun-
gen erheblich verringern würde;


b) die Fähigkeit zur Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen
der Klimaänderungen erhöht und die Widerstandsfähigkeit gegen-
über Klimaänderungen sowie eine hinsichtlich der Treibhausgase
emissionsarme Entwicklung so gefördert wird, dass die Nahrungs-
mittelerzeugung nicht bedroht wird;


c) die Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht werden mit einem
Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen
und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung.


(2) Dieses Übereinkommen wird als Ausdruck der Gerechtigkeit
und des Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der un-
terschiedlichen nationalen Gegebenheiten durchgeführt.


Das Pariser Übereinkommen bestimmt keine Treibhausgasminderungsquoten oder
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Emissionshöchstmengen, die zur Zielerreichung eingehalten werden müssten. Viel-
mehr ist es den Vertragsparteien überlassen, die Maßnahmen zur Zielerreichung
festzulegen. Nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 PA müssen die Vertragsstaaten sogenannte
„national festgelegte Beiträge“ erarbeiten und übermitteln, die sie zu erreichen beab-
sichtigen. Sie müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 2 PA innerstaatliche Minderungs-
maßnahmen ergreifen, um diese Beiträge zu verwirklichen. Alle fünf Jahre müssen
neue national festgelegte Beiträge eingereicht werden (Art. 4 Abs. 9 PA). Nach Art.
3 PA sind zur Verwirklichung des in Art. 2 PA genannten Ziels von allen Vertragspar-
teien ehrgeizige Anstrengungen zu unternehmen, die sich im Laufe der Zeit steigern
(Art. 3 Satz 2, Art. 4 Abs. 3 PA). Die Europäische Union hat sich insofern verpflichtet,
ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 % im Vergleich zu 1990 zu
reduzieren (Durchführungsbeschluss <EU> 2020/2126 der Kommission vom 16. De-
zember 2020 zur Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitglied-
staaten für den Zeitraum 2021 bis 2030 gemäß der Verordnung <EU> 2018/842 des
Europäischen Parlaments und des Rates, ABl L 426/58).


Die Vereinten Nationen haben die eingereichten Beiträge zum Pariser Übereinkom-
men ausgewertet. Das Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen gelangte in seinem Bericht zu dem Ergebnis, dass die
hiernach bis 2030 weltweit zu erwartenden Treibhausgasemissionen unvereinbar mit
Reduktionspfaden seien, die zu einer Begrenzung der globalen Erwärmung auf
1,5 °C oder auch 2 °C führten (United Nations Framework Convention on Climate
Change <UNFCCC>, Conference of the Parties, Aggregate effects of the intended
nationally determined contributions: an update, Doc FCCC/CP/2016/2 vom 2. Mai
2016, S. 9 ff., Abb. 2 auf S. 12). Vielmehr stimmten die zu erwartenden Emissionen
mit Pfaden überein, die bis zum Jahr 2100 einen Temperaturanstieg von 3 °C erwar-
ten ließen (IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für
politische Entscheidungsträger, 2018, S. 22, D1.1).


3. Das für den Zeitraum von 2021 bis 2030 festgelegte Klimaschutzziel der Europäi-
schen Union, Treibhausgasemissionen europaweit um 40 % gegenüber 1990 zu re-
duzieren, soll durch eine Minderung der dem Emissionshandel unterfallenden Treib-
hausgase um 43 % und der nicht dem Emissionshandel unterfallenden
Treibhausgase um 30 % gegenüber 2005 erreicht werden (vgl. Europäischer Rat,
EUCO 169/14, Tagung des Europäischen Rates <23./24. Oktober 2014> - Schluss-
folgerungen, 2014, S. 1). Das Klimaschutzziel der Europäischen Union wurde jüngst
von 40 % auf 55 % angehoben (vgl. Europäischer Rat, EUCO 22/20, Tagung des
Europäischen Rates <10./11. Dezember 2020> - Schlussfolgerungen, 2020, S. 5).


Der Emissionshandelsbereich erfasst Treibhausgasemissionen aus Großfeue-
rungsanlagen, energieintensiven Industriebetrieben und seit 2012 dem Flugverkehr.
Die aktuelle Emissionshandelsrichtlinie (Richtlinie <EU> 2018/410 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/
EG zwecks Unterstützung kosteneffizienter Emissionsreduktionen und zur Förderung
von Investitionen mit geringem CO2-Ausstoß und des Beschlusses <EU> 2015/1814,
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ABl L 76/3) sieht für den Emissionshandel vor, dass die Gesamtmenge der zur Ver-
fügung stehenden Zertifikate ab 2021 jährlich linear gesenkt wird, um so die ange-
strebte Emissionsreduzierung zu erreichen (vgl. Erwägungsgrund Nr. 2 der Richtlinie
<EU> 2018/410). Hier trifft den einzelnen Mitgliedstaat keine konkrete Minderungs-
quote.


Der Lastenteilungsbereich erfasst demgegenüber einen Großteil der Emissionen,
die nicht in den Emissionshandelsbereich fallen. In diesem Bereich trifft jeden Mit-
gliedstaat im Ausgangspunkt eine prozentual bestimmte Reduktionsquote. Geregelt
war der Lastenteilungsbereich für die Zeit von 2013 bis 2020 in der sogenannten
Lastenteilungsentscheidung (Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaa-
ten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Ver-
pflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020,
ABl L 140/136). Für die Zeit von 2021 bis 2030 sind die Emissionsminderungen im
Lastenteilungsbereich in der Klimaschutzverordnung geregelt. Für Deutschland er-
gibt sich nach Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang I der Klimaschutzverordnung
die Verpflichtung, bis 2030 seine in den Lastenteilungsbereich fallenden Treibhaus-
gasemissionen um 38 % gegenüber 2005 zu reduzieren. Dabei beschränkt sich die
Verordnung nicht auf die Zielvorgabe, sondern regelt einen konkreten Gesamtminde-
rungspfad. Dieser legt für jedes Jahr die den Mitgliedstaat treffende Mindestredukti-
onspflicht in Gestalt einer einheitlichen Emissionsobergrenze für alle erfassten Emis-
sionen fest. Den Mitgliedstaaten steht es frei, ehrgeizigere Ziele zu verfolgen. Die
Verordnung sieht zudem in Art. 5 verschiedene Flexibilitätsmechanismen vor. So
können die Mitgliedstaaten nach Art. 5 Abs. 1 bis 3 Über- und Untererfüllungen in ih-
ren eigenen Budgets ausgleichen. Daneben regelt Art. 5 Abs. 4 und 5 Möglichkeiten
des Ausgleichs zwischen den Mitgliedstaaten.


4. Jeweils durch mindestens eine der vier Verfassungsbeschwerden angegriffen
sind § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 und 2, § 4 Abs. 3 Satz 2 KSG
in Verbindung mit Art. 5 der Klimaschutzverordnung, § 4 Abs. 5 und 6, § 8 und § 9
KSG. Die Vorschriften haben folgenden Wortlaut:


§ 3 Nationale Klimaschutzziele


(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr
1990 schrittweise gemindert. Bis zum Zieljahr 2030 gilt eine Minde-
rungsquote von mindestens 55 Prozent.


[…]


§ 4 Zulässige Jahresemissionsmengen, Verordnungsermächti-
gung


(1) Zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele nach § 3 Ab-
satz 1 werden jährliche Minderungsziele durch die Vorgabe von
Jahresemissionsmengen für die folgenden Sektoren festgelegt:
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1. Energiewirtschaft,


2. Industrie,


3. Verkehr,


4. Gebäude,


5. Landwirtschaft,


6. Abfallwirtschaft und Sonstiges.


Die Emissionsquellen der einzelnen Sektoren und deren Abgren-
zung ergeben sich aus Anlage 1. Die Jahresemissionsmengen für
den Zeitraum bis zum Jahr 2030 richten sich nach Anlage 2. Im Sek-
tor Energiewirtschaft sinken die Treibhausgasemissionen zwischen
den angegebenen Jahresemissionsmengen möglichst stetig. Für
Zeiträume ab dem Jahr 2031 werden die jährlichen Minderungsziele
durch Rechtsverordnung gemäß Absatz 6 fortgeschrieben. Die Jah-
resemissionsmengen sind verbindlich, soweit dieses Gesetz auf sie
Bezug nimmt. Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen
werden durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nicht
begründet.


[…]


(3) Über- oder unterschreiten die Treibhausgasemissionen ab dem
Jahr 2021 in einem Sektor die jeweils zulässige Jahresemissions-
menge, so wird die Differenzmenge auf die verbleibenden Jahrese-
missionsmengen des Sektors bis zum nächsten in § 3 Absatz 1 ge-
nannten Zieljahr gleichmäßig angerechnet. Die Vorgaben der
Europäischen Klimaschutzverordnung bleiben unberührt.


[…]


(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die Jahresemissionsmengen
der Sektoren in Anlage 2 mit Wirkung zum Beginn des jeweils
nächsten Kalenderjahres zu ändern. Diese Veränderungen müssen
im Einklang mit der Erreichung der Klimaschutzziele dieses Geset-
zes und mit den unionsrechtlichen Anforderungen stehen. Die
Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Deutschen Bundes-
tages. Hat sich der Deutsche Bundestag nach Ablauf von drei Sit-
zungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr be-
fasst, gilt seine Zustimmung zu der unveränderten
Rechtsverordnung als erteilt.


(6) Im Jahr 2025 legt die Bundesregierung für weitere Zeiträume
nach dem Jahr 2030 jährlich absinkende Emissionsmengen durch
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Rechtsverordnung fest. Diese müssen im Einklang mit der Errei-
chung der Klimaschutzziele dieses Gesetzes und mit den unions-
rechtlichen Anforderungen stehen. Wenn jährlich absinkende Emis-
sionsmengen für Zeiträume nach dem Jahr 2030 festgelegt werden,
bedarf die Rechtsverordnung der Zustimmung des Deutschen Bun-
destages. Hat sich der Deutsche Bundestag nach Ablauf von sechs
Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr
befasst, gilt seine Zustimmung zu der unveränderten Rechtsverord-
nung als erteilt.


Anlage 1 (zu den §§ 4 und 5) Sektoren


Sektoren


Beschreibung der Quellkategorien des gemeinsa-
men


Berichtsformats
(Common Reporting Formats – CRF)


[…]


1. Energiewirtschaft Verbrennung von Brennstoffen in der Energiewirt-
schaft;
Pipelinetransport (übriger Transport);
Flüchtige Emissionen aus Brennstoffen


[…]


2. Industrie Verbrennung von Brennstoffen im verarbeitenden
Gewerbe und in der Bauwirtschaft;
Industrieprozesse und Produktverwendung;
CO2-Transport und -Lagerung


[…]


3. Gebäude Verbrennung von Brennstoffen in:
Handel und Behörden; Haushalten.
Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ver-
brennung von Brennstoffen (insbesondere in militäri-
schen Einrichtungen)


[…]


4. Verkehr Transport (ziviler inländischer Luftverkehr; Straßen-
verkehr; Schienenverkehr; inländischer Schiffsver-
kehr)
ohne Pipelinetransport


[…]


5. Landwirtschaft Landwirtschaft;
Verbrennung von Brennstoffen in Land- und Forst-
wirtschaft und in der Fischerei


[…]


6. Abfallwirtschaft und
Sonstiges


Abfall und Abwasser;
Sonstige


[…]
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Sektoren


Beschreibung der Quellkategorien des gemeinsa-
men


Berichtsformats
(Common Reporting Formats – CRF)


[…]


7. Landnutzung,
Landnutzungsänderung
und Forstwirtschaft


Wald, Acker, Grünland, Feuchtgebiete, Siedlungen;
Holzprodukte; Änderungen zwischen Landnutzungs-
kategorien


[…]


Anlage 2 (zu § 4) Zulässige Jahresemissionsmengen


Jahresemissionsmenge
in Mio. Tonnen
CO2-Äquivalent


2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030


Energiewirtschaft 280 257 175


Industrie 186 182 177 172 168 163 158 154 149 145 140


Gebäude 118 113 108 103 99 94 89 84 80 75 70


Verkehr 150 145 139 134 128 123 117 112 106 101 95


Landwirtschaft 70 68 67 66 65 64 63 61 60 59 58


Abfallwirtschaft und
Sonstiges


9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5


§ 8 Sofortprogramm bei Überschreitung der Jahresemissionsmen-
gen


(1) Weisen die Emissionsdaten nach § 5 Absatz 1 und 2 eine Über-
schreitung der zulässigen Jahresemissionsmenge für einen Sektor
in einem Berichtsjahr aus, so legt das nach § 4 Absatz 4 zuständige
Bundesministerium der Bundesregierung innerhalb von drei Mona-
ten nach der Vorlage der Bewertung der Emissionsdaten durch den
Expertenrat für Klimafragen nach § 11 Absatz 1 ein Sofortprogramm
für den jeweiligen Sektor vor, das die Einhaltung der Jahresemissi-
onsmengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt.


(2) Die Bundesregierung berät über die zu ergreifenden Maßnah-
men im betroffenen Sektor oder in anderen Sektoren oder über sek-
tor-übergreifende Maßnahmen und beschließt diese schnellstmög-
lich. Dabei kann sie die bestehenden Spielräume der Europäischen
Klimaschutzverordnung berücksichtigen und die Jahresemissions-
mengen der Sektoren gemäß § 4 Absatz 5 ändern. Vor Erstellung
der Beschlussvorlage über die Maßnahmen sind dem Expertenrat
für Klimafragen die den Maßnahmen zugrunde gelegten Annahmen
zur Treibhausgasreduktion zur Prüfung zu übermitteln. Das Prü-
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fungsergebnis wird der Beschlussvorlage beigefügt.


(3) Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag
über die beschlossenen Maßnahmen.


(4) Für den Sektor Energiewirtschaft sind die Absätze 1 bis 3 be-
ginnend mit dem Berichtsjahr 2023 im Turnus von drei Jahren ent-
sprechend anzuwenden.


§ 9 Klimaschutzprogramme


(1) Die Bundesregierung beschließt mindestens nach jeder Fort-
schreibung des Klimaschutzplans ein Klimaschutzprogramm; dar-
über hinaus wird bei Zielverfehlungen eine Aktualisierung des be-
stehenden Klimaschutzprogramms um Maßnahmen nach § 8
Absatz 2 vorgenommen. In jedem Klimaschutzprogramm legt die
Bundesregierung unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Kli-
maschutz-Projektionsberichts nach § 10 Absatz 2 fest, welche Maß-
nahmen sie zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele in den
einzelnen Sektoren ergreifen wird. Maßgeblich für die Maßnahmen
nach Satz 2 ist die Einhaltung der nach § 4 in Verbindung mit Anla-
ge 2 festgelegten zulässigen Jahresemissionsmengen. Zudem legt
die Bundesregierung fest, welche Maßnahmen sie zum Erhalt der
Netto-Senke bei Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst-
wirtschaft ergreifen wird.


(2) Das Klimaschutzprogramm wird spätestens im Kalenderjahr
nach der Fortschreibung des Klimaschutzplans beschlossen. Die
nach § 4 Absatz 4 für die Sektoren zuständigen Bundesministerien
schlagen innerhalb von sechs Monaten nach Fortschreibung des
Klimaschutzplans Maßnahmen vor, die geeignet sind, die in den je-
weiligen Sektoren erforderlichen zusätzlichen Treibhausgasminde-
rungen zu erzielen. Die Maßnahmenvorschläge enthalten neben
wissenschaftlichen Abschätzungen zu den voraussichtlichen Treib-
hausgasminderungswirkungen auch wissenschaftliche Abschätzun-
gen zu möglichen ökonomischen, sozialen und weiteren ökologi-
schen Folgen. Diese Abschätzungen schließen soweit möglich auch
Auswirkungen auf die Effizienz des Einsatzes von natürlichen Res-
sourcen ein. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit ermittelt in Abstimmung mit dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie die voraussichtliche Treibhaus-
gasgesamtminderungswirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen.


(3) Für jedes Klimaschutzprogramm bezieht die Bundesregierung
in einem öffentlichen Konsultationsverfahren Länder, Kommunen,
Wirtschaftsverbände und zivilgesellschaftliche Verbände sowie die
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Wissenschaftsplattform Klimaschutz und wissenschaftliche Begleit-
gremien der Bundesregierung ein.


Angegriffen ist auch § 4 Abs. 3 Satz 2 KSG in Verbindung mit Art. 5 der Klima-
schutzverordnung VO (EU) 2018/842. Deren Art. 5 hat folgenden Wortlaut:


Art. 5 Flexibilität durch Vorwegnahme, Übertragung auf nachfol-
gende Jahre und Übertragung an andere Mitgliedstaaten


(1) Für die Jahre 2021 bis 2025 kann ein Mitgliedstaat eine Menge
von bis zu 10 % seiner jährlichen Emissionszuweisung für das fol-
gende Jahr vorwegnehmen.


(2) Für die Jahre 2026 bis 2029 kann ein Mitgliedstaat eine Menge
von bis zu 5 % seiner jährlichen Emissionszuweisung für das folgen-
de Jahr vorwegnehmen.


(3) Ein Mitgliedstaat, dessen Treibhausgasemissionen nach Be-
rücksichtigung der Inanspruchnahme der Flexibilitätsmöglichkeiten
des vorliegenden Artikels und des Artikels 6 in einem bestimmten
Jahr unter seiner jährlichen Emissionszuweisung für dieses Jahr lie-
gen, kann


a) für das Jahr 2021 den überschüssigen Teil seiner jährlichen
Emissionszuweisung auf nachfolgende Jahre des Zeitraums bis
2030 übertragen und


b) für die Jahre 2022 bis 2029 den überschüssigen Teil seiner jähr-
lichen Emissionszuweisung bis zu einem Volumen von 30 % seiner
jährlichen Emissionszuweisungen bis zu dem jeweiligen Jahr auf
nachfolgende Jahre des Zeitraums bis 2030 übertragen.


(4) Ein Mitgliedstaat kann für die Jahre 2021 bis 2025 bis zu 5 %
und für die Jahre 2026 bis 2030 bis zu 10 % seiner jährlichen Emis-
sionszuweisung für ein bestimmtes Jahr an einen anderen Mitglied-
staat übertragen. Der Empfängermitgliedstaat kann diese Menge
zwecks Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 für das betreffen-
de Jahr oder für spätere Jahre des Zeitraums bis 2030 verwenden.


(5) Ein Mitgliedstaat, dessen geprüfte Treibhausgasemissionen -
unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Flexibilitätsmög-
lichkeiten gemäß den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels und gemäß
Artikel 6 - in einem bestimmten Jahr unter seiner jährlichen Emissi-
onszuweisung für dieses Jahr liegen, kann den überschüssigen Teil
seiner jährlichen Emissionszuweisung an andere Mitgliedstaaten
übertragen. Der Empfängermitgliedstaat kann diese Menge zwecks
Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 für das betreffende Jahr
oder für spätere Jahre des Zeitraums bis 2030 nutzen.
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(6) Die Mitgliedstaaten können die durch die Übertragung von jähr-
lichen Emissionszuweisungen gemäß den Absätzen 4 und 5 erziel-
ten Einnahmen für die Bekämpfung des Klimawandels in der Union
oder in Drittländern verwenden. Die Mitgliedstaaten unterrichten die
Kommission über Maßnahmen, die nach diesem Absatz ergriffen
werden.


(7) Jede Übertragung von jährlichen Emissionszuweisungen ge-
mäß den Absätzen 4 und 5 kann das Ergebnis eines Projekts oder
Programms zur Minderung von Treibhausgasemissionen sein, das
im verkaufenden Mitgliedstaat durchgeführt und vom Empfängermit-
gliedstaat vergütet wird, sofern keine Doppelzählungen erfolgen und
die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.


(8) Die Mitgliedstaaten können Projektgutschriften, die gemäß Ar-
tikel 24a Absatz 1 der Richtlinie 2003/87/EG vergeben wurden, un-
begrenzt zwecks Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 dieser
Verordnung nutzen, sofern keine Doppelzählungen erfolgen.


II.


1. Der tatsächliche Hintergrund des anthropogenen Klimawandels, seine Folgen
und die Risiken werden in den Sachstandsberichten und Sonderberichten des „Welt-
klimarats“ (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen - Intergovernmental
Panel on Climate Change <IPCC>) beschrieben. Diese gelten als zuverlässige Zu-
sammenfassungen des aktuellen Kenntnisstands zum Klimawandel und werden als
solche etwa vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit, vom Umweltbundesamt (UBA) oder vom Sachverständigenrat für Umweltfragen
(im Folgenden: Sachverständigenrat <SRU>) wie auch von der Europäischen Union
und auf internationaler Ebene herangezogen. Der IPCC ist ein zwischenstaatlicher
Ausschuss, der von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations
Environment Programme <UNEP>) und der Weltorganisation für Meteorologie
(World Meteorological Organization <WMO>) im Jahr 1988 ins Leben gerufen wurde
(Memorandum of Understanding between the UNEP and the WMO on the IPCC vom
8. Mai 1989) und von der Generalversammlung der Vereinten Nationen bestätigt wur-
de (UN General Assembly Resolution 43/53 vom 6. Dezember 1988, Protection of
global climate for present and future generations of mankind, E 5, in: General Assem-
bly, 43rd session, Doc A 43/49).


Aufgabe des IPCC ist es, in einer umfassenden und objektiven Weise den Stand
der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel darzustellen und damit eine
Grundlage für wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu bieten. Dafür trägt er die Er-
gebnisse der aktuell weltweit veröffentlichten naturwissenschaftlichen, technischen
und sozioökonomischen Literatur zusammen. Der IPCC forscht nicht selbst, sondern
fasst die Aussagen dieser Veröffentlichungen in Sachstandsberichten und Sonder-
berichten zusammen und bewertet sie aus wissenschaftlicher Sicht. Die Autoren
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müssen sich auf die jeweilige Bewertung des Sachstandes unter Angabe von Ver-
trauensniveaus einigen und konträre Ansichten, Wissenslücken und Unsicherheiten
klar darstellen (näher IPCC, Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth As-
sessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties, 2010; siehe auch IP-
CC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politische
Entscheidungsträger, 2018, S. 8 Fn. 3). Die Ergebnisse werden erneut von unab-
hängigen Expertinnen und Experten begutachtet; anschließend wird die Zusammen-
fassung für politische Entscheidungsträger in einer Plenarsitzung von den Mitglieds-
regierungen verabschiedet. Dabei dürfen nur Informationen genutzt werden, die auch
im Gesamtbericht enthalten sind. Das nach wissenschaftlicher Expertise zusammen-
gestellte Autorengremium entscheidet, ob die von den Regierungen vorgeschlage-
nen Umformulierungen richtig sind (näher IPCC, Procedures for the Preparation, Re-
view, Acceptance, Adoption, Approval and Publication of IPCC reports, 2013; siehe
auch Bolle, Das Intergovernmental Panel on Climate Change <IPCC>, 2011, S. 108
ff.; Stoll/Krüger, in: Proelß <Hrsg.>, Internationales Umweltrecht, 2017, 283 <304>
m.w.N.; Rahms-torf/Schellnhuber, Der Klimawandel, 9. Aufl. 2019, S. 84 ff.).


2. Die derzeit beobachtete, im klimageschichtlichen Vergleich stark beschleunigte
Erwärmung der Erde beruht nach nahezu einhelliger wissenschaftlicher Ansicht im
Wesentlichen auf der durch anthropogene Emissionen hervorgerufenen Verände-
rung des Stoffhaushaltes der Atmosphäre; dabei wird der Anstieg der CO2-Konzen-
tration besonders hervorgehoben (IPCC, 5. Sachstandsbericht, Klimaänderung
2013, Naturwissenschaftliche Grundlagen, Zusammenfassung für politische Ent-
scheidungsträger, 2016, S. 11; UBA, Klima und Treibhauseffekt, 2020, S. 2 f.). Die
atmosphärische CO2-Konzentration ist im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 40
% angestiegen, primär durch die Emissionen aus fossilen Brennstoffen und sekundär
durch Abholzungen und andere Landnutzungsänderungen (IPCC, a.a.O., S. 9).


Die maßgeblichen Zusammenhänge lassen sich vereinfacht wie folgt zusammen-
fassen: Die menschlich verursachte Erhöhung der Treibhausgaskonzentration in der
Atmosphäre verändert den Strahlungshaushalt der Erde und führt so zur Erderwär-
mung. Die in der Erdatmosphäre befindlichen Treibhausgase absorbieren die von der
Erde abgegebene Wärmestrahlung und strahlen Teile davon zurück zur Erdoberflä-
che. Die von den Treibhausgasen abgestrahlte Wärmestrahlung kommt so als zu-
sätzliche Wärmestrahlung an der Erdoberfläche an. Zum Ausgleich ankommender
und abgehender Wärme strahlt die Erdoberfläche mehr Wärme ab. Hierdurch wird es
in der bodennahen Atmosphäre wärmer (IPCC, a.a.O., S. 11 f.; Rahmstorf/Schelln-
huber, Der Klimawandel, 9. Aufl. 2019, S. 12 f., 30 ff.; UBA, Klima und Treibhausef-
fekt, 2020, S. 2). Bis zu welcher Höhe und mit welcher Geschwindigkeit die Tempe-
ratur weiter ansteigt, hängt vom Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre und
damit maßgeblich vom Umfang der anthropogen emittierten Treibhausgase ab, ins-
besondere vom CO2-Ausstoß (IPCC, a.a.O., S. 17 f., 26). Denn zwischen der Ge-
samtmenge an emittierten klimawirksamen Treibhausgasen und dem Anstieg der
mittleren Oberflächentemperatur besteht eine annähernd lineare Beziehung (SRU,
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Demokratisch regieren in ökologischen Grenzen - Zur Legitimation von Umweltpolitik,
Sondergutachten, 2019, S. 36). Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels gilt derzeit ein globaler Temperaturanstieg um mehr als 3 °C bis zum
Jahr 2100 als wahrscheinlich (BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2019, S. 6 f.).


3. Der Treibhauseffekt hat vielfältige Auswirkungen auf die Umwelt und das Erdkli-
ma. Betroffen sind etwa die Eismassen (Kryosphäre). Folgen der Erderwärmung sind
der Rückgang des polaren Meereises, das Abschmelzen der kontinentalen Eisschil-
de in Grönland und in der Antarktis und der bereits heute weltweit sichtbare Glet-
scherschwund. Diese Veränderungen der Eismassen tragen maßgeblich dazu bei,
dass der Meerespegel ansteigt (IPCC, 5. Sachstandsbericht, Klimaänderung 2013,
Naturwissenschaftliche Grundlagen, Zusammenfassung für politische Entschei-
dungsträger, 2016, S. 7, 23 f.; Rahmstorf/Schellnhuber, Der Klimawandel, 9. Aufl.
2019, S. 57, 59, 63 f.). Bis 2100 wird der globale mittlere Meeresspiegelanstieg nach
Projektionen bei 1,5 °C globaler Erwärmung 26 bis 77 cm betragen. Bei einer Erwär-
mung um 2 °C werden es etwa 10 cm mehr sein (IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Glo-
bale Erwärmung, Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, 2018, S.
11). Zudem gibt es Hinweise darauf, dass infolge des Abschmelzens des Grönländi-
schen Eisschildes und anderer Frischwassereinträge in den Nordatlantik die thermo-
haline Zirkulation des Nordatlantiks (atlantische Umwälzbewegung) an Stärke ver-
liert. Eine starke Abschwächung hätte unter anderem große Auswirkungen auf die
Wettersysteme in Europa und Nordamerika. Der Nordatlantikraum würde sich rasch
um mehrere Grad abkühlen. Die Südhalbkugel würde sich umso stärker erwärmen.
Als weitere Auswirkungen werden für Nordeuropa eine Zunahme an Winterstürmen,
Niederschlägen und Überschwemmungen, für Südeuropa eine Abnahme der Nieder-
schläge erwartet. Für die Sahelzone würden ein Rückgang von Niederschlägen und
damit verbundene Dürren erwartet (IPCC, Sonderbericht über den Ozean und die
Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima, Hauptaussagen, 2020, S. 5; Rahmstorf/
Schelln-huber, Der Klimawandel, 9. Aufl. 2019, S. 66 f.; SRU, Demokratisch regieren
in ökologischen Grenzen - Zur Legitimation von Umweltpolitik, Sondergutachten,
2019, S. 38; IPCC, Special Report, The Ocean and the Cryosphere in a Changing
Climate, 2019, S. 618, 621 f.). Auswirkungen hat der klimawandelbedingte Tempera-
turanstieg auch auf Lage und Stärke des Jetstreams und damit auf die globalen
Windsysteme, was zu außergewöhnlich lang andauernden Groß- und Extremwetter-
lagen wie Starkniederschlägen, Überschwemmungen, Wirbelstürmen, Hitzewellen
und Dürren führen kann (Rahmstorf/Schellnhuber, a.a.O., S. 68 ff., 72; SRU, a.a.O.,
S. 38 f.).


Als eine besondere Gefahr für die ökologische Stabilität werden sogenannte Kipp-
punktprozesse im Klimasystem angesehen, weil diese weitreichende Umweltauswir-
kungen haben können. Kippelemente sind Teile des Erdsystems, die eine besondere
Bedeutung für das globale Klima haben und die sich bei zunehmender Belastung ab-
rupt und oft irreversibel verändern. Beispiele sind die Permafrostböden in Sibirien
und Nordamerika, die Eismassen in den polaren Zonen, der Amazonasregenwald
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und bedeutende Luft- und Meeresströmungssysteme. Geringe Veränderungen eines
für sie relevanten Umweltparameters – wie zum Beispiel das Überschreiten einer be-
stimmten Temperaturschwelle – können diese Kipp-elemente in einen qualitativ an-
deren Zustand überführen, wenn der Wert des Parameters bereits in der Nähe eines
kritischen Punktes, dem Kipppunkt, liegt. Zwischen den Kippelementen können auch
Wechselwirkungen bestehen. So könnte beispielsweise ein Abschmelzen des Grön-
landeises die atlantische Zirkulation verändern, was wiederum zur Destabilisierung
von Eis in der Antarktis führen könnte. Ein kaskadenartiger Wandel des Erdsystems
durch eine Reihe solcher Wechselwirkungen wird nicht ausgeschlossen, gilt derzeit
allerdings noch als wenig erforscht (zu Kipppunkten: SRU, a.a.O., S. 39 f. m.w.N.).


4. Bei einem globalen Temperaturanstieg um mehr als 3 °C bis zum Jahr 2100, der
ohne zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels als wahrscheinlich
gilt, werden drastische Folgen der Erderwärmung und des Klimawandels erwartet
(BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2019, S. 6 f.); aber auch bei einem geringe-
ren Temperaturanstieg hat der Klimawandel bereits erhebliche negative Folgen für
Menschen und Gesellschaften (a). Auch in Deutschland hat der Klimawandel schon
jetzt zahlreiche direkte Auswirkungen, die sich bei fortschreitender Erderwärmung
drastisch verschärfen können (b). Daneben könnte Deutschland von den Folgen des
Klimawandels in anderen Teilen der Welt mittelbar auch durch die Zunahme klima-
bedingter Flucht und Migration nach Europa betroffen sein (c).


a) Die Folgen jüngerer klimabedingter Extremereignisse wie Hitzewellen, Dürren,
Starkregenereignisse, Überschwemmungen, Wirbelstürme sowie Wald- und Flä-
chenbrände demonstrieren nach wissenschaftlicher Einschätzung eine signifikante
Verwundbarkeit des Menschen gegenüber dem Klimawandel. Folgen solcher klima-
bedingter Extremereignisse umfassen eine Unterbrechung der Nahrungsmittelpro-
duktion und Wasserversorgung, Schäden an Infrastruktur und Siedlungen, Erkran-
kungen und Todesfälle sowie Konsequenzen für die psychische Gesundheit und das
Wohlbefinden der Menschen (IPCC, 5. Sachstandsbericht, Klimaänderung 2014, Fol-
gen, Anpassung und Verwundbarkeit, Zusammenfassung für politische Entschei-
dungsträger, 2016, WGII-6). Durch den Klimawandel gefährdet ist vor allem die
menschliche Gesundheit. Witterungs- und Klimaveränderungen können dazu führen,
dass Infektionskrankheiten sowie nichtübertragbare Krankheiten wie Allergien zu-
nehmen oder sich die Symptome bei bereits bestehenden Herz-Kreislauf- und Atem-
wegserkrankungen verstärken. Extremereignisse wie Stürme, Hochwasser, Lawi-
nenabgänge oder Erdrutsche gefährden Leib und Leben unmittelbar; sie können
außerdem zu sozialen und psychischen Belastungen und Störungen wie Stress,
Angstzuständen und Depressionen führen (UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deut-
schen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2019, S. 31).


b) Der Klimawandel hat auch in Deutschland bereits jetzt vielfache Auswirkungen.
So hat sich die Jahresmitteltemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bis zum
Jahr 2018 um 1,5 °C erhöht (UBA, a.a.O., S. 7). Es besteht eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten extremer Hitzetage. Schon gegenwärtig bedroht der Klima-
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wandel durch Hitzeereignisse die menschliche Gesundheit auch in Deutschland
(Bundesregierung, Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie
an den Klimawandel, 2020, S. 11; siehe auch UBA, Vulnerabilität Deutschlands ge-
genüber dem Klimawandel, 2015, S. 603). Die Dauer sommerlicher Hitzewellen über
Westeuropa hat sich seit 1880 etwa verdreifacht. Bei unverminderten Treibhausgas-
emissionen lassen Klimaprojektionen eine deutliche Verschärfung dieser Entwicklun-
gen erwarten. Die Anzahl von Hitzewellen könnte bis zum Ende des 21. Jahrhun-
derts im ungünstigsten Fall um bis zu fünf Ereignisse pro Jahr in Norddeutschland
und um bis zu 30 Ereignisse pro Jahr in Süddeutschland zunehmen. Auch die Auf-
trittswahrscheinlichkeit von Temperatur-rekorden dürfte drastisch ansteigen. Speziell
während der Sommermonate wird eine Verzehnfachung solcher Ereignisse für rea-
listisch gehalten (Deutschländer/Mächel, in: Brasseur/Jacob/Schuck-Zöller <Hrsg.>,
Klimawandel in Deutschland, 2017, S. 55).


Auch der globale Anstieg des Meeresspiegels wird sich in Deutschland auswirken.
In den letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel um etwa 20 cm in der Deutschen
Bucht und um etwa 14 cm an der deutschen Ostseeküste gestiegen (Deutscher Wet-
terdienst, Nationaler Klimareport, 2017, S. 5). Im Fall ungeminderter Emissionen wird
von einem Anstieg des Meeresspiegels von deutlich über einem Meter bis zum Ende
des 21. Jahrhunderts ausgegangen. Dabei ist die Möglichkeit eines Kollabierens der
Eisschilde nicht einbezogen (Deutscher Wetterdienst, a.a.O., S. 29). Langfristige Än-
derungen im mittleren Meeresspiegel können an Nord- und Ostsee die Eintrittswahr-
scheinlichkeit besonders hoher Sturmflutwasserstände bedeutend erhöhen (Weiße/
Meinke, in: Brasseur/Jacob/Schuck-Zöller <Hrsg.>, Klimawandel in Deutschland,
2017, S. 78). Damit sind auch die deutschen Küstenregionen einem erhöhten Risiko
durch Überschwemmungen ausgesetzt. In Deutschland gelten an der Nordseeküste
Gebiete, die bis zu fünf Meter über dem Meeresspiegel liegen, und an der Ostsee-
küste Gebiete, die bis zu drei Meter über dem Meeresspiegel liegen, als gefährdet.
Das betrifft eine Fläche von rund 13.900 Quadratkilometern mit 3,2 Millionen dort
wohnenden Menschen. Durch Sturmfluten bedroht sind vor allem küstennahe Städte
wie Hamburg, Bremen, Kiel, Lübeck, Rostock und Greifswald (UBA, Monitoringbe-
richt 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2019, S. 72).


Bereits jetzt zeigen sich in Deutschland Auswirkungen des Klimawandels bei der
Grundwasserneubildung (UBA, a.a.O., S. 48 f.). Steigende Temperaturen sind Aus-
löser einer insgesamt höheren Verdunstung mit der Folge, dass weniger Wasser ver-
sickern und ins Grundwasser gelangen kann. Monate mit unterdurchschnittlichen
Grundwasserständen werden im Vergleich zum langjährigen Mittel signifikant häufi-
ger. Ein besonders ausgeprägter Trend zu vermehrten Grundwasserniedrigststän-
den wird in den niederschlagsarmen Gebieten im Nordosten Deutschlands beobach-
tet. Dies betrifft vor allem Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern. Aber auch in den besonders niederschlagsreichen Regionen, also in
den Mittelgebirgen und im Bereich der Alpen, sind niedrige Grundwasserstände deut-
lich erkennbar (UBA, a.a.O., S. 48 f.). Auch darüber hinaus verändert der Klimawan-
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del das Wasserregime in Deutschland in verschiedenen Bereichen. So nimmt die
Wasserverfügbarkeit im Sommerhalbjahr signifikant ab, die Wassertemperatur in Se-
en steigt an, und auch die Wassertemperatur in Nord- und Ostsee erhöht sich (UBA,
a.a.O., S. 51 f., 56 f., 60 f., 82).


Als eine besondere Herausforderung gilt die in Deutschland beobachtete Zunahme
von Trockenheit und Dürre. Die hiermit einhergehende Austrocknung der Böden hat
vor allem für die Landwirtschaft Bedeutung. Die Bodenfeuchte ist für den Wasserver-
sorgungsgrad der Pflanzen ausschlaggebend. Wenn die Bodenfeuchte unterhalb von
30 % bis 40 % sogenannter nutzbarer Feldkapazität (nFK) sinkt, nehmen die Photo-
synthese-Leistung und damit das Wachstum der Pflanzen stark ab. In Deutschland
hat die mittlere Anzahl der Tage mit Bodenfeuchtewerten unter 30 % nFK sowohl für
leichten sandigen Boden als auch für schweren Boden, der Wasser besser speichert,
seit 1961 signifikant zugenommen. Besonders betroffen von der zunehmenden Bo-
dentrockenheit sind der Osten Deutschlands sowie das Rhein-Main Gebiet (UBA,
a.a.O., S. 26).


c) Der Klimawandel ist zudem bedeutende Ursache von Flucht und Migration. Men-
schen verlassen ihre Heimat auch in Folge von Naturkatastrophen und aufgrund
langfristiger Umweltveränderungen wie etwa vermehrter Dürren und des Anstiegs
des Meeresspiegels. Die Veränderungen beeinträchtigen neben der Gesundheit vor
allem die Nahrungsmittelproduktion und -versorgung. Das Risiko von Hungersnöten
steigt. Zugleich verschärft der Klimawandel soziale Ungleichheiten und birgt die Ge-
fahr gewaltsamer Konflikte, wenn sich der Wettstreit um Wasser, Nahrungsmittel und
Weideland verstärkt. Die zunehmende Erwärmung setzt niedrig gelegene Küstenge-
biete, Deltas und kleine Inseln in besonderem Maße den mit dem Meeresspiegelan-
stieg verbundenen Risiken aus, darunter erhöhtem Salzwassereintrag, Überflutung
und Schädigung von Infrastruktur. Bei steigendem Meeresspiegel werden Inseln und
Küstenzonen von der dort lebenden Bevölkerung wegen periodischer oder dauerhaf-
ter Überflutung verlassen. Zunehmende Klimaveränderungen verstärken so weltweit
Fluchtbewegungen und könnten die internationale Flucht und Migration in Richtung
Europa intensivieren (dazu Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen, Sondergutachten Klimaschutz als Weltbürgerbewegung,
2014, S. 30, 64; United Nations High Commissioner for Refugees <UNHCR>, Klima-
wandel und Bevölkerungsbewegungen durch Naturkatastrophen, 2017, S. 1 ff.; IP-
CC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politische
Entscheidungsträger, 2018, S. 12; BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2019, S.
19; Rahms- torf/Schellnhuber, Der Klimawandel, 9. Aufl. 2019, S. 71, 75; UNHCR,
Global Report 2019, S. 29 f.).


5. Historisch betrachtet sind mehr als die Hälfte aller anthropogenen Treibhausgas-
emissionen seit Beginn der Industrialisierung durch die heutigen Industrieländer ver-
ursacht. In den letzten Jahren sind zudem vor allem die Emissionen der Schwellen-
länder stark angestiegen. Aktuell gelten die Vereinigten Staaten von Amerika, die
Europäische Union, China, Russland und Indien als stärkste Verursacher von Treib-
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hausgasemissionen. Deutschland ist historisch betrachtet für 4,6 % der Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Mit 9,2 Tonnen CO2 waren die Pro-Kopf-CO2-Emis-
sionen in Deutschland im Jahr 2018 knapp doppelt so hoch wie der globale Durch-
schnitt von 4,97 Tonnen pro Kopf (BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2020, S.
12).


Aktuell ist Deutschland bei einem Weltbevölkerungsanteil von ungefähr 1,1 % für
jährlich knapp 2 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dabei sind die Treib-
hausgasemissionen in Deutschland seit 1990 gesunken: Während im Jahr 1990
1,251 Gigatonnen Treibhausgas emittiert wurden, waren es im Jahr 2019 noch etwa
0,805 Gigatonnen Treibhausgas (BMU, a.a.O., S. 12 f., 26 f.; wobei sämtliche Anga-
ben für das Jahr 2019 im Bericht als Schätzungen ausgewiesen sind). Der Sektor
Energiewirtschaft verursachte im Jahr 2019 den größten Anteil der Treibhausgas-
emissionen. Diese stammen vor allem aus der Verbrennung fossiler Energieträger in
Kraftwerken. Im Vergleich zu 1990 sind die Treibhausgasemissionen dort bis 2019
allerdings um 45 % zurückgegangen (BMU, a.a.O., S. 29 ff.). Der Industriesektor war
2019 der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland.
Treibhausgase entstehen vor allem in den energieintensiven Branchen Stahl, Che-
mie, Nichteisenmetalle, Zement, Kalk, Glas und Papier sowie bei der industriellen Ei-
genstromversorgung. Im Vergleich zu 1990 gingen sie hier bis 2019 um 34 % zurück
(BMU, a.a.O., S. 33 ff.). An dritter Stelle der Verursacher von Treibhausgasemissio-
nen stand 2019 der Verkehrssektor, in dem der motorisierte Straßenverkehr für 94 %
der Emissionen verantwortlich ist. Im Vergleich zu 1990 gingen die Treibhausgase
des Verkehrssektors bis 2019 um 0,1 % zurück (BMU, a.a.O., S. 36 ff.). Dabei ist der
internationale Luft- und Schiffsverkehr nicht berücksichtigt, dessen Emissionen im
Vergleich zu 1990 gestiegen sind (dazu UBA, Berichterstattung unter der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll 2020, Nationaler In-
ventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990 - 2018, 2020, S. 162). Dar-
auf folgt der Gebäudesektor. Er umfasst die Emissionen privater Haushalte sowie die
Emissionen aus Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Emissionen entstehen hier
überwiegend durch die Verbrennung fossiler Energieträger zur Bereitstellung von
Raumwärme und Warmwasser und gingen bis 2019 im Vergleich zu 1990 um 42 %
zurück (BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2020, S. 40 f.). Im Landwirtschafts-
sektor haben die Bodennutzung und Tierhaltung die größten Anteile an den Treib-
hausgasemissionen. Relevant sind hier vor allem die Treibhausgase Methan und
Lachgas. Im Vergleich zu 1990 gingen die Treibhausgasemissionen des Bereichs bis
2019 um 24 % zurück (BMU, a.a.O., S. 42 f.). Die Treibhausgasemissionen im Sek-
tor Abfallwirtschaft sind bis 2019 im Vergleich zu 1990 um 76 % zurückgegangen
(BMU, a.a.O., S. 44 f.).


III.


Der durch Menschen verursachte Klimawandel lässt sich nach derzeitigem Stand
nur durch die Reduktion von CO2-Emissionen maßgeblich aufhalten.
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1. Der durch Menschen verursachte Klimawandel lässt sich aufhalten, indem der
Anstieg der Konzentration von anthropogenem Treibhausgas in der Erdatmosphäre
begrenzt wird (zum Folgenden näher SRU, Für eine entschlossene Umweltpolitik in
Deutschland und Europa, Umweltgutachten 2020, S. 39 ff. Rn. 9 f. m.w.N.). Wegen
der quantitativen Bedeutung und besonderen Langlebigkeit von CO2 ist dessen Kon-
zentration hierbei von besonderem Interesse. Es wird angenommen, dass ein annä-
hernd linearer Zusammenhang zwischen der Gesamtmenge der über alle Zeiten hin-
weg kumulierten anthropogenen CO2-Emissionen und der globalen
Temperaturerhöhung besteht. Nur kleine Teile der anthropogenen Emissionen wer-
den von den Meeren und der terrestrischen Biosphäre aufgenommen; der Gesetzge-
ber hat angenommen, für Deutschland seien 5 % der Jahresemissionen von 1990
„netto-treibhausneutral“ (vgl. die Legaldefinition in § 2 Nr. 9 KSG; siehe auch IPCC,
Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politische Ent-
scheidungsträger, 2018, S. 28) und würden insbesondere durch eine langfristige Bin-
dung in natürlichen Kohlenstoffsenken (beispielsweise durch Boden, Wälder und Ge-
wässer) ausgeglichen (BTDrucks 19/14337, S. 24). Der große Rest anthropogener
CO2-Emissionen verbleibt aber langfristig in der Atmosphäre, summiert sich, trägt
dort zur Erhöhung der CO2-Konzentration bei und entfaltet so Wirkung auf die Tem-
peratur der Erde. Im Gegensatz zu anderen Treibhausgasen verlässt CO2 die Erdat-
mosphäre in einem für die Menschheit relevanten Zeitraum nicht mehr auf natürliche
Weise. Jede weitere in die Erdatmosphäre gelangende und dieser nicht künstlich
wieder entnommene (unten Rn. 33) CO2-Menge erhöht also bleibend die CO2-Kon-
zentration und führt entsprechend zu einem weiteren Temperaturanstieg. Dieser
Temperaturanstieg bleibt bestehen, auch wenn sich die Treibhausgaskonzentration
nicht weiter erhöht. Die Begrenzung der globalen Erderwärmung setzt daher eine Be-
grenzung der gesamten anthropogenen CO2-Emissionen voraus (IPCC, a.a.O., S.
16, C.1.3).


2. Begrenzt werden kann der weitere Anstieg der CO2-Konzentration in der Erdat-
mosphäre vor allem durch eine Minderung der weiteren CO2-Emissionen in dem Sin-
ne, dass bereits die Entstehung solcher Treibhausgasemissionen vermieden wird,
etwa durch einen Verzicht auf die Verbrennung fossiler Energieträger. In Betracht
kommen daneben Maßnahmen, die zwar nicht die Entstehung von CO2-Emissionen
vermeiden können, die jedoch verhindern, dass sie in die Atmosphäre freigesetzt
werden, oder die die CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre entnehmen („ne-
gative Emissionen“; auch „Carbon Dioxide Removal“ - CDR und „Carbon Capture
and Storage“ – CCS). Eine künftige Nutzung entsprechender Technologien hält der
IPCC insbesondere für notwendig, um das Ziel erreichen zu können, die Erderwär-
mung bei 1,5 °C zu begrenzen oder wieder auf dieses Maß zurückzuführen. Zugleich
gilt der Einsatz von Negativemissionstechnologien derzeit als, jedenfalls in größerem
Umfang, schwer realisierbar; er unterliegt erheblichen Beschränkungen und Beden-
ken bezüglich wirtschaftlicher Rentabilität, technischer Machbarkeit, internationaler
Koordinierbarkeit sowie sozialer Folgen und vor allem neuerlicher ökologischer Risi-
ken (IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politi-
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sche Entscheidungsträger, 2018, S. 21 C.3; UBA, Kurzposition zur Kohlendioxid-Ent-
nahme aus der Atmosphäre – Carbon Dioxide Removal (sogenannte „negative Emis-
sionen“), 2019; SRU, Umweltgutachten 2020, S. 62 ff.; vgl. auch Markus/Schaller/
Gawel/Korte, NuR 2021, S. 90 ff. m.w.N.).


Keine Strategie zur Begrenzung des Klimawandels, wohl aber zur Abmilderung der
negativen Folgen insbesondere für die Menschen sind die sogenannten Anpas-
sungsmaßnahmen (vgl. bereits Bundesregierung, Deutsche Anpassungsstrategie an
den Klimawandel, 17. Dezember 2008). In Betracht kommen insoweit beispielsweise
die Verstärkung und Erhöhung der Deichanlagen, eine Anpassung der in der Land-
wirtschaft angebauten Kulturpflanzen, der Waldumbau durch Ansiedlung standortge-
rechter Baumarten, die Anpassung der Stadtplanung durch Frischluftkorridore und
Grünflächen zur Vermeidung städtischer Hitzeinseln sowie die Entsiegelung und die
Aufforstung geeigneter Flächen (UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel, 2019, S. 72 f., 102 ff., 128 ff., 160 f., 162 ff.;
Bundesregierung, Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an
den Klimawandel, 2020, S. 52 ff.).


3. Ob und auf welche Höhe die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre und der
Temperaturanstieg zu begrenzen sind, ist eine klimapolitische Frage. Sie ist nicht
durch die Naturwissenschaften zu beantworten. Deren Erkenntnisse geben jedoch
Anhaltspunkte dafür, welche Reduktionen erforderlich sind, um ein bestimmtes Kli-
maschutzziel zu erreichen. Insoweit werden in Klimawissenschaft und -politik ver-
schiedene Ziel- und Messgrößen verwendet, die sich auf die Temperatur, die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder die CO2-Emissionen beziehen. Die Kli-
maziele von Paris (oben Rn. 7 f.) wurden als maximale Erwärmungs- beziehungswei-
se Temperaturziele formuliert. Der methodische Vorteil eines solchen Tempera-
turziels liegt darin, dass es im direkten Zusammenhang mit den Folgen der
Erderwärmung steht, weil die mittlere Temperatur der Erde eine zentrale Leitgröße
für den Zustand des Erdsystems insgesamt ist.


Damit aus einem globalen Temperaturziel Maßgaben zur Reduktion von CO2-Emis-
sionen abgeleitet werden können, sind jedoch klimaphysikalische Umrechnungen der
Erwärmung in emittierte CO2-Mengen notwendig. Angesichts des Zusammenhangs
zwischen CO2-Konzentration und Erderwärmung ist dies prinzipiell möglich, wenn-
gleich die Umrechnung aufgrund der Komplexität des Klimasystems mit Unsicherhei-
ten verbunden bleibt (SRU, a.a.O., S. 39 ff. Rn. 8 f.; näher unten Rn. 216 ff.). Wegen
des annähernd linearen Zusammenhangs lässt sich ungefähr angeben, wie hoch die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre höchstens sein darf, wenn eine bestimmte
Erdtemperatur nicht überschritten werden soll. Es ist auch in etwa bekannt, wie hoch
die CO2-Konzentration heute bereits ist. Daher lässt sich in Annäherung bestimmen,
welche weitere Menge an CO2 noch höchstens dauerhaft in die Erdatmosphäre ge-
langen darf, damit diese angestrebte Erdtemperatur nicht überschritten wird. Stellt
man noch die (nach heutigem Stand allerdings geringe) Menge sogenannter negati-
ver CO2-Emissionen in Rechnung, die gar nicht erst in die Atmosphäre gelangen
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oder dieser wieder entnommen werden, ergibt sich, welche CO2-Mengen insgesamt
(global) noch emittiert werden können, wenn die daraus resultierende Erwärmung
der Erde die Temperaturschwelle nicht übersteigen soll. Diese Menge wird in der
klimapolitischen und klimawissenschaftlichen Diskussion als „CO2-Budget“ bezeich-
net (IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politi-
sche Entscheidungsträger, 2018, S. 16 f., 28; SRU, a.a.O., S. 38 Rn. 3). Der IPCC
hat für verschiedene Temperaturziele mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten unter-
schiedliche globale Restbudgets angegeben (IPCC, Special Report, Global Warming
of 1.5 °C, 2018, Chapter 2, S. 108, Tab. 2.2). Der Sachverständigenrat hat auf die-
ser Grundlage für eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,75 °C ein auf Deutsch-
land entfallendes Restbudget berechnet. Er hat dem die vom IPCC für eine Zieler-
reichungswahrscheinlichkeit von 67 % angegebenen Werte zugrunde gelegt (SRU,
a.a.O., S. 52; näher zu diesen Annahmen und ihrer Belastbarkeit unten Rn. 219 ff.).


4. Um, wie es in § 1 Satz 3 KSG als Grundlage des Klimaschutzgesetzes ausge-
wiesen ist, bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, sind weitreichende Trans-
formationen nötig. Bei heutiger Lebensweise ist noch nahezu jegliches Verhalten un-
mittelbar oder mittelbar mit dem Ausstoß von CO2 verbunden. Nicht nur der Betrieb
großer Industrieanlagen, sondern auch alltägliche Verhaltensweisen tragen vielfach
direkt oder indirekt zu der Entstehung von CO2-Emissionen bei. Ohne Weiteres er-
kennbar ist etwa die CO2-Wirksamkeit der unmittelbaren Nutzung von Brenn- und
Kraftstoffen oder von elektrischem Strom beim Heizen, Kochen, Beleuchten et cete-
ra. Die CO2-Relevanz anderer Vorgänge mag hingegen erst auf den zweiten Blick
hervortreten; nicht erst bei der Nutzung von Gütern und Dienstleistungen, sondern
entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstehen Treibhausgasemissionen: zu-
nächst bei der Herstellung und dann bei Lagerung und Transport, später auch bei
der Entsorgung. Bereits die Förderung von Mineralöl, der Transport fossiler Brenn-
stoffe, aber auch die Errichtung einer Windkraftanlage benötigen ihrerseits Energie
und verursachen so Treibhausgase. Bestimmte Produktionsvorgänge etwa in der
Metallindustrie und in der chemischen Industrie wie auch bei der Herstellung minera-
lischer Produkte sind besonders energie- und damit treibhausgasintensiv. So trägt
die Zementindustrie weltweit 6 bis 7 % zu den anthropogenen CO2-Emissionen bei
(vgl. UBA, Prozesskettenorientierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpo-
tentiale in der Zementindustrie, 2020, S. 11 ff.). Indirekt trägt außerdem etwa die Ver-
wendung energieintensiv produzierter Schaum- und Dämmstoffe, Feuerlöscher, Kli-
maanlagen, Aluminiumprodukte, Schallschutzfenster, Lacke oder Klebstoffe beim
Bau von Gebäuden zu den Treibhausgasemissionen bei, ohne dass dies unmittelbar
sichtbar wäre. Die unter Umständen hohe mittelbare Treibhausgasrelevanz der Nut-
zung von Konsumartikeln lässt das Beispiel der Textilbranche erkennen. So wurde
der Treibhausgasausstoß der globalen Textilproduktion 2015 auf rund 1,2 Gigaton-
nen beziffert, was fast doppelt so viel sei wie der gesamte Ausstoß des internationa-
len Schiff- und Flugverkehrs zusammen (UBA, Big Points des ressourcenschonen-
den Konsums als Thema für die Verbraucherberatung - mehr als Energieeffizienz
und Klimaschutz, 2019, S. 78 m.w.N.; zu den Umweltkosten ausgewählter Produkt-
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gruppen auch UBA, Umweltkosten von Konsumgütern als Ansatzpunkt zur Verbes-
serung marktlicher und nicht-marktlicher Verbraucherinformationen „Zweites Preis-
schild“, 2020, S. 56 ff.). Kleidung und Schuhe stünden über ihren Lebenszyklus
hinweg (Produktion, Nutzung, Entsorgung) für ungefähr 8 % der globalen Treibhaus-
gasemissionen (European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Econo-
my, Textiles and the environment in a circular economy, 2019, S. 2 m.w.N.). Soll
die derzeitige Lebensweise einschließlich so verbreiteter oder sogar alltäglicher Ver-
haltensweisen wie der Errichtung und Nutzung neuer Bauten und dem Tragen von
Kleidung klimaneutral sein, sind demnach grundlegende Einschränkungen und Um-
stellungen von Produktionsprozessen, Nutzungen und alltäglichem Verhalten erfor-
derlich.


IV.


Mit ihren Verfassungsbeschwerden beanstanden die Beschwerdeführenden in ers-
ter Linie, dass der Staat keine ausreichenden Regelungen zur Reduktion von Treib-
hausgasen, vor allem von CO2, geschaffen habe. Mit der im Klimaschutzgesetz ge-
regelten Reduktion von CO2-Emissionen könne das einer Temperaturschwelle von
1,5 °C entsprechende CO2-Restbudget nicht eingehalten werden. Im Zentrum der
Verfassungsbeschwerden stehen grundrechtliche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 und aus Art. 14 Abs. 1 GG, ein Grundrecht auf menschenwürdige Zukunft und
ein Grundrecht auf das ökologische Existenzminimum, die die Beschwerdeführenden
aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20a GG und aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG herleiten, der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts sowie
von den Beschwerdeführenden als „Rationalitätspflichten“ bezeichnete Ermittlungs-
und Darlegungspflichten des Gesetzgebers.


1. Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 2656/18 wurde im Jahr 2018
erhoben, also vor Inkrafttreten des Klimaschutzgesetzes. Der Bundestag hat hierzu
mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2019 Stellung genommen. Die Bundestagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2019 eine eigene
Stellungnahme abgegeben. Die Bundesregierung hat mit Schriftsatz vom 14. Febru-
ar 2020 Stellung genommen. Mit Schreiben vom 15. Juni 2020 wurde die Verfas-
sungsbeschwerde ergänzt und das zwischenzeitlich in Kraft getretene Klimaschutz-
gesetz einbezogen.


a) Die Beschwerdeführenden wenden sich gegen ein Unterlassen des Gesetzge-
bers. Die Beschwerdeführenden zu 1) bis 11) machen geltend, wegen des unzurei-
chenden staatlichen Klimaschutzes verletze der Staat seine Schutzpflichten aus Art.
2 Abs. 2 Satz 1 GG, teilweise aus Art. 14 Abs. 1 GG. Außerdem rügen sie eine Ver-
letzung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG („ökologisches
Existenzminimum“) und eine Verletzung der Freiheitsrechte in Verbindung mit Art. 20
Abs. 3 GG wegen Missachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes. Das Klimaschutz-
gesetz habe an ihrem Begehren nichts geändert, da es nicht ambitioniert genug sei.
Sie beanstanden die in § 3 Abs. 1 KSG festgelegten nationalen Klimaschutzziele, die
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nach § 4 Abs. 1 KSG und Anlage 2 zulässigen Jahres-emissionsmengen und die in §
4 Abs. 6 KSG getroffene Regelung zu deren Fortschreibung. Die Beschwerdeführer
zu 12) und 13) sind Umweltvereinigungen, die als „Anwälte der Natur“ eine Verlet-
zung von Art. 2 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 20a GG in Verbin-
dung mit Art. 47 GRCh rügen und ebenfalls eine Verletzung der Freiheitsrechte in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG wegen Missachtung des Wesentlichkeitsgrundsat-
zes geltend machen.


aa) (1) Das beanstandete gesetzgeberische Unterlassen sei tauglicher Beschwer-
degegenstand, weil sich die Beschwerdeführenden auf einen ausdrücklichen Auftrag
des Grundgesetzes berufen könnten. Dies sei hier zum einen Art. 20a GG. Zum an-
deren seien dies aus Grundrechten erwachsende Schutzpflichten. Die völkerrechtli-
chen und supranationalen Minderungsziele für Treibhausgasemissionen würden vom
Gesetzgeber als verbindlich erachtet und definierten insofern, was mindestens getan
werden müsse, um den Schutzanforderungen des Art. 20a GG nachzukommen. Das
Schutzniveau des Art. 20a GG sei zugleich das Mindestmaß dessen, was zum
Schutz der Grundrechte der Beschwerdeführenden erreicht werden müsse.


(2) Sie beanstanden, Deutschland werde seine nationalen und unionsrechtlich vor-
gegebenen Klimaziele für das Jahr 2020 verfehlen. Auch die im Klimaschutzgesetz
für die Zeit nach 2020 getroffenen Maßnahmen seien unzulänglich. Schon das dem
Pariser Übereinkommen entlehnte Gesetzesziel des § 1 KSG (Begrenzung des Tem-
peraturanstiegs auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C) werde den Grund-
rechten nicht gerecht. Dessen ungeachtet reichten die im Klimaschutzgesetz gere-
gelten Maßnahmen nicht einmal aus, um dieses Ziel zu erreichen. Die nach dem
Klimaschutzgesetz zulässigen Gesamtemissionen seien nahezu doppelt so groß wie
das CO2-Budget, das nach Rechnung des Sachverständigenrats zur Erfüllung des
Pariser Übereinkommens zur Verfügung stehe. Schließlich könne mit den im Klima-
schutzprogramm 2030 genannten Maßnahmen nach eigenen Gutachten der Bun-
desregierung nicht einmal der im Klimaschutzgesetz geregelte Emissionspfad reali-
siert werden.


(3) Das gerügte gesetzgeberische Unterlassen begründe für die Beschwerdefüh-
renden eine gegenwärtige und unmittelbare Grundrechtsbetroffenheit in Bezug auf
ihr Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf ihr Eigentumsrecht und auf
ihr Recht auf ein ökologisches Existenzminimum. Hinsichtlich Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
tragen die Beschwerdeführenden zu 1) bis 7) und 11) konkrete, bereits heute be-
stehende Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Herzerkrankungen, Kreislaufbe-
schwerden und Allergien vor, die sich im Zusammenhang mit aktuellen und zukünfti-
gen Klimaveränderungen verschärfen würden. In Bezug auf die gerügte Verletzung
von Art. 14 Abs. 1 GG tragen sie vor, die Beschwerdeführenden zu 1), 2), 4), 5), 7),
8), 10) und 11) verfügten über Eigentumspositionen, die durch die Folgen des Klima-
wandels wie etwa durch Überflutungen beeinträchtigt werden könnten. Der Be-
schwerdeführer zu 9) sieht sich zudem in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit ver-
letzt. Ihm werde infolge der unterlassenen gesetzgeberischen Maßnahmen eine
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klima- und umweltschonende Lebensweise verwehrt.


Die Beschwerdeführer zu 12) und 13) seien als anerkannte Umweltverbände bei
der gebotenen unionsrechtskonformen Grundrechtsauslegung beschwerdebefugt.
Sie könnten im Rahmen ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit geltend machen, der
Gesetzgeber habe keine geeigneten Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels
ergriffen und habe hierdurch die verbindlichen unionsrechtlichen Vorgaben der un-
mittelbar anwendbaren Lastenteilungsentscheidung zum Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen missachtet.


bb) (1) Die Verfassungsbeschwerde sei begründet, weil der Gesetzgeber evident
unzureichende Maßnahmen zur Vermeidung der drohenden Grundrechtsverletzun-
gen getroffen habe. Ein auch vorsorgeorientierter Grundrechtsschutz gebiete, von
den aktuellsten und dabei von den eher vorsichtigen naturwissenschaftlichen Pro-
gnosen auszugehen, vor allem wenn man das Gewicht der drohenden Schäden in
Rechnung stelle. Dies erfordere, sich mindestens an der „1,5 °C Grenze“ und dies-
bezüglich an Studien zu orientieren, die dafür noch maximal einen globalen Pfad von
zwei Dekaden bis zum Erreichen sogenannter Nullemissionen aufzeigten. Dass der
Gesetzgeber seiner Politik dies zugrunde gelegt habe, sei nicht erkennbar. Zudem
habe der Bundesgesetzgeber die Tatsachengrundlage der bisherigen Klimapolitik
fehlerhaft ermittelt, was ihn zur Nachbesserung zwinge. Es lägen weder konkrete
Prognosen noch ein Zahlenwerk über die Wirksamkeit der geregelten Minderungs-
maßnahmen zugrunde. Vielmehr müsse angenommen werden, dass es sich um An-
nahmen ins Blaue hinein handele. Tatsächlich sei nicht das Ziel der Treibhausgas-
neutralität im Jahr 2050 relevant, sondern wie viele Treibhausgase bis dahin noch
emittiert würden. Es fehlten eine Vorgabe des vollständigen Emissionspfads zur Er-
reichung von Treibhausgasneutralität und ein Zwischenziel beispielsweise für 2040.
Das Maß der Minderung durch die jeweiligen Maßnahmen bleibe völlig offen und da-
mit unüberprüfbar.


(2) Auch sei trotz des inzwischen verabschiedeten Klimaschutzgesetzes der Geset-
zesvorbehalt missachtet. Sowohl die Minderungsziele als auch die Aufteilung der
Minderungspflichten unterlägen dem Gesetzesvorbehalt. Durch sie würden die zu-
lässigen Gesamtemissionen festgelegt, die letztlich alle Lebensbereiche der Grund-
rechtsträger tangierten. Exemplarisch werde dies beim Kauf eines Autos, der Wahl
einer Gebäudeheizung oder auch dem Kauf eines landwirtschaftlichen Produkts
deutlich, bei dem letztlich immer die Treibhausgasminderungsverpflichtungen eine
Rolle spielten und die Grundrechtsträger damit berührten. Für die Zeit nach 2030 ha-
be der Gesetzgeber im Klimaschutzgesetz diese Entscheidungen nicht selbst getrof-
fen, sondern der Bundesregierung überantwortet (§ 4 Abs. 6 KSG). Der Gesetzes-
vorbehalt könne auch nicht durch das Zustimmungserfordernis des Bundestags
überwunden werden.


b) aa) Der Deutsche Bundestag hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig und
unbegründet.
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(1) Der Vortrag der Beschwerdeführenden genüge insgesamt nicht den Begrün-
dungsanforderungen. Sie legten nicht dar, welche Regelungen der Gesetzgeber er-
lassen habe, um den Aktionsplan 2020 und den Klimaschutzplan 2050 umzusetzen.
Auch die Beschwerdebefugnis sei nicht hinreichend dargelegt. Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG begründe zwar die Pflicht des Staates, die Menschen in Deutschland vor den
Gefahren des Klimawandels zu schützen. Es sei hinreichend verlässlich vorherseh-
bar, dass die Zahl der Unwetter, Hitzeperioden und Hochwasser infolge des durch
die Treibhausgasemissionen verursachten globalen Temperaturanstiegs signifikant
steigen werde. So sei von einer gegenwärtigen Grundrechtsbeeinträchtigung durch
den Klimawandel auszugehen. Zum Teil sei auch die individuelle Betroffenheit der
Beschwerdeführenden zu bejahen. Jedoch sei nicht substantiiert dargelegt, dass der
Gesetzgeber seinen Spielraum zur Erfüllung der Schutzpflicht überschritten habe.
Dem Gesetzgeber stünden sowohl Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgas-
emissionen als auch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
zur Verfügung. Die Auswahl und die relative Gewichtung dieser Instrumente ergäben
sich nicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. Dass Deutschland seine unionsrechtlichen
Pflichten nicht erfülle, könne nicht im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde gerügt
werden. International vereinbarte Klimaschutzziele, die globale Erwärmung auf
1,5 °C beziehungsweise 2 °C zu begrenzen, stellten nicht das Schutzminimum dar,
zu dessen Gewährung der Gesetzgeber aufgrund der grundrechtlichen Schutzpflich-
ten verpflichtet sei. Der deutsche Staat alleine sei schon theoretisch nicht in der La-
ge, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C oder 2 °C zu begrenzen. Zwar seien
Gesetzgeber und Bundesregierung grundrechtlich verpflichtet, sich national und in-
ternational für die Minderung des Klimawandels einzusetzen. Die Einhaltung einer
bestimmten Temperaturobergrenze schuldeten sie jedoch nicht. Selbst wenn man
annehmen wollte, dass jeder Staat zum Schutz seiner Bürger verpflichtet sei, einen
Beitrag zur Begrenzung des Temperaturanstiegs zu leisten, ließe sich hieraus nicht
ohne Weiteres ableiten, in welchem Umfang die Bundesrepublik zur Reduktion ver-
pflichtet sei. Darüber hinaus sei nicht substantiiert dargelegt, dass die vom Gesetz-
geber getroffenen Maßnahmen offensichtlich gänzlich ungeeignet oder völlig unzu-
länglich zur Schutzzielerreichung seien. Eine solche Darlegung könne insbesondere
nicht durch den Verweis auf die Verfehlung der durch die Bundesregierung selbst
oder durch Völker- und Unionsrecht zum Zweck des Klimaschutzes gesetzten Re-
duktionsziele ersetzt werden. Denn die grundrechtlichen Handlungspflichten zielten
auf Gesundheits- und Lebensschutz ab.


Auch eine mögliche Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG sei nicht substantiiert darge-
legt, weil die Beschwerdeführenden sich nicht mit den Anpassungsmaßnahmen zum
Eigentumsschutz auseinandergesetzt und nicht dargelegt hätten, warum diese nicht
in Kombination mit den Minderungsmaßnahmen ein angemessenes Schutzniveau si-
cherten.


Ein in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verankerter Schutzanspruch,
der auf die Sicherung der ökologischen Voraussetzungen der menschenwürdigen
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Existenz gerichtet sei, reiche mit Blick auf die Gefahren des Klimawandels ohnehin
nicht weiter als die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG resultierende Schutzpflicht.


Aus Art. 20a GG alleine lasse sich kein Schutzanspruch ableiten, weil die Vorschrift
als Staatszielbestimmung für sich genommen keine subjektiven Rechte begründe.
Die Überprüfung auch anhand objektiven Verfassungsrechts im Sinne der sogenann-
ten Elfes-Konstruktion lasse sich auf eine Schutzpflichtenkonstellation nicht ohne
Weiteres übertragen. Jedenfalls hätten die Beschwerdeführenden aber keinen quali-
fizierten Verstoß gegen Art. 20a GG dargelegt.


Den Beschwerdeführern zu 12) und 13) fehle als Umweltorganisationen die Be-
schwerdebefugnis. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs bestünde nur dann die Notwendigkeit, mit der Verfassungsbeschwerde die
Verletzung von sekundärem Unionsrecht geltend machen zu können, wenn fachge-
richtlicher Rechtsschutz nicht offen stünde. Dies sei jedoch nicht der Fall, weil unter
europarechtskonformer Auslegung von § 42 und § 43 VwGO eine Klage gerichtet auf
Feststellung einer Verletzung von Unionsumweltrecht durch Unterlassen des Gesetz-
gebers möglich sei.


(2) Die Verfassungsbeschwerde sei auch unbegründet. Entscheidend sei, ob die in
Deutschland wirkenden nationalen und unionalen Schutzvorkehrungen insgesamt
hinreichenden Schutz vor den aus dem Klimawandel resultierenden Gefahren ge-
währleisteten. In der Europäischen Union seien bereits erhebliche Reduktionen er-
reicht worden. Weltweit seien die Emissionen in der Zeit von 1990 bis 2015 gleich-
wohl um 50 % gestiegen. Angesichts dieser Emissionsentwicklung seien neben
Minderungsmaßnahmen auch Anpassungsmaßnahmen erforderlich, um Gesundheit,
Leben und Eigentum vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Die Bundesre-
gierung habe im Jahr 2008 die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel
beschlossen und darin dargelegt, welche Maßnahmen in den verschiedenen, vom
globalen Temperaturanstieg betroffenen Sektoren möglich und erforderlich seien.


bb) Die Fraktion der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag
widerspricht der Stellungnahme des Bundestags. Dass Deutschland alleine beim Kli-
maschutz keinen Erfolg haben könne, fordere gerade besonders starke Bemühungen
bei der Umsetzung gemeinsamer internationaler Belange. Weil Art. 1 Abs. 3 GG die
deutsche Staatsgewalt auch in grenzüberschreitenden Sachverhalten binde, sei zu-
dem eine Verengung des Kreises der Grundrechtsträger, um deren Schutz es in der
Klimakrise gehe, auf bestimmte Personen und Personengruppen in Deutschland
zweifelhaft. Die Ertrinkenden auf in Folge der Klimakrise versinkenden Südseeinseln
seien dem Grundgesetz nicht egal. Möglicherweise sei zur Bewältigung der Klimakri-
se eine umfassende planende Maßstäbegesetzgebung verfassungsrechtlich erfor-
derlich. Mindestelemente einer solchen Gesetzgebung seien die Festlegung konkre-
ter Reduktionsziele für den gesamten Zeitraum bis zur Erreichung von
Klimaneutralität im Jahr 2050, die planende Benennung derjenigen konkreten Maß-
nahmen (einschließlich künftiger Gesetze), mit denen diese Ziele in den jeweiligen
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Sektoren erreicht werden sollen, und die Einbeziehung externen Sachverstandes in
die Anwendung der Maßstäbe auch dahingehend, dass den Experten die Beurteilung
der Wirksamkeit der konkreten Maßnahmen ermöglicht werde. Das Klimaschutzge-
setz genüge diesen Maßstäben nicht.


cc) Die Bundesregierung hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig. Sie be-
ziehe sich nicht auf einen tauglichen Beschwerdegegenstand. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts setze eine gegen ein gesetzgeberisches Un-
terlassen gerichtete Verfassungsbeschwerde einen ausdrücklichen Auftrag des
Grundgesetzes voraus, der nach Inhalt und Umfang im Wesentlichen umgrenzt sei.
Ein solcher Auftrag könne nicht aus Art. 20a GG abgeleitet werden, weil die Vorschrift
eine Staatszielbestimmung enthalte, nicht aber einen subjektiven Anspruch. Soweit
die Beschwerdeführenden einen Handlungsauftrag aus grundrechtlichen Schutz-
pflichten ableiten wollten, sei dies ebenfalls nicht zielführend. Grundrechtliche
Schutzpflichten ließen der Bundesregierung einen breiten Gestaltungsspielraum.
Dieser habe vor dem Hintergrund der internationalen Dimension des Klimaschutzes
besondere Bedeutung, da das Grundgesetz der Bundesregierung im Bereich der
auswärtigen Politik einen weit bemessenen Spielraum zugestehe.


Die Voraussetzungen der Beschwerdebefugnis seien nicht erfüllt. Grundrechtliche
Schutzpflichten des Staates könnten zwar gebieten, rechtliche Regelungen zu erlas-
sen, die schon die Gefahr von Grundrechtsverletzungen eindämmten. Es sei jedoch
nicht substantiiert vorgetragen, dass die Bundesregierung ihren weiten Einschät-
zungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum überschritten habe. Der völker- und
unionsrechtliche Rahmen determiniere den Gestaltungsspielraum nicht. Globale Kli-
maschutzziele, wie die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C beziehungs-
weise 2 °C, begründeten auch deshalb keine verfassungsrechtlichen Mindeststan-
dards, weil die Erreichung dieser Ziele nicht allein von der Bundesrepublik
Deutschland abhängig sei.


Die klimawandelbedingten Gefahren begründeten keine gegenwärtige Betroffenheit
in eigenen Rechten. Indem die Beschwerdeführenden behaupteten, beschwerdebe-
fugt zu sein, ohne dass der weltweite Klimawandel für sie bislang konkrete Auswir-
kungen gezeitigt hätte, versuchten sie, die Verfassungsbeschwerde in eine unzuläs-
sige Popularklage umzuwandeln. Auch den Beschwerdeführern zu 12) und 13),
beide anerkannte Umweltvereinigungen, fehle die Beschwerdebefugnis. Verfas-
sungsbeschwerden mit altruistischer Zielsetzung kenne das Verfassungsprozess-
recht nicht. Ein in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 und Art. 20a GG ver-
ortetes Grundrecht darauf, die Belange des Umwelt-, Natur- oder Klimaschutzes zum
eigenen Anliegen zu machen, existiere nicht. Auch aus dem Verweis auf Art. 47
GRCh ergebe sich nichts anderes.


Soweit die Verfassungsbeschwerde allgemein auf das Ergreifen geeigneter Klima-
schutzmaßnahmen gerichtet sei, sei das Erfordernis der Rechtswegerschöpfung
nicht eingehalten. Der Rechtsweg sei weder ausgeschlossen, noch seien Rechtsbe-
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helfe offensichtlich unzulässig.


2. Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 288/20 ist gegen das Klima-
schutzgesetz gerichtet.


a) Die Beschwerdeführenden sind überwiegend Jugendliche und junge Erwachse-
ne. Sie rügen die Verletzung eines Grundrechts auf menschenwürdige Zukunft, das
sie aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20a GG herleiten, eines Grundrechts aus
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20a GG, ihrer Berufsfreiheit (Art. 12 Abs.
1 GG) und der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG), jeweils auch in Verbindung
mit Art. 20 Abs. 3 GG im Hinblick auf verwandte Gewährleistungen in Art. 2 und 8
EMRK. Sie halten die Klimaschutzbemühungen des deutschen Gesetzgebers für un-
zureichend. Sie wenden sich gegen das in § 3 Abs. 1 KSG festgelegte nationale Kli-
maschutzziel für das Jahr 2030 (Treibhausgasreduzierung um 55 % gegenüber
1990), das unzureichend sei, und gegen die in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung
mit Anlage 1 und 2 bis zum Jahr 2030 festgelegten jährlich zulässigen Emissions-
mengen, die zu hoch angesetzt seien. Zudem wenden sie sich gegen die Bestim-
mung des § 4 Abs. 3 Satz 2 KSG in Verbindung mit Art. 5 der Klimaschutzverord-
nung, weil diese ermöglichten, nicht genutzte nationale Emissionsrechte an andere
europäische Mitgliedstaaten zu verkaufen, was die Wirkung erhöhter nationaler Kli-
maschutzanstrengungen nivelliere. Hiermit sei der Gesetzgeber seinen Schutzpflich-
ten nicht nachgekommen.


aa) Aus dem Menschenwürdeprinzip folge, dass staatliches Handeln oder Unterlas-
sen nicht die Grundlage der Selbstentfaltung und die Erhaltung der Existenzbedin-
gungen zukünftiger Generationen zerstören dürfe. In Ansehung der bereits aufgetre-
tenen Schäden und der mit dem Klimawandel verbundenen Bedrohung verpflichte
das Menschenwürdeprinzip in Verbindung mit Art. 20a GG schon heute, Lebensbe-
dingungen zu gewährleisten, in denen sich „die Subjektqualität der Beschwerdefüh-
renden auch zukünftig entfalten“ könne. Daraus folge die Notwendigkeit, Treibhaus-
gasemissionen so zu begrenzen, dass das 1,5 °C-Ziel noch gehalten werden könne,
wenn alle Staaten entsprechend handelten. Ein Anstieg von globalen Temperaturen
über 1,5 °C nehme hingegen aktiv in Kauf, dass Millionen von Menschenleben sowie
das Überschreiten von Kipppunkten mit unabsehbaren Folgen für das Klimasystem
riskiert werde. So sei der Gesetzgeber verpflichtet, schon heute dafür Sorge zu tra-
gen, dass zukünftig möglichst keine Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt wür-
den; Emissionen müssten unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes so gering wie möglich gehalten werden. Das Untermaßverbot in Konkretisierung
der aus Art. 20a GG fließenden staatlichen Langzeitverantwortung verlange ein ge-
eignetes und wirksames Schutzkonzept. Weil verfassungsrechtliche Höchstwerte in
Rede stünden, treffe den Gesetzgeber die Obliegenheit, im Einzelnen nachvollzieh-
bar die eingesetzten Methoden und Berechnungsschritte zur Bestimmung des men-
schenwürdigen Existenzminimums offenzulegen.


Das in § 3 Abs. 1 KSG normierte nationale Klimaschutzziel und die in § 4 Abs. 1
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KSG in Verbindung mit Anlage 1 und 2 festgelegten sektorspezifischen Minderungs-
ziele verfehlten das geforderte Schutzniveau. Die Beschwerdeführenden müssten
noch während ihrer Lebenszeit sehr einschneidende Verschlechterungen ihrer Le-
bensumwelt hinnehmen, die daraus resultierten, dass vorangegangene Generatio-
nen von der Emission von Treibhausgasen erheblich profitiert und das Ökosystem
schwer beschädigt hätten. Ein Fortschreiten auf dem bisherigen Pfad fessele künfti-
ge Gestaltungsmöglichkeiten und setze demokratische Teilhabe, Freiheitsrechte und
Subjektqualität zunehmend aufs Spiel. Den Beschwerdeführenden werde in bisher
nie dagewesenem Ausmaß die Gestaltungs- und Zukunftsperspektive geraubt. Der
Ansatz des Klimaschutzgesetzes sei evident ungeeignet, den Temperaturanstieg auf
1,5 °C zu begrenzen. Eine Minderung der Emissionen auf 55 % bis zum Zieljahr 2030
erlaube keine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C, da das in der Bun-
desrepublik Deutschland noch verfügbare Treibhausgasbudget schon in den nächs-
ten Jahren aufgebraucht wäre. Dabei leiten die Beschwerdeführenden das Deutsch-
land ab 2020 verbleibende Restbudget aus Schätzungen des IPCC zur Größe des
globalen Restbudgets bei einer 66%igen Wahrscheinlichkeit ab, das 1,5 °C-Ziel ein-
zuhalten. Dieses betrage ab 2018 noch 420 Gigatonnen. Nach den Rechengrund-
lagen des IPCC bestehe ab dem 1. Januar 2020 noch ein CO2-Budget von 336
Gigatonnen. Für Deutschland verblieben so auf Basis einer nach Auffassung der Be-
schwerdeführenden sinnhaften Betrachtung nach weltweit gleichen Pro-Kopf-Emissi-
onsrechten ab dem 1. Januar 2020 noch 3,465 Gigatonnen CO2.


Darüber hinaus habe der Gesetzgeber seinen Darlegungspflichten nicht genügt. Er
hätte darlegen müssen, durch welche Minderungsmaßnahmen er Treibhausgas-
emissionen soweit wie möglich reduzieren wolle, um zukünftig menschenwürdege-
rechte Lebensgrundlagen zu sichern.


Das Untermaßverbot werde auch durch die Ermöglichung der Übertragung von
Emissionszuweisungen verletzt. Dies setze Fehlanreize. Dürften die im Inland er-
brachten und über die Anforderungen hinausgehenden Reduktionsleistungen im EU-
Gesamtbudget aufgehen, wäre ihr Beitrag zum Schutz der Grundrechte ungeeignet.


bb) Verletzt sei auch die grundrechtliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 in
Verbindung mit Art. 20a GG. Durch ein fortdauerndes Unterlassen des Gesetzge-
bers, hinreichende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, und die damit verbunde-
nen Risikosteigerungen seien die Beschwerdeführenden bereits heute erheblich ne-
gativ in ihrem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit betroffen.


cc) Die Beschwerdeführenden zu 2) bis 9) rügen eine Verletzung von Art. 12 Abs. 1
GG. Die Beschwerdeführenden zu 2) bis 8) seien bereits Landwirte oder befänden
sich in der Ausbildung, um zukünftig die Betriebe ihrer Eltern zu übernehmen. Der
Beschwerdeführer zu 9) beabsichtige, das elterliche Hotelgewerbe und Restaurant
zu übernehmen. Die zum Teil auf Inseln gelegenen Betriebe seien aufgrund klimabe-
dingter Ereignisse in ihrer Bewirtschaftung erheblich beeinträchtigt. Die Beschwerde-
führenden seien wegen der durch die vom Staat mitzuverantwortenden Treibhaus-
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gasemissionen verursachten Einwirkungen auf das Grundeigentum und die landwirt-
schaftlichen Betriebe zudem in ihrem Eigentumsrecht verletzt (Art. 14 Abs. 1 GG).


b) aa) Der Deutsche Bundestag hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig und
für unbegründet. Hier sei schon die Ausrichtung an dem CO2-Restbudget nicht zwin-
gend, sondern das Ergebnis einer Wertung, über die in demokratischen Prozessen
zu diskutieren, zu verhandeln und zu entscheiden sei und die sich nicht aus den
Grundrechten ableiten lasse. Die Aufteilung des global verfügbaren CO2-Restbud-
gets folge keinen naturwissenschaftlichen Gesetzen. Soweit der Bereich der Außen-
politik berührt sei, komme den staatlichen Organen ein besonders weiter Wertungs-
und Gestaltungsspielraum zu. Die im Pariser Übereinkommen vorgenommene Wei-
chenstellung, wonach Staaten mit sehr hohen Emissionen früher und entscheidender
ihren Ausstoß verringern müssen, sei eine politische Entscheidung und folge nicht
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG.


Der Schutzbereich der Berufsfreiheit werde von einer faktischen Beeinträchtigung
durch Private - hier durch die Treibhausgas-Emittenten - nur berührt, wenn sie von
einigem Gewicht sei, in einem engen Zusammenhang mit der Ausübung des Berufs
stehe und objektiv eine berufsregelnde Tendenz erkennen lasse. Klimaschäden be-
träfen nicht im Schwerpunkt Tätigkeiten, die typischerweise beruflich ausgeübt wür-
den. Die Treibhausgasemissionen stünden auch in keinem engen Zusammenhang
mit der Berufsausübung der Beschwerdeführenden und hätten keine objektiv berufs-
regelnde Tendenz. Zudem sei der Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum des
Gesetzgebers zum Schutz der Berufsfreiheit eher noch weiter als im Fall der Schutz-
güter Leib und Leben. Der Schutzanspruch aus Art. 14 Abs. 1 GG gehe jedenfalls
nicht weiter als der aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG.


bb) Die Bundesregierung hat eine einheitliche Stellungnahme zu den Verfahren 1
BvR 78/20, 1 BvR 96/20 und 1 BvR 288/20 abgegeben. Sie führt aus, das von den
Beschwerdeführenden berechnete nationale CO2-Restbudget von 3,465 Gigatonnen
CO2 ab dem Jahr 2020 sei für den deutschen Staat nicht verbindlich. Weder dieses
nationale Restbudget noch das diesem als Ausgangspunkt dienende globale Budget
seien einem derzeit geltenden nationalen, europäischen oder internationalen Rechts-
rahmen zu entnehmen. Der IPCC habe in seinen Berichten nur ein globales
CO2-Restbudget berechnet, ohne dies auf einzelne Staaten herunterzubrechen. Die
Abschätzung des Restbudgets seitens des IPCC sei zwar wissenschaftlich fundiert,
aber mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, auf die der IPCC selbst hinweise. In-
ternational sei die Vereinbarung nationaler Budgets aufgrund unterschiedlicher Prä-
ferenzen sowie aufgrund von Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen nicht konsensfä-
hig. Daher ermittle die Bundesregierung kein nationales Budget. Für die multilaterale
Zusammenarbeit bedürfe es klarer Treibhausgas-Minderungsziele. Diese stünden
deshalb zu Recht im Mittelpunkt der globalen, europäischen und deutschen Klimapo-
litik. Die Frage der Verteilung des globalen CO2-Restbudgets sei auch nicht Gegen-
stand deskriptiver Naturwissenschaft, sondern es gehe um einen normativen und
ethischen Diskurs zu Fragen der Gerechtigkeit und Billigkeit sowie um politische Ver-
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handlungsprozesse. Der Budgetansatz sei als gewisse Plausibilitätskontrolle geeig-
net, um zu überprüfen, ob die Summe der national festgelegten Beiträge global aus-
reiche, die Ziele des Übereinkommens von Paris zu erreichen. An diesem Maßstab
müssten sich die national festgelegten Beiträge beim globalen Aushandlungsprozess
messen lassen. Die Bundesregierung rechne aufgrund dieses internationalen politi-
schen Rahmens aber nicht mit nationalen CO2-Budgets.


Die Verfassungsbeschwerden seien unzulässig. Nach dem von den Beschwerde-
führenden vorgetragenen Sachverhalt erscheine es nicht möglich, dass sie durch das
von ihnen behauptete Unterlassen in ihren Grundrechten verletzt seien. Eine aus
dem Menschenwürdeprinzip in Verbindung mit Art. 20a GG abgeleitete, schon heute
bestehende Verpflichtung des Staates, die Lebensbedingungen zu gewährleisten, in
denen sich die Subjektqualität der Beschwerdeführenden auch zukünftig entfalten
könnte, sei dem deutschen Verfassungsrecht fremd. Der Vortrag, die Beschwerde-
führenden zu 2) bis 9) im Verfahren 1 BvR 288/20 fühlten sich durch klimainduzierte
Erschwernisse in ihrer Berufsausübung als (zukünftige) Landwirte beziehungsweise
als Hotelbetreiber betroffen, lasse eine unmittelbare Betroffenheit durch das Klima-
schutzgesetz oder ein dem deutschen Gesetzgeber zurechenbares Unterlassen
nicht erkennen. Auch habe Art. 14 Abs. 1 GG keine Vorwirkung nach der Art einer
Anwartschaft, die vor der Entwertung des Erbes schützen könne; vor Eintritt des Erb-
falls könnten sie sich nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG berufen.


3. a) Die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 96/20 sind Kinder und Jugend-
liche und wenden sich gegen die aus ihrer Sicht unzureichenden nationalen Klima-
schutzbemühungen, wodurch sie in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und
Art. 14 Abs. 1 GG verletzt seien. Sie wenden sich gegen § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Satz
3 in Verbindung mit Anlage 1 und 2, § 4 Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6, § 8 und § 9 KSG
sowie gegen das aus ihrer Sicht andauernde Unterlassen des Gesetzgebers, geeig-
nete und prognostisch genügende Maßnahmen zur Einhaltung des verbleibenden
CO2-Budgets zu ergreifen. Die Beschwerdeführenden halten das Klimaschutzgesetz
zudem für nicht vereinbar mit dem aus ihrer Sicht grundrechtlich fundierten Erforder-
nis der Mindestrationalität von Gesetzen, weil der Gesetzgeber die Erkenntnisse des
IPCC nicht hinreichend einbezogen habe.


aa) Der Klimawandel bedrohe Rechtsgüter von höchstem Rang. Für deren Schutz
sei wegen der drohenden Erreichung von Kipppunkten und der erheblich höheren
Gesundheitsgefahren bei einer Erderwärmung von 2 °C eine Begrenzung der Erder-
wärmung auf 1,5 °C zwingend notwendig. Die Emissionsreduzierung sei die einzig
effektive Schutzmaßnahme. Nach dem Sonderbericht des IPCC stünden global ab
dem 1. Januar 2020 noch 336 Gigatonnen Emissionen zur Verfügung, um mit der
größtmöglichen Wahrscheinlichkeit (66 %) noch das „1,5 °C-Ziel“ erreichen zu kön-
nen. Das globale CO2-Budget werde ohne zusätzliche Maßnahmen bereits zwischen
2030 und 2052 erschöpft sein. Die Bundesrepublik dürfe dabei nur das ihr nach ih-
rem Bevölkerungsanteil zustehende CO2-Budget in Höhe von 3,465 Gigatonnen
CO2 beanspruchen. Die im Klimaschutzgesetz festgelegten Reduktionsziele seien
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völlig unzulänglich, die Einhaltung dieses Budgets zu gewährleisten. Die in § 3 Abs.
1 KSG festgelegte Minderungsquote von mindestens 55 % im Vergleich zu 1990
lasse in Verbindung mit den jährlichen Jahresemissionshöchstmengen nach § 4
Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 zu, dass das verbleibende natio-
nale CO2-Budget zur Erreichung des 1,5 °C-Ziels in Höhe von 3,465 Gigatonnen
bereits 2024, spätestens 2025 erschöpft sei. Hilfsweise machen die Beschwerde-
führenden Ausführungen dazu, inwiefern mit den Reduktionsvorgaben des Klima-
schutzgesetzes Restbudgets eingehalten werden könnten, die dem 1,75 °C-Ziel oder
dem 2 °C-Ziel entsprächen. In diesem Fall müssten ab 2030 umfangreiche Emissi-
onsreduktionen erfolgen, was einer „Vollbremsung“ gleichkomme. Die Beschwerde-
führenden sehen eine Schutzpflichtverletzung zudem darin begründet, dass auch die
tatsächlichen Einsparmaßnahmen, wie sie sich insbesondere aus dem Klimaschutz-
programm 2030 ergäben, völlig unzureichend seien, das nationale CO2-Budget in
Höhe von 3,465 Gigatonnen einzuhalten. Selbst die nationalen Klimaschutzziele wür-
den aber verfehlt.


bb) Sie halten das Klimaschutzgesetz zudem für nicht vereinbar mit dem Erforder-
nis der Mindestrationalität von Gesetzen. Der Gesetzgeber müsse sich an einer
sachgerechten und vertretbaren Beurteilung verfügbaren Materials orientieren; er
müsse die zugänglichen Erkenntnisquellen ausschöpfen, um die voraussichtlichen
Auswirkungen so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können. Das dem Gesetz
nach § 1 Satz 3 KSG zugrunde gelegte Klimaziel, den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen, lasse die Erkenntnisse des IPCC, wie sie sich
aus dem Sonderbericht als aktuellem Forschungsstand ergäben, außer Acht. Sie be-
anstanden zudem, dass dem Klimaschutzgesetz schon keine Prognose zum Umfang
der für eine bestimmte Begrenzung der Erderwärmung global erforderlichen Emissi-
onseinsparungen zugrunde liege.


cc) Die Beschwerdeführenden sind schließlich der Auffassung, das Klimaschutzge-
setz genüge nicht den sich aus dem Vorbehalt des Gesetzes ergebenden Anforde-
rungen. Unzureichend sei, dass der Gesetzgeber in § 3 Abs. 1 KSG nur die Minde-
rungsquote für das Zieljahr 2030 festgelegt und die Festlegung der Reduktionsziele
ab 2030 nach § 4 Abs. 6 KSG auf die Bundesregierung übertragen habe, ohne hierzu
weitere Vorgaben zu machen. Daran ändere auch nichts, dass die Bestimmung der
Klimaschutzziele durch die Bundesregierung der Zustimmung des Bundestags be-
dürfe. Der Gesetzgeber sei auch seiner Verpflichtung nicht nachgekommen, die sek-
torspezifische Verteilung der Reduktionsbelastung festzulegen. Mit dem Vorbehalt
des Gesetzes sei es unvereinbar, dass es der Bundesregierung nach § 4 Abs. 5, § 8
Abs. 2 KSG freistehe, die in Anlage 2 festgelegten sektorspezifischen Jahresemissi-
onsmengen zu ändern und die Mengenbegrenzungen über die Sektoren hinweg zu
verschieben.


b) aa) Der Deutsche Bundestag hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig und
für unbegründet. Der Gesetzgeber sei nicht zur weitergehenden Normierung von Kli-
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maschutzzielen in einem Parlamentsgesetz verpflichtet. Die verfassungsgerichtliche
Kontrolle von Schutzpflichten sei auf die Überprüfung des Untermaßverbots be-
schränkt und schließe keine allgemeine Prüfung der formellen und materiellen Ver-
fassungskonformität mit ein. Die Elfes-Konstruktion kenne keine Entsprechung im
Bereich der Schutzpflichtdimension. Der Gesetzgeber verstoße nicht gegen den Vor-
behalt des Gesetzes, wenn er nicht abschließend über die Aufteilung der Jahrese-
missionsmengen auf die Sektoren entscheide, sondern die Bundesregierung in § 4
Abs. 5 KSG nachträglich zum Verschieben und in § 8 Abs. 2 KSG zum Kompensie-
ren über Sektoren hinweg ermächtige. Die Verteilung der Emissionen zwischen den
Sektoren sei für den Schutz aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ohnehin nicht von Relevanz,
da es dafür nur auf die Gesamtemissionsmenge ankomme. Das gerügte Versäumnis
des Parlaments, Klimaschutzziele für die Zeit nach 2030 zu normieren (vgl. § 4 Abs.
6 KSG), betreffe zwar den staatlichen Schutz von Leib und Leben, sei jedoch nicht
grundrechtswesentlich. Denn die Reduktion der CO2-Emissionen in der Bundesrepu-
blik könne als solche angesichts des geringen Anteils am weltweiten CO2-Ausstoß
nur einen untergeordneten Beitrag dazu leisten, die Beeinträchtigungen von Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG abzuwehren. Die Regelungen seien auch Teil der langfristigen Ge-
samtstrategie der Bundesrepublik, die im Klimaschutzplan 2050 abgesteckt sei. Mit
Blick auf die dynamischen Entwicklungen sowohl der Klimaforschung als auch der
europäischen und internationalen Klimaschutzmaßnahmen sei es angemessen, die
nationalen Reduktionsziele zunächst bis 2030 zu definieren und anschließend fort-
zuschreiben. Der Gesetzgeber könne diese Entscheidung jederzeit wieder an sich
ziehen.


Die Behauptung der Beschwerdeführenden, das Klimaschutzgesetz sei wider-
sprüchlich, weil sich der in § 1 KSG genannte Gesetzeszweck nicht mit den in § 3
KSG genannten Zielen decke, sei unzutreffend. § 1 KSG sehe lediglich vor, dass das
Klimaschutzgesetz einen Beitrag leisten solle, die Erwärmung auf unter 2 °C und
möglichst 1,5 °C zu begrenzen. Zum anderen sei die Aufteilung des verfügbaren
CO2-Budgets entsprechend den Anteilen an der Weltbevölkerung nicht die einzig
denkbare Lösung, um den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen. Zweck des Kli-
maschutzgesetzes sei deshalb auch nicht die Einhaltung dieses CO2-Restbudgets.
Ein innerer Widerspruch zu den im Klimaschutzgesetz geregelten Emissionsmengen
bestehe deshalb nicht.


bb) Die Ausführungen der Bundesregierung in ihrer einheitlichen Stellungnahme
entsprechen im Wesentlichen denen im Verfahren 1 BvR 288/20 (oben Rn. 69).


4. Die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 78/20 leben in Bangladesch und
in Nepal. Sie rügen die Verletzung von Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG durch die Bundesrepublik Deutschland wegen unzureichen-
der Klimaschutzbemühungen.


a) Die Beschwerdeführenden tragen vor, Bangladesch und Nepal seien in unter-
schiedlichster Weise besonders anfällig für die klimatischen Veränderungen und sei-
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en durch den fortschreitenden Klimawandel unmittelbar bedroht.


aa) Zwei Drittel der Gesamtfläche Bangladeschs lägen weniger als fünf Meter über
dem Meeresspiegel und würden durch dessen Anstieg bedroht. Das Land sei von
Flüssen durchzogen, die aus dem Himalaya-Gebirge gespeist würden. Immer
schneller schmelzendes Gletscherwasser führe zu Landüberschwemmungen. Der
Süden Bangladeschs werde regelmäßig von Starkwetterphänomenen wie Wirbel-
stürmen oder jährlichen Monsunen heimgesucht. Im Südosten Bangladeschs führten
verstärkte Regenfälle zu verheerenden Erdrutschen. Die Küstenregion sei häufiger
Wirbelstürmen und Überflutungen ausgesetzt, so dass sich immer mehr Menschen
in den von Erdrutschen betroffenen Bergregionen ansiedelten, was die dort ohnehin
prekäre Lage verschärfe. Zusammen mit der Zerstörung des Ackerlandes und der
Verunreinigung des Grundwassers wirkten sich Erdrutsche auch auf die Trinkwasser-
und Lebensmittelversorgung aus.


Die Hauptstadt Dhaka werde durch die hohe und wachsende Bevölkerungsdichte,
wiederkehrende Überflutungen und Hitzewellen besonders stark belastet. Die Ar-
menviertel der Stadt seien sehr tief gelegen und verfügten nicht über hinreichende
Abflusssysteme. Die dortigen Bebauungen könnten den Wassermassen nur wenig
entgegensetzen. Ohne deutliche Minderung der globalen Treibhausgasemissionen
könne ein Teil von Dhaka aufgrund übertretender Flüsse im Jahr 2040 dauerhaft
überflutet sein. Auch der Temperaturanstieg wirke sich in Dhaka besonders gravie-
rend aus, da der asphaltierte Boden die Hitze aufnehme und diese in den eng bebau-
ten Gegenden schlecht entweiche. Die Bevölkerung in den Armenvierteln sei einer
erhöhten Gefahr ausgesetzt, an Hitzewellen zu sterben. Die Behausungen stünden
eng beieinander; sie seien womöglich nur durch ein Blechdach abgedeckt, unter dem
sich die Hitze staue. Zugang zu Wasser und Abkühlung sei erschwert, Klimaanlagen
gebe es oftmals nicht und die Bewohner seien durch Krankheiten geschwächt. Be-
reits bei einem Temperaturanstieg um 1 °C und bei einer Temperatur von über 29 °C
steige das Auftreten von Durchfallerkrankungen - welche oft tödlich verliefen - um
40 % an. Durch die steigende Hitze verdampfe das Trinkwasser, das zudem durch
Überflutungen verseucht werde.


In Nepal führten steigende Temperaturen und Dürreperioden vermehrt zu Wald-
bränden. Dadurch würden die Atemwege belastet und Sachgüter bedroht, im
schlimmsten Fall führten die Waldbrände zum Tod. Zudem steige durch die sintflut-
artigen Regenfälle die Gefahr von Erdrutschen. In der Region drohten zugleich eine
Verknappung von Trinkwasser und Dürren und damit einhergehende Lebensmittel-
knappheit. Im Süden Nepals seien aufgrund besonderer Trockenheit im Wechsel mit
Starkregenfällen und Überschwemmungen immer wieder deutliche Ernteeinbußen
um bis zu 30 % festzustellen. Aufgrund des Klimawandels vermehrt auftretende Pa-
rasiten und Krankheitserreger könnten die Ernteausfälle noch verstärken.


bb) Die Beschwerdeführenden legen dar, inwiefern ihre eigene Gesundheit und ihr
Eigentum durch den Klimawandel bereits beeinträchtigt seien und weiterhin betroffen
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sein würden. Sie geben an, durch Starkregenfälle, Erdrutsche, ex-treme Hitze, Über-
flutungen, Zyklone und Waldbrände gefährdet zu sein. Teilweise hätten sie ihr Zu-
hause und ihre landwirtschaftlichen Betriebe verloren und umsiedeln müssen. Durch
die zunehmende Versalzung des Grundwassers könne nur noch wenig Gemüse an-
gebaut werden und die Trinkwasserversorgung verschlechtere sich. Reis- und Ge-
treideernten verzeichneten aufgrund von Dürreperioden, schweren Hagelstürmen
und sintflutartigen Regenfällen starke Einbußen.


cc) Die Beschwerdeführenden sind der Auffassung, aus Art. 1 Abs. 3 GG, der ohne
eine räumliche Beschränkung die umfassende Bindung der öffentlichen Gewalt an
die Grundrechte statuiere, ergebe sich, dass grundrechtliche Schutzpflichten auch
von im Ausland lebenden Beschwerdeführenden geltend gemacht werden könnten.
Es bestehe ein hinreichend enger Bezug zum Inland, weil die aus dem (deutschen)
Inland stammenden Treibhausgasemissionen mitursächlich für die von den Be-
schwerdeführenden in ihren Heimatländern erlebten Beeinträchtigungen seien. Die
Erstreckung der grundrechtlichen Schutzpflichten auf die im Ausland lebenden Be-
schwerdeführenden knüpfe auch an völkervertragsrechtliche Verantwortlichkeiten
an. Zudem verletze die deutsche öffentliche Gewalt Völkergewohnheitsrecht und da-
mit Art. 25 GG. Denn durch die Untätigkeit des Gesetzgebers, hinreichende Klima-
schutzziele festzulegen und Umsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, komme die deut-
sche öffentliche Gewalt ihren völkergewohnheitsrechtlichen Verpflichtungen zur
Schadensvermeidung nicht nach. Staaten müssten alle zur Verfügung stehenden
Mittel ausschöpfen, um ihrer Hoheitsgewalt unterliegende Aktivitäten zu unterbinden,
welche die Umwelt anderer Staaten erheblich schädigen. Dies sei auf Treibhausgase
übertragbar.


b) aa) Der Deutsche Bundestag hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig und
unbegründet. Art. 1 Abs. 3 GG begründe eine umfassende Bindung der deutschen
Staatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes. Sofern sich aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG ein Schutzauftrag auch zugunsten von Grundrechtsträgern im Ausland
ergebe, sei den begrenzten internationalen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten
der Bundesrepublik und dem überdies weiten außenpolitischen Gestaltungsspiel-
raum der zuständigen staatlichen Organe Rechnung zu tragen, indem der Inhalt der
Schutzpflicht auf allenfalls prozedurale Gebote beschränkt werde. Diese Verfahrens-
pflichten habe der Gesetzgeber jedenfalls erfüllt.


Der Inhalt grundrechtlicher Schutzpflichten sei nicht unbesehen auf Auslandssach-
verhalte zu übertragen. Die aus den Grundrechten konkret folgenden Schutzwirkun-
gen könnten sich danach unterscheiden, unter welchen Umständen sie zur Anwen-
dung kämen. Soweit es um den Schutz von Menschen im Ausland gehe, lasse sich
den Grundrechten nicht die inhaltliche Vorgabe eines „wirksamen und angemesse-
nen“ Schutzes entnehmen. Das Untermaßverbot gelte nicht. Dies folge schon aus
dem völkerrechtlichen Interventionsverbot und den faktischen Gewährleistungsgren-
zen, die sich aus den limitierten Ressourcen des Staates ergäben. Grundrechtsträger
im Ausland könnten neben der sorgfältigen Tatsachenermittlung und -bewertung viel-
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mehr nur verlangen, dass ihr Schutzanspruch bei außenpolitischen Entscheidungen
angemessen berücksichtigt werde und dass die Bundesrepublik ihre Einflussmög-
lichkeiten nach pflichtgemäßer politischer Abwägung für den Rechtsgüterschutz nut-
ze. Zum anderen reiche der bei der Erfüllung von Schutzpflichten ohnehin bestehen-
de Gestaltungsspielraum bei der Gewichtung und Abwägung der kollidierenden Be-
lange bei Auslandssachverhalten noch weiter. Denn die Gestaltung auswärtiger
Verhältnisse und Geschehensabläufe werde nicht allein vom Willen der Bundesrepu-
blik bestimmt, sondern sei vielfach von Umständen abhängig, die sich ihrer Bestim-
mung entzögen.


Zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts im Sinne des Art. 25 GG gehöre zwar
auch das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltbeeinträchtigungen. Die
den Beschwerdeführenden drohenden Gefahren seien dem deutschen Staat jedoch
nicht zurechenbar und deshalb nicht als mittelbar-faktische Grundrechtseingriffe zu
qualifizieren.


Dass die Beschwerdeführenden ihre Lebensmittelpunkte in Bangladesch und Nepal
und damit in Staaten hätten, die insgesamt voraussichtlich stärker von den Folgen
des Klimawandels und speziell von Überflutungen, Erdrutschen, Hitzewellen und
Dürre betroffen seien als andere Weltregionen, hebe sie im Übrigen nicht schon in
der erforderlichen Weise aus der großen Gruppe der Menschen weltweit heraus, die
auf Inseln, in Küstennähe, in Gebieten mit besonderen Niederschlagsmengen oder
in für Hitzewellen besonders anfälligen großen Städten lebten oder von der Landwirt-
schaft abhängig seien. Die Beschwerdeführenden beschrieben Belastungen, die in
gleicher Weise einer unüberschaubar großen Gruppe von Menschen weltweit droh-
ten.


bb) Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die Möglichkeit einer Grundrechts-
verletzung bereits aufgrund der besonderen Auslandssituation des Sachverhalts aus-
scheide. Zwar begründe Art. 1 Abs. 3 GG eine umfassende Bindung der deutschen
Staatsgewalt an die Grundrechte. Die konkret aus den Grundrechten folgende
Schutzwirkung könne sich jedoch danach unterscheiden, unter welchen Umständen
sie zur Anwendung komme. Hier fehle ein hinreichend enger Bezug zum Inland. Dies
zeige vor allem die fehlende unmittelbare Kausalität. Zwischen den Ursachen an dem
einen Ort der Welt und den Auswirkungen an einem anderen Ort der Welt stehe im-
mer das global wirkende Phänomen des Klimawandels. Eine direkte, nachweisbare
Kausalität zwischen Ursache und Wirkung könne für keine einzige Treibhausgas-
quelle hergestellt werden. Deshalb seien die Beschwerdeführenden auch nicht un-
mittelbar betroffen.


B.


Soweit die Beschwerdeführenden natürliche Personen sind, sind ihre Verfassungs-
beschwerden zulässig. Das gilt zum einen, soweit sie die Verletzung grundrechtlicher
Schutzpflichten rügen. Die Beschwerdeführenden können teilweise geltend machen,
in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1
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GG) und einige von ihnen in ihrem Eigentumsgrundrecht (Art. 14 Abs. 1 GG) verletzt
zu sein (näher unten II 1, C I), weil der Staat mit dem Klimaschutzgesetz nur un-
zureichende Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen und zur Be-
grenzung der globalen Erderwärmung ergriffen haben könnte. Insoweit sind auch die
in Bangladesch und Nepal lebenden Beschwerdeführenden beschwerdebefugt, weil
nicht von vornherein auszuschließen ist, dass die Grundrechte des Grundgesetzes
den deutschen Staat auch zu ihrem Schutz vor den Folgen des globalen Klimawan-
dels verpflichten (näher unten II 1, C II). Zum anderen könnten die Beschwerdefüh-
renden, soweit sie in Deutschland leben, dadurch in ihren Grundrechten verletzt sein,
dass sie infolge der aus ihrer Sicht im Klimaschutzgesetz zu großzügig bemesse-
nen Mengen der bis ins Jahr 2030 zulässigen Treibhausgasemissionen in den an-
schließenden Zeiträumen aus Gründen des dann verfassungsrechtlich gebotenen
Klimaschutzes erhebliche Minderungslasten und entsprechende Freiheitseinbußen
werden hinnehmen müssen (näher unten II 4, C III). Zulässig sind die Verfassungs-
beschwerden, soweit sie gegen § 3 Abs. 1 Satz 2 und gegen § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG
in Verbindung mit Anlage 2 gerichtet sind. Im Übrigen sind die Verfassungsbeschwer-
den nicht zulässig.


I.


Die Verfassungsbeschwerden haben einen zulässigen Beschwerdegegenstand, so-
weit sie gegen Regelungen des Klimaschutzgesetzes gerichtet sind.


1. Die Beschwerdeführenden machen der Sache nach geltend, der Gesetzgeber
verletze ihre Grundrechte, indem er keine hinreichenden Maßnahmen zur Minderung
der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erderwärmung treffe.
Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 2656/18 wurde vor Verabschie-
dung des Klimaschutzgesetzes erhoben. Die Beschwerdeführenden wandten sich
damit zunächst nur gegen staatliches Unterlassen. Nach Verabschiedung des Klima-
schutzgesetzes machen sie nun wie die Beschwerdeführenden in den anderen Ver-
fahren geltend, das Gesetz genüge den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht.


a) Konkret beanstandet wird mit den Verfassungsbeschwerden zum einen, die in §
3 Abs. 1 Satz 2 KSG für das Zieljahr 2030 geregelte Minderungsquote und die in § 4
Abs. 1 KSG in Verbindung mit Anlage 2 bis zum Jahr 2030 geregelte Begrenzung
der Jahresemissionsmengen seien unzureichend. Zum anderen beanstanden die
Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 288/20, ihre Grundrechte seien dadurch
verletzt, dass § 4 Abs. 3 Satz 2 KSG in Verbindung mit Art. 5 der Klimaschutzverord-
nung die Übertragung von Emissionszuweisungen auf andere Mitgliedstaaten zulas-
se. Weitere Vorschriften des Klimaschutzgesetzes sind angegriffen, weil sie mit dem
Grundsatz des Gesetzesvorbehalts unvereinbar seien. Das betrifft die Ermächtigung
der Bundesregierung in § 4 Abs. 5 KSG, die Jahresemissionsmengen der Sektoren
in Anlage 2 durch Verordnung zu verändern, und die in § 4 Abs. 6 KSG geregelte
Verordnungsermächtigung zu der nach § 4 Abs. 1 Satz 5 KSG erforderlichen Fort-
schreibung der Jahresemissionsmengen für Zeiträume nach 2030, in den Verfahren
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1 BvR 78/20 und 1 BvR 96/20 außerdem die Verordnungsermächtigung für die sek-
torenmäßige Zuordnung in § 8 Abs. 2 KSG und die Fortschreibung des Klimaschutz-
programms nach § 9 KSG.


b) Gerügt wird die Verletzung verschiedener Grundrechte. Die Beschwerdeführer
zu 12) und 13) im Verfahren 1 BvR 2656/18 rügen eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1,
Art. 19 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 20a GG in Verbindung mit Art. 47 GRCh sowie
die Verletzung der Freiheitsrechte in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG wegen Miss-
achtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes. Die anderen Beschwerdeführenden rügen
die Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten, teilweise aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG, teilweise aus Art. 14 Abs. 1 GG und im Verfahren 1 BvR 288/20 auch aus Art.
12 Abs. 1 GG. Außerdem rügen die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 2656/
18 eine Verletzung eines Grundrechts auf das „ökologische Existenzminimum“ und
der Beschwerdeführer zu 9) überdies eine Verletzung der allgemeinen Handlungs-
freiheit. Die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 288/20 rügen neben der Ver-
letzung grundrechtlicher Schutzpflichten vor allem die Verletzung eines Grundrechts
auf menschenwürdige Zukunft. Die Beschwerdeführenden in den Verfahren 1 BvR
78/20 und 1 BvR 96/20 machen zudem die Verletzung von Ermittlungs- und Darle-
gungspflichten des Gesetzgebers und Verstöße gegen den Grundsatz des Geset-
zesvorbehalts geltend. Soweit sie die Verletzung des Grundsatzes des Gesetzesvor-
behalts rügen, leiten die Beschwerdeführenden daraus eine Verletzung
grundrechtlicher Schutzpflichten ab. Im Verfahren 1 BvR 2656/18 rügen die Be-
schwerdeführenden eine Verletzung der Freiheitsrechte in Verbindung mit Art. 20
Abs. 3 GG wegen Missachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes, weil § 4 Abs. 6 KSG
keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage zur Regelung der Emissionsminde-
rungspflichten für die Zeit nach 2030 biete.


2. Mit den Vorschriften des Klimaschutzgesetzes ist ein zulässiger Verfassungsbe-
schwerdegegenstand bezeichnet. Nicht zulässig ist hingegen die Verfassungsbe-
schwerde 1 BvR 2656/18, soweit die Beschwerdeführenden auch nach Verabschie-
dung des Klimaschutzgesetzes gesetzgeberisches Unterlassen als solches
beanstanden. Unterlassen kann als solches mit der Verfassungsbeschwerde grund-
sätzlich nur bei völliger Untätigkeit des Gesetzgebers gerügt werden. Hat der Gesetz-
geber hingegen eine Regelung getroffen, muss sich die Verfassungsbeschwerde re-
gelmäßig gegen diese gesetzliche Vorschrift richten. Das gilt auch, wenn die
Beschwerdeführenden meinen, der Gesetzgeber sei durch eine gesetzliche Rege-
lung seinen Schutzpflichten nicht gerecht geworden (vgl. nur Lenz/Hansel, BVerfGG,
3. Aufl. 2020, § 90 Rn. 189 m.w.N.). Unzulässig ist die Verfassungsbeschwerde al-
lerdings nur insoweit, als sich der Vorwurf gesetzgeberischen Unterlassens in dem
Rahmen bewegt, den das bereits verabschiedete Gesetz der Sache nach abdecken
soll. Gerade das ist hier aber im Verhältnis zwischen Klimaschutzgesetz und dem
behaupteten Unterlassen der Fall.
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II.


Die Beschwerdeführenden sind, soweit sie natürliche Personen sind, hinsichtlich §
3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 beschwerde-
befugt. Möglich erscheint im Ergebnis, dass wegen der mit diesen Vorschriften bis
2030 nach Ansicht der Beschwerdeführenden zu großzügig zugelassenen Emissi-
onsmengen zum einen grundrechtliche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und
Art. 14 Abs. 1 GG verletzt werden und zum anderen den in Deutschland lebenden
Beschwerdeführenden nach dem Jahr 2030 sehr hohe Minderungslasten drohen,
was eine verfassungswidrige Gefährdung ihrer grundrechtlich umfassend geschütz-
ten Freiheit begründen könnte. Im Übrigen scheidet die Möglichkeit einer Grund-
rechtsverletzung aus oder ist diese jedenfalls nicht hinreichend dargelegt.


1. Soweit die Beschwerdeführenden natürliche Personen sind, sind sie hinsichtlich
§ 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 wegen einer
möglichen Verletzung staatlicher Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14
Abs. 1 GG beschwerdebefugt. Die im Verfahren 1 BvR 288/20 darüber hinaus gerüg-
te Verletzung einer Schutzpflicht aus Art. 12 Abs. 1 GG begründet hingegen keine
Beschwerdebefugnis. Die Beschwerdeführer zu 12) und 13) im Verfahren 1 BvR
2656/18 machen keine Schutzpflichtverletzung geltend.


a) Die von den Beschwerdeführenden beanstandeten Vorschriften könnten gegen
Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 GG, nicht aber aus Art.
12 Abs. 1 GG verstoßen. Eine Schutzpflichtverletzung erscheint hinsichtlich § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 möglich. Hinsichtlich
der anderen angegriffenen Vorschriften ist die Möglichkeit einer Schutzpflichtverlet-
zung jedenfalls nicht hinreichend dargelegt.


aa) (1) Die Beschwerdeführenden könnten in ihrem grundrechtlichen Anspruch auf
Schutz aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verletzt sein. Der Schutz des Lebens und der
körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schließt den Schutz vor
Beeinträchtigungen durch Umweltbelastungen ein (vgl. BVerfGE 49, 89 <140 f.>;
stRspr; ebenso zu Art. 2 EMRK etwa EGMR, Öneryildiz v. Turkey, Urteil vom 30. No-
vember 2004, Nr. 48939/99, Rn. 89 ff.; EGMR, Budayeva and Others v. Russia, Ur-
teil vom 20. März 2008, Nr. 15339/02 u.a., Rn. 128 ff.; zu Art. 8 EMRK etwa EGMR,
Cordella et Autres c. Italie, Urteil vom 24. Januar 2019, Nr. 54414/13 und 54264/15,
Rn. 157 ff. m.w.N.). Das gilt auch für Gefahren, die der Klimawandel für das mensch-
liche Leben und die Gesundheit verursacht. Der Gesetzgeber könnte seine Schutz-
pflicht durch unzureichenden Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen und Le-
bensgefahren durch den Klimawandel verletzt haben. Zwar hat der Klimawandel
genuin globalen Charakter und könnte offensichtlich nicht durch den deutschen Staat
allein aufgehalten werden. Ein eigener Beitrag Deutschlands zum Klimaschutz ist da-
mit aber weder unmöglich noch überflüssig (näher unten Rn. 199 ff.).


Soweit die Beschwerdeführenden Eigentümer der nach ihren Darlegungen vom Kli-
mawandel bedrohten Grundstücke sind, kommt außerdem eine Verletzung der
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Schutzpflicht des Gesetzgebers für das Eigentum aus Art. 14 Abs. 1 GG in Betracht
(vgl. BVerfGE 114, 1 <56>). Soweit die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR
288/20 die Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG geltend machen, weil sich wegen des
Klimawandels die Fortführung elterlicher Landwirtschaft oder Hotels nicht realisieren
lasse, ist die Möglichkeit der Verletzung einer über den Schutz des Sacheigentums
hinausgehenden Schutzpflicht hingegen nicht ersichtlich.


(2) Beschwerdebefugt sind hier auch die in Bangladesch und Nepal lebenden Be-
schwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 78/20. Ob die Grundrechte des Grundgeset-
zes den deutschen Staat dazu verpflichten, zum Schutz von Menschen im Ausland
vor Beeinträchtigungen durch Folgen des globalen Klimawandels beizutragen und
unter welchen Umständen eine solche Schutzpflicht gegebenenfalls verletzt sein
könnte, hat das Bundesverfassungsgericht bislang nicht geklärt. Eine Wirkung der
Grundrechte auch gegenüber diesen Beschwerdeführenden erscheint nicht von
vornherein ausgeschlossen (näher unten Rn. 173 ff.).


bb) (1) Mit den grundrechtlichen Schutzpflichten unvereinbar sein könnten § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2. Der Gesetzgeber
könnte mit diesen Vorgaben bis zum Jahr 2030 zu große Mengen an CO2-Emissio-
nen zugelassen haben, was zum weiteren Klimawandel beitragen und damit die Ge-
sundheit, zum Teil sogar das Leben, und das Eigentum der Beschwerdeführenden
gefährden würde.


(2) Hinsichtlich der weiteren mit den Verfassungsbeschwerden angegriffenen Vor-
schriften ist die Möglichkeit einer Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten weder
aufgezeigt noch ersichtlich.


Das gilt zunächst, soweit die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 288/20 be-
anstanden, dass § 4 Abs. 3 Satz 2 KSG in Verbindung mit Art. 5 der Klimaschutzver-
ordnung die Übertragung von Emissionszuweisungen auf andere Mitgliedstaaten zu-
lässt. Es kann offen bleiben, ob der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde
insoweit bereits entgegensteht, dass § 4 Abs. 3 Satz 2 KSG lediglich regelt, dass Art.
5 der Klimaschutzverordnung unberührt bleibt, letzterer aber dem Recht der Europäi-
schen Union angehört und daher grundsätzlich nicht durch das Bundesverfassungs-
gericht überprüft werden könnte. Jedenfalls ist die Verfassungsbeschwerde insoweit
nicht hinreichend begründet (§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG). Die Beschwerde-
führenden gehen auf die unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen, die Art. 5 der Klima-
schutzverordnung enthält, nicht ein und legen nicht dar, inwiefern deren Nutzung –
bei einer europa- oder weltweiten Betrachtung – insgesamt zu einer Verringerung
des Klimaschutzes führen könnte. Angesichts des genuin globalen Charakters des
Klimawandels ist eine solche Gesamtwirkung aber von Bedeutung. Dass sich diese
wegen der beanstandeten Regelung verschlechterte, haben die Beschwerdeführen-
den nicht begründet.


Hinsichtlich der unter dem Gesichtspunkt des Gesetzesvorbehalts gerügten Verord-
nungsermächtigung in § 4 Abs. 5 KSG ist nicht dargelegt, inwiefern eine solche, die
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Jahresemissionsmengen in den Sektoren betreffende Verordnung, die geltend ge-
machten grundrechtlichen Schutzpflichten verletzen könnte. Insbesondere erschließt
sich nicht ohne Weiteres, dass hierdurch die zugelassene Menge an Treibhausgasen
erhöht und damit die Gefahren des Klimawandels für die Betroffenen verstärkt wer-
den könnten.


Soweit die Verfassungsbeschwerden unter Berufung auf grundrechtliche Schutz-
pflichten beanstanden, dass die Verordnungsermächtigung in § 4 Abs. 6 KSG zur
Fortschreibung der Jahresemissionsmengen nach 2030 mit dem Grundsatz des Ge-
setzesvorbehalts unvereinbar sei, kann dahinstehen, ob hinreichend dargelegt ist,
dass durch eine solche Verordnung Schutzpflichten verletzt werden könnten; inso-
fern fehlt es jedenfalls an der gegenwärtigen Betroffenheit (unten Rn. 111).


Die Ausführungen in den Verfassungsbeschwerden 1 BvR 78/20 und 1 BvR 96/20
zur Unvereinbarkeit von § 8 und § 9 KSG mit dem Grundsatz des Gesetzesvorbe-
halts sind zu knapp, als dass sie die Möglichkeit einer Schutzpflichtverletzung erken-
nen ließen.


b) aa) Die Beschwerdeführenden sind durch die Regelungen über die bis 2030 zu-
lässigen Treibhausgasemissionen in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 2 KSG in
Verbindung mit Anlage 2 gegenwärtig in eigenen Grundrechten betroffen. Die durch
anthropogene Treibhausgasemissionen verursachte Erderwärmung ist nach heuti-
gem Stand zu weiten Teilen unumkehrbar (oben Rn. 32), und es erscheint nicht von
vornherein ausgeschlossen, dass der Klimawandel noch zu Lebzeiten der Beschwer-
deführenden so voranschreitet, dass deren durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14
Abs. 1 GG geschützte Rechte beeinträchtigt werden (vgl. Stürmlinger, EurUP 2020,
169 <179>; Kahl, JURA 2021, 117 <125>). Der Möglichkeit eines Verfassungsver-
stoßes kann hier nicht mit dem Hinweis entgegnet werden, das Risiko eines künfti-
gen Schadens stelle nicht schon gegenwärtig einen Schaden und mithin keine
Grundrechtsverletzung dar. Auch Regelungen, die erst im Laufe ihrer Vollziehung zu
einer nicht unerheblichen Grundrechtsgefährdung führen, können selbst schon mit
dem Grundgesetz in Widerspruch geraten (vgl. BVerfGE 49, 89 <141>). Dies gilt je-
denfalls dann, wenn der einmal in Gang gesetzte Verlauf nicht mehr korrigierbar ist
(vgl. auch BVerfGE 140, 42 <58 Rn. 59> m.w.N.).


Dabei machen die Beschwerdeführenden nicht etwa die Rechte noch nicht gebore-
ner Menschen oder gar ganzer künftiger Generationen geltend. Diesen kommt keine
subjektive Grundrechtsberechtigung zu (vgl. etwa Calliess, Rechtsstaat und Umwelt-
staat, 2001, S. 119 f.; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August
2020, Art. 20a GG Rn. 95; zu objektiven Schutzwirkungen unten Rn. 146). Die Be-
schwerdeführenden berufen sich vielmehr auf ihre eigenen Grundrechte.


Es handelt sich auch nicht um unzulässige sogenannte Popularverfassungsbe-
schwerden. Allein der Umstand, dass eine sehr große Zahl von Personen betroffen
ist, steht einer individuellen Grundrechtsbetroffenheit nicht entgegen (vgl. VG Berlin,
Urteil vom 31. Oktober 2019 - 10 K 412.18 -, Rn. 73; siehe auch BVerfG, Beschluss
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der 3. Kammer des Ersten Senats vom 21. Januar 2009 - 1 BvR 2524/06 -, Rn. 43).
Im Verfassungsbeschwerdeverfahren wird eine über die bloße eigene Betroffenheit
hinausgehende besondere Betroffenheit, die die Beschwerdeführenden von der All-
gemeinheit abheben würde, regelmäßig nicht verlangt (anders die Rechtsprechung
zu Art. 263 Abs. 4 AEUV, vgl. EuG, Beschluss vom 8. Mai 2019, Carvalho, T-330/
18, EU:T:2019:324, Rn. 33 ff.; siehe auch BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des
Zweiten Senats vom 15. März 2018 - 2 BvR 1371/13 -, Rn. 47; vgl. aber Groß, NVwZ
2020, 337 <340>; Meyer, NJW 2020, 894 <899>; Kahl, JURA 2021, 117 <125>).


bb) § 4 Abs. 6 KSG, der die Festlegung von Jahresemissionsmengen für Zeiträume
nach 2030 betrifft und hier wegen Unvereinbarkeit mit dem Grundsatz des Gesetzes-
vorbehalts beanstandet ist, begründet demgegenüber weder eine gegenwärtige noch
eine unmittelbare Betroffenheit, weil er lediglich eine Verordnungsermächtigung ent-
hält. Insoweit droht auch keine irreversible Verfassungsverletzung. Verstieße eine
künftige Verordnung wegen einer unzureichenden gesetzlichen Grundlage gegen
grundrechtliche Schutzpflichten, wäre hiergegen mit einer späteren Verfassungsbe-
schwerde verfassungsgerichtlicher Schutz zu erlangen.


2. Auf Art. 20a GG kann die Beschwerdebefugnis für eine Verfassungsbeschwerde
nicht unmittelbar gestützt werden. Zwar umfasst der Schutzauftrag des Art. 20a GG
den Schutz des Klimas (unten Rn. 198). Die Norm ist auch justiziabel (unten Rn. 205
ff.). Art. 20a GG enthält jedoch keine subjektiven Rechte (vgl. schon BVerfG, Be-
schluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 10. Mai 2001 - 1 BvR 481/01 u.a. -,
Rn. 18; Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 5. September 2001 - 1
BvR 481/01 u.a. -, Rn. 24; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 10. No-
vember 2009 - 1 BvR 1178/07 -, Rn. 32; siehe aus dem Schrifttum nur Steinberg,
NJW 1996, 1985 <1992>; Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn.
24, 82 m.w.N.; Epiney, in: v.Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20a Rn.
37 ff.; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, Art. 20a GG
Rn. 24 m.w.N.). Vorschläge zur Aufnahme eines subjektiven Umweltgrundrechts in
die Verfassung wurden wiederholt diskutiert (vgl. BTDrucks 10/990; BTDrucks 11/
663). Mit der Verfassungsreform von 1994 hat sich der verfassungsändernde Ge-
setzgeber jedoch dagegen entschieden. So steht Art. 20a GG außerhalb des Grund-
rechtsteils der Verfassung. Auch in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, der die mit der Verfas-
sungsbeschwerde als verletzt rügbaren Rechte aufzählt, wird Art. 20a GG nicht
genannt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Norm dementsprechend wiederholt
als Staatszielbestimmung bezeichnet (vgl. BVerfGE 128, 1 <48>; 134, 242 <339 Rn.
289>).


3. Das von den Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 2656/18 geltend ge-
machte „Grundrecht auf ein ökologisches Existenzminimum“ oder ein diesem ähneln-
des „Recht auf eine menschenwürdige Zukunft“, welches im Verfahren 1 BvR 288/20
geltend gemacht wird, können die Beschwerdebefugnis hier nicht begründen. Inwie-
weit das Grundgesetz solche Rechte schützt, bedarf keiner abschließenden Ent-
scheidung. Der Gesetzgeber hätte diese jedenfalls nicht verletzt.
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Ein Recht auf das ökologische Existenzminimum wird unter anderem in Anlehnung
an das durch Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG gewährleistete men-
schenwürdige Existenzminimum (vgl. BVerfGE 125, 175 <222 ff.>) hergeleitet; das
Existenzminimum setze auch ökologische Mindeststandards voraus (vgl. dazu Rupp,
JZ 1971, 401 <402>; Waechter, NuR 1996, 321 <321 f.>; Calliess, Rechtsstaat und
Umweltstaat, 2001, S. 300 m.w.N.; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93.
EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 78; Buser, DVBl 2020, 1389 <1391 f.>; mit anderer
Begründung auch Kloepfer, Umweltrecht, 4. Aufl. 2016, § 3 Rn. 70 ff.; Murswiek/Ri-
xen, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 2 Rn. 227; Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, 91.
EL April 2020, Art. 20a Rn. 10; ablehnend Appel, in: Vesting/Korioth <Hrsg.>, Der
Eigenwert des Verfassungsrechts, 2011, 289 <293>; Voßkuhle, NVwZ 2013, 1 <6>;
Epiney, in: v.Mangoldt/ Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 39; Kluth, in: Fri-
auf/Höfling, Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 51. EL 2016, Art. 20a Rn. 106).
Tatsächlich könnten etwa das physische Überleben wie auch die Möglichkeiten zur
Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zur Teilhabe am gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Leben (vgl. BVerfGE 125, 175 <223>) allein durch ökono-
mische Sicherungen nicht gewährleistet werden, wenn hierfür nur eine durch den Kli-
mawandel radikal veränderte und nach menschlichen Maßstäben lebensfeindliche
Umwelt zur Verfügung stünde. Allerdings verpflichten bereits andere Grundrechte zur
Wahrung grundrechtswesentlicher ökologischer Mindeststandards und insoweit zum
Schutz vor Umweltschäden „mit katastrophalen oder gar apokalyptischen Ausma-
ßen“ (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 18. Februar 2010
- 2 BvR 2502/08 -, Rn. 13). Neben den Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
für das physische und auch das psychische Wohlergehen und aus Art. 14 Abs. 1 GG
könnte eine ökologische Existenzsicherung indessen eigenständige Wirkung entfal-
ten, wenn in einer bis zur Lebensfeindlichkeit veränderten Umwelt durch Anpas-
sungsmaßnahmen (oben Rn. 34) zwar noch Leben, körperliche Unversehrtheit und
Eigentum, nicht aber die sonstigen Voraussetzungen sozialen, kulturellen und politi-
schen Lebens gesichert werden könnten. Vorstellbar ist auch, dass Anpassungs-
maßnahmen so extrem ausfallen müssten, dass sie ihrerseits eine soziale, kulturelle
und politische Integration und Teilhabe nicht mehr gehaltvoll zuließen.


Dass der Staat Anforderungen verletzt hat, die zur Vermeidung existenzbedrohen-
der Zustände katastrophalen oder gar apokalyptischen Ausmaßes an ihn gerichtet
sein könnten, kann aber nicht festgestellt werden. Deutschland ist dem Pariser Über-
einkommen beigetreten und der Gesetzgeber ist nicht untätig geblieben. Er hat im
Klimaschutzgesetz konkrete Maßgaben zur Reduktion von Treibhausgasen festge-
legt (siehe § 3 Abs. 1 Satz 2, § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2).
Diese bis zum Jahr 2030 geregelten Reduktionsmaßgaben führen nicht zur Klima-
neutralität, werden jedoch fortgeschrieben (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 5 KSG) mit dem lang-
fristigen Ziel, Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen (§ 1 Satz 3 KSG). Auf
dieser Grundlage erscheint es bei entsprechender Anstrengung möglich, dass – so-
weit Deutschland zur Lösung des Problems beitragen kann – jedenfalls der Eintritt
katastrophaler Zustände verhindert wird. Eine andere Frage ist, ob die damit für die
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Zeit nach 2030 angelegten, mit Freiheitsbeschränkungen verbundenen Anstrengun-
gen verfassungsrechtlich zu rechtfertigen sind oder aber das Klimaschutzgesetz Re-
duktionslasten in unzulässiger Weise auf die Zukunft und die dann Verantwortlichen
verschoben hat (unten Rn. 116 ff.).


4. Mit Blick auf ihre Freiheitsrechte sind die Beschwerdeführenden zu 1) bis 11) im
Verfahren 1 BvR 2656/18 sowie die Beschwerdeführenden in den Verfahren 1 BvR
96/20 und 1 BvR 288/20 beschwerdebefugt, soweit sie § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4
Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 angreifen, weil danach ab dem Jahr
2031 möglicherweise sehr große Treibhausgasminderungslasten auf sie zukommen.
Das Ausmaß der damit verbundenen Grundrechtsbeschränkung wird durch die ge-
nannten Regelungen bereits mitbestimmt. Diese Vorwirkung auf künftige Freiheit
könnte die Beschwerdeführenden in ihren Grundrechten verletzen.


a) aa) (1) Die Beschwerdeführenden könnten in ihren Freiheitsrechten verletzt sein,
weil das Klimaschutzgesetz erhebliche Anteile der durch Art. 20a GG gebotenen
Treibhausgasminderungslasten auf Zeiträume nach 2030 verschiebt. Weitere Re-
duktionslasten könnten dann so kurzfristig zu erbringen sein, dass dies (auch) ihnen
enorme Anstrengungen abverlangte und ihre grundrechtlich geschützte Freiheit um-
fassend bedrohte. Potenziell betroffen ist praktisch jegliche Freiheit, weil heute nahe-
zu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbun-
den sind (oben Rn. 37) und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen
bedroht sein können. Freiheit ist vom Grundgesetz vollständig durch spezielle Grund-
rechte, jedenfalls aber durch die in Art. 2 Abs. 1 GG als dem grundlegenden Frei-
heitsrecht verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit geschützt (vgl. BVerfGE 6, 32 <36
f.>; stRspr). Sie könnte durch § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbin-
dung mit Anlage 2 verfassungswidrig gefährdet sein, wenn hierdurch in der nächsten
Zeit zu großzügig CO2-Emissionen zugelassen würden und damit notwendige Min-
derungslasten auf Kosten künftiger Freiheit auf die Zukunft verschoben wären. Zwar
dürfen den Beschwerdeführenden auch in der Zukunft keine verfassungsrechtlich un-
zumutbaren Minderungslasten auferlegt werden; gegen unzumutbare Freiheitsbeein-
trächtigungen bleiben sie durch ihre Grundrechte geschützt. Indessen wird das Maß
des Zumutbaren auch durch das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot (Art. 20a
GG) bestimmt. Dieses wird, verstärkt durch gleichgelagerte Schutzgebote aus den
Grundrechten, bei tatsächlich steigender Bedrohung durch den Klimawandel höhere
Treibhausgasminderungen erfordern und entsprechend weitergehende Freiheitsein-
schränkungen als heute rechtfertigen.


(2) Die nach § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage
2 bis zum Jahr 2030 zugelassenen Treibhausgasemissionsmengen haben bereits
Folgen für die in der Zeit danach anstehende Minderungslast. Sie bestimmen so
schon jetzt – nicht bloß faktisch, sondern auch rechtlich vorwirkend – über künftige
Grundrechtsrestriktionen mit. Das liegt einerseits an den weitgehend unumkehrbaren
tatsächlichen Auswirkungen von CO2-Emissionen auf die Erdtemperatur und ande-
rerseits daran, dass das Grundgesetz die tatenlose Hinnahme eines ad infinitum fort-
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schreitenden Klimawandels durch den Staat nicht zulässt. Dabei kommt es für das
Ausmaß drohender Freiheitseinbußen entscheidend darauf an, wieviel Zeit für den
Übergang in die zum Schutz des Klimas irgendwann auch verfassungsrechtlich vor-
gegebene klimaneutrale Lebens- und Wirtschaftsweise verbleibt.


(a) Der anthropogene Klimawandel ist unmittelbar ursächlich auf die Konzen- tration
menschlich verursachter Treibhausgase in der Erdatmosphäre zurückzuführen (zum
wissenschaftlichen Erkenntnisstand oben Rn. 18 ff. und Rn. 32 ff.). Dabei haben
CO2-Emissionen eine besondere Bedeutung. Einmal in die Erd-atmosphäre gelangt,
können sie dieser nach derzeitigem Stand kaum wieder entzogen werden. Entspre-
chend können auch die anthropogene Erderwärmung und Klimaveränderung vergan-
gener Jahre später nicht mehr rückgängig gemacht werden. Zugleich steigt mit jeder
weiteren CO2-Menge, die über eine kleine klimaneu-trale Menge hinaus emittiert
wird, die Erdtemperatur von dem bereits unumkehrbar erreichten Temperaturniveau
aus weiter an und schreitet der Klimawandel ebenso unumkehrbar weiter fort. Soll
die Erderwärmung bei einer bestimmten Temperaturschwelle angehalten werden,
darf nur noch die dieser Schwelle entsprechend begrenzte Menge an CO2 emittiert
werden; global verbleibt ein sogenanntes CO2-Restbudget. Wird über dieses Rest-
budget hinaus emittiert, wird die Temperaturschwelle überschritten.


(b) Ein unbegrenztes Fortschreiten von Erderwärmung und Klimawandel stünde
aber nicht im Einklang mit dem Grundgesetz. Dem steht neben den grundrechtlichen
Schutzpflichten vor allem das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG entgegen, welches
die Gesetzgebung – verfassungsrechtlich maßgeblich – durch das Ziel konkretisiert
hat, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegen-
über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (näher unten Rn. 208 ff.). Dieser
Temperaturschwelle entspricht ein, wenn auch nicht eindeutig quantifizierbares, aus
dem globalen Restbudget abgeleitetes nationales CO2-Restbudget (unten
Rn. 216 ff.). Ist dieses nationale CO2-Budget aufgebraucht, dürften weitere
CO2-Emissionen nur noch zugelassen werden, wenn das Interesse daran verfas-
sungsrechtlich insbesondere gegenüber dem Klimaschutzgebot des Art. 20a GG
überwiegt (siehe unten Rn. 198). Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit
CO2-Emissionen verbunden sind, wären also verfassungsrechtlich nur noch hin-
nehmbar, soweit sich die dahinterstehenden grundrechtlichen Freiheiten in der erfor-
derlichen Abwägung durchsetzen könnten, wobei das relative Gewicht einer nicht kli-
maneutralen Freiheitsbetätigung in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel
weiter abnimmt. Indessen kommt Art. 20a GG im Hinblick auf eine Regulierung
CO2-relevanter Verhaltensweisen zunehmend normatives Gewicht bereits zu, bevor
das verfassungsrechtlich maßgebliche Budget vollends aufgebraucht ist, weil es, un-
geachtet verfassungsrechtlicher Bedenken, weder verantwortlich noch realistisch
wäre, CO2-relevante Verhaltensweisen zunächst unvermindert hinzunehmen, dann
aber zum Zeitpunkt des vollständigen Verbrauchs des Restbudgets unvermittelt Kli-
maneutralität einzufordern. Je mehr vom CO2-Budget aufgebraucht ist, desto drän-
gender werden die verfassungsrechtlichen Anforderungen des Klimaschutzes und
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desto gravierender könnten Grundrechtsbeeinträchtigungen in verfassungsrechtlich
zulässiger Weise ausfallen (vgl. Kment, NVwZ 2020, 1537 <1540>). So sind die not-
wendigen Freiheitsbeschränkungen der Zukunft bereits in Großzügigkeiten des ge-
genwärtigen Klimaschutzrechts angelegt. Klimaschutzmaßnahmen, die gegenwärtig
unterbleiben, um Freiheit aktuell zu verschonen, müssen in Zukunft unter möglicher-
weise noch ungünstigeren Bedingungen ergriffen werden, und würden dann identi-
sche Freiheitsbedürfnisse und -rechte weit drastischer beschneiden.


(c) Dabei kommt es entscheidend auf die Länge des verbleibenden Zeitraums an,
in welchem Maße grundrechtlich geschützte Freiheit beim Übergang zu klimaneutra-
ler Lebens- und Wirtschaftsweise begrenzt werden muss oder aber Grundrechte ge-
schont werden können. Wären CO2-freie und damit klimaneutrale alternative Verhal-
tensweisen, die den CO2-wirksamen Freiheitsgebrauch wenigstens teilweise
ersetzen könnten, verfügbar und in der Gesellschaft hinreichend etabliert, wäre der
Ausschluss klimarelevanter Verhaltensweisen mit weniger Freiheitsverlust verbun-
den als ohne diese Alternativen. Wäre etwa eine ausgebaute CO2-neutrale Ver-
kehrsinfrastruktur errichtet und würden Transportmittel CO2-neutral produziert, wä-
ren die Freiheitseinbußen eines Verbots CO2-wirksamer Verkehrs-, Transport- und
Produktionsvorgänge wesentlich geringer als ohne eine solche Alternative. Bis der
technische Fortschritt und sonstige Entwicklungen es erlauben, CO2-intensive Pro-
zesse und Produkte weitgehend zu ersetzen oder zu vermeiden, vergeht jedoch Zeit,
zumal es der umfassenden Implementierung solcher Innovationen in nahezu sämtli-
chen Wirtschaftsabläufen und Praktiken der Lebensführung bedarf. In Anbetracht
des Ausmaßes der erforderlichen soziotechnischen Transformation werden längere
Umbau- und Ausstiegspfade für nötig gehalten (SRU, Für eine entschlossene Um-
weltpolitik in Deutschland und Europa, Umweltgutachten 2020, S. 51 ff. Rn. 33). Die
Freiheitseinschränkungen fallen darum milder aus, je mehr Zeit für eine solche Um-
stellung auf CO2-freie Alternativen bleibt, je früher diese initiiert wird und je weiter
das allgemeine CO2-Emissionsniveau bereits gesenkt ist. Muss sich eine von
CO2-intensiver Lebensweise geprägte Gesellschaft hingegen in kürzester Zeit auf
klimaneutrales Verhalten umstellen, dürften die Freiheitsbeschränkungen enorm sein
(vgl. Groß, ZUR 2009, 364 <367>; siehe auch Bundesregierung, Denkschrift zum
Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015, BTDrucks 18/9650, S. 30 Rn.
8; IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politische
Entscheidungsträger, 2018, S. 22 Rn. D.1.3; Franzius, EnWZ 2019, 435 <435, 440>;
Winter, ZUR 2019, 259 <264>; ähnlich Hoge Raad der Niederlande, Urteil vom
20. Dezember 2019, 19/00135, Ziffer 7.4.3).


(3) Jeder konkrete Verbrauch verbleibender CO2-Mengen verringert das Restbud-
get und die Möglichkeiten weiteren CO2-relevanten Freiheitsgebrauchs und verkürzt
zugleich die Zeit für die Initiierung und Realisierung soziotechnischer Transformation.
Es erscheint jedenfalls möglich, dass die Grundrechte des Grundgesetzes als inter-
temporale Freiheitssicherung vor Regelungen schützen, die solchen Verbrauch zu-
lassen, ohne dabei hinreichend Rücksicht auf die hierdurch gefährdete künftige Frei-
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heit zu nehmen (vgl. zu subjektiven Rechten im Zusammenhang mit über die Zeit
und Generationen zu verteilender <Gestal- tungs->Freiheit auch BVerfGE 129, 124
<170>; 132, 195 <242 Rn. 112; 246 f. Rn. 124>; 135, 317 <401 Rn. 163 f.>; 142, 123
<231 Rn. 213> - zu Art. 38 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG).


bb) Hier könnte künftige Freiheit nach 2030 konkret dadurch beeinträchtigt werden,
dass, wie die Beschwerdeführenden geltend machen, die im Klimaschutzgesetz zu-
gelassenen CO2-Emissionsmengen bis 2030 zu großzügig bemessen sind; es könn-
te an hinreichenden Vorkehrungen zur Schonung künftiger Freiheit fehlen. § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 regeln, welche
CO2-Emissionsmenge bis 2030 zugelassen ist, und bestimmen damit zugleich, wie-
viel vom CO2-Restbudget verbraucht werden darf. Sie sind damit Ursache der hier in
Betracht gezogenen Grundrechtsbeeinträchtigung und können auch in dieser Hin-
sicht die Verfassungsbeschwerdebefugnis begründen.


So legt § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 nach Jahren gestaffelt
die Gesamtmenge der bis 2030 zugelassenen Treibhausgasemissionen fest. Die
Jahresemissionsmengen in Anlage 2 sind auf die verschiedenen Treibhausgase be-
zogen, können aber in CO2-Mengen umgerechnet werden. Daraus lässt sich annä-
herungsweise ableiten, welcher Teil vom CO2-Restbudget bis 2030 aufgezehrt wird.
Die Angaben erlauben zwar keine vollständige Bestimmung des bis 2030 zugelasse-
nen Verzehrs. Zum einen sind sie insofern unvollständig, als für den Sektor Energie-
wirtschaft Angaben nur für drei von elf Jahren gemacht sind; § 4 Abs. 1 Satz 4 KSG
gibt freilich vor, dass die Emissionen im Energiesektor möglichst stetig sinken sollen.
Zum anderen sind in der Aufstellung Treibhausgasemissionen aus Landnutzung,
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft und die Deutschland zuzurechnenden
Emissionen des internationalen Luft- und Seeverkehrs nicht enthalten (vgl. BTDrucks
19/14337, S. 26 f.). Für eine letztlich ohnehin nur grob mögliche Einschätzung, wie-
viel vom Restbudget verbleibt, bietet dies jedoch eine ausreichende Grundlage.


Auch der mit den Verfassungsbeschwerden angegriffene § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG
bestimmt darüber mit, wieviel vom CO2-Restbudget verbraucht werden darf. Zwar
legt § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG nicht unmittelbar fest, welche Emissionsmenge bis zum
Zieljahr 2030 zugelassen ist, sondern regelt lediglich eine Minderungsquote von 55
% im Vergleich zum Jahr 1990. Damit ist nicht direkt bestimmt, welche Mengen bis
2030 in den einzelnen Jahren emittiert werden dürfen. Die Minderungsquote für ein
Zieljahr besitzt für sich genommen geringe Aussagekraft über die Gesamtmenge der
bis dahin emittierten Treibhausgase (SRU, Für eine entschlossene Umweltpolitik in
Deutschland und Europa, Umweltgutachten 2020, S. 42 Rn. 12). Der verbleibende
Spielraum ist jedoch gering. Denn § 3 Abs. 1 Satz 1 KSG regelt, dass die Treibhaus-
gasemissionen schrittweise gemindert werden müssen; danach ist (von jahresüber-
greifenden Verrechnungsmöglichkeiten abgesehen, § 4 Abs. 3 Satz 1 KSG) rechtlich
ausgeschlossen, dass die Emissionsmengen zwischenzeitlich noch einmal anstei-
gen. Es ist also eine kontinuierliche Minderung vorgegeben.
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cc) (1) Die Verfassungsbeschwerden sind insoweit hinreichend begründet worden
(§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG). Die Beschwerdeführenden haben ausführlich
dargelegt, dass nach den im Klimaschutzgesetz bis 2030 getroffenen Regelungen
das ihrer Ansicht nach verbleibende Restbudget übermäßig aufgezehrt werde und
daher anschließend außerordentliche Anstrengungen zur Reduktion von CO2-Emis-
sionen erforderlich würden. Im Verfahren 1 BvR 96/20 wird ausgeführt, die notwendi-
gen Einsparungs- und Anpassungsmaßnahmen stellten sich immer drastischer und
zunehmend alternativlos dar, je länger der deutsche Gesetzgeber damit warte, hin-
reichende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Angesichts der im Klimaschutzge-
setz bis 2030 geregelten, relativ überschaubaren Reduzierungen könne eine Über-
schreitung des verbleibenden CO2-Budgets dann nur noch durch eine „fast schon als
extrem“ zu bezeichnende „Vollbremsung“ der Emissionen verhindert werden. Im Ver-
fahren 1 BvR 288/20 machen die Beschwerdeführenden ein Recht auf die Wahrung
künftiger Entfaltungsfreiheit geltend und zielen damit ebenfalls ausdrücklich nicht al-
lein auf die Sicherung ökologischer Mindestbedingungen. Zur Gefahr künftiger Frei-
heitsbeeinträchtigung legen die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 2656/18
dar, mit der Verfehlung der Zielvorgaben für 2020 stehe fest, dass zukünftig weit ein-
schneidendere Maßnahmen mit wesentlich härteren Folgen für alle Betroffenen er-
griffen werden müssten, um die versäumten Minderungsbemühungen wieder aufzu-
holen und zugleich die immer größeren Minderungsverpflichtungen zu erfüllen.
Aufgrund der im Klimaschutzgesetz ihrer Ansicht nach unzureichend geregelten Kli-
maschutzziele müssten die Emissionsminderungsziele für den Zeitraum nach 2030
wesentlich ambitionierter sein und fielen die davon abgeleiteten Maßnahmen für die
Freiheit der Grundrechtsträger wesentlich einschneidender aus. Es liege auf der
Hand, dass die für die Minderung erforderlichen Maßnahmen weitreichende Auswir-
kungen auf den Freiheitsbereich der Grundrechtsträger hätten. Die Festlegung der
national zulässigen Gesamtemissionen berühre alle Lebensbereiche der Grund-
rechtsträger.


(2) Die Beschwerdeführenden stützen ihr Begehren im Schwerpunkt auf grund-
rechtliche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 GG, auf ein
„Recht auf menschenwürdige Zukunft“ und ein Grundrecht auf das „ökologische Exis-
tenzminimum“. Daraus ergibt sich ihrer Ansicht nach der Schutz gegen die als zu
großzügig angesehenen Emissionsregelungen in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1
Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2. Zwar wird lediglich im Verfahren 1 BvR
2656/18 die Belastung durch künftige Minderungsmaßnahmen ausdrücklich unter
dem Gesichtspunkt der Freiheitsrechte im Allgemeinen angesprochen. Innerhalb des
Streitgegenstandes prüft das Bundesverfassungsgericht jedoch alle insoweit in Be-
tracht zu ziehenden Grundrechte (vgl. BVerfGE 147, 364 <378 Rn. 36> m.w.N.; 148,
267 <278 Rn. 27>). Danach ist die Vereinbarkeit der angegriffenen Vorschriften mit
den Freiheitsrechten hier in allen Verfahren in die Prüfung einzubeziehen.


(3) Nicht ausreichend begründet ist insoweit allerdings die Verfassungsbeschwerde
der Beschwerdeführer zu 12) und 13) im Verfahren 1 BvR 2656/18. Dass sie durch
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Restriktionen CO2-wirksamen Verhaltens ähnlich umfassende Freiheitseinbußen er-
leiden könnten wie natürliche Personen, liegt nicht auf der Hand und ist nicht näher
dargelegt. Der abstrakte Verweis auf die Eigentums- und Berufsfreiheit juristischer
Personen ohne konkrete Darlegung, welche Freiheitsbeeinträchtigungen sie als Um-
weltvereinigungen erwarten müssten, reicht insoweit nicht aus.


b) Durch § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2
sind die Beschwerdeführenden gegenwärtig, selbst und unmittelbar in ihren Frei-
heitsrechten betroffen.


aa) Die beschriebene Gefahr künftiger Freiheitsbeschränkungen begründet gegen-
wärtig eine Grundrechtsbetroffenheit, weil diese Gefahr im aktuellen Recht angelegt
ist. Freiheitsausübungen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden
sind, sind nach 2030 gerade dadurch bedroht, dass § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1
Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 Treibhausgasemissionen bis 2030 in einem
möglicherweise zu hohen Umfang zulassen. Soweit damit das CO2-Restbudget auf-
gezehrt wird, ist dies unumkehrbar, weil CO2-Emissionen der Erdatmosphäre nach
heutigem Stand nicht in großem Umfang wieder entnommen werden können. Da ei-
ne damit heute möglicherweise unumkehrbar in Gang gesetzte Grundrechtsbeein-
trächtigung mit einer späteren Verfassungsbeschwerde gegen dann erfolgende Frei-
heitsbeschränkungen nicht mehr ohne Weiteres erfolgreich angegriffen werden
könnte, sind die Beschwerdeführenden jetzt schon beschwerdebefugt (vgl. dazu
BVerfGE 140, 42 <58 Rn. 59> m.w.N.; stRspr).


bb) Die Beschwerdeführenden sind in ihrer eigenen Freiheit betroffen. Sie können
die nach 2030 erforderlichen Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen selbst
noch erleben. Dass die Restriktionen praktisch jede dann in Deutschland lebende
Person betreffen werden, steht der eigenen Betroffenheit auch hier nicht entgegen
(oben Rn. 110).


Etwas anderes gilt für die in Bangladesch und in Nepal lebenden Beschwerdefüh-
renden im Verfahren 1 BvR 78/20. Diese sind insoweit nicht selbst betroffen. Eine
Verletzung in Freiheitsrechten, die daraus resultieren könnte, dass die Beschwerde-
führenden eines Tages sehr belastenden Klimaschutzmaßnahmen ausgesetzt wä-
ren, weil der deutsche Gesetzgeber Treibhausgasemissionen gegenwärtig in zu gro-
ßen Mengen zuließe und darum künftig in Deutschland umso schärfere Maßnahmen
ergreifen müsste, scheidet insoweit von vornherein aus. Die Beschwerdeführenden
leben in Bangladesch und Nepal und sind diesen Maßnahmen nicht unterworfen.


cc) Die anderen Beschwerdeführenden sind auch unmittelbar betroffen. Das ist der
Fall, wenn die Einwirkung auf die Rechtsstellung nicht erst vermittels eines weiteren
Akts bewirkt wird oder vom Ergehen eines solchen Akts abhängig ist (vgl. BVerfGE
140, 42 <58 Rn. 60>). Hier droht die eigentliche Grundrechtsbeeinträchtigung zwar
erst infolge zukünftiger Regelungen (oben Rn. 120). Weil sie jedoch im jetzigen
Recht unumkehrbar angelegt ist, ist die Unmittelbarkeit der Betroffenheit heute zu
bejahen.
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Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden steht nicht entgegen, dass § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 lediglich das Minde-
rungsziel und die Jahresemissionsmengen festlegen. Aus welchen CO2-relevanten
Entscheidungen und Vorgängen dieser bis 2030 insgesamt zugelassene Verbrauch
des CO2-Restbudgets im Einzelnen resultiert, ist dort nicht geregelt. Dass die Be-
schwerdeführenden die Effekte CO2-relevanter Maßnahmen und Vorgänge jeweils
einzeln ermitteln und dagegen jeweils einzeln vorgehen, ist indessen nicht erforder-
lich. Hier muss sich der Gesetzgeber vielmehr an seiner mit dem Klimaschutzgesetz
gewählten rahmenhaften Gesamtregelung festhalten lassen, zumal es gerade das
Ziel einer solchen Rahmenregelung war, Vorhersehbarkeit und insgesamt Verbind-
lichkeit herzustellen (vgl. BTDrucks 19/14337, S. 17).


5. Soweit der Beschwerdeführer zu 9) im Verfahren 1 BvR 2656/18 eine Verletzung
in der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG geltend macht, weil ihm
eine klima- und umweltschonende Lebensweise verwehrt werde, hat er dies nicht
hinreichend begründet (§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG).


6. Die Umweltverbände, die als Beschwerdeführer zu 12) und 13) im Verfahren 1
BvR 2656/18 auftreten, machen aufgrund von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 19
Abs. 3 und Art. 20a GG im Lichte des Art. 47 GRCh als „Anwälte der Natur“ geltend,
der Gesetzgeber habe keine geeigneten Maßnahmen zur Begrenzung des Klima-
wandels ergriffen und hierdurch verbindliche unionsrechtliche Vorgaben zum Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen missachtet. Eine solche Beschwerdebefugnis se-
hen das Grundgesetz und das Verfassungsprozessrecht für die Verfassungsbe-
schwerde jedoch nicht vor. Obwohl auf der Hand liegt, dass der in Art. 20a GG erteil-
te Umweltschutzauftrag des Grundgesetzes größere Wirkung entfalten könnte, wenn
seine Durchsetzung durch die Möglichkeit verfassungsgerichtlichen Individualrechts-
schutzes gestärkt wäre, hat der verfassungsändernde Gesetzgeber diese nicht ge-
schaffen (oben Rn. 112).


Eine andere Interpretation ist hier auch nicht wegen Art. 47 GRCh möglich oder ge-
boten. Es kann dahinstehen, wie weit die Bedeutung von Art. 47 GRCh im hier nicht
vollständig unionsrechtlich determinierten Bereich überhaupt reichen könnte. Dass
Umweltverbänden wegen des geltend gemachten Verstoßes gegen die Lastentei-
lungsentscheidung gerade die Möglichkeit eröffnet werden müsste, selbst Verfas-
sungsbeschwerde erheben zu können, ist jedenfalls nicht erkennbar. Davon abgese-
hen ist zweifelhaft, ob der in der Sache gerügte Verstoß gegen die
Lastenteilungsentscheidung überhaupt eingetreten ist. Deutschland könnte die Ver-
pflichtung, Treibhausgasemissionen in den dort geregelten Bereichen bis 2020 im
Vergleich zum Jahr 2005 um 14 % zu reduzieren, erfüllt haben. Zwar ging der Ge-
setzgeber bei der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes selbst davon aus, dass
diese Verpflichtung nicht eingehalten würde (vgl. BTDrucks 19/14337, S. 1 und 17).
Infolge der Corona-Pandemie sind die Treibhausgasemissionen Deutschlands im
Jahr 2020 jedoch erheblich zurückgegangen; sie lagen insgesamt um mehr als 40 %
unter den Emissionen des Referenzjahres 1990 (Agora Energiewende, Die Energie-
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wende im Corona-Jahr: Stand der Dinge 2020, 2021, S. 31). Damit dürfte das Ziel
Deutschlands für 2020, seine Treibhausgasemissionen bis dahin insgesamt um 40 %
gegenüber 1990 zu reduzieren, jedenfalls kurzzeitig erreicht sein.


III.


Die Verfassungsbeschwerden genügen den Anforderungen an die Rechts-weger-
schöpfung (§ 90 Abs. 2 BVerfGG), soweit sie sich gegen gesetzliche Regelungen
richten. Ein Rechtsweg unmittelbar gegen die angegriffenen gesetzlichen Bestim-
mungen existiert nicht. Soweit die Verfassungsbeschwerden darauf gerichtet sind,
der Bundesregierung Handlungen aufzugeben, sind sie nur zulässig, sofern die Bun-
desregierung als an der Gesetzgebung beteiligtes Organ angesprochen ist. Sollten
hingegen darüber hinaus eigenständige Handlungen der Bundesregierung verlangt
sein, wäre der Rechtsweg nicht erschöpft, weil insoweit grundsätzlich der Verwal-
tungsrechtsweg eröffnet ist (vgl. nur VG Berlin, Urteil vom 31. Oktober 2019 - 10 K
412.18 -, Rn. 46 ff.).


IV.


Soweit die Verfassungsbeschwerden gegen gesetzliche Regelungen gerichtet sind,
hätten die Beschwerdeführenden nicht aus Gründen der Subsidiarität der Verfas-
sungsbeschwerde im weiteren Sinne versuchen müssen, vor den Fach-gerichten
Rechtsschutz zu erlangen. Die Anforderungen dieses in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum
Ausdruck kommenden Grundsatzes beschränken sich zwar nicht darauf, nur die zur
Erreichung des unmittelbaren Prozessziels förmlich eröffneten Rechtsmittel zu er-
greifen, sondern verlangen, alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten
Grundrechtsverletzung abhelfen können. Damit soll erreicht werden, dass das Bun-
desverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage
weitreichende Entscheidungen treffen muss, sondern zunächst die für die Auslegung
und Anwendung des einfachen Rechts primär zuständigen Fachgerichte die Sach-
und Rechtslage vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts aufgearbeitet
haben (BVerfGE 150, 309 <326 Rn. 42>).


Für die Beschwerdeführenden besteht hier jedoch keine zumutbare fachgerichtliche
Rechtsschutzmöglichkeit. Eine gegen die angegriffenen Regelungen gerichtete Fest-
stellungsklage vor den Verwaltungsgerichten dürfte hier nicht eröffnet sein (vgl. dazu
BVerwGE 136, 54 <58 ff.>). Die Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes
ist im Übrigen auch dann nicht geboten, wenn von der vorherigen Durchführung ei-
nes Gerichtsverfahrens weder die Klärung von Tatsachen noch die Klärung von ein-
fachrechtlichen Fragen zu erwarten ist, auf die das Bundesverfassungsgericht bei der
Entscheidung der verfassungsrechtlichen Fragen angewiesen wäre, sondern deren
Beantwortung allein von der Auslegung und Anwendung der verfassungsrechtlichen
Maßstäbe abhängt (vgl. BVerfGE 88, 384 <400>; 91, 294 <306>; 98, 218 <244>;
143, 246 <322 Rn. 211>; 150, 309 <326 f. Rn. 44>; 155, 238 <267 Rn. 67>; stRspr).
Auch danach war eine Anrufung der Fachgerichte nicht erforderlich, weil hiervon kei-
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ne Vertiefung oder Verbreiterung des tatsächlichen und rechtlichen Materials zu er-
warten wäre. Insbesondere sind keine Fragen der Auslegung einfachen Rechts ent-
scheidungserheblich.


V.


Der unionsrechtliche Hintergrund des Klimaschutzgesetzes steht der Zulässigkeit
der Verfassungsbeschwerden nicht entgegen. Die angegriffenen Vorschriften sind
nicht vollständig unionsrechtlich determiniert. Zwar könnte das Klimaschutzgesetz
teilweise gleichwohl als Durchführung von Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1
Satz 1 GRCh anzusehen sein. Der Gesetzgeber ging davon aus, mit dem Klima-
schutzgesetz den Rahmen zur Umsetzung der Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland aus der Klimaschutzverordnung zu schaffen (vgl. BTDrucks 19/14337).
Dies schließt jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl.
BVerfGE 152, 152 <168 Rn. 39> m.w.N. - Recht auf Vergessen I) und des Europäi-
schen Gerichtshofs (vgl. EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, Åkerberg, C-617/10,
EU:C:2013:105, Rn. 29) eine Überprüfung am Maßstab des Grundgesetzes nicht
aus.


C.


Die Verfassungsbeschwerden haben teilweise Erfolg. Zwar kann nicht festgestellt
werden, dass der Gesetzgeber seine aus den Grundrechten folgenden Schutzpflich-
ten verletzt hat, die Beschwerdeführenden vor den Gefahren des Klimawandels zu
schützen (I und II). Ein Verstoß gegen Grundrechte liegt jedoch vor, weil es infolge
der Emissionsmengen, die das Klimaschutzgesetz für den aktuellen Zeitraum zu-
lässt, in späteren Zeiträumen zu hohen Emissionsminderungslasten kommen kann
(III); insoweit verletzen § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung
mit Anlage 2 die Beschwerdeführenden in den Verfahren 1 BvR 96/20 und 1 BvR
288/20 und die Beschwerdeführenden zu 1) bis 11) in dem Verfahren 1 BvR 2656/18
in ihren Grundrechten. Allerdings ist diese Gefährdung der Freiheitsrechte nicht be-
reits wegen einer Verletzung objektiven Verfassungsrechts verfassungswidrig; ein
Verstoß gegen Art. 20a GG kann im Ergebnis nicht festgestellt werden (III 2 a). Je-
doch fehlt es an den hier grundrechtlich zur Freiheitssicherung über Zeit und Gene-
rationen hinweg gebotenen Vorkehrungen zur Abmilderung der hohen Emissions-
minderungslasten, die der Gesetzgeber mit den angegriffenen Vorschriften auf
Zeiträume nach 2030 verschoben hat und die er dann wegen Art. 20a GG und wegen
des grundrechtlich gebotenen Schutzes vor klimawandelbedingten Schädigungen
(auch) den Beschwerdeführenden wird auferlegen müssen (III 2 b).


I.


Gegenüber den in Deutschland lebenden Beschwerdeführenden bestehen wegen
der Gefahren des Klimawandels Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und aus Art.
14 Abs. 1 GG (siehe zu den in Bangladesch und in Nepal lebenden Beschwerdefüh-
renden unten Rn. 173 ff.). Dass diese Schutzpflichten verletzt sind, kann jedoch nicht
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festgestellt werden.


1. a) Der Staat ist durch das Grundrecht auf den Schutz von Leben und Gesundheit
in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zum Schutz vor den Gefahren des Klimawandels verpflich-
tet. Er muss dem erheblichen Gefahrenpotenzial des Klimawandels durch Maßnah-
men begegnen, die in internationaler Einbindung dazu beitragen, die menschenge-
machte Erwärmung der Erde anzuhalten und den daraus resultierenden Klimawandel
zu begrenzen. Ergänzend sind positive Schutzmaßnahmen (sogenannte Anpas-
sungsmaßnahmen) erforderlich, die die Folgen des Klimawandels lindern.


aa) Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG enthält eine allgemeine staatliche Schutzpflicht für das
Leben und die körperliche Unversehrtheit. Das Grundrecht schützt nicht nur als sub-
jektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe. Es schließt auch die staatliche Pflicht
ein, sich schützend und fördernd vor die Rechtsgüter Leben und körperliche Unver-
sehrtheit zu stellen und sie vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu be-
wahren (vgl. BVerfGE 142, 313 <337 Rn. 69> m.w.N.; stRspr). Die aus der objektiven
Funktion des Grundrechts abgeleiteten Schutzpflichten sind grundsätzlich Teil der
subjektiven Grundrechtsberechtigung. Werden Schutzpflichten verletzt, so liegt darin
zugleich eine Verletzung des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, gegen die
sich Betroffene mit Hilfe der Verfassungsbeschwerde zur Wehr setzen können (vgl.
BVerfGE 77, 170 <214>; stRspr).


Die Schutzpflicht des Staates aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG greift nicht erst dann ein,
wenn Verletzungen bereits eingetreten sind, sondern ist auch in die Zukunft gerichtet
(vgl. BVerfGE 49, 89 <140 ff.>; 53, 30 <57>; 56, 54 <78>; 121, 317 <356>). Die
Pflicht zum Schutz vor Lebens- und Gesundheitsgefahren kann eine Schutzverpflich-
tung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen (vgl. H. Hofmann, ZRP
1986, 87 <88>; Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge, 2005, S. 116
ff. m.w.N.; Kleiber, Der grundrechtliche Schutz künftiger Generationen, 2014, S. 283
ff.; Murswiek/Rixen, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 2 Rn. 202). Das gilt erst recht,
wenn unumkehrbare Entwicklungen in Rede stehen. Diese intergenerationelle
Schutzverpflichtung ist allerdings allein objektivrechtlicher Natur, weil künftige Gene-
rationen weder in ihrer Gesamtheit noch als Summe der einzelnen erst künftig leben-
den Menschen aktuell grundrechtsfähig sind (oben Rn. 109; vgl. Calliess, Rechts-
staat und Umweltstaat, 2001, S. 119 f.; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht,
93. EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 95).


bb) Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen und insbesondere vor Schä-
digungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich von
wem und durch welche Umstände sie drohen (vgl. BVerfGE 49, 89 <140 f.>; stRspr;
Sparwasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, 5. Aufl. 2003, S. 51 f.). Nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben sich auch
aus der Europäischen Menschenrechtskonvention positive Verpflichtungen des Staa-
tes zum Schutz vor lebens- und gesundheitsgefährdenden Umweltbeeinträchtigun-
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gen (vgl. zu Art. 2 EMRK etwa EGMR, Öneryildiz v. Turkey, Urteil vom 30. November
2004, Nr. 48939/99, Rn. 89 ff.; EGMR, Budayeva and Others v. Russia, Urteil vom
20. März 2008, Nr. 15339/02 u.a., Rn. 128 ff.; zu Art. 8 EMRK etwa EGMR, Cordella
et Autres c. Italie, Urteil vom 24. Januar 2019, Nr. 54414/13 und 54264/15, Rn. 157
ff. m.w.N.; vgl. dazu Vöneky/Beck, in: Proelß <Hrsg.>, Internationales Umweltrecht,
2017, 133 <146 ff.>; Hänni, EuGRZ 2019, 1 <7 ff.> m.w.N.; Groß, in: Kahl/Weller
<Hrsg.>, Climate Change Litigation, 2021, 81 <85 ff.> m.w.N.). Daraus folgt jedoch,
soweit erkennbar, kein weitergehender als der nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gebote-
ne Schutz.


Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch
die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu
schützen (vgl. auch VG Berlin, Urteil vom 31. Oktober 2019 - 10 K 412.18 - Rn. 70;
Groß, EurUP 2019, 353 <361>; Bickenbach, JZ 2020, 168 <170 f.>; Meyer, NJW
2020, 894 <897>; Buser, DVBl 2020, 1389 <1390>; Spieth/Hellermann, NVwZ 2020,
1405 <1406 f.>; Stürmlinger, EurUP 2020, 169 <176>; Kahl, JURA 2021, 117
<126>). Angesichts der großen Gefahren, die ein immer weiter voranschreitender Kli-
mawandel auch für die durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Rechtsgüter etwa
durch Hitzewellen, Überschwemmungen oder Wirbelstürme mit sich bringen kann
(oben Rn. 22 ff.), ist der Staat hierzu sowohl den heute lebenden Menschen als auch
objektivrechtlich im Hinblick auf künftige Generationen verpflichtet.


Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichtet einerseits zum Schutz durch Maßnahmen, die
dazu beitragen, die anthropogene Erderwärmung und den damit verbundenen Klima-
wandel zu begrenzen (vgl. auch Art. 2 Abs. 1 lit. a PA). Dass der deutsche Staat die-
sen Klimawandel wegen der globalen Wirkung und des globalen Charakters seiner
Ursachen nicht allein, sondern nur in internationaler Einbindung anhalten kann, steht
der Annahme der grundrechtlichen Schutzpflicht nicht prinzipiell entgegen (vgl. Groß,
NVwZ 2020, 337 <340 f.>; Meyer, NJW 2020, 894 <899>; Kahl, JURA 2021, 117
<127 f.>). Die globale Dimension hat allerdings für den Inhalt der auf den Klimawan-
del bezogenen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Bedeutung. So muss der
Staat eine Lösung des Klimaschutzproblems auch auf internationaler Ebene suchen.
Soweit die Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gegen Gefahren des Klimawan-
dels gerichtet ist, verlangt sie ein international ausgerichtetes Handeln zum globalen
Schutz des Klimas und verpflichtet, im Rahmen internationaler Abstimmung (zum
Beispiel durch Verhandlungen, in Verträgen oder in Organisationen) auf Klimaschutz-
aktivitäten hinzuwirken, in die eingebettet dann nationale Maßnahmen ihren Beitrag
zum Stopp des Klimawandels leisten (näher unten Rn. 200 f. zu Art. 20a GG).


Andererseits verpflichtet Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG den Staat auch, soweit der Klima-
wandel nicht aufgehalten werden kann oder bereits eingetreten ist, den Gefahren
durch positive Schutzmaßnahmen (sogenannte Anpassungsmaßnahmen, näher un-
ten Rn. 164) zu begegnen. Diese sind ergänzend erforderlich, um die Gefahren
durch die tatsächlich eintretenden Folgen des Klimawandels auf ein verfassungs-
rechtlich hinnehmbares Maß zu begrenzen (vgl. auch Art. 2 Abs. 1 lit. b PA).
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b) Dass die grundrechtliche Schutzpflicht durch die von den Beschwerdeführenden
als unzureichend beanstandeten Regelungen verletzt ist, lässt sich derzeit nicht fest-
stellen.


aa) Ob ausreichende Maßnahmen getroffen sind, um grundrechtliche Schutzpflich-
ten zu erfüllen, ist verfassungsgerichtlich nur begrenzt überprüfbar (vgl. BVerfGE 77,
170 <214 f.>; 79, 174 <202>; stRspr). Die aus den Grundrechten folgenden subjekti-
ven Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe einerseits und die sich aus der objekti-
ven Bedeutung der Grundrechte ergebenden Schutzpflichten andererseits unter-
scheiden sich insofern grundlegend voneinander, als das Abwehrrecht in Zielsetzung
und Inhalt ein bestimmtes staatliches Verhalten verbietet, während die Schutzpflicht
grundsätzlich unbestimmt ist. Die Entscheidung, in welcher Weise Gefahren entge-
gengewirkt werden soll, die Aufstellung eines Schutzkonzepts und dessen normative
Umsetzung sind Sache des Gesetzgebers, dem grundsätzlich auch dann ein Ein-
schätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt, wenn er dem Grunde
nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines Rechtsguts zu ergreifen (vgl.
BVerfGE 96, 56 <64>; 121, 317 <356>; 133, 59 <76 Rn. 45>; 142, 313 <337 Rn. 70>;
stRspr). Damit liegt, wenn eine Schutzpflicht dem Grunde nach besteht, die Frage
der Wirksamkeit staatlicher Schutzmaßnahmen allerdings nicht außerhalb verfas-
sungsgerichtlicher Kontrolle. Das Bundesverfassungsgericht stellt die Verletzung ei-
ner Schutzpflicht dann fest, wenn Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht ge-
troffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich
ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder
wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (vgl. BVerfGE 142, 313 <337
f. Rn. 70> m.w.N.; stRspr).


bb) Dies ist hier im Ergebnis nicht der Fall.


(1) Der deutsche Gesetzgeber hat Schutzvorkehrungen getroffen, die auch nicht of-
fensichtlich ungeeignet sind. Der Gesetzgeber hat nicht zuletzt mit den hier angegrif-
fenen Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes Anstrengungen unternommen, zur
Begrenzung des Klimawandels beizutragen. Die getroffenen Regelungen sind nicht
offensichtlich ungeeignet, die Schutzgüter des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu schützen.


Ungeeignet wäre allerdings ein Schutzkonzept, das zwar auf eine Reduktion der
Treibhausgasemissionen gerichtet wäre, ohne dabei aber das Ziel der Klimaneutrali-
tät (vgl. § 2 Nr. 9 KSG) zu verfolgen. Erst wenn Treibhausgasemissionen auf ein kli-
maneutrales Niveau beschränkt werden, kann die Erderwärmung aufgehalten wer-
den (oben Rn. 32). Dem verschließt sich das Klimaschutzgesetz jedoch nicht. Das
Bekenntnis, Treibhausgasneutralität bis 2050 zu verfolgen, ist seine Grundlage (§ 1
Satz 3 KSG); die für das Zieljahr 2030 vorgegebene Minderungsquote von mindes-
tens 55 % im Vergleich zum Jahr 1990 (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KSG) ist erkennbar ein
bloßes Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität.


Allerdings wären das auf ein bestimmtes Zieljahr ausgerichtete Neutralitätsziel wie
auch das in § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG formulierte Minderungsziel für sich genommen
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nicht geeignet, eine bestimmte Temperaturschwelle zu wahren. Denn damit wäre
nicht festgelegt, wieviel Treibhausgas in der Zwischenzeit emittiert werden darf (oben
Rn. 125). Erderwärmung und Klimawandel hängen in ihrem Ausmaß aber vom Ge-
samtvolumen des in der Erdatmosphäre verbleibenden Treibhausgases ab. Das Kli-
maschutzgesetz regelt indessen mehr als eine auf ein bestimmtes Zieljahr ausge-
richtete Minderungsquote und Klimaneutralitätsmaß-gabe. § 3 Abs. 1 Satz 1 KSG
bestimmt, dass die Treibhausgasemissionen schrittweise gemindert werden müssen.
Die Maßgabe kontinuierlicher Minderung ist nicht etwa bis zu einem bestimmten Ziel-
jahr beschränkt, sondern gilt so lange, bis Treibhausgasneutralität erreicht ist. Zu-
dem beziffert und begrenzt § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 in
exakten, wenn auch nicht sämtliche Treibhausgasemissionen erfassenden Zahlen,
die bis 2030 in Deutschland zulässige Emissionsmenge. Die Jahresemissionsmen-
gen für Zeiträume ab 2031 werden zwar erst später fortgeschrieben (§ 4 Abs. 1 Satz
5, Abs. 6 KSG), müssen aber nach § 3 Abs. 1 Satz 1 KSG ebenfalls weiter sinken.
Diese Regelungstechnik ist prinzipiell geeignet, eine bestimmte Temperaturschwelle
zu wahren und entsprechend vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen.


(2) Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der durch den Gesetzgeber vorge-
sehene Schutz völlig unzulänglich wäre, das durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gebotene
Schutzziel zu erreichen. Völlig unzulänglich wäre es, dem Klimawandel freien Lauf
zu lassen und den grundrechtlichen Schutzauftrag allein durch Anpassungsmaßnah-
men (oben Rn. 34) umzusetzen (vgl. Rechtbank Den Haag, Urteil vom 24. Juni 2015,
C/09/456689 / HA ZA 13-1396, Rn. 4.75.; Hoge Raad der Niederlande, Urteil vom
20. Dezember 2019, 19/00135, Rn. 7.5.2). Allein durch Anpassungsmaßnahmen lie-
ßen sich Lebens- und Gesundheitsgefahren auch in Deutschland nicht dauerhaft hin-
reichend begrenzen (vgl. Groß, NVwZ 2020, 337 <341>; Kahl, JURA 2021, 117
<128>). Der Gesetzgeber muss Leben und Gesundheit also insbesondere durch Bei-
träge zur Bekämpfung des Klimawandels schützen. Dies tut er mit dem Klimaschutz-
gesetz und in anderen Gesetzen, durch die der Ausstoß von Treibhausgasemissio-
nen beschränkt wird.


(3) Im Ergebnis lässt sich auch nicht feststellen, dass die angegriffenen Regelungen
erheblich hinter dem durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gebotenen Schutz von Leben und
Gesundheit zurückblieben. Die Beschwerdeführenden halten allerdings schon das
Klimaschutzziel des Pariser Übereinkommens, das in § 1 Satz 3 KSG auch dem Kli-
maschutzgesetz zugrunde gelegt ist, für unzureichend (a). Zudem sind sie der An-
sicht, dass die im Klimaschutzgesetz geregelten Reduktionsmaßgaben nicht einmal
geeignet seien, dieses Ziel einzuhalten (b), und beanstanden, dass die konkret er-
griffenen Klimaschutzmaßnahmen selbst zur Erfüllung der im Klimaschutzgesetz ge-
regelten Reduktionsmaßgaben nicht ausreichten (c).


(a) Nach § 1 Satz 3 KSG liegt dem Klimaschutzgesetz die Verpflichtung nach dem
Pariser Übereinkommen zugrunde, den Anstieg der globalen Durchschnittstempera-
tur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen
Niveau zu begrenzen („Paris-Ziel“). Die Beschwerdeführenden machen indessen gel-
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tend, dass die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht nur erfüllt werden
könne, wenn das Ziel verfolgt werde, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 °C zu be-
grenzen. Dass eine durchschnittliche Erderwärmung um mehr als 1,5 °C erhebliche
Klimafolgen hätte, entspricht verbreiteter Einschätzung (vgl. nur BMU, Klimaschutz in
Zahlen, Ausgabe 2019, S. 10). Diese ist insbesondere auf den IPCC-Sonderbericht
über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C von 2018 gestützt (IPCC, Spe-
cial Report, Global Warming of 1.5 °C, 2018; siehe auch IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C
Globale Erwärmung, Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, 2018).


Zwar findet sich in dem Sonderbericht nicht die Aussage, die Erwärmung müsse auf
1,5 °C begrenzt werden. Tatsächlich könnte eine solche Feststellung gar nicht als
naturwissenschaftliche Aussage getroffen werden, weil die Entscheidung, welche Kli-
maerwärmung hingenommen werden soll und darf, normativer Art ist und eine Wer-
tung verlangt. Der Sonderbericht enthält vielmehr einen Vergleich der Folgen eines
Erderwärmungsszenarios um 1,5 °C und eines Erwärmungsszenarios um 2 °C. Zu-
sammenfassend stellt der Bericht fest, dass die klimabedingten Risiken für natürliche
und menschliche Systeme bei einer Erwärmung um 1,5 °C geringer sind als bei einer
Erwärmung um 2 °C (IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusammen-
fassung für politische Entscheidungsträger, 2018, zusammenfassend S. 9, A.3). Die-
ser Vergleich belegt nicht die absolute Notwendigkeit, die Erderwärmung bei 1,5 °C
anzuhalten.


Das 1,5 °C-Höchstziel ist jedoch vor allem deshalb in das Zentrum der Aufmerk-
samkeit gelangt, weil der Sonderbericht des IPCC auch erkennen lässt, dass mit die-
ser Begrenzung die Wahrscheinlichkeit erkennbar verringert wird, dass sogenannte
Kipppunkte überschritten werden (vgl. dazu auch Hoge Raad der Niederlande, Urteil
vom 20. Dezember 2019, 19/00135, Rn. 4.2, 4.4; Irischer Supreme Court, Urteil vom
31. Juli 2020, 205/19, Ziffer 3.7). Die Überschreitung von Kipppunkten ginge in ihren
negativen Folgewirkungen für Menschen und Umwelt tatsächlich über die direkten
Effekte des Temperaturanstiegs hinaus. Größere Subsysteme der Umwelt könnten
sich hierdurch qualitativ verändern (oben Rn. 21). Insoweit hat der IPCC seine Risi-
koeinschätzung im Sonderbericht von 2018 verschärft. Wurde vor einigen Jahren im
5. Sachstandsbericht des IPCC das Risiko, Kipppunkte zu erreichen, bei einer Tem-
peraturerhöhung von 1,6 °C noch als moderat und bei 4 °C als hoch eingeschätzt,
geht der IPCC nunmehr bei einer globalen Erwärmung von 1 °C von einem modera-
ten und bei 2,5 °C von einem hohen Risiko aus (IPCC, Special Report, Global War-
ming of 1.5 °C, 2018, Chapter 3, S. 257 f., 3.5.2.5 <mittleres Vertrauen>). Der IPCC
bezieht etwa eine potenzielle zusätzliche Freisetzung von CO2 durch künftiges Tau-
en von Permafrost ein (IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale Erwärmung, Zusam-
menfassung für politische Entscheidungsträger, 2018, S. 11, C.1.3). Vor allem die In-
stabilität mariner Eisschilde in der Antarktis und irreversible Verluste des Grönland-
Eisschildes könnten einen Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter über
einen Zeitraum von hunderten bis tausenden von Jahren zur Folge haben. Dies
könnte bei einer globalen Erwärmung von ungefähr 1,5 °C bis 2 °C ausgelöst werden
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(IPCC, a.a.O., S. 11, B.2.2 <mittleres Vertrauen>). Angesichts dieser Feststellungen
würde eine Begrenzung der Erderwärmung bei 1,5 °C eine gewisse Sicherheitsmar-
ge schaffen (vgl. Calliess, ZUR 2019, 385 ff.; Winter, ZUR 2019, 259 <264>; Meyer,
NJW 2020, 894 <897 f.>).


Wenn der Gesetzgeber dem nationalen Klimaschutzrecht gleichwohl die Verständi-
gung der Vertragsstaaten des Pariser Übereinkommens zugrunde gelegt hat, die
Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C zu begrenzen, mag dies
danach politisch als zu wenig ambitioniert beurteilt werden. Angesichts der erhebli-
chen Unsicherheit, die der IPCC selbst durch die Angabe von Spannbreiten und Un-
gewissheiten dokumentiert hat, bleibt dem Gesetzgeber bei der Erfüllung seiner
grundrechtlichen Schutzpflicht derzeit jedoch ein erheblicher Entscheidungsspiel-
raum (vgl. BVerfGE 49, 89 <131>; 83, 130 <141 f.>), zumal er die Erfordernisse des
Gesundheitsschutzes auch mit entgegenstehenden Belangen in Einklang zu bringen
hat (vgl. BVerfGE 88, 203 <254>).


Anders als die Beschwerdeführenden meinen, kann aktuell nicht festgestellt wer-
den, dass der Gesetzgeber diesen Spielraum mit der Zugrundelegung des Paris-
Ziels überschritten hat. Die Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten lässt sich
nicht unmittelbar aus normativen Annahmen und Feststellungen zum Klimaschutz
ableiten. Klimaschutz und der Schutz der in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG genannten
Rechtsgüter menschlichen Lebens und körperlicher Unversehrtheit weisen zwar eine
große Schnittmenge auf, sind aber nicht deckungsgleich; so können zur Bewahrung
eines umwelt-, tier- und menschenfreundlichen Klimas Maßnahmen geboten sein,
derer es allein um des Schutzes von Leben und Gesundheit der Menschen willen
nicht bedürfte, und umgekehrt. Es ist eben nicht von vornherein auszuschließen,
dass eine Temperaturschwelle von 1,5 °C zwar zur Begrenzung des Klimawandels
angeraten erscheint, zum Schutz menschlichen Lebens und menschlicher Gesund-
heit aber doch schon das vom deutschen Gesetzgeber übernommene Paris-Ziel aus-
reicht, den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C zu
begrenzen.


Unterschiede zwischen Klimaschutz- und Gesundheitsschutzerfordernissen können
sich auch deshalb ergeben, weil sich die Gefahren des Klimawandels für Leben und
Gesundheit der Menschen zu einem Teil durch Anpassungsmaßnahmen lindern las-
sen. Während der Klimawandel als solcher nicht durch Anpassungsmaßnahmen ver-
hindert werden kann und insoweit alle Anstrengungen auf die Begrenzung der Erder-
wärmung zu richten sind, ist bei den Gefahren für Leben und Gesundheit prinzipiell
ein ergänzender Schutz durch Anpassungsmaßnahmen möglich. Die deutsche An-
passungsstrategie beschreibt zahlreiche Maßnahmen unterschiedlichster Art, durch
welche Auswirkungen des Klimawandels aufgefangen und schwere Folgen vermie-
den werden könnten (siehe dazu insbesondere Bundesregierung, Deutsche Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel, 2008; UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deut-
schen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2019; Bundesregierung, Zweiter
Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2020).
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So sollen etwa geeignete Architektur sowie Stadt- und Landschaftsplanung dazu
beitragen, eine klimatisch bedingte Aufheizung der Städte zu lindern, und in Bal-
lungszentren soll die Frischluftzufuhr über Frischluftkorridore erfolgen, zum Beispiel
durch unverbaute Frischluftschneisen und extensive Grünanlagen als „Kälteinseln“
(Bundesregierung, Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2008, S. 19;
UBA, a.a.O., S. 160 f.); gegen das zunehmende Hochwasserrisiko soll in Flussgebie-
ten der Schutz durch passive Sicherungsmaßnahmen, vor allem durch Freihaltung
von Bebauung, wie auch durch aktive Abflussregulierung verstärkt werden; die In-
anspruchnahme von Freiflächen für Siedlung und Infrastruktur soll reduziert (UBA,
a.a.O., S. 229) und auf Rückbau und Entsiegelung sowie Renaturierung und Auf-
forstung geeigneter Flächen soll hingewirkt werden (Bundesregierung, Deutsche An-
passungsstrategie an den Klimawandel, 2008, S. 43). Schadensreiche Überschwem-
mungen im Zusammenhang mit Starkregenereignissen könnten durch einen Einbau
von Rückstauklappen oder durch den Umbau der Kanalisation verringert werden
(Bundesregierung, a.a.O., S. 23). So nimmt der Fortschrittsbericht der Bundesregie-
rung im Ergebnis für die menschliche Gesundheit in Deutschland an, dass mit einer
mittleren bis teilweise hohen Vulnerabilität in naher Zukunft eine mittlere bis hohe An-
passungskapazität einhergehe (Bundesregierung, Fortschrittsbericht zur Deutschen
Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2015, S. 55).


Wenn Regierung und Gesetzgeber danach davon ausgehen, dass bei einer Be-
grenzung des Anstiegs der Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und mög-
lichst 1,5 °C (§ 1 Satz 3 KSG) die Folgen des Klimawandels in Deutschland durch
Anpassungsmaßnahmen so weit gelindert werden könnten, dass das durch Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG gebotene Schutzniveau gewahrt wird, überschreiten sie jedenfalls
gegenwärtig nicht ihren durch die grundrechtliche Schutzpflicht belassenen Entschei-
dungsspielraum.


(b) Die Beschwerdeführenden beanstanden zudem, die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und in
§ 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 bis zum Jahr 2030 konkret gere-
gelten Reduktionsvorgaben reichten schon nicht aus, um das aus ihrer Sicht unzu-
längliche, in § 1 Satz 3 KSG genannte Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf deut-
lich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen. Tatsächlich gibt es
Anhaltspunkte dafür, dass nach dem im Klimaschutzgesetz bis 2030 geregelten Re-
duktionspfad eine Gesamtreduktion nicht mehr leistbar wäre, die einem deutschen
Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C entsprechen könnte, und dass
etwa die einem 1,75 °C-Ziel entsprechende Gesamtreduktion überhaupt nur dann
noch gelingen könnte, wenn nach 2030 außerordentlich belastende Reduktionsan-
strengungen unternommen würden (näher unten Rn. 231 ff.). Die Einhaltung des ei-
nem 2 °C-Ziel entsprechenden Reduktionsbeitrags erschiene hingegen eher mög-
lich. Das genügte allerdings nicht dem in § 1 Satz 3 KSG genannten Paris-Ziel von
„deutlich unter 2 °C“. Die Genese der in § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG bestimmten Minde-
rungsquote deutet darauf hin, dass dieser Wert ursprünglich mit einer 2 °C-Zielset-
zung verbunden war. Die Minderungsquote von 55 % hat die Bundesregierung be-
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reits 2010 als das im Jahr 2030 zu erreichende Zwischenziel des bis 2050 reichen-
den Minderungspfads ausgewiesen (BMU/BMWi, Energiekonzept 2010 für eine um-
weltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 2010, S. 5). Zu
diesem Zeitpunkt strebte sie aber wohl lediglich an, eine durchschnittliche globale
Erwärmung um mehr als 2 °C zu verhindern (BMU, Aktionsprogramm Klimaschutz
2020, 2014, S. 7).


Der in § 3 Abs. 1 Satz 2 und in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2
bis zum Jahr 2030 geregelte Emissionsreduktionspfad wirft insofern die Frage nach
der Vereinbarkeit mit dem verfassungsrechtlichen Klimaschutzgebot (Art. 20a GG)
auf (unten Rn. 196 ff., 230 ff.). Auch ist die dann ab 2031 zu erbringende, möglicher-
weise sehr hohe Reduktionslast verfassungsrechtlich nicht ohne Weiteres zu recht-
fertigen (unten Rn. 243 ff.). Hinsichtlich der an dieser Stelle allein relevanten Schutz-
güter des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG lässt sich derzeit hingegen nicht feststellen, dass
der Staat mit dem bis 2030 geregelten, möglicherweise noch an einem 2 °C-Ziel aus-
gerichteten Reduktionspfad seine Schutzpflicht verletzt hat. Dass die Gesundheits-
folgen einer Erderwärmung um 2 °C und des entsprechenden Klimawandels in
Deutschland nicht durch ergänzende Anpassungsmaßnahmen verfassungsrechtlich
hinreichend gelindert werden könnten, ist nicht zu erkennen (oben Rn. 163 ff.). Zwar
könnte dem Gesundheitsschutzgebot durch Anpassungsmaßnahmen kaum Genüge
getan werden, wenn der Gesetzgeber dem Klimawandel freien Lauf ließe (oben
Rn. 157); das ist aber nicht der Fall. Solange der Gesetzgeber das in § 1 Satz 3 KSG
gesetzte Ziel nicht aufgibt, zur Einhaltung des dort zugrunde gelegten Paris-Ziels in
absehbarer Zeit Klimaneutralität zu erreichen, und er den dazu in § 3 Abs. 1 und in §
4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 eingeschlagenen Reduktionspfad
mit immer weiter steigenden Minderungsquoten (vgl. § 3 Abs. 3 Satz 2 KSG) und mit
jährlich weiter absinkenden Emissionsmengen (vgl. § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG) fortsetzt,
ist aus heutiger Sicht nicht erkennbar, dass ein verfassungsrechtlich hinreichender
Gesundheitsschutz nicht jedenfalls durch ergänzende Anpassungsmaßnahmen
möglich wäre.


Darum lässt sich derzeit nicht feststellen, dass der Spielraum des Gesetzgebers zur
Erfüllung seiner Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG durch den in § 3 Abs. 1
Satz 2 und in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 bis zum Jahr 2030
konkret geregelten Emissionsreduktionspfad überschritten ist. Über die Vereinbarkeit
dieses Reduktionspfads mit dem Klimaschutzgebot (Art. 20a GG) und den weiteren
Freiheitsrechten ist damit freilich noch nicht entschieden (unten Rn. 196 ff. und
Rn. 243 ff.).


(c) Schließlich machen die Beschwerdeführenden geltend, dass die in Deutschland
konkret ergriffenen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht
einmal ausreichen, um den in § 3 Abs. 1 Satz 2 und in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in
Verbindung mit Anlage 2 bis zum Jahr 2030 vorgegebenen, aus ihrer Sicht ohnehin
unzulänglichen Reduktionspfad einzuhalten. Darauf deuten auch wissenschaftliche
Studien hin. Eine vom Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Studie des Öko-Insti-
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tuts gelangt zu dem Ergebnis, dass die Maßnahmen des aktuellen Klimaschutz-
programms bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 1990 lediglich eine Minderung
von 51 % herbeiführten (UBA, Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutz-
programms 2030, 2020, S. 22). Eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und En-
ergie in Auftrag gegebene Studie geht von einer Minderung um 52,2 % gegenüber
1990 aus (Prognos, Energiewirtschaftliche Projektionen und Folgenabschätzungen
2030/2050, 2020, S. 68). Beides genügte dem in § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG vorgegebe-
nen Ziel einer Minderung um 55 % nicht vollständig.


Insofern steht der Feststellung einer Verletzung der Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG jedoch bereits entgegen, dass das konkrete nationale Klimaschutzinstru-
mentarium noch so fortentwickelt werden kann, dass das für 2030 geregelte Minde-
rungsziel eingehalten wird. Reduktionsdefizite könnten innerhalb dieses Zeitraums
noch kompensiert werden. § 4 Abs. 3 Satz 1 KSG sieht eine Nachholungspflicht be-
reits vor. Angesichts der in den Studien prognostizierten Verfehlung erscheint das
nicht von vornherein unrealistisch. Im Übrigen gilt auch insofern, dass sich die Anfor-
derungen des grundrechtlich gebotenen Gesundheitsschutzes nicht ohne Weiteres
mit denen des verfassungsrechtlichen Klimaschutzgebots aus Art. 20a GG oder mit
den einfachrechtlichen Klimaschutzvorgaben decken.


2. a) Auch das Grundrecht auf Eigentum in Art. 14 Abs. 1 GG umfasst eine staatli-
che Schutzpflicht (vgl. BVerfGE 114, 1 <56>). Da infolge des Klimawandels auch in
Deutschland Eigentum, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Flächen und Immo-
bilien, auf unterschiedliche Weise Schaden nehmen können, schließt Art. 14 Abs. 1
GG eine Schutzpflicht des Staates hinsichtlich der Eigentumsgefahren des Klima-
wandels ein. Von eigenem Gewicht ist dabei, dass bei einem ungehinderten Klima-
wandel auch in Deutschland etwa infolge von Überschwemmungen und des anstei-
genden Meeresspiegels Häuser oder sogar ganze Siedlungsgebiete unbewohnbar
werden könnten (oben Rn. 25). Mit dem Eigentum gingen so zugleich feste soziale
Bindungen im örtlichen Umfeld verloren. Eine solche Verwurzelung zu berücksichti-
gen, gebietet Art. 14 Abs. 1 GG, der auch einen gewissen Schutz des zur „Heimat“
gewachsenen sozialen Umfelds gewährleistet (vgl. BVerfGE 134, 242 <331 f. Rn.
270>).


b) Es lässt sich jedoch derzeit nicht feststellen, dass die grundrechtliche Schutz-
pflicht durch die von den Beschwerdeführenden beanstandeten Regelungen verletzt
ist. Auch insoweit liegt angesichts des Spielraums des Gesetzgebers bei der Erfül-
lung grundrechtlicher Schutzpflichten ein Verfassungsverstoß erst dann vor, wenn
Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen, die getroffenen Regelun-
gen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich wären, das
gebotene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zu-
rückblieben (vgl. BVerfGE 142, 313 <337 f. Rn. 70> m.w.N.; stRspr). Weiten Spiel-
raum hat der Gesetzgeber insbesondere dabei, wie er die Belange der durch den Kli-
mawandel gefährdeten Eigentümer und die einem strengeren Klimaschutz
entgegenstehenden Belange zu einem angemessenen Ausgleich bringt. Es ist der-
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zeit nicht erkennbar, dass dieser durch die angegriffenen Regelungen überschritten
ist. Der Gesetzgeber lässt CO2-Emissionen nicht freien Lauf, sondern hat in § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 einen Redukti-
onspfad angelegt, der mit weiter sinkenden Jahresemissionsmengen fortgeführt wer-
den soll (§ 4 Abs. 1 Satz 5 KSG). Die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und in § 4 Abs. 1 Satz
3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 bis 2030 festgelegten Reduktionsvorgaben dürf-
ten zwar aus der ursprünglichen, im Vergleich zu § 1 Satz 3 KSG großzügigeren
Zielsetzung hervorgegangen sein, die Erderwärmung auf 2 °C zu begrenzen (oben
Rn. 166). Derzeit ist jedoch nicht absehbar, dass in Deutschland belegenes Eigen-
tum mit dieser Zielsetzung so sehr gefährdet würde, dass dies nicht durch Schutz-
maßnahmen in verfassungsrechtlich vertretbaren Maßen gehalten werden könnte.


II.


Die Verletzung einer grundrechtlichen Schutzpflicht gegenüber den in Bangladesch
und in Nepal lebenden Beschwerdeführenden kann im Ergebnis nicht festgestellt
werden.


1. Es erscheint prinzipiell denkbar, bedarf hier aber letztlich keiner Entscheidung,
dass grundrechtliche Schutzpflichten den Staat auch gegenüber den in Bangladesch
und in Nepal lebenden Beschwerdeführenden verpflichten, gegen Beeinträchtigun-
gen durch den globalen Klimawandel vorzugehen. Die Beschwerdeführenden sind in
ihrer Heimat den Folgen der durch weltweite Treibhausgasemissionen verursachten
Erderwärmung in besonderem Maße ausgesetzt. Die weitere Erderwärmung ist we-
gen der globalen Wirkung von Treibhausgasen nur durch Klimaschutzanstrengungen
aller Staaten anzuhalten. Es müssen dafür auch in Deutschland die Emissionen von
Treibhausgasen auf ein klimaneutrales Maß reduziert werden. Die von Deutschland
ausgehenden Treibhausgasemissionen betragen aktuell jährlich knapp 2 % der welt-
weiten Treibhausgasemissionen (BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2020, S.
12); diese zu beschränken, liegt in der Hand des deutschen Gesetzgebers.


Art. 1 Abs. 3 GG enthält keine Beschränkung der Grundrechtsbindung des deut-
schen Staates auf das Staatsgebiet, sondern begründet eine umfassende Bindung
der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes (BVerfGE 154,
152 <215 f. Rn. 88 f.> - BND – Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung; vgl. bereits
BVerfGE 6, 32 <44>; 6, 290 <295>; 57, 9 <23>; 100, 313 <363>). Allerdings hat das
Bundesverfassungsgericht auch festgestellt, dass sich die aus den Grundrechten
konkret folgenden Schutzwirkungen einschließlich ihrer Reichweite im Ausland trotz
der umfassenden Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte danach
unterscheiden können, unter welchen Umständen sie zur Anwendung kommen. So
kann zwischen verschiedenen Grundrechtsdimensionen, etwa der Wirkung der
Grundrechte als Abwehrrechte, als Leistungsrechte, als verfassungsrechtliche Wer-
tentscheidungen oder als Grundlage von Schutzpflichten zu unterscheiden sein (vgl.
BVerfGE 154, 152 <224 Rn. 104> - BND – Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung).
Unter welchen Umständen Grundrechte als Grundlage von Schutzpflichten gegen-
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über im Ausland lebenden Menschen zur Anwendung kommen, ist bislang nicht nä-
her geklärt. Möglicher Anknüpfungspunkt einer grundrechtlichen Schutzverpflichtung
wäre hier, dass die schweren Beeinträchtigungen, denen die Beschwerdeführenden
wegen des Klimawandels (weiter) ausgesetzt sein könnten, zu einem, wenngleich
geringen, Teil auch durch von Deutschland ausgehende Treibhausgasemissionen
verursacht sind (zur Möglichkeit grenzüberschreitender Schutzpflichten insbesonde-
re wegen grenzüberschreitender Umweltauswirkungen auch R. Hofmann, Grund-
rechte und grenzüberschreitende Sachverhalte, 1993, S. 343; Ohler, Die Kollisi-
onsordnung des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2005, S. 288 m.w.N.; Badura, in:
Merten/Papier, HGRe Bd. II, 2006, § 47 Rn. 15, 18, 20; Dederer, in: Isensee/Kirch-
hof, HStR XI, 3. Aufl. 2013, § 248 Rn. 86, 94 ff., 113 m.w.N.).


2. Eine Schutzpflicht gegenüber den in Bangladesch und in Nepal lebenden Be-
schwerdeführenden wäre hier jedenfalls nicht gleichen Inhalts wie gegenüber Men-
schen im Inland. Generell kann sich der Inhalt grundrechtlicher Schutzgebote gegen-
über im Ausland lebenden Menschen von dem Gehalt des Grundrechtsschutzes
gegenüber im Inland Lebenden unterscheiden; er bedarf unter Umständen der Modi-
fikation und Differenzierung (vgl. BVerfGE 100, 313 <363> m.w.N.; 154, 152, 1. Leit-
satz - BND – Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung; Badura, in: Merten/Papier, HG-
Re Bd. II, 2006, § 47 Rn. 14; F. Becker, in: Isensee/Kirchhof, HStR XI, 3. Aufl. 2013,
§ 240 Rn. 109; Dreier, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 1 Abs. 3 Rn. 45). So läge es
hier, wenn die grundrechtlichen Schutzpflichten zugunsten der in Bangladesch und
in Nepal Lebenden eingriffen.


Gegenüber den in Deutschland lebenden Menschen erfüllt der Staat seine Pflicht,
deren Grundrechte vor Verletzungen durch Klimawandelfolgen zu schützen, auf zwei
verschiedenen Wegen. Zum einen muss er Maßnahmen ergreifen, die dazu beitra-
gen, die Erderwärmung aufzuhalten. Zum anderen kann er die Grundrechte schüt-
zen, indem er Anpassungsmaßnahmen ergreift, die zwar nicht den Klimawandel,
wohl aber dessen negative Auswirkungen auf die Grundrechte der in Deutschland
lebenden Menschen abmildern (oben Rn. 34, 164). Unbeschadet strengerer Klima-
schutzverpflichtungen, die aus Art. 20a GG folgen können, ist die Ausgestaltung der
grundrechtlichen Schutzpflichterfüllung eine politisch zu verantwortende Kombination
aus Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen und Ergebnis einer Abwägung mit
möglicherweise entgegenstehenden Belangen (vgl. BVerfGE 88, 203 <254>).


Im Ausland lebende Menschen könnte der deutsche Staat zwar ebenso wie die in
Deutschland Lebenden dadurch vor den Folgen des Klimawandels schützen, dass er
in Deutschland entstehende Treibhausgasemissionen reduziert. Dass er den globa-
len Klimawandel nicht allein, sondern wirksam erst in internationaler Einbindung an-
halten kann, schlösse auch hier eine grundrechtliche Schutzpflicht nicht prinzipiell
aus (oben Rn. 149). Allerdings stünden dem deutschen Staat darüber hinausgehen-
de Schutzmöglichkeiten gegenüber im Ausland lebenden Menschen nicht in gleicher
Weise zur Verfügung. In Ansehung der völkerrechtlichen Grenzen deutscher Ho-
heitsgewalt ist es dem deutschen Staat praktisch kaum möglich, im Ausland Anpas-
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sungsmaßnahmen zum Schutz der dort lebenden Menschen zu treffen (vgl. Dederer,
in: Isensee/Kirchhof, HStR XI, 3. Aufl. 2013, § 248 Rn. 107 m.w.N.; Sachs, in: Sachs,
GG, 8. Aufl. 2018, Vorbem. Art. 1 Rn. 20; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umwelt-
recht, 93. EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 18; siehe auch Badura, in: Merten/Pa-
pier, HGRe Bd. II, 2006, § 47 Rn. 20; Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, 92. EL August
2020, Art. 1 Abs. 3 Rn. 80). Die erforderlichen Maßnahmen auszuwählen und zu er-
greifen ist vielmehr Aufgabe der betroffenen Staaten. Während im Inland Maßnah-
men wie die Reduktion der Inanspruchnahme von Freiflächen oder Rückbau, Ent-
siegelung, Renaturierung und Aufforstung geeigneter Flächen und die Etablierung
resistenter Pflanzensorten grundsätzlich realisierbar sind, ist dem deutschen Staat
dies im Ausland offenkundig nicht möglich. Dies illustriert auch ein Blick auf eini-
ge der vom IPCC weltweit für möglich und erforderlich gehaltenen Anpassungsmaß-
nahmen (IPCC, Climate Change 2014, Impacts, Adaptions and Vulnerability, 2014,
S. 840 ff.), zu denen insbesondere die Veränderung vorhandener Infrastruktur zählt,
um besser vor Hitze, Wind und Überflutung schützen zu können. Der IPCC nennt
in zyklon- und flutgefährdeten Gebieten niedrig und aerodynamisch gestaltete Ge-
bäude, Abwassersysteme, Deiche, Hochwasserdämme, Aufschüttung von Stränden,
Gebäude-sanierung, in Städten nachhaltige Infrastruktur wie etwa begrünte Dächer,
Parkanlagen und versickerungsfähige Verkehrsflächen und in der Landwirtschaft effi-
ziente Bewässerungssysteme und die Etablierung von Pflanzen mit hoher Trockento-
leranz, aber etwa auch Umsiedlungen (IPCC, a.a.O., S. 844 ff.). Nichts davon könn-
te der deutsche Staat in der Heimat der Beschwerdeführenden selbst durchführen.
Schon deshalb könnte eine Schutzpflicht nicht gleichen Inhalts sein wie gegenüber
in Deutschland lebenden Menschen.


Dies schließt nicht aus, dass Deutschland politisch oder völkerrechtlich Verantwor-
tung dafür übernimmt, dass in den ärmeren und noch härter getroffenen Ländern po-
sitive Maßnahmen zum Schutz der Menschen durchgeführt werden können (Bundes-
regierung, Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, 2008, S. 54 ff.;
Bundesregierung, Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an
den Klimawandel, 2020, S. 60 f.). Art. 9 Abs. 1 PA bestimmt ausdrücklich, dass die
Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, finanzielle Mittel bereitstellen, um Ver-
tragsparteien, die Entwicklungsländer sind, auch bei der Anpassung zu unterstützen
(vgl. zu unterschiedlichen Verantwortlichkeiten im Klimaschutz insbesondere Art. 2
Abs. 2 PA).


3. Auch wenn der deutsche Staat durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 GG
zum Schutz der Beschwerdeführenden aus Bangladesch und Nepal verpflichtet sein
sollte, zur Begrenzung des Temperaturanstiegs beizutragen, wäre eine solche
Schutzpflicht durch die angegriffenen Regelungen nicht verletzt. Wie gesehen, kann
dem Gesetzgeber nicht vorgehalten werden, Maßnahmen zur Begrenzung des Kli-
mawandels überhaupt nicht getroffen oder lediglich solche Regelungen getroffen und
Maßnahmen ergriffen zu haben, die offensichtlich ungeeignet oder völlig unzuläng-
lich wären, das gebotene Schutzziel zu erreichen (oben Rn. 154 ff.). Insbesondere ist
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Deutschland dem Pariser Klimaschutzübereinkommen beigetreten und hat der Bun-
desgesetzgeber in § 1 Satz 3 KSG sowohl die Verpflichtung nach dem Übereinkom-
men als auch das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland, Treibhausgasneutra-
lität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen, zur Grundlage des Klimaschutzgeset-
zes gemacht. In § 3 Abs. 1 Satz 2 und in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit
Anlage 2 sind konkrete Reduktionsvorgaben bis 2030 geregelt. In zahlreichen ande-
ren Gesetzen sind Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels getroffen.


Das bei inländischen Sachverhalten an Schutzvorkehrungen darüber hinaus anzu-
legende Kriterium, dass diese nicht erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben
dürfen (vgl. BVerfGE 142, 313 <337 f. Rn. 70>; stRspr), könnte auf eine gegen die
Gefahren des Klimawandels gerichtete Schutzpflicht gegenüber den im Ausland le-
benden Beschwerdeführenden nicht zur Anwendung kommen. Auch insoweit bedürf-
te der Prüfungsmaßstab angesichts der Besonderheiten einer Schutzpflicht gegen-
über Menschen im Ausland einer Modifikation. Ob Schutzvorkehrungen gegen die
Gefahren des Klimawandels erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben, könnte
nicht isoliert anhand der zur Vermeidung des Klimawandels getätigten Maßnahmen
beantwortet werden. Vielmehr hinge dies auch davon ab, welche Anpassungsmaß-
nahmen zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels möglich sind. Das ist bei Aus-
landssachverhalten im Grunde nicht anders als bei Inlandssachverhalten (dazu oben
Rn. 154, 164, 177). Der Unterschied liegt vielmehr darin, dass dem deutschen Staat
bei Auslandssachverhalten Anpassungsmaßnahmen als Schutzvorkehrungen nicht
zur Verfügung stünden (oben Rn. 178). Er hätte damit nur auf einen Teil der zum
Schutz vor dem Klimawandel im Ausland möglichen und erforderlichen Vorkehrun-
gen Zugriff. Ob die Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte ausreichen oder nicht,
ließe sich aber erst in der Zusammenschau der Klimaschutzmaßnahmen mit den
möglichen Anpassungsmaßnahmen beurteilen. Bei der Erfüllung grundrechtlicher
Schutzpflichten ergänzen sich Emissionsminderung und Anpassungsmaßnahmen
und stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Insoweit könnte die Verletzung
einer etwaigen Schutzpflicht also nicht festgestellt werden. Vielmehr hätten die Bun-
desrepu-blik Deutschland und insbesondere der deutsche Gesetzgeber dieser
Schutzpflicht durch das internationale Eintreten für den Klimaschutz und durch kon-
krete Maßnahmen zur Umsetzung des international zum Klimaschutz Vereinbarten
genügt (oben Rn. 154 ff.).


III.


Der Gesetzgeber hat hingegen Grundrechte verletzt, weil er keine ausreichenden
Vorkehrungen getroffen hat, die - wegen der gesetzlich bis 2030 zugelassenen Emis-
sionen in späteren Zeiträumen möglicherweise sehr hohen -Emissionsminderungs-
pflichten grundrechtsschonend zu bewältigen. Insoweit verletzen § 3 Abs. 1 Satz 2
und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 die Beschwerdeführenden in
den Verfahren 1 BvR 96/20 und 1 BvR 288/20 und die Beschwerdeführenden zu 1)
bis 11) in dem Verfahren 1 BvR 2656/18 schon jetzt in ihren Grundrechten.
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Die Entscheidung des Gesetzgebers, bis zum Jahr 2030 die in § 3 Abs. 1 Satz 2
und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 geregelte Menge an
CO2-Emissionen zuzulassen, entfaltet eingriffsähnliche Vorwirkung auf die durch das
Grundgesetz umfassend geschützte Freiheit der Beschwerdeführenden und bedarf
verfassungsrechtlicher Rechtfertigung (1). Zwar ist die Gefährdung der Freiheitsrech-
te nicht bereits wegen einer Verletzung objektiven Verfassungsrechts verfassungs-
widrig; ein Verstoß gegen Art. 20a GG kann nicht festgestellt werden (2 a). § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 sind jedoch insoweit
verfassungswidrig, als sie unverhältnismäßige Gefahren der Beeinträchtigung künfti-
ger grundrechtlicher Freiheit begründen. Weil die in den beiden Vorschriften bis 2030
vorgesehenen Emissionsmengen die nach 2030 unter Wahrung des verfassungs-
rechtlich gebotenen Klimaschutzes noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten er-
heblich reduzieren, muss der Gesetzgeber zur Gewährleistung eines freiheitsscho-
nenden Übergangs in die Klimaneutralität hinreichende Vorkehrungen treffen. Das
Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grund-
rechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von
Freiheitschancen über die Generationen. Als intertemporale Freiheitssicherung
schützen die Grundrechte die Beschwerdeführenden hier vor einer einseitigen Verla-
gerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zu-
kunft (dazu bereits oben Rn. 117 ff.). Insoweit fehlen Mindestregelungen über Reduk-
tionserfordernisse nach 2030, die geeignet wären, einer notwendigen Entwicklung
klimaneutraler Techniken und Praktiken rechtzeitig grundlegende Orientierung und
Anreiz zu bieten (2 b).


1. a) Die Entscheidung des Gesetzgebers, bis zum Jahr 2030 die in § 3 Abs. 1 Satz
2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 geregelte Menge an
CO2-Emissionen zuzulassen, entfaltet eingriffsähnliche Vorwirkung auf die durch das
Grundgesetz geschützte Freiheit der Beschwerdeführenden. Das Grundgesetz
schützt sämtliche menschlichen Freiheitsbetätigungen durch spezielle Freiheits-
grundrechte und jedenfalls durch die in Art. 2 Abs. 1 GG als dem grundlegenden „all-
gemeinen Freiheitsrecht“ (vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S. 309 ff.; Ei-
fert, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz <Hrsg.>, Handbuch des
Verfassungsrechts, 2021, § 18 Rn. 39 ff. m.w.N.) verbürgte allgemeine Handlungs-
freiheit (grundlegend BVerfGE 6, 32 <36 f.>; stRspr). Geschützt ist auch die aktuell
noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des Arbeitens und des
Wirtschaftens (oben Rn. 37), die unmittelbar oder mittelbar dazu führen, dass
CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre gelangen.


Allerdings unterliegt jede solche Freiheitsausübung den vom Gesetzgeber zum
Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur Erfüllung grundrechtlicher Schutz-
pflichten zu ziehenden Grenzen. Die Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter
Freiheit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emis-
sionen verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil CO2-Emissio-
nen nach derzeitigem Stand im Wesentlichen unumkehrbar zur Erwärmung der Erde
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beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum fortschreitenden Klimawandel aber
von Verfassungs wegen nicht tatenlos hinnehmen darf. Verfassungsrechtlich maß-
geblich ist insoweit das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (vgl. BVerfGE 118, 79
<110 f.>; 137, 350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>), das
vom Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert ist, die Erwärmung der Erde auf deut-
lich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen (unten Rn. 208 ff.). Geht das dieser Temperaturschwelle entsprechen-
de CO2-Budget zur Neige, dürfen Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit
CO2-Emissionen verbunden sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die ent-
sprechenden Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen kön-
nen. Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei fortschreitendem
Klimawandel aufgrund der immer intensiveren Umweltbelastungen immer weiter ab.


Vor diesem Hintergrund begründen Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulas-
sen, eine unumkehrbar angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich
mit jeder CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrecht-
lich vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO2-relevanter Freiheits-
gebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen ausgesetzt sein
wird (näher oben Rn. 117 ff.). Zwar müsste CO2-relevanter Freiheitsgebrauch ir-
gendwann ohnehin im Wesentlichen unterbunden werden, weil sich die Erderwär-
mung nur anhalten lässt, wenn die anthropogene CO2-Konzentration in der Erdatmo-
sphäre nicht mehr weiter steigt. Ein schneller Verbrauch des CO2-Budgets schon bis
2030 verschärft jedoch das Risiko schwerwiegender Freiheitseinbußen, weil damit
die Zeitspanne für technische und soziale Entwicklungen knapper wird, mit deren Hil-
fe die Umstellung von der heute noch umfassend mit CO2-Emissionen verbundenen
Lebensweise auf klimaneutrale Verhaltensweisen freiheitsschonend vollzogen wer-
den könnte (oben Rn. 121). Je kleiner das Restbudget und je höher das Emissions-
niveau ist, desto kürzer ist die verbleibende Zeit für die erforderlichen Entwicklungen.
Je weniger aber auf solche Entwicklungen zurückgegriffen werden kann, desto emp-
findlicher werden die Grundrechtsberechtigten von den bei schwindendem CO2-Bud-
get verfassungsrechtlich immer drängenderen Beschränkungen CO2-relevanter Ver-
haltensweisen getroffen.


Konkret herbeigeführt wird die Gefährdung durch jene Regelungen, die festlegen,
welche CO2-Emissionsmengen heute zulässig sind. Im geltenden Klimaschutzrecht
sind das § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2.
Der Verbrauch der dort bis 2030 geregelten Jahresemissionsmengen verzehrt not-
wendig und unumkehrbar Teile des verbleibenden CO2-Budgets. Diese beiden Vor-
schriften entscheiden also auch darüber mit, wieviel Zeit für jene Transformationen
bleibt, die zur Sicherung von Freiheit unter gleichzeitiger Wahrung des Klimaschutz-
gebots erforderlich sind. Die durch § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in
Verbindung mit Anlage 2 zugelassenen Jahresemissionsmengen haben damit eine
unausweichliche, eingriffsähnliche Vorwirkung auf die nach 2030 bleibenden Mög-
lichkeiten, von der grundrechtlich geschützten Freiheit tatsächlich Gebrauch zu ma-
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chen. Diese Vorwirkung ist nicht bloß faktischer Art, sondern ist rechtlich vermittelt:
Es ist das Verfassungsrecht selbst, das mit jedem Anteil, der vom endlichen
CO2-Budget verzehrt wird, umso dringender aufgibt, weitere CO2-relevante Frei-
heitsausübung zu unterbinden. Diese rechtlich vermittelte eingriffsähnliche Vorwir-
kung aktueller Emissionsmengenregelungen bedarf wegen der gegenwärtig weitest-
gehend irreversiblen Wirkung der einmal zugelassenen und in die Erdatmosphäre
gelangten Emissionsmengen bereits heute verfassungsrechtlicher Rechtfertigung.


b) Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser Gefahr künftiger Freiheitseinbu-
ßen setzt zum einen voraus, dass die beiden über das Ausmaß künftiger Freiheits-
einbußen mitbestimmenden Vorschriften des Klimaschutzgesetzes mit elementaren
Grundentscheidungen des Grundgesetzes vereinbar sind (aa). Zum anderen dürfen
sie nicht zu unverhältnismäßigen Belastungen der künftigen Freiheit der Beschwer-
deführenden führen (bb).


aa) Grundrechtseingriffe lassen sich verfassungsrechtlich nur rechtfertigen, wenn
die zugrunde liegenden Regelungen den elementaren Grundentscheidungen und all-
gemeinen Verfassungsgrundsätzen des Grundgesetzes entsprechen (vgl. grundle-
gend BVerfGE 6, 32 <41>; stRspr). Das gilt angesichts ihrer eingriffsähnlichen Vor-
wirkung auf grundrechtlich geschützte Freiheit auch für § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4
Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2.


Eine solche grundlegende Verfassungsbestimmung enthält Art. 20a GG (vgl.
BVerfGE 128, 1 <48>; 134, 242 <339 Rn. 289>). Die Vereinbarkeit mit Art. 20a GG
ist daher Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Grund-
rechtseingriffen (vgl. bereits BVerfGE 134, 242 <339 Rn. 289, 342 f. Rn. 298, 354 f.
Rn. 327>; so auch Kahl, JZ 2010, 668 <670 Fn. 17>; Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG,
3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 85; Murswiek, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 20a Rn.
74; Cremer, ZUR 2019, 278 <280>; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93.
EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 25; offen gelassen in BVerfG, Beschluss der 3.
Kammer des Ersten Senats vom 10. November 2009 - 1 BvR 1178/07 -, Rn. 32).
Auch die Gefährdung künftiger Freiheit durch § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz
3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 wäre demnach verfassungsrechtlich nicht zu
rechtfertigen, wenn die Vorschriften gegen Art. 20a GG verstießen, weil der verfas-
sungsrechtlich gebotene Klimaschutz nach den dort bis 2030 zugelassenen Emissi-
onsmengen nach 2030 nicht mehr realisiert werden könnte.


Gleiches könnte für die objektivrechtliche Schutzpflicht des Staates aus Art. 2 Abs.
2 Satz 1 GG in Bezug auf Leben und körperliche Unversehrtheit künftiger Generatio-
nen gelten (dazu oben Rn. 146). Auch sie würde durch eine übermäßige Zulassung
von CO2-Emissionen verletzt, wenn der Klimawandel damit unweigerlich menschen-
gefährdende Ausmaße annähme. Ob dies der hier zu beurteilenden Rechtfertigung
der eingriffsähnlichen Vorwirkung auf die Freiheitsrechte entgegenstünde, bedarf kei-
ner Klärung, weil Anforderungen der objektivrechtlichen Schutzpflicht des Staates
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG in Bezug auf Leben und körperliche Unversehrtheit künf-
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tiger Generationen hier inhaltlich nicht über die Anforderungen des Klimaschutzge-
bots hinausgingen.


bb) Weitere Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung ergeben
sich aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Die Grundrechte verpflichten den Ge-
setzgeber, die nach Art. 20a GG verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von
CO2-Emissionen bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend so zu gestalten, dass
die damit verbundenen Freiheitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforderun-
gen weiterhin zumutbar ausfallen und die Reduktionslasten über die Zeit und zwi-
schen den Generationen nicht einseitig zulasten der Zukunft verteilt sind (vgl. Kreu-
ter-Kirchhof, DVBl 2017, 97 <102>; Meyer, NJW 2020, 894 <896 f.>; Gärditz, in:
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 24; siehe
auch Kube, in: Kahl <Hrsg.>, Nachhaltigkeit durch Organisation und Verfahren, 2016,
S. 137 <143 f., 150 ff.> m.w.N.). Aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgt, dass
nicht einer Generation zugestanden werden darf, unter vergleichsweise milder Re-
duktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den
nachfolgenden Generationen eine – von den Beschwerdeführenden als „Vollbrem-
sung“ bezeichnete – radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwer-
wiegenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Zwar können selbst gravierende
Freiheitseinbußen künftig zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und gerechtfertigt
sein; gerade aus dieser künftigen Rechtfertigbarkeit droht ja die Gefahr, erhebliche
Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen (oben Rn. 117, 120). Weil die Weichen für
künftige Freiheitsbelastungen aber bereits durch die aktuelle Regelung zulässiger
Emissionsmengen gestellt werden, muss deren Auswirkung auf künftige Freiheit aus
heutiger Sicht und zum jetzigen Zeitpunkt – in dem die Weichen noch umgestellt wer-
den können – verhältnismäßig sein.


Der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG bestätigt dies. Wenn Art. 20a
GG den Staat verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen zu schützen, zielt das zunächst vor allem darauf, den
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Zugleich be-
trifft dies jedoch auch die Verteilung von Umweltschutzlasten zwischen den Genera-
tionen. Der Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den
natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in sol-
chem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um
den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten (vgl. Appel,
Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge, 2005, S. 535 m.w.N.).


Muss demnach eine zu kurzsichtige und damit einseitige Verteilung von Freiheit und
Reduktionslasten zulasten der Zukunft verhindert werden, verlangt das hier, dass das
knappe CO2-Restbudget hinreichend schonend aufgezehrt und so Zeit gewonnen
wird, rechtzeitig erforderliche Transformationen einzuleiten, welche die Freiheitsein-
bußen durch die verfassungsrechtlich unausweichliche Reduktion von CO2-Emissio-
nen und CO2-relevantem Freiheitsgebrauch lindern, indem sie CO2-neutrale Verhal-
tensalternativen verfügbar machen. Die beanstandeten Regelungen wären
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verfassungswidrig, wenn sie zuließen, dass so viel vom verbleibenden Budget ver-
zehrt würde, dass die künftigen Freiheitseinbußen aus heutiger Sicht unweigerlich
unzumutbare Ausmaße annähmen, weil für lindernde Entwicklungen und Transfor-
mationen keine Zeit mehr bliebe. Lässt sich angesichts der vielfältigen Ungewiss-
heit, wie groß das verbleibende CO2-Budget künftig tatsächlich sein wird (unten
Rn. 220 ff.), nicht mit Sicherheit feststellen oder ausschließen, dass es zu solchen
aus heutiger Sicht unzumutbaren Freiheitseinbußen kommen muss, können heute
aber doch Maßnahmen geboten sein, die ein solches Risiko wenigstens begrenzen.
Nehmen Vorschriften ein Risiko erheblicher Grundrechtsbeeinträchtigung in Kauf,
können die Grundrechte je nach der Art und Schwere der Folgen gebieten, rechtliche
Regelungen so auszugestalten, dass auch die Gefahr von Grundrechtsverletzungen
eingedämmt bleibt (grundlegend BVerfGE 49, 89 <141 f.>). Ohnehin schützt das
Verhältnismäßigkeitsgebot nicht erst vor absoluter Unzumutbarkeit, sondern gebietet
auch zuvor schon einen schonenden Umgang mit grundrechtlich geschützter Frei-
heit. Danach kann der Gesetzgeber hier verpflichtet sein, vorausschauend Vorkeh-
rungen zur grundrechtsschonenden Bewältigung der nach 2030 drohenden Redukti-
onslast zu treffen (unten Rn. 244 ff.).


2. Die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2
getroffene Regelung der bis zum Jahr 2030 zulässigen Emissionsmengen ist mit
Blick auf die hierdurch in späteren Reduktionsphasen erheblich gefährdete Freiheit
verfassungsrechtlich nicht ohne weitere Vorkehrungen verfassungsgemäß. Die
Grundrechtsvorwirkung dieser Emissionsmengenregelungen ist verfassungsrechtlich
nicht vollständig zu rechtfertigen. Zwar bestehen im Ergebnis keine durchgreifenden
Bedenken gegen die Vereinbarkeit mit objektivrechtlichen Maßgaben des Verfas-
sungsrechts. Es kann nicht festgestellt werden, dass § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs.
1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 gegen das Klimaschutzgebot des Art. 20a
GG verstoßen (a). Die Regelungen sind jedoch insoweit verfassungswidrig, als sie
die derzeit nicht hinreichend eingedämmte Gefahr schwerwiegender Grundrechtsbe-
einträchtigungen in der Zukunft begründen. Weil die in den beiden Vorschriften bis
2030 vorgesehenen Emissionsmengen die anschließend im Einklang mit Art. 20a GG
verbleibenden Emissionsmöglichkeiten erheblich reduzieren, müssen zur Gewähr-
leistung eines freiheitsschonenden Übergangs zur Klimaneutralität hinreichende Vor-
kehrungen getroffen werden, um die ab 2031 auf die Beschwerdeführenden zukom-
mende Reduktionslast zu erleichtern und die damit verbundene
Grundrechtsgefährdung einzudämmen. Dazu sind die Maßgaben für die weiteren
Reduktionserfordernisse nach 2030 so auszugestalten, dass sie hinreichende Orien-
tierung und Anreiz für die Entwicklung sowie die umfassende Implementierung klima-
neutraler Techniken und Praktiken bieten. Hieran fehlt es bislang (b).


a) Die Rechtfertigung der Grundrechtsvorwirkung von § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4
Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 setzt voraus, dass die angegriffenen
Regelungen auch mit objektivem Verfassungsrecht vereinbar sind (oben Rn. 189 ff.).
Maßgebliche Anforderungen ergeben sich insoweit aus Art. 20a GG, der das Gebot
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des Klimaschutzes enthält (aa). Derzeit kann nicht festgestellt werden, dass § 3 Abs.
1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 (bb) oder die bis-
lang zum Klimaschutz konkret getroffenen Einzelmaßnahmen (cc) gegen das Klima-
schutzgebot verstoßen. Gegen Art. 20a GG hat der Gesetzgeber auch nicht wegen
fehlender Tatsachenaufklärung oder mangels Begründung des Klimaschutzgesetzes
verstoßen (dd). Indessen bleibt dem Gesetzgeber aufgegeben, sein in Konkretisie-
rung von Art. 20a GG bekundetes Bemühen zu realisieren, den Temperaturanstieg
möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen (ee).


aa) Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz (1). Der Klimaschutzver-
pflichtung steht nicht entgegen, dass der globale Charakter von Klima und Erd-erwär-
mung eine Lösung der Probleme des Klimawandels durch einen Staat allein aus-
schließt, prägt jedoch deren Inhalt. Weil der deutsche Gesetzgeber den durch Art.
20a GG aufgegebenen Klimaschutz wegen der globalen Natur des Klimawandels al-
lein nicht erreichen könnte, verlangt Art. 20a GG auch, Lösungen auf internationaler
Ebene zu suchen (2). Der offene Normgehalt von Art. 20a GG und die dort explizit
formulierte Verweisung auf die Gesetzgebung schließen eine verfassungsgerichtli-
che Kontrolle der Einhaltung des Klimaschutzgebots nicht aus; Art. 20a GG ist eine
justiziable Rechtsnorm, die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange
auch mit Blick auf die besonders betroffenen künftigen Generationen binden soll (3).
Durch § 1 Satz 3 KSG ist das Klimaschutzziel verfassungsrechtlich maßgeblich und
zulässig dahingehend konkretisiert, den Anstieg der globalen Durchschnittstempera-
tur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen
Niveau zu begrenzen (4).


(1) Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz (vgl. BVerfGE 118, 79
<110 f.>; 137, 350 <368 f. Rn. 47, 378 Rn. 73>; 155, 238 <278 Rn. 100>). Zentrale
Leitgröße für den klimatischen Zustand des Erdsystems insgesamt ist die mittlere
Temperatur der Erde. Entsprechend zielt das Klimaschutzgebot im Kern auf die Ein-
haltung einer Temperaturschwelle, bei der die durch Menschen verursachte Erwär-
mung der Erde angehalten werden soll. Die gegenwärtig zu beobachtende Erderwär-
mung resultiert aus anthropogenen Treibhausgasemissionen, die in die
Erdatmosphäre gelangen. Um die Erderwärmung bei der verfassungsrechtlich maß-
geblichen Temperaturschwelle (unten Rn. 208 ff.) anzuhalten, muss eine weitere An-
reicherung der Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre über diese Schwel-
le hinaus verhindert werden. Denn die Treibhausgaskonzentration und der daraus
über die Erderwärmung resultierende Klimawandel sind nach derzeitigem Stand weit-
gehend unumkehrbar. Geboten sind daher vor allem Maßnahmen zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen (vgl. bereits BVerfGE 118, 79 <110>). Sind die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen der weiteren Erderwärmung erreicht, verpflichtet das ver-
fassungsrechtliche Klimaschutzgebot dazu, Treibhausgasemissionen auf ein für die
Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre neutrales Maß zu begrenzen (vgl.
auch § 1 Satz 3 und § 2 Nr. 9 KSG). Insofern zielt Art. 20a GG auch auf die Herstel-
lung von Klimaneutralität. Art. 20a GG genießt indessen keinen unbedingten Vorrang
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gegenüber anderen Belangen, sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit ande-
ren Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen (vgl. BTDrucks
12/6633, S. 6 f.; BVerfGE 127, 293 <328> zum Tierschutz; Schulze-Fielitz, in: Dreier,
GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 46; Murswiek, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 20a
Rn. 55; Huster/Rux, in: BeckOK, GG, 45. Ed. 15.11.2020, Art. 20a Rn. 44; Kloepfer,
in: Bonner Kommentar zum GG, April 2020, Art. 20a Rn. 60 ff.; Scholz, in: Maunz/
Dürig, GG, 92. EL August 2020, Art. 20a Rn. 41 ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG,
16. Aufl. 2020, Art. 20a Rn. 14; Epiney, in: v.Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 7.
Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 47 ff.). Das gilt auch für das darin enthaltene Klimaschutz-
gebot. Wegen der nach heutigem Stand weitestgehenden Unumkehrbarkeit des Kli-
mawandels wäre eine Überschreitung der zum Schutz des Klimas einzuhaltenden
Temperaturschwelle jedoch nur unter engen Voraussetzungen – etwa zum Schutz
von Grundrechten – zu rechtfertigen. Zudem nimmt das relative Gewicht des Klima-
schutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu.


(2) Der Klimaschutzverpflichtung aus Art. 20a GG steht nicht entgegen, dass Klima
und Klimaerwärmung globale Phänomene sind und die Probleme des Klimawandels
daher nicht durch die Klimaschutzbeiträge eines Staates allein gelöst werden kön-
nen. Wie der Klimawandel selbst hat auch der Klimaschutzauftrag des Art. 20a GG
von vornherein eine besondere internationale Dimension. Art. 20a GG verpflichtet
den Staat, eine Lösung des Klimaschutzproblems gerade auch auf überstaatlicher
Ebene zu suchen (a). In internationaler Einbettung können nationale Klimaschutz-
maßnahmen die durch Art. 20a GG geforderte Wirkung entfalten; sie müssen zur Er-
füllung des verfassungsrechtlichen Klimaschutzauftrags ergriffen werden, auch wenn
sie für sich genommen das Klimaproblem nicht lösen könnten (b).


(a) Mit dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige Generatio-
nen verpflichtet Art. 20a GG auf ein Ziel, das der nationale Gesetzgeber für das Kli-
ma nicht allein, sondern nur in internationaler Kooperation erreichen kann. Das liegt
an den tatsächlichen Gegebenheiten des Klimawandels und des Klimaschutzes. Das
Problem der Erderwärmung und deren (rechtliche) Bekämpfung sind genuin globaler
Natur (vgl. Ismer, Klimaschutz als Rechtsproblem, 2014, S. 16; Saurer, NVwZ 2017,
1574 f.; Franzius, ZUR 2017, 515 ff.; Kreuter-Kirchhof, DVBl 2017, 97 <98>; Buck/
Verheyen, in: Koch/Hofmann/Reese, Handbuch Umweltrecht, 5. Aufl. 2018, § 1 Rn.
2; Groß, EurUP 2019, 353 <362>; Meyer, NJW 2020, 894 <898>). Kein Staat kann
die globale Erwärmung allein verhindern. Zugleich trägt jede Emission aus jedem
Staat gleichermaßen zum Klimawandel bei (siehe auch Rechtbank Den Haag, Urteil
vom 24. Juni 2015, C/09/456689 / HA ZA 13-1396, Rn. 4.90). Eine Lösung des glo-
balen Klimaproblems ist nur möglich, wenn weltweit Maßnahmen zum Klimaschutz
ergriffen werden.


Als Klimaschutzgebot enthält Art. 20a GG damit eine Verpflichtung, die über das
dem einzelnen Staat allein verfügbare nationale Recht zwangsläufig hinausdeutet
und als Verweisung auch auf die Ebene internationalen Handelns zu verstehen ist.
Das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot hat so von vornherein auch eine „inter-
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nationale Dimension“ (Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 11).
Es verlangt vom Staat international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des
Klimas und verpflichtet insbesondere die Bundesregierung, im Rahmen internationa-
ler Abstimmung (zum Beispiel durch Verhandlungen, in Verträgen oder in Organi-
sationen) auf Klimaschutz hinzuwirken (siehe dazu bereits am Rande BVerfG, Be-
schluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 26. Mai 1998 - 1 BvR 180/88 -, Rn.
23; vgl. Groß, ZUR 2009, 364 <366 f.> m.w.N.; ders., NVwZ 2011, 129 <130>; De-
derer, in: Isensee/Kirchhof, HStR XI, 3. Aufl. 2013, § 248 Rn. 72 m.w.N.; Schulze-
Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 64; Wolff, in: Hömig/Wolff, GG, 12.
Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 5; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL Au-
gust 2020, Art. 20a GG Rn. 18; Sommermann, in: v.Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021,
Art. 20a Rn. 24). Dabei erschöpft sich die internationale Dimension des Art. 20a GG
als Klimaschutzgebot nicht in dem Auftrag, auf internationaler Ebene eine Lösung
des Klimaproblems zu suchen und dafür möglichst eine Vereinbarung zu treffen. Viel-
mehr schließt das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot die Umsetzung verein-
barter Lösungen ein (vgl. Frank, NVwZ 2016, 1599 ff.; siehe auch Gärditz, ZUR 2018,
663 <664>). Zu nationalem Klimaschutz verpflichtete Art. 20a GG zudem auch, wenn
es nicht gelänge, die internationale Kooperation in einem Abkommen rechtlich zu for-
malisieren. Die staatlichen Organe sind unabhängig von einem solchen Abkommen
zum Klimaschutz verpflichtet, müssten aber weiterhin zugleich Chancen der Effek-
tuierung nationaler Klimaschutzanstrengungen dann aber zugleich in internationaler
Einbindung suchen.


(b) So oder so kann dem Gebot, nationale Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen,
nicht entgegengehalten werden, sie könnten den Klimawandel nicht stoppen. Zwar
wäre Deutschland nicht allein in der Lage, den Klimawandel anzuhalten. Das isolierte
Handeln der Bundesrepublik ist für Klimawandel und Klimaschutz offensichtlich nicht
umfänglich kausal. Der Klimawandel kann nur dann angehalten werden, wenn welt-
weit Klimaneutralität erreicht wird. Angesichts des weltweiten Reduktionserfordernis-
ses ist der bei knapp 2 % liegende Anteil Deutschlands an den weltweiten CO2-Emis-
sionen (vgl. BMU, Klimaschutz in Zahlen, Ausgabe 2020, S. 12) für sich genommen
eher gering. Sind die Klimaschutzmaßnahmen Deutschlands aber in weltweite Klima-
schutzbemühungen eingebunden, sind sie als Teil der Gesamtanstrengung geeignet,
das Ende des Klimawandels herbeizuführen (vgl. Buser, DVBl 2020, 1389 <1394>;
siehe auch Dederer, in: Isensee/Kirchhof, HStR XI, 3. Aufl. 2013, § 248 Rn. 74).


Dabei könnte sich der Staat seiner Verantwortung auch nicht durch den Hinweis auf
die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten entziehen (vgl. VG Berlin, Urteil
vom 31. Oktober 2019 - 10 K 412.18 -, Rn. 74; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 30. Juni
2005 - 7 C 26/04 -, Rn. 35 f.; High Court of New Zealand, Judgement of 2. November
2017, CIV 2015-485-919 [2017] NZHC 733, Rn. 133 f.; Gerechtshof Den Haag, Urteil
vom 9. Oktober 2018, 200.178.245/01, Ziffer 64; Hoge Raad der Niederlande, Urteil
vom 20. Dezember 2019, 19/00135, Ziffer 5.7.7; United States Court of Appeals for
the Ninth Circuit, Urteil vom 17. Januar 2020, No. 18-36082, S. 19 f.). Aus der spezi-
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fischen Angewiesenheit auf die internationale Staatengemeinschaft folgt vielmehr
umgekehrt die verfassungsrechtliche Notwendigkeit, eigene, möglichst international
vereinbarte Maßnahmen zum Klimaschutz tatsächlich zu ergreifen. Gerade weil der
Staat das ihm in Art. 20a GG auferlegte Klimaschutzgebot nur in internationalem Zu-
sammenwirken erfolgreich umsetzen kann, darf er für andere Staaten keine Anreize
setzen, dieses Zusammenwirken zu unterlaufen. Er soll durch sein eigenes Handeln
auch internationales Vertrauen stärken, dass Klimaschutz, insbesondere eine Um-
setzung vertraglich vereinbarter Klimaschutzziele, auch mit Blick auf grundrechtliche
Freiheiten zu lebenswerten Bedingungen gelingen kann. Die praktische Lösung des
globalen Klimaschutzproblems ist insofern maßgeblich auf das wechselseitige Ver-
trauen in den Realisierungswillen der anderen angewiesen.


Das Pariser Übereinkommen hat das wechselseitige Vertrauen in besonderer Wei-
se zur Wirkungsvoraussetzung gemacht. In Art. 2 Abs. 1 lit. a PA haben sich die Ver-
tragsstaaten auf ein Klimaschutzziel (deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C) ver-
ständigt, ohne sich aber zu konkreten Reduktionsmaßnahmen zu verpflichten. Das
Pariser Übereinkommen installiert insoweit einen freiwilligen Mechanismus, nach
dem die Vertragsstaaten ihre Maßnahmen zur Erreichung des vertraglichen Tempe-
raturziels selbst festsetzen, aber transparent machen müssen. Die Transparenzrege-
lungen bezwecken, dass alle Staaten Vertrauen und Zuversicht in das zielkonforme
Agieren der anderen Staaten setzen können (vgl. Franzius, ZUR 2017, 515 <519>;
Gärditz, ZUR 2018, 663 <668 f.>) und so ihrerseits Anreize haben, die international
vereinbarten Klimaschutzziele tatsächlich zu verfolgen (vgl. Frank, NVwZ 2016, 1599
f.; Gärditz, ZUR 2018, 663 <667 f.>; Buser, DVBl 2020, 1389 <1393>; vgl. auch Böh-
ringer, ZaöRV 2016, 753 <795>; Saurer, NVwZ 2017, 1574 <1575 f.>; Voland/Engel,
NVwZ 2019, 1785 <1786>). Die Schaffung und der Erhalt von Vertrauen in die Erfül-
lungsbereitschaft der Vertragsstaaten gelten damit als Schlüssel zur Effektivität des
internationalen Klimaschutzabkommens. Das Abkommen setzt gerade darauf, dass
die einzelnen Staaten ihren eigenen Beitrag leisten. Verfassungsrechtlich ist dies in-
sofern bedeutsam, als der durch Art. 20a GG gewiesene Weg zu global effektivem
Klimaschutz derzeit vor allem über dieses Abkommen führt.


(3) Der verfassungsgerichtlichen Überprüfung von § 3 Abs. 1 Satz 3 und § 4 Abs. 1
Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 steht nicht etwa entgegen, dass Art. 20a GG
kein justiziables Maß für die verfassungsrechtliche Bewertung konkreter Treibhaus-
gasminderungsziele böte, sondern diese vollständig in Händen des Gesetzgebers lä-
gen. Art. 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm. Das gilt auch für das darin enthal-
tene Klimaschutzgebot. Zwar bedarf der konkrete Gehalt des Art. 20a GG weiterer
Konkretisierung. Bereits der Wortlaut des Art. 20a GG („Der Staat schützt […] die na-
türlichen Lebensgrundlagen […] durch die Gesetzgebung […].“) weist auf die beson-
dere Bedeutung der Gesetzgebung hin, der hier eine Konkretisierungsprärogative zu-
kommt (vgl. Steinberg, NJW 1996, 1985 <1991>; Sparwasser/Engel/Voßkuhle,
Umweltrecht, 5. Aufl. 2003, S. 50; Sommermann, in: v.Münch/Kunig, GG, 6. Aufl.
2012, Art. 20a Rn. 37; Kloepfer, Umweltrecht, 4. Aufl. 2016, S. 127 f. Rn. 45; Appel,
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in: Koch/Hofmann/Reese, Handbuch Umweltrecht, 5. Aufl. 2018, § 2 Rn. 113; Wolff,
in: Hömig/Wolff, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2018,
Art. 20a Rn. 5; Kahl/Gärditz, Umweltrecht, 11. Aufl. 2019, S. 65 f.). Damit ist Art. 20a
GG aber nicht unverbindliches Programm, sondern Rechtsnorm, die den Gesetzge-
ber bindet (vgl. BVerfGE 118, 79 <110> - Emissionshandel; siehe außerdem Waech-
ter, NuR 1996, 321; Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 67;
Epiney, in: v.Man-goldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 43; Gärditz, in:
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, Art. 20a GG Rn. 46; Huster/
Rux, in: GG BeckOK, 45. Ed., 15. November 2020, Art. 20a Rn. 30).


Diese Bindung darf nicht aufgegeben werden, indem die Konkretisierung des Art.
20a GG zu entnehmenden Schutzauftrags allein dem Gesetzgeber überlassen blie-
be (vgl. Epiney, in: v.Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 58). Denn
auch wenn Art. 20a GG die Gesetzgebung in die Konkretisierung seines materiellen
Gehalts einbindet, soll dem politischen Prozess damit zugleich etwas entgegenge-
setzt sein. Die Verfassung begrenzt hier politische Entscheidungsspielräume, Maß-
nahmen zum Umweltschutz zu ergreifen oder es zu lassen. In Art. 20a GG ist der
Umweltschutz zur Angelegenheit der Verfassung gemacht, weil ein demokratischer
politischer Prozess über Wahlperioden kurzfristiger organisiert ist; damit aber struk-
turell Gefahr läuft, schwerfälliger auf langfristig zu verfolgende ökologische Belange
zu reagieren und weil die besonders betroffenen künftigen Generationen heute na-
turgemäß keine eigene Stimme im politischen Willensbildungsprozess haben. Mit
Blick auf diese institutionellen Bedingungen erlegt Art. 20a GG der demokratischen
Entscheidung inhaltliche Bindungen auf (vgl. dazu Steinberg, Der ökologische Ver-
fassungsstaat, 1998, S. 342, 431; Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvor-
sorge, 2005, S. 75; Eifert, in: KJ, Verfassungsrecht und gesellschaftliche Realität,
2009, S. 211 <216> m.w.N.; Kleiber, Der grundrechtliche Schutz künftiger Generatio-
nen, 2014, S. 5; Kube, in: Kahl <Hrsg.>, Nachhaltigkeit durch Organisation und Ver-
fahren, 2016, S. 137 ff.; Gärditz, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August
2020, Art. 20a GG Rn. 13). Diese durch Art. 20a GG angestrebte Bindung des politi-
schen Prozesses drohte verloren zu gehen, wenn über den materiellen Gehalt des
Art. 20a GG vollumfänglich im tendenziell kurzfristiger und an direkt artikulierbaren
Interessen orientierten tagespolitischen Prozess entschieden würde.


Art. 20a GG lässt der Gesetzgebung allerdings erheblichen Gestaltungsspielraum.
Grundsätzlich ist es auch nicht Aufgabe der Gerichte, aus der offenen Formulierung
des Art. 20a GG konkret quantifizierbare Grenzen der Erderwärmung und damit kor-
respondierende Emissionsmengen oder Reduktionsvorgaben abzuleiten. Gleichwohl
darf Art. 20a GG auch als Klimaschutzgebot nicht leerlaufen. Es bleibt auch insoweit
Aufgabe verfassungsgerichtlicher Kontrolle, über die Wahrung der Grenzen des Art.
20a GG zu wachen (vgl. aber Wegener, ZRU 2019, 3 <10 ff.>). Es fehlt jeder An-
haltspunkt dafür, dass Art. 20a GG anders als die anderen Bestimmungen des
Grundgesetzes einen Regelungsgehalt hätte, dessen Auslegung und Anwendung
richterlicher Kontrolle entzogen wäre.
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(4) In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrags und seiner Konkretisierungs-
prärogative hat der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des Art. 20a GG aktuell durch
§ 1 Satz 3 KSG dahingehend bestimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnitts-
temperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau zu begrenzen ist. Der gesetzgeberische Spielraum des Art. 20a
GG ist damit derzeit nicht überschritten. Die Temperaturschwelle des § 1 Satz 3 KSG
ist als verfassungsrechtlich maßgebliche Konkretisierung auch der verfassungsge-
richtlichen Prüfung zugrundezulegen.


(a) Die in § 1 Satz 3 KSG genannte Temperaturschwelle ist als verfassungsrechtlich
maßgebliche Konkretisierung des Klimaschutzziels des Grundgesetzes anzusehen.
§ 1 KSG bestimmt den Zweck des Klimaschutzgesetzes. Dort heißt es (Hervorhe-
bung in Satz 3 hinzugefügt):


Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen
des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klima-
schutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu
gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Fol-
gen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung
nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg
der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2
Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswir-
kungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu hal-
ten, sowie das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland auf dem
Klimagipfel der Vereinten Nationen am 23. September 2019 in New
York, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu ver-
folgen.


§ 1 Satz 3 KSG bezeichnet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris
als Grundlage. Das Gesetz selbst will die genannte Temperaturschwelle damit als
grundlegende Ausrichtung des Klimaschutzes verstanden wissen. Eine andere, ähn-
lich grundlegende Zielbestimmung findet sich im deutschen Klimaschutzrecht nicht.
Dabei ist die gewählte Temperaturschwelle nicht allein Ausdruck des politisch aktuell
Gewollten, sondern ist auch als Konkretisierung gerade des verfassungsrechtlich ge-
botenen Klimaschutzziels zu verstehen. Dafür spricht vor allem, dass es sich bei dem
in § 1 Satz 3 KSG genannten Klimaschutzziel um die international vereinbarte Tem-
peraturschwelle des Art. 2 Abs. 1 lit. a PA handelt, die der Gesetzgeber bewusst und
ausdrücklich als solche zugrunde gelegt hat. In seiner verfassungsrechtlichen Be-
deutung geht dies über die durch Vertragsgesetz gegebene Zustimmung des deut-
schen Gesetzgebers zum Pariser Übereinkommen hinaus. Dass das Paris-Ziel ei-
gens als Grundlage des deutschen Klimaschutzgesetzes ausgewiesen ist, steht in
einem besonderen Zusammenhang zu dem Klimaschutzgebot des Art. 20a GG. We-
gen der genuin globalen Dimension des Klimawandels kann der Staat das Ziel des
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Art. 20a GG, den Klimawandel anzuhalten, letztlich nur in internationaler Kooperation
erreichen. Dazu ist er mit dem Beitritt zum Pariser Übereinkommen tätig geworden,
in dessen Rahmen er nun auch seine weitergehenden Klimaschutzverpflichtungen
aus Art. 20a GG erfüllt (oben Rn. 201). Mit der Statuierung der Temperaturschwelle
des Art. 2 Abs. 1 lit. a PA hat der Gesetzgeber die grundlegende Ausrichtung des na-
tionalen Klimaschutzrechts gerade in der Weise bestimmt, die dem deutschen Staat
eine Möglichkeit eröffnet, seinen verfassungsrechtlichen Auftrag zum Klimaschutz in-
ternational eingebettet durch eigene Anstrengungen effektiv zu erfüllen.


(b) Der Gesetzgeber ist bei der Konkretisierung des Klimaschutzgebots des Art. 20a
GG allerdings nicht völlig frei. Mit der im Pariser Übereinkommen und eigens noch
einmal im Klimaschutzgesetz gewählten Temperaturmaßgabe ist der durch Art. 20a
GG belassene Konkretisierungsspielraum derzeit aber gewahrt. Das gewählte Klima-
schutzziel ist von der in Art. 20a GG angelegten Konkretisierungsprärogative des Ge-
setzgebers gedeckt. Das Pariser Übereinkommen ist im Dezember 2015 auf der
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse angenommen worden, die in Vorberei-
tung der Klimakonferenz von Paris zusammengetragen worden waren (UNFCCC,
Report on the structured expert dialogue 2013-2015 review, 2015, S. 18 Message 5,
S. 31 Rn. 108). Zwar muss die Erwärmung nach Ansicht der Beschwerdeführenden
weitergehend auf höchstens 1,5 °C begrenzt werden. Das entspricht verbreiteter Ein-
schätzung und wird insbesondere auf den IPCC-Sonderbericht über die Folgen einer
globalen Erwärmung um 1,5 °C von 2018 gestützt. Anlass zur Besorgnis gibt die in
dem Sonderbericht enthaltene Einschätzung, dass die klimabedingten Risiken für na-
türliche und menschliche Systeme, vor allem die Wahrscheinlichkeit einer Über-
schreitung von Kipppunkten, bei einer Erwärmung um 2 °C höher sind als bei einer
Erwärmung um 1,5 °C (oben Rn. 161). Wegen der erheblichen Unsicherheit, die in
den vom IPCC angegebenen Spannbreiten und Ungewissheiten dokumentiert ist,
lässt jedoch – wie schon die grundrechtlichen Schutzpflichten (oben Rn. 162 f.) –
auch Art. 20a GG der Gesetzgebung bei der Bestimmung des Klimaschutzziels inso-
fern Spielraum, die Gefahrenlagen und Risiken in politischer Verantwortung zu be-
werten (vgl. BVerfGE 128, 1 <39>). Dass mit der Wahl des Paris-Ziels die Grenzen
dieses gesetzgeberischen Spielraums verletzt sind, ist jedenfalls aktuell nicht erkenn-
bar.


Neue hinreichend gesicherte Erkenntnisse über die Entwicklung der anthropogenen
Erderwärmung oder deren Folgen und ihre Beherrschbarkeit könnten allerdings auch
unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums eine ande-
re Zielfestlegung im Rahmen des Art. 20a GG erforderlich machen. Das unterliegt
der verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Durch Art. 20a GG ist dem Gesetzgeber eine
permanente Pflicht aufgegeben, das Umweltrecht den neuesten Entwicklungen und
Erkenntnissen in der Wissenschaft anzupassen (vgl. BVerfGE 49, 89 <130, 132> zu
Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG). Sollte sich das in Art. 2 Abs. 1 lit. a PA vereinbarte Tempe-
raturziel als unzulänglich erweisen, ausreichenden Klimaschutz zu erzielen, aktuali-
siert sich auch die Verpflichtung aus Art. 20a GG, eine Lösung des Klimaschutzpro-
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blems auf internationaler Ebene zu suchen; es müsste insbesondere versucht wer-
den, strengere Vereinbarungen zu erzielen. Hingegen müsste sich eine Neuaus-
richtung an schwächeren Klimaschutzzielen wegen des damit verbundenen öko-
logischen Rückschritts vor Art. 20a GG rechtfertigen lassen (vgl. dazu allgemein
Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 71; Kluth, in: Friauf/Höfling,
Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 51. EL 2016, Art. 20a Rn. 106; siehe auch
Art. 4 Abs. 3 PA, § 3 Abs. 3 Satz 2 KSG), sofern nicht neuere hinreichend gesicher-
te Erkenntnisse in der Klima-forschung ergeben, dass die Erderwärmung geringeres
Schädigungspotenzial hat, als dies derzeit zu befürchten ist.


(c) Als verfassungsrechtlich notwendige, grundlegende Konkretisierung des Art.
20a GG entfaltet die dem Klimaschutz in § 1 Satz 3 KSG zugrunde gelegte Tempe-
raturmaßgabe ihrerseits verfassungsrechtliche Orientierungsfunktion. Auch für die
verfassungsgerichtliche Kontrolle bildet sie die maßgebliche Konkretisierung des in
Art. 20a GG enthaltenen Klimaschutzauftrags (vgl. zur gesetzlichen Konkretisierung
von Art. 20a GG zum Tierschutz BVerfGE 127, 293 <328 f.>). Die angegriffenen Vor-
schriften über die zulässigen Emissionsmengen hieran zu messen, ist nicht etwa des-
halb ausgeschlossen, weil der Gesetzgeber das grundlegende Klimaschutzziel gera-
de mit diesen Vorschriften neu bestimmt haben könnte. Zwar könnte er die
maßgebliche Klimaschutzzielsetzung in erneuter Konkretisierung des verfassungs-
rechtlichen Klimaschutzauftrags ändern. Nicht jede neue Vorschrift, die mit der das
verfassungsrechtliche Klimaschutzziel bislang konkretisierenden Regelung unverein-
bar ist, ist damit aber bereits selbst als aktualisierte Konkretisierung des verfassungs-
rechtlichen Schutzauftrags durch den Gesetzgeber anzusehen. Wollte der Gesetz-
geber dem Klimaschutzrecht eine grundlegende Neuausrichtung geben, müsste
diese als solche erkennbar und damit auch für die politische Öffentlichkeit diskutier-
bar sein. Hintergrund der ausdrücklichen Hervorhebung der Gesetzgebung in Art.
20a GG und der Anerkennung einer Konkretisierungsprärogative des Gesetzgebers
ist gerade, dass die besondere Bedeutung der Schutzgüter des Art. 20a GG und de-
ren Spannungsverhältnis zu etwaigen gegenläufigen Belangen in demokratischer
Verantwortung zu einem Ausgleich gebracht werden müssen und die Gesetzgebung
hierfür den geeigneten Rahmen bietet (vgl. Steinberg, NJW 1996, 1985 <1991 f.>;
Murswiek, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 57, 60; Scholz, in: Maunz/Dürig,
GG, 91. EL April 2020, Art. 20a Rn. 47). Das Gesetzgebungsverfahren vermittelt dem
erforderlichen Interessenausgleich die gebotene Legitimation. Das parlamentarische
Verfahren ermöglicht mit der ihm eigenen Öffentlichkeitsfunktion und den grundsätz-
lich öffentlichen Beratungen durch seine Transparenz und die Beteiligung der parla-
mentarischen Opposition, dass Entscheidungen auch in der breiteren Öffentlichkeit
diskutiert und damit die Voraussetzungen für eine Kontrolle der Gesetzgebung durch
die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Dieses Verfahren bietet der Öffent-
lichkeit auch durch die Berichterstattung seitens der Medien Gelegenheit, eigene Auf-
fassungen auszubilden und zu vertreten (vgl. BVerfGE 143, 246 <344 Rn. 274>
m.w.N.; 150, 1 <96 f. Rn. 192> m.w.N.). Sind aber gerade diese Transparenz und
Öffentlichkeitsfunktion des Gesetzgebungsverfahrens der Grund dafür, dass Art. 20a
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GG der Konkretisierung durch Gesetzgebung herausgehobene Bedeutung zuweist,
müsste auch eine Neuausrichtung der grundlegenden Zielbestimmung des Klima-
schutzrechts auf derart öffentliche und transparente Weise erfolgen. Solange der Ge-
setzgeber das grundlegende Klimaschutzziel nicht erkennbar und in einem transpa-
renten Verfahren neu bestimmt, muss er sich an seiner eigenen Konkretisierung des
verfassungsrechtlichen Ziels festhalten lassen.


bb) Gemessen an dem Ziel, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2 °C und
möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen, kann derzeit nicht festgestellt werden, dass § 3
Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 gegen das Kli-
maschutzgebot des Art. 20a GG verstoßen.


(1) Die Verfassungsmäßigkeit der in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG
in Verbindung mit Anlage 2 festgelegten Emissionsmengen lässt sich allerdings nicht
unmittelbar an dem verfassungsrechtlich maßgeblichen Temperaturziel überprüfen.
Um dieses als Maßgabe für die Begrenzung von CO2-Emissionen anwenden zu kön-
nen, ist eine Übersetzung der Temperaturmaßgabe in eine Emissionsmaßgabe er-
forderlich. Eine solche Übersetzung leistet ungeachtet der Schwierigkeiten exakter
Quantifizierung der Budgetansatz des IPCC (a). Die darauf beruhende nähere Be-
stimmung eines nationalen Restbudgets (b) ist allerdings mit erheblichen Ungewiss-
heiten verbunden und verlangt Wertungen. Deshalb bleiben dem Gesetzgeber Ent-
scheidungsspielräume, die er jedoch nicht nach politischem Belieben ausfüllen darf.
Weisen belastbare Daten darauf hin, dass die verfassungsrechtlich maßgebliche
Temperaturschwelle überschritten werden könnte, ist diesen – wenn auch nicht als
zahlengenauem Maß – Rechnung zu tragen (c).


(a) Die Temperaturschwelle von deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C kann prin-
zipiell in eine entsprechende globale CO2-Emissionsmenge umgerechnet werden,
die sich dann auf die Staaten verteilen lässt. Zwischen der Gesamtmenge der über
alle Zeiten hinweg kumulierten anthropogenen CO2-Emissionen und der globalen
Temperaturerhöhung besteht, wie gesehen, ein annähernd linearer Zusammenhang
(oben Rn. 32), der eine solche Umrechnung zulässt. Dafür muss in einem ersten
Schritt die globale Emissionsmenge ermittelt werden, die verbleibt, wenn die konkre-
te Temperaturschwelle eingehalten werden soll – das ist das konkrete globale
CO2-Restbudget. In einem zweiten Schritt ist zu bestimmen, wie groß der auf
Deutschland entfallende Anteil daran ist – das ist das konkrete nationale CO2-Rest-
budget. Der IPCC hat für verschiedene Temperaturschwellen und verschiedene Ein-
trittswahrscheinlichkeiten konkrete globale CO2-Restbudgets benannt; der Sachver-
ständigenrat hat auf dieser Grundlage ein nationales Restbudget für Deutschland
ermittelt. Daran kann die Vereinbarkeit der in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz
3 KSG zugelassenen Emissionsmengen mit der Temperaturschwelle dem Grunde
nach gemessen werden.


Zwar hat die Bundesregierung in diesem Verfahren bekundet, nicht mit nationalen
CO2-Budgets zu rechnen. Der prinzipiellen Aussagekraft des Budget-Ansatzes hat
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sie aber nicht widersprochen. Die Bundesregierung stellt fest, dass sich das
CO2-Budget mit dem Stand weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse verändern kön-
ne. Das geht jedoch nicht erkennbar über die im IPCC-Bericht selbst angegebene
Ungewissheit hinaus (unten Rn. 222). Dass es, wie die Bundesregierung weiter aus-
führt, für die multilaterale Zusammenarbeit klarer Treibhausgas-minderungsziele be-
darf und diese daher im Mittelpunkt der globalen europäischen und deutschen Kli-
maschutzpolitik stünden, ist kein durchgreifender Einwand gegen die am globalen
Restbudget ansetzende Herangehensweise des IPCC und des Sachverständigen-
rats. Denn Treibhausgasminderungsziele ersetzen diese Herangehensweise nicht,
sondern setzen sie voraus. Emissionsminderungsziele können das auf die Begren-
zung der Erderwärmung bezogene Temperaturziel nicht in Klimaschutzmaßgaben
übersetzen, wenn diese Minderungsziele nicht ihrerseits an einer der angestrebten
Temperaturschwelle entsprechenden Gesamtemissionsmenge ausgerichtet sind; für
sich genommen sind sie nicht aussagekräftig (näher SRU, Für eine entschlossene
Umweltpolitik in Deutschland und Europa, Umweltgutachten 2020, S. 42 f. Rn. 12).
Das Temperaturziel lässt sich zwar in Minderungszielen umsetzen. Auch dafür muss
jedoch in einem Zwischenschritt eine der angestrebten Temperaturschwelle entspre-
chende Emissionsmenge in den Blick genommen werden. Diese Gesamtemissions-
menge kann dann durch Minderungsziele abgebildet werden, indem sie auf einem
bis zur Klimaneutralität führenden Reduktionspfad verteilt wird.


Der Gesetzgeber ist indessen nicht gehindert, Minderungsziele zu formulieren, oh-
ne dabei von Beginn an eine Vorstellung davon zu entwickeln, welche Gesamt-emis-
sionsmenge noch zur Verfügung steht. Er geht dann aber wegen der Unumkehrbar-
keit der angestoßenen Prozesse das Risiko ein, dass die Temperaturschwelle
überschritten wird. Theoretisch mag die Politik bei der Formulierung ihrer Minde-
rungsziele sogar dauerhaft auf die Vorstellung von einer Gesamtemissionsmenge
verzichten und sich bemühen, die gesetzte Temperaturschwelle versuchsweise im
Wege von trial and error einzuhalten. So könnte allerdings kein bestimmtes Tempe-
raturniveau angesteuert werden, weil die unumkehrbaren Effekte von CO2-Emissio-
nen auf das Klima Korrekturen des eingeschlagenen Pfades allenfalls begrenzt zu-
lassen. Letztlich bedeutete dies, Klimaschutz ins Blaue hinein zu betreiben. Das ist
aber nicht das Ziel der Bundesregierung. Die Bundesregierung stellt hier vielmehr
fest, dass der Budgetansatz zur Plausibilitätskontrolle geeignet sei, um zu überprü-
fen, ob die Summe der nach dem Pariser Übereinkommen national festzulegenden
Beiträge global zur Erreichung der Ziele des Pariser Übereinkommens genüge; an
diesem Maßstab müssten sich die nationalen Beiträge beim globalen Aushandlungs-
prozess messen lassen. Dass der Budgetansatz dem Grunde nach geeignet ist, die
Temperaturmaßgabe zu übersetzen, ist mithin nicht in Abrede gestellt (zur Rezeption
auch der Hoge Raad der Niederlande, Urteil vom 20. Dezember 2019, 19/00135, Zif-
fer 2.1, 7. Spiegelstrich, Ziffern 4.6, 7.4.3.; Irischer Supreme Court, Urteil vom 31. Juli
2020, 205/19, Ziffer 4.3). Der Einwand der Bundesregierung betrifft vielmehr die Un-
sicherheiten hinsichtlich der Größe des globalen Restbudgets und eines nationalen
Budgets (unten Rn. 220 ff.).
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(b) Der IPCC hat für verschiedene Temperaturschwellen und Wahrscheinlichkeiten,
diese Schwellen einzuhalten, bezifferte Angaben zur Größe des entsprechenden glo-
balen CO2-Restbudgets gemacht. So hat er beispielsweise für eine 67%ige Wahr-
scheinlichkeit, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, ab dem Jahr 2018 ein
globales CO2-Restbudget von 420 Gigatonnen und für ein 2 °C-Ziel ab 2018 ein
Restbudget von 1.170 Gigatonnen geschätzt (IPCC, Special Report, Global Warming
of 1.5 °C, 2018, Chapter 2, S. 108, Tab. 2.2). Auf der Grundlage der Zahlen des IP-
CC hat der Sachverständigenrat für das Ziel, den Anstieg der mittleren Erdtempera-
tur mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % auf 1,75 °C zu begrenzen, ein ab 2020
verbleibendes konkretes nationales Restbudget von 6,7 Gigatonnen ermittelt (SRU,
Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa, Umweltgutachten
2020, S. 52, 88 Rn. 111).


(c) Die Budgetbestimmung des Sachverständigenrats beruht auf einem nachvoll-
ziehbaren Zahlenwerk und schlüssigen Rechenschritten (vgl. dazu grundsätzlich
BVerfGE 125, 175 <226>; 137, 34 <75 Rn. 82>) und legt wissenschaftlich begründe-
te Annahmen des IPCC zugrunde, die in einem qualitätssichernden Verfahren ge-
wonnen wurden. Sie enthält aber nicht unerhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der
Größe des globalen (aa) und des nationalen (bb) Restbudgets und lässt daher recht-
lich keine zahlengenaue Schlussfolgerung zu. Die Unsicherheiten gehen dabei in bei-
de Richtungen; tatsächlich könnte das Restbudget also auch kleiner sein als vom
Sachverständigenrat angenommen (cc). Auf den Schätzungen des IPCC-Sonderbe-
richts gründende Hinweise auf irreversible Beeinträchtigungen sind hier auch dann
zu berücksichtigen, wenn sie nicht umfassend gesicherte wissenschaftliche Erkennt-
nis darstellen (dd).


(aa) Der Sachverständigenrat legt seiner Rechnung zunächst die Angaben des IP-
CC zum globalen CO2-Restbudget zugrunde. Dabei handelt es sich dem Grunde
nach um belastbare Angaben. Die Schätzungen des IPCC sind das konkrete Ergeb-
nis eines qualitätssichernden Verfahrens. Der IPCC hat seine Einschätzung aufgrund
umfänglicher Auswertung des Forschungsstands durch Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler und bei Offenlegung der verbleibenden Unsicherheit formuliert
(oben Rn. 16 f.).


Der IPCC weist dabei selbst auf nicht unerhebliche Ungewissheiten hin. Zwar kön-
nen die Gesamtmenge der anthropogenen Emissionen des wichtigsten Treibhausga-
ses CO2 und die globale Temperaturerhöhung unstreitig prinzipiell ineinander umge-
rechnet werden. Die Beurteilung der Stärke des Zusammenhangs zwischen
kumulierten Emissionen und Erwärmung ist jedoch aufgrund der Komplexität des Kli-
masystems mit Unsicherheiten verbunden. Unsicherheiten bestehen bezüglich der
Klimareaktion auf Treibhausgasemissionen und werden für das globale Budget vom
IPCC mit möglichen Abweichungen in beide Richtungen um 400 Gigatonnen CO2
beziffert; Unsicherheiten bezüglich des tatsächlichen Grads der historischen Erwär-
mung könnten in beide Richtungen eine Abweichung um 250 Gigatonnen CO2 aus-
machen; eine potenzielle zusätzliche Freisetzung von CO2 durch künftiges Tauen
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von Permafrost und Methanfreisetzung aus Feuchtgebieten würde das Budget um
bis zu 100 Gigatonnen CO2 weiter reduzieren; außerdem könnte das Ausmaß der
künftigen Minderung anderer Treibhausgase als CO2 das verbleibende CO2-Bud-
get in beide Richtungen um 250 Gigatonnen CO2 verändern; unklar ist auch, in-
wiefern künftig CO2-Extraktionen aus der Atmosphäre (sogenannte negative Emis-
sionen) möglich werden könnten (zu alledem IPCC, Sonderbericht, 1,5 °C Globale
Erwärmung, Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, 2018, S. 16 f.;
siehe auch SRU, Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa,
Umweltgutachten 2020, S. 44 f. Rn. 16 ff.). Setzt man diese für möglich gehaltenen
Abweichungen ins Verhältnis dazu, dass der IPCC für eine 67%ige Zielerreichungs-
wahrscheinlichkeit hinsichtlich des Ziels, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen,
ab dem Jahr 2018 ein globales CO2-Restbudget von 420 Gigatonnen und für ein
2 °C-Ziel ab 2018 ein Restbudget von 1.170 Gigatonnen veranschlagt, sind diese Un-
sicherheiten erheblich.


Genauere, ähnlich belastbare Daten wie die Schätzungen dieses IPCC-Sonderbe-
richts liegen indessen nicht vor. Es ist kein Grund ersichtlich, an der Schätzung des
IPCC jenseits der ausgewiesenen Unsicherheiten zu zweifeln. Die Beschwerdefüh-
renden sehen zwar Anhaltspunkte dafür, dass die Schätzung des IPCC zu großzügig
ist. Sie bezweifeln jedoch nicht, dass diese den aktuellen Wissensstand belastbar
abbildet. Das tut auch die Bundesregierung nicht. Sie hält die Ungewissheiten nur für
zu groß, als dass aus dieser Schätzung etwas gefolgert werden könnte.


(bb) Die weiteren Ableitungen des Sachverständigenrats zum nationalen Restbud-
get beruhen auf nachvollziehbaren Annahmen und schlüssigen Rechenschritten.
Darin enthalten sind allerdings Wertungen und eigene Ungewissheiten.


So kommen für die Bestimmung des nationalen Anteils an dem globalen CO2-Rest-
budget verschiedene Aufteilungskriterien in Betracht. Der Sachverständigenrat hat
für seine Empfehlungen den Ansatz eines Pro-Kopf-Emissionsrechts, also eine Ver-
teilung nach der aktuellen Bevölkerungszahl gewählt und legt demgemäß den Anteil
der deutschen Bevölkerung an der gesamten Weltbevölkerung von 1,1 % im Jahr
2016 zugrunde (SRU, Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Eu-
ropa, Umweltgutachten 2020, S. 51). Andere Verteilungsschlüssel sind denkbar
(SRU, a.a.O., S. 48; Winter, ZUR 2019, 259 <263 f.>). Art. 20a GG lässt sich aller-
dings kein genauer Verteilungsschlüssel entnehmen. Insbesondere gibt Art. 20a GG
nicht vor, welcher Lastenanteil Deutschlands aus Gerechtigkeitsgründen angemes-
sen wäre. Das heißt jedoch nicht, dass der in Deutschland zu leistende Beitrag von
Verfassungs wegen beliebig gewählt werden könnte. Einer konkreten verfassungs-
rechtlichen Verpflichtung zur Reduktion der CO2-Emissionen kann auch nicht
schlicht entgegengehalten werden, der Deutschland treffende Anteil an der Redukti-
onslast und an dem globalen CO2-Budget lasse sich nicht feststellen. Weil Art. 20a
GG auch dazu verpflichtet, das Klimaschutzziel in internationaler Zusammenarbeit zu
erfüllen, muss der dafür zu leistende deutsche Beitrag in einer Weise bestimmt wer-
den, die wechselseitiges Vertrauen der Vertragspartner in den Realisierungswillen
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fördert, nicht aber Anreize setzt, diese zu unterlaufen (oben Rn. 203). Völkerrechtli-
che Anhaltspunkte für die Verteilung ergeben sich etwa aus Art. 2 Abs. 2, Art. 4 Abs.
4 PA (vgl. zum Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung
<„common but differentiated responsibilities“> auch Art. 3 Nr. 1 und 4 des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 9. Mai 1992
<Klimarahmenkonvention, BGBl II 1993 S. 1784, UNTS Bd. 1771, S. 107, in Kraft
getreten am 21. Mai 1994> sowie im 3. Erwägungsgrund der Präambel des Pariser
Übereinkommens).


Weiterhin ist im Pariser Übereinkommen die Möglichkeit angelegt, das nationale
Restbudget durch Übertragung überobligatorischer Emissionsreduktionsleistungen
anderer Vertragsstaaten des Übereinkommens praktisch zu erweitern (Art. 6 Abs. 2
und Abs. 4 PA). Allerdings ist es bislang nicht gelungen, ein verlässliches Anrech-
nungssystem für international handelbare Minderungsleistungen einzurichten (vgl.
BTDrucks 19/15906, S. 1 ff.). Ob über ein solches Übertragungs- und Anrechnungs-
system das nationale Budget in der Zukunft in großem Umfang erweitert werden
könnte, ist derzeit nicht absehbar. Angesichts der sehr hohen Reduktionslasten, die
die Staatengemeinschaft insgesamt noch wird erbringen müssen, um das Tempera-
turziel des Pariser Übereinkommens zu erreichen (vgl. dazu UNFCCC, Nationally de-
termined contributions under the Paris Agreement, Synthesis report by the secretari-
at, 2021, S. 5 Rn. 13), dürfte der Wettbewerb um übertragbare überobligatorische
Reduktionen jedenfalls intensiv sein.


Auch eine Erweiterung des nationalen Restbudgets durch sogenannte Negative-
missionstechnologien kommt in Betracht (vgl. hierzu etwa das Kohlendioxid-Speiche-
rungsgesetz vom 17. April 2012 <BGBl I S. 1726>). Inwiefern Negativ-emissionstech-
nologien über einzelne Anwendungen hinaus in großem Umfang eingesetzt werden,
ist heute jedoch angesichts ökologischer, technischer, wirtschaftlicher, politischer
und sozialer Bedenken – ungeachtet der verfassungsrechtlichen Fragen, die hier-
durch aufgeworfen werden könnten – noch nicht absehbar (oben Rn. 33).


(cc) Dass die Berechnung des Sachverständigenrats Unsicherheiten und Wertun-
gen enthält, lässt allerdings nicht etwa darauf schließen, dass tatsächlich eher wei-
tergehende Emissionsmöglichkeiten verblieben. Die Unsicherheiten bei der Bestim-
mung des globalen Restbudgets und dessen Verteilung auf die Staaten gehen in
beide Richtungen, könnten also auch zu einer zu großzügigen Schätzung geführt ha-
ben. Insgesamt ist danach zwar nicht auszuschließen, dass Deutschland tatsächlich
ein größeres Restbudget bleiben könnte. Ebenso möglich erscheint jedoch, dass das
verbleibende Budget noch geringer ist.


(dd) Obwohl die konkrete Quantifizierung des Restbudgets durch den Sachverstän-
digenrat nicht unerhebliche Unsicherheiten enthält, müssen ihm die gesetzlichen Re-
duktionsmaßgaben Rechnung tragen. Weil bei der exakten Quantifizierung des Zu-
sammenhangs zwischen CO2-Emissionen und Erderwärmung Unsicherheiten
verbleiben, lässt Art. 20a GG der Gesetzgebung zwar Wertungsspielräume (vgl.
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BVerfGE 128, 1 <39>; siehe auch zu den Grundrechten BVerfGE 49, 89 <131 f.>; 83,
130 <141 f.>). Die Größe der zur Wahrung der Temperaturschwelle verbleibenden
Emissionsmenge lässt sich derzeit nicht so exakt ermitteln, dass die vom Sachver-
ständigenrat angegebene Budgetgröße ein zahlengenaues Maß für die verfassungs-
gerichtliche Kontrolle bieten könnte. Jedoch darf der Gesetzgeber seine Wertungs-
spielräume nicht nach politischem Belieben ausfüllen. Besteht wissenschaftliche
Ungewissheit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge, setzt Art. 20a GG
den Entscheidungen des Gesetzgebers – zumal solchen mit unumkehrbaren Fol-
gen für die Umwelt – vielmehr Grenzen und erlegt ihm, auch in Verantwortung für
die künftigen Generationen, eine besondere Sorgfaltspflicht auf (vgl. auch BVerfGE
128, 1 <37>; Epiney, in: v.Mangoldt/Klein/ Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20a Rn.
71; siehe auch Steinberg, Der ökologische Verfassungsstaat, 1998, S. 101 f.; Cal-
liess, Rechtsstaat und Umweltstaat, 2001, S. 121 ff.; Wolf, in: AK-GG, 3. Aufl. 2001,
Art. 20a Rn. 32; Murswiek, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 50; Huster/
Rux, in: BeckOK GG, 45. Ed. 15. November 2020, Art. 20a Rn. 22). Ausdruck dieser
besonderen Sorgfaltspflicht ist jedenfalls, dass der Gesetzgeber bereits belastbare
Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler Beeinträchtigungen – je-
weils in Ansehung ihrer Belastbarkeit – berücksichtigen muss. Auch nach Art. 3 Nr. 3
Satz 2 Klimarahmenkonvention soll das Fehlen einer völligen wissenschaftlichen Ge-
wissheit nicht als Grund für das Aufschieben von Vorsorgemaßnahmen dienen, wenn
„ernsthafte oder nicht wiedergutzumachende“ Schäden drohen. Hinsichtlich der Ge-
fahr des irreversiblen Klimawandels muss das Recht daher auch den aus einem qua-
litätssichernden Verfahren hervorgegangenen Schätzungen des IPCC zur Größe des
verbleibenden globalen CO2-Restbudgets und den Konsequenzen für verbleibende
nationale Emissionsmengen Rechnung tragen, wenn diese auf die Möglichkeit der
Überschreitung der verfassungsrechtlich maßgeblichen Temperaturschwelle hinwei-
sen.


(2) Dem werden § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit
Anlage 2 noch gerecht. Verfassungsgerichtlich kann derzeit unter Berücksichtigung
des Spielraums des Gesetzgebers nicht festgestellt werden, dass diese Regelungen
das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot aus Art. 20a GG verletzten.


(a) Dass das verbleibende Restbudget mit den getroffenen Regelungen eingehalten
werden kann, erscheint allerdings nicht gewiss. Legt man als ab 2020 verbleibendes
konkretes nationales CO2-Restbudget 6,7 Gigatonnen zugrunde, wie es der Sach-
verständigenrat für das Ziel ermittelt hat, den Anstieg der mittleren Erdtemperatur mit
einer Wahrscheinlichkeit von 67 % auf 1,75 °C zu begrenzen (SRU, Für eine ent-
schlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa, Umweltgutachten 2020, S. 52,
88 Rn. 111), würde dieses Restbudget durch die in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbin-
dung mit Anlage 2 zugelassenen CO2-Mengen bis 2030 bereits weitgehend aufge-
zehrt.


Die in der Anlage 2 zu § 4 KSG für Jahre und Sektoren angegebenen Emissions-
mengen ergeben (bei einer gewissen Unsicherheit wegen der nicht durchgehend
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festgelegten Emissionsmengen der Energiewirtschaft) in der Summe ungefähr 7 Gi-
gatonnen. Diese Angabe bezieht sich allerdings auf sogenannte CO2-Äquivalente,
schließt also neben CO2-Emissionen auch andere Treibhausgase ein (vgl. § 2 Nr. 2
KSG), die aber wegen ihrer abweichenden Eigenschaften, insbesondere ihrer Kurzle-
bigkeit, in der Berechnung des Restbudgets von IPCC und Sachverständigenrat nicht
berücksichtigt werden. In Deutschland beträgt der Anteil des CO2-Ausstoßes an den
Treibhausgasemissionen derzeit ungefähr 88 % (SRU, a.a.O., S. 40). Entsprechend
werden in den in Anlage 2 aufgeführten Treibhausgasemissionen von in der Summe
ungefähr 7 Gigatonnen CO2-Äquivalenten gut 6 Gigatonnen CO2-Emissionen ent-
halten sein.


Nach 2030 verbliebe danach von dem vom Sachverständigenrat ermittelten
CO2-Restbudget von 6,7 Gigatonnen weniger als 1 Gigatonne. Dabei sind in Anlage
2 zu § 4 KSG noch nicht die zusätzlichen CO2-Emissionen aus Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Forstwirtschaft und die Deutschland zuzurechnenden Emis-
sionen des internationalen Luft- und Seeverkehrs enthalten (vgl. BTDrucks 19/14337,
S. 26 f.), die das verbleibende Budget zusätzlich schmälern.


Zur Wahrung der Budgetgrenzen müsste demzufolge nach 2030 alsbald Klimaneu-
tralität realisiert werden. Dass dies gelingen könnte, ist aber nicht wahrscheinlich.
Nach dem im Klimaschutzgesetz vorgesehenen Reduktionspfad soll das Emissions-
niveau im Jahr 2030 zwar im Vergleich zu 1990 um 55 % gemindert sein (§ 3 Abs. 1
Satz 2 KSG). Das Emissionsniveau ist damit aber noch bei weitem nicht klimaneutral.
Realistischerweise wird die Umstellung auf Klimaneutralität dann, von freiheitsrecht-
lichen Hindernissen abgesehen, allein aus technischen Gründen noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Ein Restbudget von 6,7 Gigatonnen CO2-Emissionen würde wohl
überschritten. Richtete man die Bestimmung des nationalen Restbudgets indessen
an einer etwas großzügigeren Temperaturmaßgabe zwischen 1,75 °C und 2 °C aus,
erschiene die Einhaltung des nach der Methode des Sachverständigenrats ermittel-
ten nationalen Restbudgets hingegen nicht ausgeschlossen. Dabei reicht ein nach
2030 verbleibendes Budget umso länger aus, je stärker die Jahresemissionsmengen
nach 2030 kontinuierlich weiter abgesenkt werden.


Allerdings hat der Sachverständigenrat das nationale Restbudget, indem er ihm als
Temperaturschwelle 1,75 °C zugrunde gelegt hat, nicht übermäßig streng bestimmt.
Die rechtliche Maßgabe lautet, die Erwärmung auf deutlich unter 2 °C und möglichst
auf 1,5 °C zu begrenzen. Eine Begrenzung bei 1,75 °C liegt danach zwar im Bereich
des rechtlich Zulässigen, realisiert aber nicht die aufgegebene Anstrengung, den
Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen (vgl. auch Art. 2 Abs. 1 lit. a PA). Für
eine höhere Schwelle zwischen 1,75 °C und 2 °C gilt das erst recht.


(b) Im Ergebnis kann derzeit nicht festgestellt werden, dass der Gesetzgeber seinen
verfassungsrechtlichen Entscheidungsspielraum überschritten hat. Einer verfas-
sungsgerichtlichen Feststellung, dass mit den in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1
Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 bis 2030 festgelegten Emissionsmengen das
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– durch Art. 20a GG auch verfassungsrechtlich begrenzte – CO2-Budget überzogen
werde, steht derzeit die Unsicherheit bezüglich der Größe des globalen CO2-Rest-
budgets entgegen, die sich neben eigenen Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs
des nationalen Restbudgets in dessen Berechnung niederschlägt. Das vom Sach-
verständigenrat auf der Grundlage der Schätzungen des IPCC zur Wahrung einer
1,75 °C-Temperaturschwelle ermittelte Restbudget von 6,7 Gigatonnen würde durch
die in Anlage 2 geregelten Emissionsmengen zwar bis zum Jahr 2030 nahezu auf-
gezehrt (oben Rn. 231 ff.). Die Unsicherheit über die zur Wahrung der Temperatur-
schwelle global und national verbleibenden Emissionsmöglichkeiten ist derzeit je-
doch zu groß, als dass die vom Sachverständigenrat ermittelte Budgetgröße ein
zahlengenaues Maß für die verfassungsgerichtliche Kontrolle bieten könnte.


Die Schätzungen des IPCC zur Größe des verbleibenden globalen CO2-Restbud-
gets und der daraus zu entnehmende Hinweis auf die Gefahr einer Überschreitung
der verfassungsrechtlich maßgeblichen Temperaturschwelle sind zwar dennoch zu
berücksichtigen (oben Rn. 229). Dass der Gesetzgeber gegen diese Sorgfaltspflicht
mit § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 versto-
ßen hat, kann derzeit jedoch nicht festgestellt werden. Das vom Sachverständigenrat
auf der Grundlage der Schätzungen des IPCC zur Wahrung einer 1,75 °C-Tempera-
turschwelle ermittelte Restbudget von 6,7 Gigatonnen würde durch die in Anlage 2
geregelten Emissionsmengen bis zum Jahr 2030 weitgehend aufgebraucht, für sich
genommen aber wohl nicht überzogen. Ein solches Maß an Verfehlung genügte ver-
glichen mit den derzeit in der Berechnung des Restbudgets enthaltenen Unsicherhei-
ten nicht für eine verfassungsgerichtliche Beanstandung. Angesichts der normativen
Spanne der Temperaturmaßgabe „deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C“ ist dabei
auch von Bedeutung, dass der Sachverständigenrat das nationale Budget von 6,7
Gigatonnen nicht etwa – wie die Beschwerdeführenden in den Verfahren 1 BvR 78/
20 und 1 BvR 96/20 annehmen – für eine 2 °C-Schwelle, sondern für die strengere
1,75 °C-Schwelle ermittelt hat.


cc) Zum Teil wird in den Verfassungsbeschwerden darauf hingewiesen und als ver-
fassungswidrig beanstandet, dass die in Deutschland aktuell eingesetzten Klima-
schutzinstrumente ausweislich verschiedener Studien nicht ausreichen, um die in §
3 Abs. 1 Satz 2 KSG für das Zieljahr 2030 festgelegte Minderungsquote von 55 % im
Vergleich zum Jahr 1990 einzuhalten (oben Rn. 169 f.). Eine Verletzung von § 3 Abs.
1 Satz 3 KSG begründete jedoch für sich genommen keinen Verfassungsverstoß. §
3 Abs. 1 Satz 3 KSG ist keine maßstäbliche Konkretisierung des Klimaschutzauftrags
aus Art. 20a GG, weil er nicht wie § 1 Satz 3 KSG gesamthaft das Klimaschutzziel
des Gesetzgebers benennt (oben Rn. 209). Davon abgesehen wäre nicht von vorn-
herein auszuschließen, dass das konkrete nationale Klimaschutzinstrumentarium
noch so fortentwickelt wird, dass das für 2030 geregelte Minderungsziel eingehalten
wird, indem innerhalb dieses Zeitraums Reduktionsdefizite kompensiert werden. § 4
Abs. 3 Satz 1 KSG sieht innerhalb der Jahreszeiträume bis 2030 gegebenenfalls ei-
ne Nachholungspflicht vor.
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dd) Der Gesetzgeber hat nicht gegen Rationalitätsanforderungen an die Gesetzge-
bung verstoßen. Art. 20a GG statuiert, jedenfalls für die hier zu entscheidende Kon-
stellation, keine von seinen materiellen Anforderungen losgelöste, eigenständige
Sachaufklärungs- und Begründungspflicht.


(1) Eine selbstständige, von den Anforderungen an die materielle Verfassungsmä-
ßigkeit des Gesetzes unabhängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundge-
setz generell nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher nur in bestimmten Son-
derkonstellationen eine selbstständige Sachaufklärungspflicht des Gesetzgebers
angenommen. Ansonsten gilt das Prinzip, dass die Gestaltung des Gesetzgebungs-
verfahrens im Rahmen der durch die Verfassung vorgegebenen Regeln Sache der
gesetzgebenden Organe ist. Das parlamentarische Verfahren ermöglicht zudem mit
der ihm eigenen Öffentlichkeitsfunktion und den folglich grundsätzlich öffentlichen
Beratungen gerade durch seine Transparenz, dass Entscheidungen auch in der brei-
teren Öffentlichkeit diskutiert und damit die Voraussetzungen für eine Kontrolle auch
der Gesetzgebung durch die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Schon
deshalb geht Entscheidungen von erheblicher Tragweite grundsätzlich ein Verfahren
voraus, welches der Öffentlichkeit auch durch die Berichterstattung seitens der Me-
dien hinreichend Gelegenheit bietet, Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und
das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Umfang der zu beschließen-
den Maßnahmen in öffentlicher Debatte zu klären. Das Grundgesetz vertraut so dar-
auf, dass auch ohne Statuierung einer eigenständigen Sachaufklärungspflicht die
Transparenz und der öffentliche Diskurs im parlamentarischen Verfahren hinreichen-
de Gewähr für eine jeweils ausreichende Tatsachengrundlage der gesetzgeberi-
schen Entscheidung bieten. Denn das Fehlen einer selbstständigen Sachaufklä-
rungspflicht im Gesetzgebungsverfahren befreit den Gesetzgeber nicht von der
Notwendigkeit, seine Entscheidungen in Einklang mit den verfassungsrechtlichen
Anforderungen, insbesondere den Grundrechten, zu treffen, und sie insoweit – etwa
im Blick auf die Verhältnismäßigkeitsanforderungen – auf hinreichend fundierte
Kenntnisse von Tatsachen und Wirkzusammenhängen zu stützen (BVerfGE 143,
246 <343 ff. Rn. 273 ff.> m.w.N.).


(2) Aus Art. 20a GG ergibt sich hier auch nicht die von den Beschwerdeführenden
geltend gemachte Begründungspflicht des Gesetzgebers (vgl. aber Schulze-Fielitz,
in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 73 m.w.N.; Kluth, in: Friauf/Höfling, Berliner
Kommentar zum Grundgesetz, 51. EL 2016, Art. 20a Rn. 107; speziell zum Klima-
schutz Winter, ZUR 2019, 259 <265>; zurückhaltend hingegen etwa Groß, ZUR
2009, 364 <367>). Nach ständiger Rechtsprechung des Senats schreibt die Verfas-
sung nicht vor, was, wie und wann genau im Gesetzgebungsverfahren zu begründen
ist, sondern lässt Raum für Verhandlungen und für den politischen Kompromiss (vgl.
BVerfGE 137, 34 <73 f. Rn. 77> m.w.N.). Die sich aus der Verfassung ergebenden
Anforderungen an die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes beziehen sich grund-
sätzlich nicht auf seine Begründung, sondern auf die Ergebnisse eines Gesetzge-
bungsverfahrens (BVerfGE 139, 148 <180 Rn. 61>; vgl. auch BVerfGE 140, 65 <80
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Rn. 33>; 143, 246 <345 f. Rn. 279>). Entscheidend ist auch hier, dass sich die Ver-
einbarkeit der gesetzlich geregelten Emissionsmengen mit Art. 20a GG schlüssig
begründen lässt (vgl. entsprechend zum menschenwürdigen Existenzminimum
BVerfGE 137, 34 <73 Rn. 77>).


ee) Indessen bleibt dem Gesetzgeber sein in Konkretisierung von Art. 20a GG be-
kundetes Bemühen aufgegeben, den Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 °C zu be-
grenzen (§ 1 Satz 3 KSG). Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die in § 3 Abs. 1 Satz 2
KSG für das Zieljahr 2030 vorgegebene Minderungsquote von 55 % nicht an dem
Ziel ausgerichtet war, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2 °C, möglichst auf
1,5 °C zu begrenzen. Die Genese dieses Werts deutet vielmehr darauf hin, dass die
Minderungsvorgabe ursprünglich an einer Temperaturschwelle von 2 °C orientiert
war (oben Rn. 166). Dazu passt, dass sich mit der in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Ver-
bindung mit Anlage 2 vorgesehenen Gesamtemissionsmenge das vom Sachverstän-
digenrat auf der Grundlage der Schätzungen des IPCC für das 1,75 °C-Ziel bestimm-
te Restbudget nur unter äußersten Schwierigkeiten einhalten ließe, dass aber die
Einhaltung eines entsprechend für das 2 °C-Ziel bestimmten Restbudgets möglich
erschiene.


b) § 3 Abs. 1 Satz 2 KSG und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2
sind insoweit verfassungswidrig, als sie die derzeit nicht hinreichend eingedämmte
Gefahr künftiger Grundrechtsbeeinträchtigungen begründen; damit verletzen sie die
sich aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit ergebende Pflicht des Gesetzgebers,
die nach Art. 20a GG verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von CO2-Emis-
sionen bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend in grundrechtsschonender Weise
über die Zeit zu verteilen (zu den Anforderungen oben Rn. 192 ff.).


aa) Die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2
bis zum Jahr 2030 vorgesehenen Emissionsmengen reduzieren die Emissionsmög-
lichkeiten erheblich, die entsprechend der das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG
konkretisierenden Temperaturschwelle von deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5 °C, für
anschließende Zeiträume verbleiben. Dies ist mit Blick auf die grundrechtsrelevante
Vorwirkung nur zu rechtfertigen, wenn zur Gewährleistung eines weiterhin freiheits-
schonenden Übergangs in die Klimaneutralität hinreichende Vorkehrungen getroffen
werden, um die ab 2031 auf die Beschwerdeführenden zukommende Minderungslast
zu lindern und die damit verbundene Grundrechtsgefährdung einzudämmen (1). Er-
forderlich ist die Schaffung eines entwicklungsfördernden Planungshorizonts (2). Da-
mit sind konkrete Anforderungen an die weitere Ausgestaltung des Reduktionspfads
gestellt (3).


(1) Die nach 2030 aufgrund von Art. 20a GG gebotene Treibhausgasminderungs-
last wird erheblich sein. Ob sie so einschneidend ausfällt, dass damit zwangsläufig
aus heutiger Sicht unzumutbare Grundrechtsbeeinträchtigungen verbunden wären
(a), lässt sich zwar nicht feststellen. Das Risiko gravierender Belastungen ist jedoch
hoch. Wegen der Verpflichtung, die Gefahr erheblicher Grundrechtsbeeinträchtigun-
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gen einzudämmen, wie auch wegen der allgemeinen Verpflichtung, schonend mit
den Grundrechten umzugehen, können die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz
3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 bis zum Jahr 2030 vorgesehenen Emissionsmen-
gen mit den künftig betroffenen Freiheitsgrundrechten im Ergebnis nur in Einklang
gebracht werden, wenn dies mit Vorkehrungen zur grundrechtsschonenden Bewälti-
gung der nach 2030 drohenden Reduktionslast verbunden ist (b).


(a) Nach der verfassungsrechtlichen Maßgabe, die Erderwärmung bei deutlich un-
ter 2 °C und möglichst 1,5 °C anzuhalten, ist die Menge an CO2-Emissionen, die
noch im Einklang mit dem verfassungsrechtlichen Klimaschutzgebot in die Erdatmo-
sphäre gelangen dürfen, begrenzt. Ein auf Deutschland entfallender Anteil an den
verbleibenden Emissionsmöglichkeiten wird nach § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1
Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 ungeachtet der genauen Größe des Rest-
budgets jedenfalls zu einem nicht unerheblichen Teil verbraucht. Nach der Berech-
nung des Sachverständigenrats bleibt bei Verfolgung einer Temperaturschwelle von
1,75 °C bei 67%iger Zielerreichungswahrscheinlichkeit nach 2030 allenfalls noch ein
minimaler Rest an Emissionsmöglichkeiten, der angesichts des für 2031 noch zu er-
wartenden Emissionsniveaus kaum für ein weiteres Jahr genügte (oben Rn. 231 ff.).
Zur strikten Wahrung des durch Art. 20a GG vorgegebenen Emissionsrahmens wä-
ren danach Reduktionsanstrengungen aus heutiger Sicht unzumutbaren Ausmaßes
erforderlich, zumal die allgemeine Lebensweise auch im Jahr 2031 noch von hoher
CO2-Intensität geprägt sein dürfte und die jährliche Emissionsmenge im Vergleich zu
1990 erst um 55 % reduziert sein wird (vgl. § 3 Abs 1 Satz 2 KSG). Auch wenn in
Rechnung gestellt wird, dass Art. 20a GG keinen absoluten Vorrang des Klimaschut-
zes statuiert (oben Rn. 198), der sich im Verhältnis zu gegenläufigen Grundrechten
oder anderen elementaren Verfassungsrechtsgütern oder -prinzipien zwangsläufig
durchsetzen müsste, würde das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot – verstärkt
durch grundrechtliche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 GG
– die Hinnahme erheblicher Freiheitseinschränkungen fordern, die aus heutiger Sicht
kaum zumutbar wären.


(b) Wie viel Emissionsmöglichkeiten zur Wahrung des Paris-Ziels nach 2030 blei-
ben, lässt sich allerdings nicht exakt feststellen, weil das nationale Restbudget ange-
sichts verbleibender Ungewissheiten und Wertungserfordernisse verfassungsrecht-
lich nicht zahlengenau beziffert werden kann (oben Rn. 224 ff.). Wäre das nationale
Restbudget um einige Gigatonnen größer, als sich aus den Berechnungen des Sach-
verständigenrats ergibt, wäre mit den angegriffenen Bestimmungen eine grund-
rechtsgemäße Gestaltung des Übergangs zur Klimaneutralität in Einklang mit Art.
20a GG noch denkbar. Sie müsste allerdings rechtzeitig eingeleitet werden. Dass
das verbleibende Restbudget größer sein wird, als der Sachverständigenrat schätzt,
ist indessen alles andere als gewiss; es könnte auch noch kleiner sein (oben
Rn. 228). Unter diesen Umständen muss der Gesetzgeber sowohl wegen der allge-
meinen Verpflichtung schonenden Umgangs mit den Grundrechten als auch wegen
der Verpflichtung, die Gefahr erheblicher Grundrechtsverletzungen einzudämmen
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(oben Rn. 194), Vorkehrungen zur grundrechtsschonenden Bewältigung der nach
2030 drohenden Reduktionslast treffen.


(2) Praktisch verlangt die Schonung künftiger Freiheit hier den Übergang zu Klima-
neutralität rechtzeitig einzuleiten. In allen Lebensbereichen - etwa Produktion,
Dienstleistung, Infrastruktur, Verwaltung, Kultur und Konsum, letztlich bezüglich aller
heute noch CO2-relevanten Vorgänge – müssen Entwicklungen einsetzen, die er-
möglichen, dass von grundrechtlicher Freiheit auch später noch, dann auf der Grund-
lage CO2-freier Verhaltensalternativen, gehaltvoll Gebrauch gemacht werden kann.
Allerdings wäre der Staat weder in der Lage noch ist es allein seine Aufgabe, alle
technologischen und sozialen Entwicklungen zur Ersetzung und Vermeidung von
treibhausgasintensiven Prozessen und Produkten und den Ausbau hierfür erforderli-
cher Infrastrukturen selbst zu erbringen. Es könnte dem Gesetzgeber auch kaum ge-
lingen, die erforderlichen Entwicklungen konkret vorzugeben. Verfassungsrechtlich
verpflichtet ist er aber, grundlegende Voraussetzungen und Anreize dafür zu schaf-
fen, dass diese Entwicklungen einsetzen (vgl. so zu Art. 20a GG bereits BVerfGE
118, 79 <110 f.>; siehe auch Eifert, in: Kahl <Hrsg.>, Nachhaltigkeit durch Organisa-
tion und Verfahren, 2016, S. 371 <381 ff.> m.w.N.; Hermes, DV 53 <2020>, 311
<319> m.w.N.).


Auch insoweit stehen dem Gesetzgeber Gestaltungsspielräume offen. Das Grund-
gesetz gibt nicht im Einzelnen vor, was zu regeln ist, um Voraussetzungen und An-
reize für die Entwicklung klimaneutraler Alternativen zu schaffen. Grundlegend hier-
für und damit für eine vorausschauende Schonung künftiger Freiheit ist allerdings,
dass der Gesetzgeber einer möglichst frühzeitigen Einleitung der erforderlichen Ent-
wicklungs- und Umsetzungsprozesse auch für die Zeit nach 2030 Orientierung bietet
und diesen damit zugleich ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und Pla-
nungssicherheit vermittelt. Der nötige Entwicklungsdruck entsteht, indem absehbar
wird, dass und welche Produkte, Dienstleistungen, Infrastruktur-, Verwaltungs- und
Kultureinrichtungen, Konsumgewohnheiten oder sonstigen heute noch CO2-relevan-
ten Strukturen schon bald erheblich umzugestalten sind. Legte der Gesetzgeber bei-
spielsweise frühzeitig konkret fest, dass dem Verkehrssektor ab einem bestimmten
Zeitpunkt nur noch geringe jährliche Emissionsmengen zur Verfügung stehen, könn-
te dies Anreiz und Druck für die Entwicklung und Verbreitung alternativer Techniken
und der dafür erforderlichen Infrastruktur entfalten. Die frühzeitige Erkennbarkeit ei-
ner Verteuerung und Verknappung CO2-relevanter Mobilität könnte etwa auch dazu
führen, dass grundlegende Entscheidungen und Entwicklungen zu Berufs- und Ar-
beitsplatzwahl oder zur Gestaltung von Arbeits- und Geschäftsabläufen rechtzeitig so
getroffen und eingeleitet würden, dass sie von vornherein weniger Mobilität erforder-
ten. Würde dann der festgelegte Zeitpunkt erreicht, könnte das CO2-Budget des Ver-
kehrssektors verringert werden, ohne damit Freiheiten erheblich zu verkürzen.


Einer Innovationswirkung frühzeitiger konkreter Reduktionsmaßgaben stünde nicht
notwendig entgegen, dass der Gesetzgeber seine Maßgaben ausschließlich für
Deutschland treffen könnte, Deutschland aber zu klein wäre, um in international aus-
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gerichteten Märkten die erforderlichen Entwicklungen anzustoßen und zu etablieren.
Soweit durch konkrete Reduktionsmaßgaben gesellschaftlichen Wandlungsprozes-
sen und individuellen Lebensentwürfen eine Orientierung geboten wird, bleibt der
nationale Rahmen von herausgehobener Bedeutung. Aber auch im Bereich der
technologischen Entwicklung ist ein spürbarer Effekt verbindlicher nationaler Reduk-
tionspfade selbst dort denkbar, wo Innovation von ökonomischen Interessen getrie-
ben ist. Einerseits entfaltet schon der deutsche Markt selbst eine Nachfragekraft.
Andererseits stellen sich ähnliche Herausforderungen auch andernorts und erfolgen
nationale Regelungen ohnehin auch in europäischer und internationaler Abstimmung
und Wechselwirkung.


(3) Im Klimaschutzgesetz richtet sich das Augenmerk insoweit auf § 4 Abs. 1 Satz
5 in Verbindung mit § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG, in denen der Gesetzgeber die Fortschrei-
bung des Treibhausgasreduktionspfads geregelt hat. Nach § 4 Abs. 1 Satz 5 KSG
werden die jährlichen Minderungszeiträume ab dem Jahr 2031 (also nach dem Ende
des in Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG bis 2030 geregelten Reduktionspfads)
durch Rechtsverordnung gemäß § 4 Abs. 6 KSG fortgeschrieben. Nach § 4 Abs. 6
Satz 1 KSG legt die Bundesregierung im Jahr 2025 für weitere Zeiträume nach dem
Jahr 2030 jährlich absinkende Emissionsmengen durch Rechtsverordnung fest. Da-
mit knüpft der Gesetzgeber regelungstechnisch an die Festlegung von Jahresemissi-
onsmengen nach § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 an. Er könnte
zur Schaffung des erforderlichen Planungshorizonts auch andere Regelungstechni-
ken wählen. Da das weitere Reduktionsgeschehen nach 2030 nun aber über die Ver-
ordnungsermächtigung in § 4 Abs. 6 KSG angeleitet ist, muss diese Bestimmung die
Entstehung des grundrechtlich gebotenen entwicklungsfördernden Planungshori-
zonts leisten können.


Konkret heißt dies, dass in Fortschreibung von § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung
mit Anlage 2 möglichst frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestal-
tung verbleibender Emissionsmöglichkeiten und Reduktionserfordernisse nach 2030
formuliert werden müssen. Erst dies bietet die grundlegende Orientierung für die un-
erlässliche Entwicklung und Planung entsprechender Techniken und Praktiken (sie-
he auch BTDrucks 19/14337, S. 17). Dazu müssen die in Fortschreibung von § 4
Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 festzulegenden weiteren Reduktions-
maßgaben so ausgestaltet sein, dass sie die gebotene Orientierungsfunktion erfüllen
können. Auch dies liegt weitgehend in den Händen des Gesetzgebers.


Verfassungsrechtlich unerlässlich ist aber zum einen, dass weitere Reduktionsmaß-
gaben rechtzeitig über das Jahr 2030 hinaus und zugleich hinreichend weit in die Zu-
kunft hinein festgelegt werden (dazu nachdrücklich Irischer Supreme Court, Urteil
vom 31. Juli 2020, 205/19, Ziffer 6.45 ff.; vgl. generell zu einem ökologischen Recht-
zeitigkeitsgebot Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 72). Nur so
kann ein Planungshorizont entstehen, vor dem Anreiz und Druck erwachsen, die er-
forderlichen, teils langwierigen Entwicklungen in großer Breite in Gang zu setzen.
Dass diese Entwicklungen bald beginnen, ist erforderlich, um künftige Freiheit nicht
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plötzlich, radikal und ersatzlos beschneiden zu müssen. Zwar ist nachvollziehbar,
dass es bei Abfassung des Klimaschutzgesetzes nicht ohne Weiteres möglich war,
die Reduktionspfade über das Jahr 2030 hinaus etwa bis zum Jahr 2050 als dem
Jahr der angestrebten Klimaneutralität (§ 1 Satz 3 KSG) konkret zu bestimmen.
Technische Entwicklung und Verhaltens-innovation sind insoweit nicht genau genug
vorhersehbar; eine zu frühe Festlegung der Entwicklungspfade könnte im ungünsti-
gen Fall sogar Entwicklungspotenzial verschenken. Die bislang nur bis 2030 gesetz-
lich geregelten Pfade sind dann aber rechtzeitig, in einem gestuften Prozess, über
die Zeit hinweg kontinuierlich fortzuentwickeln. Das muss jeweils so rechtzeitig ge-
schehen, dass klare Planungshorizonte entstehen.


Zum anderen müssen weitere Jahresemissionsmengen und Reduktionsmaßgaben
so differenziert festgelegt werden, dass eine hinreichend konkrete Orientierung ent-
steht. Erst dies erzeugt den erforderlichen Planungsdruck, weil nur so erkennbar
wird, dass und welche Produkte und Verhaltensweisen im weitesten Sinne schon
bald erheblich umzugestalten sind. Wenn im Einzelnen konkret erkennbar ist, dass,
wann und wie die Möglichkeit endet, Treibhausgas zu emittieren, wächst die Wahr-
scheinlichkeit, dass klimaneutrale Technologien und Verhaltensweisen diesem Ent-
wicklungspfad entsprechend zügig etabliert werden.


Maßgeblich bleibt bei alledem das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG. Die Festle-
gungen für die weitere Zukunft müssen einen Reduktionspfad weisen, der unter
Wahrung des verbleibenden Emissionsbudgets zur Klimaneutralität führt. Dies setzt
voraus, dass die zulässigen Emissionsmengen – wie vom Gesetzgeber in § 3 Abs. 3
Satz 2, § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG bereits vorgesehen – immer weiter abgesenkt werden.
Anders wäre die verfassungsrechtlich aufgegebene Klimaneu-tralität praktisch nicht
rechtzeitig zu erreichen (vgl. auch Art. 4 Abs. 3 PA). Das schließt Verrechnungsmög-
lichkeiten, wie sie insbesondere in § 4 Abs. 3 Satz 1 KSG geregelt sind, nicht aus,
solange die Emissionen insgesamt weiter sinken.


bb) Die in § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG zur Fortschreibung des Reduktionspfads gewählte
Regelungstechnik der Festlegung sinkender Jahresemissionsmengen ist im Grunde
geeignet, der weiteren Entwicklung Orientierung zu geben. Die Regelung schafft
Transparenz darüber, wo der maßgebliche Reduktionspfad zu finden sein wird, näm-
lich in der aufgrund von § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG eigens hierfür zu erlassenden Verord-
nung; diese Klarheit ist unerlässlich. Allerdings ist die konkrete Fortschreibung in § 4
Abs. 6 Satz 1 KSG unzureichend geregelt. Sie genügt den verfassungsrechtlichen
Anforderungen an eine der weiteren Entwicklung hinreichend Orientierung vermit-
telnde Ausgestaltung im Ergebnis nicht. Das gilt ungeachtet des Umstands, dass der
Gesetzgeber außerdem wegen Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG und des Grundsatzes des
Vorbehalts des Gesetzes nähere Vorgaben zur Größe der Jahresemissionsmengen
machen muss, wenn er an einer Einbindung des Verordnungsgebers festhält (unten
Rn. 259 ff.).


(1) Die gesetzlichen Maßgaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads nach
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2030 sind verfassungsrechtlich unzureichend. So kann zwar nicht verlangt werden,
dass die absinkenden Emissionsmengen bereits jetzt bis zum Ende, also bis zur Er-
reichung der für 2050 angestrebten Klimaneutralität, konkret bestimmt werden (oben
Rn. 253). Jedoch genügt es nicht, dass § 4 Abs. 6 KSG die Bundesregierung lediglich
dazu verpflichtet, „im Jahr 2025“ „für weitere Zeiträume nach dem Jahr 2030“ jähr-
lich absinkende Emissionsmengen durch Rechtsverordnung festzulegen. Das lässt
offen, wie weit in die Zukunft diese Festlegung reicht. Nach dem Wortlaut könnten
dies nur zwei Einjahreszeiträume sein, die lediglich bis 2032 reichten. Gerade weil
der Reduktionspfad im Jahr 2025 kaum endgültig festgelegt werden kann und soll,
genügt es nicht, die Bundesregierung lediglich dazu zu verpflichten, einmal – im Jahr
2025 – eine weitere Festlegung zu treffen. Diese wird kaum bis zur Klimaneutralität
reichen können. Vielmehr müsste zumindest bestimmt werden, in welchen Zeitab-
ständen weitere Festlegungen transparent zu treffen sind.


Nach dem in § 4 Abs. 6 KSG geregelten Vorgehen ist zudem nicht gesichert, dass
der weitere Reduktionspfad rechtzeitig erkennbar ist. So erscheint bereits zweifelhaft,
dass die erste weitere Festlegung von Jahresemissionsmengen in Zeiträumen nach
2030 rechtzeitig käme. Nach der Regelung sollen Festlegungen erst im Jahr 2025
getroffen werden. Bis 2025 besteht demnach keine Planung über das Jahr 2030 hin-
aus. Für die folgende Zeit bleibt so eine Vorbereitungszeit von lediglich fünf Jahren.
Ein hinreichender Planungshorizont dürfte damit etwa in vielen Produktions-, Kon-
sum- oder Infrastrukturbereichen kaum rechtzeitig entstehen können. Auch über die
erste Festlegung hinaus ist die Rechtzeitigkeit nicht gesichert, weil § 4 Abs. 6 Satz 1
KSG nicht gewährleistet, dass die Festlegungen weit genug in die Zukunft reichen.
Denn die Regelung verpflichtet die Bundesregierung lediglich, „für weitere Zeiträume
nach dem Jahr 2030“ jährlich absinkende Emissionsmengen festzulegen. Über die
Länge der Zeiträume ist nichts gesagt; es könnten eben auch nur zwei Einjahreszeit-
räume sein. Mit einer einmaligen Festlegung im Jahr 2025 lassen sich keine hinrei-
chend weit in die Zukunft reichenden Maßgaben treffen. Ein wiederholter Festle-
gungsprozess ist daher auch unter dem Gesichtspunkt zeitlich hinreichend
weitgreifender Festlegung unerlässlich. Dabei dürfte in vielen Produktions- und Kon-
sumbereichen ein Vorlauf von fünf Jahren nicht genügen, die zur späteren Schonung
der Grundrechte erforderlichen Entwicklungen rechtzeitig anzustoßen. Der Gesetz-
geber müsste dem Verordnungsgeber, sofern er an dessen Einbindung festhält, wei-
terreichende Festlegungen aufgeben; insbesondere müsste er ihn schon vor 2025
zur ersten weiteren Festlegung verpflichten oder ihm wenigstens deutlich früher
durch gesetzliche Regelung vorgeben, wie weit in die Zukunft die Festlegungen im
Jahr 2025 reichen müssen. Wenn der Gesetzgeber die Fortschreibung des Redukti-
onspfads vollständig übernimmt, muss er selbst alles Erforderliche entsprechend
rechtzeitig weit genug in die Zukunft hinein regeln.


(2) Sofern der Gesetzgeber bei der Neuregelung der Maßgaben für die Festlegung
von Jahresemissionsmengen für Zeiträume nach 2030 an der Einbindung des Ver-
ordnungsgebers festhalten will, kann er dies zwar im Grundsatz tun, muss aber nach
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Art. 80 Abs. 1 GG und dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts selbst Regelungen
zur Größe der Jahresemissionsmengen treffen. Er kann diese schrittweise unmittel-
bar selbst regeln. Er kann dem Verordnungsgeber aber auch wesentliche Kriterien
für die Bemessung der jährlichen Mengen vorgeben. § 4 Abs. 6 KSG genügt diesen
verfassungsrechtlichen Anforderungen bislang nicht.


(a) Nach Art. 80 Abs. 1 GG kann die Bundesregierung durch Gesetz ermächtigt
werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen aber Inhalt, Zweck und
Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden. Der Grad der je-
weils zu fordernden Bestimmtheit einer Regelung hängt auch von der Intensität der
Auswirkungen der Regelung für die Betroffenen ab. Je schwerwiegender die Auswir-
kungen sind, desto höhere Anforderungen werden an die Bestimmtheit der Ermäch-
tigung zu stellen sein. Insoweit berührt sich das Bestimmtheitsgebot mit dem Verfas-
sungsgrundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, der fordert, dass der Gesetzgeber die
entscheidenden Grundlagen des zu regelnden Rechtsbereichs, die den Freiheits-
und Gleichheitsbereich des Bürgers wesentlich betreffen, selbst festlegt und dies
nicht dem Handeln der Verwaltung überlässt (BVerfGE 56, 1 <13>; vgl. BVerfGE 141,
143 <170 Rn. 59>; 147, 253 <309 f. Rn. 116>; 150, 1 <99 ff. Rn. 199 ff.> m.w.N.).
Damit soll gewährleistet werden, dass Entscheidungen von besonderer Tragweite
aus einem Verfahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre
Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu an-
hält, Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen in öffentlicher Debatte zu
klären. Geboten ist ein Verfahren, das sich durch Transparenz auszeichnet und das
die Beteiligung der parlamentarischen Opposition gewährleistet (BVerfGE 150, 1
<96 f. Rn. 192> m.w.N.). Das Grundgesetz kennt allerdings keinen Gewaltenmonis-
mus in Form eines umfassenden Parlamentsvorbehalts. Die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2
GG normierte organisatorische und funktionelle Trennung und Gliederung der Ge-
walten zielt auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das
heißt von den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusam-
mensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen ver-
fügen. Vor diesem Hintergrund kann auch die Komplexität der zu regelnden Sachver-
halte den Umfang der Regelungspflicht des Gesetzgebers begrenzen (BVerfGE 150,
1 <99 Rn. 197> m.w.N.). Sollen Regelungen ergehen, die Freiheits- und Gleichheits-
rechte der Betroffenen wesentlich betreffen, ist die Einbindung des Verordnungsge-
bers in die Regelungsaufgabe nicht schlechthin ausgeschlossen (vgl. BVerfGE 147,
310 <311 f. Rn. 120>). Die wesentlichen Fragen sind dann aber, sofern nicht funktio-
nale Grenzen der Gesetzgebung entgegenstehen, entweder unmittelbar durch den
Gesetzgeber oder durch entsprechend bestimmte Regelung von Inhalt, Zweck und
Ausmaß der Verordnungsermächtigung in einem formellen Gesetz zu klären.


(b) Dem genügt § 4 Abs. 6 KSG bislang nicht. Sofern der Gesetzgeber an der Ein-
bindung des Verordnungsgebers in die weitere Festlegung von Jahresemissions-
mengen festhält, muss er das Ausmaß der Ermächtigung genauer fassen, indem er
jedenfalls die Größe der festzulegenden Jahresemissionsmengen selbst bestimmt
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oder nähere Maßgaben zu deren konkreten Bestimmung durch den Verordnungsge-
ber trifft.


(aa) Generell verlangt Art. 80 Abs. 2 Satz 1 GG unter anderem die Bestimmung des
Ausmaßes der Verordnungsermächtigung im Sinne quantitativer Begrenzung (vgl.
Reimer, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwal-
tungsrechts Bd. I, 2. Aufl. 2012, § 9 Rn. 72). Hier ist gerade die Bemessung der wei-
teren Jahresemissionsmengen für die Zeit nach 2030 von besonders großer Bedeu-
tung für die Verwirklichung der Grundrechte. Nach 2030 werden erhebliche
Reduktionsanstrengungen erforderlich sein. Die Jahresemissionsmengen werden
daher knapp zu bemessen sein und werden entsprechend gravierende Grundrechts-
beeinträchtigungen fordern. Dabei wird erneut zwischen zeitlich versetzten Freiheits-
bedarfen abzuwägen sein. Denn der Verbrauch einmal zugelassener Emissionsmen-
gen wird auch dann noch im Wesentlichen unumkehrbar sein. Die Aufteilung der
Emissionsvermeidungsverantwortung könnte in der Schlussphase der Klimaschutz-
anstrengungen nach 2030 mit tiefen Grundrechtseingriffen verbunden sein (vgl.
Kment, NVwZ 2020, 1537 <1540>) und bedarf daher einer gesetzlichen Grundlage
(vgl. auch Franzius, EnWZ 2019, 435 <437>); gerade das Gesetzgebungsverfahren
schafft die verfassungsrechtlich erforderliche Transparenz und gestattet einen öffent-
lichen Meinungsaustausch darüber, wie die Reduktionslasten nach 2030 verteilt wer-
den sollen (vgl. auch Irischer Supreme Court, Urteil vom 31. Juli 2020, 205/19, Ziffern
6.37 f.). Zwar kann in Rechtsbereichen, die ständig neuer Entwicklung und Erkennt-
nis unterworfen sind, die gesetzliche Fixierung starrer Regelungen dem Grundrechts-
schutz abträglich und damit kontraproduktiv sein (vgl. grundlegend BVerfGE 49, 89
<137>). Auch die weitere Gestaltung des Übergangs zur Klimaneutralität wird von
Wandelungsprozessen und wachsender Erkenntnis geprägt sein. Der berechtigte
Gedanke „dynamischen Grundrechtsschutzes“ (BVerfGE, a.a.O.) lässt sich dem Ge-
setzeserfordernis hier gleichwohl nicht entgegenhalten, weil es nicht darum geht,
zum Schutz der Grundrechte regulatorisch mit Entwicklung und Erkenntnis Schritt zu
halten, sondern vielmehr darum, weitere Entwicklungen zum Schutz der Grundrechte
regulatorisch überhaupt erst zu ermöglichen (oben Rn. 248 ff.).


(bb) Der Gesetzgeber hat der Bundesregierung zur Bemessung der weiteren Jah-
resemissionsmengen für die Zeit nach 2030 keine hinreichend bestimmten Vorgaben
gemacht. § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG spricht zwar von jährlich absinkenden Jahresemis-
sionsmengen (siehe außerdem § 4 Abs. 3 KSG zur Verrechnungsmöglichkeit inner-
halb eines Minderungszeitraums). Anderes ließe Art. 20a GG auch nicht zu (oben
Rn. 255). § 4 Abs. 6 KSG regelt jedoch nicht, wann und um welche Beträge die Jah-
resemissionsmengen zu reduzieren sind. Die Größe der Jahresemissionsmengen
ließe sich erschließen, wenn etwa kontinuierlich, auch periodisch, in gleichmäßigen
Schritten abgesenkt werden müsste. Dass dies gemeint ist, ist jedoch aus der bishe-
rigen Regelung nicht ersichtlich; § 4 Abs. 1 Satz 4 KSG legt vielmehr im Umkehr-
schluss nahe, dass § 4 Abs. 6 KSG dies nicht unbedingt fordert. Auch in § 4 Abs. 1
Satz 6 KSG findet sich hierzu nichts Näheres. Damit ist die wesentliche Frage der
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Größe und Verteilung der verbleibenden Emissionsmengen auf künftige Zeiträume
nicht hinreichend gesetzlich bestimmt.


Über die Größe der weiteren Jahresemissionsmengen kann der Gesetzgeber selbst
entscheiden, indem er diese schrittweise unmittelbar selbst regelt. Er kann dem Ver-
ordnungsgeber aber auch wesentliche Kriterien für die Bemessung der jährlichen
Mengen vorgeben. Denkbar ist etwa, dass der Gesetzgeber Minderungsquoten für
bestimmte Zieljahre vorgibt. Weil diese für sich genommen nicht aussagekräftig sind
(oben Rn. 125), müsste er dann aber zusätzlich nähere Vorgaben zu dem zum Ziel-
jahr führenden Reduktionspfad machen. Im Übrigen ist verfassungsrechtlich nicht
ausgeschlossen, jenseits der notwendigen gesetzlichen Regelungen über die Größe
der weiteren Jahresemissionsmengen die näheren Regelungen wie bislang dem Ver-
ordnungsgeber zu überlassen. Aus materiellrechtlichen Gründen muss die Verord-
nungsermächtigung dann aber um die oben genannten Maßgaben ergänzt werden
(oben Rn. 257 f.).


(cc) Dass die nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG gebotene Regelung durch den Gesetz-
geber fehlt, kann nicht durch die in § 4 Abs. 6 Satz 3 und 4 KSG vorgesehene Betei-
ligung des Bundestags an den Verordnungen der Bundesregierung kompensiert wer-
den, weil diese das fehlende Gesetzgebungsverfahren und seine
Legitimationswirkung nicht ersetzen kann (vgl. BVerfGE 8, 274 <322 f.>; Bauer, in:
Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 80 Rn. 31 m.w.N.; vgl. dazu auch Wallrabenstein, in:
v.Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 80 Rn. 27 m.w.N.). Der besonders hohen Be-
deutung der Festlegung von Jahresemissionsmengen wird eine bloße Beteiligung
des Bundestags nicht gerecht. Die schlichte Parlamentsbeteiligung kann ein Gesetz-
gebungsverfahren, dessen besondere Öffentlichkeitsfunktion gerade ein gewichtiger
Grund für die Anwendung des Grundsatzes des Gesetzesvorbehalts ist (oben
Rn. 262), hier nicht ersetzen.


D.


I.


Im Ergebnis sind § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Verbindung mit
Anlage 2 verfassungswidrig, soweit eine den grundrechtlichen Anforderungen genü-
gende (oben Rn. 251 ff.) Regelung über die Fortschreibung der Minderungsziele für
den Zeitraum ab 2031 bis zum Zeitpunkt der durch Art. 20a GG geforderten Klima-
neutralität fehlt. In diesem Umfang haben die Verfassungsbeschwerde im Verfahren
1 BvR 2656/18, soweit sie zulässig ist, und die Verfassungsbeschwerden in den Ver-
fahren 1 BvR 96/20 und 1 BvR 288/20 Erfolg, während die Verfassungsbeschwerde
im Verfahren 1 BvR 78/20 unbegründet ist.


Steht eine Norm mit dem Grundgesetz nicht in Einklang, ist sie grundsätzlich für
nichtig zu erklären (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG). Etwas anderes gilt jedoch in den
Fällen, in denen die Nichtigerklärung einer Norm zu einem Zustand führt, welcher der
verfassungsmäßigen Ordnung noch ferner stünde. Das Bundesverfassungsgericht
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belässt es dann bei einer Unvereinbarkeitserklärung und ordnet in der Regel gleich-
zeitig die Weitergeltung der entsprechenden Normen für einen bestimmten Zeitraum
an (BVerfGE 130, 372 <402> m.w.N.; stRspr).


Das ist hier der Fall. Blieben § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in Ver-
bindung mit Anlage 2 unangewendet, entfiele die dem Grunde nach durch Art. 20a
GG und die Grundrechte gebotene gesamthafte Begrenzung von Treibhausgasemis-
sionen bis zum Jahr 2030. Auch die Gefahr für die Nutzung grundrechtlicher Freiheit
nach 2030 bestünde dann erst recht, weil das CO2-Restbudget bis dahin möglicher-
weise noch weiter aufgezehrt würde. Daher führt der festgestellte Verfassungsver-
stoß hier nicht zur Nichtigkeit von § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG in
Verbindung mit Anlage 2, sondern lediglich zur Feststellung ihrer Unvereinbarkeit mit
dem Grundgesetz verbunden mit einer Fortgeltungsanordnung. Die Bestimmungen
bleiben also anwendbar, der Gesetzgeber muss die Fortschreibung der Minderungs-
ziele für Zeiträume nach 2030 jedoch bis zum 31. Dezember 2022 unter Beachtung
der Maßgaben dieses Beschlusses näher regeln.


II.


Die Auslagenentscheidung beruht auf § 34a Abs. 2 und 3 BVerfGG.


E.


Diese Entscheidung ist einstimmig ergangen.


Harbarth Paulus Baer


Britz Ott Christ


Radtke Härtel
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Urteil vom 16. September 2020, II R 12/18 
Änderung des Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Personengesellschaft; Bemessungsgrundlage bei geplanter 
Bebauung


ECLI:DE:BFH:2020:U.160920.IIR12.18.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 1 Nr 1 , GrEStG § 1 Abs 2a , GrEStG § 8 Abs 2 S 2 , GrEStG § 13 Nr 6 


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 21. September 2017, Az: 4 K 1834/16


Leitsätze


1. § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG verlangt eine kausale Verknüpfung der Änderung des Gesellschafterbestands mit einem 
Plan zur Bebauung.


2. Zum einen muss es einen vorgefassten Plan geben, mit dem sich die Gesellschaft über einen Gesellschafterwechsel 
hinaus in wesentlichen Punkten so auf die Bebauung eines Grundstücks festgelegt hat, dass sie sich im Regelfall nur noch 
unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder Einbußen davon lösen könnte.


3. Zum anderen müssen die Neugesellschafter die Gesellschaftsanteile wegen des Plans erworben haben.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 21.09.2017 - 4 K 1834/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG. Die Komplementärin war nicht am 
Gesellschaftskapital beteiligt. Kommanditisten waren vier natürliche Personen. Die Komplementärin hatte am 
11./19.02.2004 mit der X GmbH einen Mietvertrag über einen noch zu errichtenden Lebensmittelmarkt in K 
geschlossen.


2 Mit Vertrag vom 28.09.2004 erwarb die Klägerin ein Grundstück von der Stadt K. Sie verpflichtete sich gegenüber der 
Stadt K, bis zum 31.10.2004 einen Bauantrag zu stellen und auf dem erworbenen Grundstück bis spätestens 
30.09.2007 einen Lebensmittelmarkt zu errichten. Geschah dies nicht, konnte die Stadt K die Rückübertragung des 
Grundstücks gegen zinslose Erstattung des Kaufpreises verlangen. Dem stand der Verkauf des Grundstücks an Dritte 
ohne Weitergabe der Bauverpflichtung gleich.


3 Die Untere Bauaufsichtsbehörde in K erteilte der Klägerin am 24.11.2004 für den Neubau des Marktes eine 
Baugenehmigung unter Auflagen. Die Auflagen betrafen Stellplätze sowie verschiedene Wirtschafts- und 
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Aufenthaltsräume. Für die erforderlichen Stellplätze wollte die Klägerin einen geplanten Verkaufsplatz für 
Gebrauchtwagen auf dem Nachbargrundstück verwenden.


4 Am 14.02.2005 trat die Klägerin an Stelle der Komplementärin als Vermieterin in den Vertrag mit der X GmbH ein. Am 
14.04.2005 stellte sie einen Bauantrag für die Stellplätze, der jedoch abgelehnt wurde.


5 Mit notarieller Urkunde vom 13.05.2005 veräußerten die Komplementärin ihre Komplementärbeteiligung an der 
Klägerin an die M GmbH, die vier Kommanditisten ihre Kommanditbeteiligungen an die M KG. Weder an der M GmbH 
noch an der M KG waren die bisherigen Gesellschafter beteiligt. Der Vertrag nahm auf die bestandskräftige 
Baugenehmigung vom 24.11.2004 sowie den Mietvertrag mit der X GmbH vom 11./19.02.2004 nebst Nachträgen 
Bezug. Zu jenem Zeitpunkt hatten die Kommanditisten bereits Honoraransprüche für verschiedene Leistungen 
erworben, die sie für die Projektierung erbracht hatten.


6 Nach der Anteilsveräußerung wurden die Bauverträge geschlossen. Die Klägerin erwarb noch im Jahre 2005 von der 
Stadt K ein weiteres, benachbartes Grundstück für die Stellplätze und schloss mit der X GmbH am 17./23.06.2006 
einen neuen Mietvertrag. Das Objekt wurde 2006 fertiggestellt.


7 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) nahm die Klägerin auf Grundlage von § 1 Abs. 2a Satz 1 
des Grunderwerbsteuergesetzes i.d.F. des Steuerentlastungsgesetzes (StEntlG) 1999/2000/2002 vom 24.03.1999 (BGBl 
I 1999, 402) --GrEStG a.F.-- auf Grunderwerbsteuer in Anspruch. Während die Klägerin der Auffassung war, die 
Bemessungsgrundlage müsse der Wert des unbebauten Grundstücks sein, setzte das FA als Bemessungsgrundlage 
nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 GrEStG a.F. den Grundbesitzwert zum Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Gebäudes an. Im Laufe der Zeit bis in das Klageverfahren hinein erließ das Belegenheitsfinanzamt (FA K) eine Reihe 
von Grundbesitzwertfeststellungen. Einerseits stellte es mit Bescheid zuletzt vom 27.03.2013 den Grundbesitzwert auf 
den 13.05.2005 für das unbebaute Grundstück in Höhe von 695.000 € fest. Andererseits stellte es mit Bescheid zuletzt 
vom 16.01.2015 auf den 13.05.2005 einen Grundbesitzwert für das bebaute Grundstück in Höhe von 8.705.000 € fest. 
Mit Bescheid vom 04.02.2015 setzte das FA auf der zuletzt genannten Grundlage Grunderwerbsteuer von 304.675 € 
fest und erklärte die bisher vorläufige Steuerfestsetzung mit weiterem Bescheid vom 26.04.2016 nach § 165 Abs. 2 
Satz 2 der Abgabenordnung für endgültig.


8 Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Es hat sich der im Schrifttum durch Behrens (Betriebs-Berater --BB-- 
2016, 2071 ff.) vertretenen Auffassung angeschlossen, die Änderung des Gesellschafterbestands i.S. von § 1 Abs. 2a 
GrEStG a.F. müsse auf einem vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks beruhen und nicht umgekehrt. Das 
setze voraus, dass die neuen Gesellschafter benötigt würden, um die Bebauung durch ihre Einlagen zu ermöglichen. 
Ein solcher Fall liege vor. Die Klägerin habe das Projekt mit den Altgesellschaftern finanziell nicht mehr realisieren 
können und einen zahlungskräftigen Gesellschafter benötigt. Es habe vielmehr Insolvenz gedroht, im Rahmen derer 
auch Zahlungen an Altgesellschafter geprüft worden wären. Dass die Aufnahme weiterer Gesellschafter nicht von 
Beginn an geplant gewesen sei, sei unschädlich. Maßgebend sei nur die Einbindung der neu eintretenden 
Gesellschafter in die Bebauung. Auf den zudem schwer nachzuweisenden Zeitpunkt eines solchen Aufnahmeplans 
unter den Altgesellschaftern komme es nicht an.


9 Die M KG sei jedenfalls wirtschaftlich und damit faktisch an die vorzunehmende Bebauung gebunden gewesen. Das 
Bauvorhaben sei baurechtlich und bautechnisch im Detail geplant gewesen. Das zeige die bereits erteilte 
Baugenehmigung sowie nicht zuletzt der Mietvertrag mit der X GmbH, der eine feste Bindung der Klägerin bewirkt 
und umfangreiche Vorgaben für die Bauausführung enthalten habe. Die M KG hätte erhebliche wirtschaftliche, aber 
auch Reputationsverluste hinnehmen müssen, wäre das Bauvorhaben gescheitert.
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10 Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2018, 664 veröffentlicht.


11 Mit der Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. geltend. Die 
Grunderwerbsteuer sei auf Grundlage eines Werts nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG a.F. i.V.m. § 138 Abs. 3 des 
Bewertungsgesetzes i.d.F. des Jahressteuergesetzes 1997 vom 20.12.1996 (BGBl I 1996, 2049) --BewG a.F.-- zu 
bemessen, der auf den Stichtag des steuerbaren Rechtsgeschäfts zu bestimmen sei. Die Bebauung sei nicht 
einzubeziehen.


12 Richtig sei, dass die in § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. enthaltene Ausnahme vom Stichtagsprinzip an die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zum einheitlichen Leistungsgegenstand anschließe und notwendig 
erschienen sei, da sich der Gesellschafterwechsel bei der Personengesellschaft nicht auf ein noch zu errichtendes 
Gebäude erstrecken könne. Da sie als Ausnahmevorschrift der Vermeidung von Umgehungsgestaltungen diene, sei 
das Merkmal "beruht" entsprechend restriktiv zu verstehen. Ein Umgehungsgeschäft fehle, wenn der Erwerber auf 
eigenes Risiko baue. Der vorausgesetzte vorgefasste Plan zur Bebauung eines Grundstücks müsse deshalb auch den 
Gesellschafterwechsel umfassen und so Bebauung und Gesellschafterwechsel verknüpfen. Eine zeitliche Abfolge 
allein genüge nicht, auch nicht eine einfache Förderung des Plans durch den Gesellschafterwechsel. In diesen Fällen 
"beruhe" der Gesellschafterwechsel nicht auf vorgefasstem Plan. Nur so werde ein Gleichlauf mit § 8 Abs. 2 Satz 2 
Alt. 1 GrEStG a.F. erreicht, wo zwischen dem Erwerbsvorgang und denjenigen Verträgen, die sich auf die Bebauung 
beziehen, ein so enger Zusammenhang erforderlich sei, dass der Erwerber bei objektiver Betrachtungsweise als 
einheitlichen Leistungsgegenstand das bebaute Grundstück erhalte.


13 Im Streitfall fehle eine entsprechend enge Verbindung. Die Altgesellschafter hätten ursprünglich das Projekt selbst 
realisieren wollen. Sie hätten die Neugesellschafter bei der Anteilsübertragung nicht etwa auf einen Plan 
verpflichtet. Insbesondere seien die Neugesellschafter nicht in einen bestehenden Bauvertrag eingetreten oder 
hätten einen solchen mit einem der Veräußererseite zuzurechnenden Auftragnehmer abschließen müssen. Verträge 
betreffend die Errichtung des Gebäudes hätten die Altgesellschafter noch nicht einmal angebahnt.


14 Es habe auch keine faktischen Zwänge gegeben, die dazu geführt hätten, dass die Neugesellschafter in ihrer 
Entscheidung über das "Ob" und "Wie" der Baumaßnahme nicht mehr frei gewesen wären und festgestanden hätte, 
dass sie das Grundstück zu einem bestimmten Preis in einem bestimmten baulichen Zustand erhalten würden. Die 
Neugesellschafter hätten das Gebäude auf eigene Rechnung und Verantwortung erstellt. Der Mietvertrag mit der 
X GmbH sei insoweit irrelevant.


15 Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid vom 04.02.2015 in der Fassung vom 26.04.2016 dahin zu ändern, 
dass als Bemessungsgrundlage der mit Bescheid des FA K vom 27.03.2013 gesondert festgestellte Wert des 
unbebauten Grundstücks auf den 13.05.2005 angesetzt wird.


16 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


17 Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. sei in die Ermittlung des Bedarfswerts als Bemessungsgrundlage neben dem 
Grundstück die nach dem Gesellschafterwechsel erfolgte Bebauung einzubeziehen, wenn beide Elemente 
Gegenstand eines vorgefassten Plans seien. Dieser verlange nach Abreden unter den Gesellschaftern, die auf einen 
nach § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. steuerbaren Gesellschafterwechsel und eine Bindung der neu eintretenden 
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Gesellschafter an die Bebauung des Grundstücks abzielten. Der Erwerber müsse bei objektiver Betrachtung als 
einheitlichen Leistungsgegenstand das bebaute Grundstück erhalten.


18 So habe es sich hier verhalten. Es habe trotz des Austauschs der Gesellschafter eine faktische und wirtschaftliche 
Bindung an die Bebauung gegeben. Der schon vor dem Grundstückserwerb abgeschlossene und mit einer 
Konventionalstrafe bei nicht fristgerechter Besitzeinräumung versehene Mietvertrag mit der X GmbH habe die 
Klägerin gebunden. Sie habe einen liquiden Neugesellschafter benötigt, um trotz der aufgelaufenen Verluste das 
Projekt abschließen und außerdem die Zahlungsansprüche der Altgesellschafter gegenüber der Klägerin sichern zu 
können. Indem die Anteilsübertragung mit der Baugenehmigung und dem Mietvertrag einschließlich der 
Bauverpflichtung verknüpft worden sei, seien die Neugesellschafter auf den vorgefassten Plan verpflichtet worden 
und in der Entscheidung über das "Ob" und "Wie" der Baumaßnahme nicht mehr frei gewesen. Den Altgesellschaftern 
möge es nicht originär auf die Bebauung angekommen sein, wohl aber den Neugesellschaftern. Da jedoch das 
Grundstück bei fehlender Umsetzung der Bebauungsverpflichtung an die Stadt K hätte zurückübertragen werden 
müssen, wären in einem solchen Falle die Gesellschaftsanteile nicht werthaltig und praktisch nicht zu veräußern 
gewesen. Die Abweichungen von der ursprünglichen Planung seien nicht wesentlich und hätten auch nur dazu 
gedient, die Auflagen der Baugenehmigung erfüllen zu können. Der neue Mietvertrag habe keine wesentlichen 
Änderungen enthalten. Die Auftragserteilung an die bauausführenden Gewerke sei angesichts der detaillierten 
Vorgaben nicht mehr entscheidend gewesen.


Entscheidungsgründe


II.


19 Die Revision ist nach § 126 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen. Das FG hat im Ergebnis zu 
Recht erkannt, dass der Grunderwerbsteuer der Wert des Grundstücks zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes 
zugrunde zu legen ist.


20 1. Nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG a.F. gilt es als ein auf die Übereignung eines Grundstücks auf eine neue 
Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft, wenn zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches 
Grundstück gehört und sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar 
dergestalt ändert, dass mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen. 
Die Vorschrift fingiert ein auf Übereignung des Grundstücks auf eine "neue" Personengesellschaft gerichtetes 
Rechtsgeschäft (BFH-Urteil vom 11.06.2013 - II R 52/12, BFHE 241, 419, BStBl II 2013, 752, Rz 19). Zivilrechtlich 
ändert sich an der Rechtsträgerschaft nichts.


21 2. Der als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer dienende Grundbesitzwert wird verfahrensrechtlich 
gesondert festgestellt.


22 a) Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG a.F. wird die Steuer u.a. in den Fällen des § 1 Abs. 2a und 3 GrEStG a.F. nach 
den Grundbesitzwerten i.S. des § 138 Abs. 2 oder 3 BewG a.F. bemessen. Die Grundbesitzwerte sind gemäß § 138 
Abs. 5 Satz 1 BewG a.F. gesondert festzustellen. § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG a.F. ist zwar nach dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 23.06.2015 - 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11 (BGBl I 2015, 1423, BVerfGE 139, 285, BStBl 
II 2015, 871) mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes unvereinbar, jedoch bis zum 31.12.2008 weiter anwendbar, 
nachdem der durch Art. 8 Nr. 5 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 (BGBl I 2015, 1834) eingefügte 
§ 23 Abs. 14 Satz 1 GrEStG die gebotene rückwirkende Änderung erst für Erwerbsvorgänge angeordnet hat, die nach 
dem 31.12.2008 verwirklicht werden.
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23 b) Über die Frage, welcher Zeitpunkt für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebend ist, wird mit 
bindender Wirkung nicht im Feststellungsverfahren, sondern im Verfahren betreffend die Festsetzung der 
Grunderwerbsteuer entschieden (vgl. BFH-Urteil vom 26.10.2005 - II R 53/02, BFH/NV 2006, 551, unter II.1.). Eine 
Frage des zutreffenden Zeitpunkts ist es auch, ob der Zustand des Grundstücks im Zeitpunkt des 
Besteuerungsstichtags oder im Falle von Bauprojekten im späteren Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes 
maßgebend ist. Das bedeutet, dass das Festsetzungsfinanzamt über die Einbeziehung der Bebauung in die 
Bemessungsgrundlage befindet, während das Feststellungsfinanzamt die Feststellung nach den entsprechenden 
Vorgaben des Festsetzungsfinanzamts vornimmt. Liegen zwei Grundlagenbescheide vor, deren einer die Bebauung 
einbezieht, deren anderer nicht, obliegt es dem Festsetzungsfinanzamt, diejenige Feststellung zugrunde zu legen, 
die nach seiner Rechtsauffassung die zutreffenden Ermittlungsmaßstäbe enthält.


24 3. Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG a.F. ist der Wert des Grundstücks abweichend von § 138 Abs. 1 Satz 2 BewG a.F. 
nach den tatsächlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes maßgebend, wenn sich der 
Erwerbsvorgang auf ein noch zu errichtendes Gebäude erstreckt (Alt. 1) oder die Änderung des 
Gesellschafterbestands i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. auf einem vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks 
beruht (Alt. 2).


25 a) Im Streitfall kommt allein § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. in Betracht. Die Grundsätze des § 8 Abs. 2 Satz 2 
Alt. 1 GrEStG a.F. versagen im Rahmen des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F., da sie sowohl bei unmittelbarer Anwendung auf 
die Erwerbsvorgänge nach § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG a.F. als auch bei entsprechender Anwendung auf die 
Erwerbsvorgänge des § 8 Abs. 1 GrEStG a.F. einschließlich der Grundsätze des sog. einheitlichen Vertragswerks an die 
Rechte und Pflichten von Veräußerer und Erwerber anknüpfen (vgl. im Einzelnen BFH-Urteil vom 20.02.2019 - 
II R 28/15, BFHE 264, 343, BStBl II 2019, 555, Rz 34 ff., m.w.N.). In den Fällen des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. fehlen aber 
Veräußerer und Erwerber.


26 b) § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. verlangt eine kausale Verknüpfung der Änderung des Gesellschafterbestands 
mit einem Plan zur Bebauung. Zum einen muss es einen vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks geben, 
mit dem sich die Gesellschaft über einen Gesellschafterwechsel hinaus in wesentlichen Punkten festgelegt hat. Zum 
anderen muss die Änderung des Gesellschafterbestands in der Weise auf diesem Plan beruhen, dass die 
Neugesellschafter die Gesellschaftsanteile wegen des Plans erworben haben.


27 4. Der vorgefasste Plan zur Bebauung eines Grundstücks bildet innerhalb des durch die Formulierung "beruht" zum 
Ausdruck gebrachten Kausalzusammenhangs den Grund, nicht die Folge.


28 a) In zeitlicher Hinsicht muss der Plan vor der Änderung des Gesellschafterbestands und damit unter der Ägide der 
Altgesellschafter gefasst worden sein. Andernfalls wäre er nicht "vorgefasst" und könnte die Änderung des 
Gesellschafterbestands auch nicht veranlassen.


29 b) In sachlicher Hinsicht muss sich der Plan auf eine im Wesentlichen feststehende Bebauung beziehen.


30 aa) Der Plan muss nur die Bebauung, nicht auch die Änderung des Gesellschafterbestands zum Gegenstand haben. 
Die Satzkonstruktion ("zur Bebauung") ist insoweit eindeutig. Eine Auslegung der Vorschrift in der Weise, dass auch 
die Änderung des Gesellschafterbestands Teil des Plans sein müsste, könnte nur Teil einer teleologischen Reduktion 
sein, für die kein Anlass besteht.
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31 bb) Es ist erforderlich, aber auch ausreichend, dass aus Sicht der Gesellschaft die geplante Bebauung im 
Wesentlichen feststeht. Der Plan zur Bebauung muss sich bei der Gesellschaft in einer solchen Weise verdichtet 
haben, dass sie sich im Regelfall nur noch unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder Einbußen davon lösen könnte.


32 Die Vorschrift selbst begründet keine inhaltlichen Mindestanforderungen an den Plan. Weder regelt sie, wie weit sich 
der Plan zur Bebauung bereits auf eine bestimmte Art der Bebauung konkretisiert haben muss, noch regelt sie, wie 
weit er bereits in vertraglichen Bindungen Niederschlag gefunden haben muss. Wird die Vorschrift auf solche Fälle 
begrenzt, in denen die Bebauung "im Wesentlichen feststeht", vermeidet dies ein Ausufern des § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 
GrEStG a.F. in der Weise, dass reine Vorstellungen und Gedanken über eine nach Art und Umfang ggf. noch gänzlich 
unbestimmte Bebauung eine steuererhöhende Wirkung hätten. Dasselbe gilt für die weitere Voraussetzung, dass die 
Gesellschaft von der so konkretisierten Bebauung wirtschaftlich nur noch unter Schwierigkeiten Abstand nehmen 
könnte. Dies entspricht auch insoweit den Wertungen des Gesetzes, als es auch in anderen Bereichen --z.B. für die 
Einbeziehung der Baukosten bei Erwerbsvorgängen unter verschiedenen Rechtsträgern nach § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 
GrEStG a.F. oder nach den Grundsätzen des einheitlichen Vertragswerks-- grundsätzlich einer beidseitigen 
zivilrechtlichen Verpflichtung auf die geplante Baumaßnahme bedarf (BFH-Urteil in BFHE 264, 343, BStBl II 2019, 
555, Rz 35, 37, m.w.N.). Absichten genügen nicht. Es ist kein Grund erkennbar, demgegenüber im Rahmen von § 8 
Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. die steuerrechtliche Bemessungsgrundlage auf Planungen im Absichtsstadium 
auszuweiten.


33 cc) Soweit es hinsichtlich der Bebauung bereits Rechtsbeziehungen zu Dritten gibt, sind diese zum einen gewichtige 
Indizien für eine gesellschaftsinterne Festlegung auf die Bebauung. Zum anderen sind sie im Regelfall dafür 
entscheidend, dass sich die Gesellschaft von dem Bauvorhaben nur noch schwer lösen könnte. Das gilt für die 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verhältnisse, für den Abschluss von Bauverträgen, aber auch für Verträge, 
die das noch zu erstellende Bauobjekt zum Gegenstand haben (Mietverträge, Verwalterverträge etc.). Weil sich an der 
Identität der Gesellschaft zivilrechtlich durch die Anteilsübertragung nichts ändert, ändert sich grundsätzlich dadurch 
auch nichts an den wirtschaftlichen Zwängen, denen die Gesellschaft unterliegt.


34 5. Die Änderung des Gesellschafterbestands i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. muss auf dem vorgefassten Plan 
"beruhen". Weder verlangt die Vorschrift einen zu dem so formulierten "Beruhen" umgekehrten 
Veranlassungszusammenhang noch verlangt sie einen vorgefassten Plan zur Änderung des Gesellschafterbestands.


35 a) Der Plan muss Grund des Gesellschafterwechsels gewesen sein. Dafür reicht es aus, wenn der 
Gesellschafterwechsel wegen des Plans stattfindet. Es ist nicht erforderlich, dass der Gesellschafterwechsel wegen 
des Plans notwendig ist. Die Gesetzesstruktur bietet keinen Anlass, den mit der Formulierung "beruht" 
gekennzeichneten Kausalzusammenhang auf Fälle zu reduzieren, in denen die Änderung des Gesellschafterbestands 
erforderlich ist, um den Plan zur Bebauung des Grundstücks umzusetzen (so allerdings wohl Hofmann, 
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 11. Aufl., § 8 Rz 51; ferner Behrens, BB 2016, 2071 ff.). Es kommt deshalb 
nicht darauf an, ob das Bauvorhaben auch ohne Gesellschafterwechsel zu Ende hätte geführt werden können.


36 b) Grund des Anteilserwerbs muss der Plan aus Sicht der Neugesellschafter sein. Es ist erforderlich, aber regelmäßig 
auch ausreichend, wenn die Neugesellschafter bei Erwerb der Anteile Kenntnis von dem vorgefassten Plan zur 
Bebauung hatten. In diesem Falle ist er integraler Bestandteil des Vorstellungsbildes der Neugesellschafter 
geworden.


37 Das Gesetz beantwortet die Frage nicht, aus wessen Perspektive das Merkmal "beruht" zu beurteilen ist. Wäre die 
Motivationslage des Altgesellschafters maßgebend, liefe die Vorschrift weitgehend leer. Für den Altgesellschafter, 
der ausscheidet oder eine Zwergbeteiligung zurückbehält, erschöpft sich das Ziel der Veräußerung in aller Regel in 


Seite 6 von 8







der bestmöglichen Veräußerung selbst. Die Durchführbarkeit des Bauprojekts spielt für ihn lediglich eine 
preisbildende Rolle. Anders kann es sich verhalten, wenn er als Vertragspartner der Gesellschaft (Architekt, 
Bauunternehmer o.ä.) ein Eigeninteresse bezüglich der Bebauung verfolgt. Derartige Motive rühren jedoch nicht aus 
der Eigenschaft als Gesellschafter, sondern aus der Eigenschaft als Dritter und sind deshalb im Rahmen der auf § 1 
Abs. 2a GrEStG a.F. beruhenden Besteuerung nicht zu berücksichtigen.


38 Allein das Interesse der Neugesellschafter kann die künftige Bebauung einschließen. Sie müssen um den in der 
Gesellschaft vorgefassten Plan zur Bebauung wissen und ihn umsetzen wollen. Einer gesonderten Verpflichtung der 
Neugesellschafter auf die Bebauung durch Abreden mit den Altgesellschaftern bedarf es nicht, da die auf die 
Bebauung gerichteten wirtschaftlichen Zwänge, denen die Gesellschaft selbst unterliegt, von dem 
Gesellschafterwechsel unberührt bleiben.


39 c) Das insbesondere im Schrifttum vertretene Konzept, dass der vorgefasste Plan als Klammer zu verstehen sei und 
daher nicht nur die Bebauung, sondern auch den Gesellschafterwechsel erfassen müsse (so Viskorf in Boruttau, 
Grunderwerbsteuergesetz, 19. Aufl., § 8 Rz 168; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 6. Aufl., § 8 Rz 138; 
Nienhaus in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, § 8 Rz 37), engt den gesetzlichen Tatbestand gegen den 
Wortlaut und gegen die gesetzliche Systematik ohne Notwendigkeit erheblich ein.


40 aa) Es ist zwar zutreffend, dass der Gesetzgeber mit der Wortwahl "vorgefasster Plan" möglicherweise (so Viskorf in 
Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, a.a.O., § 8 Rz 168) eine Anleihe bei der Rechtsprechung zu § 5 GrEStG i.d.F. bis 
zum 31.12.1998 vor Inkrafttreten der Änderungen durch das StEntlG 1999/2000/2002 genommen hat. Jene Vorschrift 
(betreffend den Übergang von Grundstücken auf eine Gesamthand) hatte der BFH für diejenigen Fälle teleologisch 
reduziert, in denen der einbringende Gesamthänder entsprechend einem vorgefassten Plan in zeitlichem und 
sachlichem Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung auf die Gesamthand seine Gesellschafterstellung auf 
einen anderen überträgt, da dann die von der Vorschrift vorausgesetzte Partizipation am Grundstückswert entfällt 
(vgl. BFH-Beschluss vom 04.08.1999 - II B 3/99, BFHE 189, 547, BStBl II 1999, 834, unter II.1., m.w.N.). Der Übergang 
des Gesellschaftsanteils war Gegenstand des vorgefassten Plans, die Rechtsfigur des vorgefassten Plans um dieses 
Übergangs willen eingeführt worden, um eine Zweckverfehlung zu vermeiden. Durch die Fünfjahresfrist des § 5 
Abs. 3 GrEStG heutiger Fassung ist die Rechtsprechung obsolet geworden.


41 bb) Hieraus ist jedoch nicht zu folgern, dass sich auch in der Konstellation des § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. der 
vorgefasste Plan auf den Anteilsübergang beziehen müsste. Die Vorschrift macht ausdrücklich die Bebauung des 
Grundstücks zum Gegenstand des vorgefassten Plans, nicht den Übergang des Gesellschaftsanteils. Während der 
einem vorgefassten Plan entsprechende Gesellschafterwechsel tragendes Element der Umgehungsgestaltung war, 
der die Rechtsprechung zu § 5 GrEStG i.d.F. bis zum 31.12.1998 zu begegnen suchte, ist vorliegend der 
Gesellschafterwechsel zunächst nur Grund der Besteuerung. Tragendes Element der Anwendung von § 8 Abs. 2 
Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. ist die einem vorgefassten Plan entsprechende Bebauung. Zudem ist der Anwendungsbereich 
der Vorschrift nicht auf Missbrauchsfälle beschränkt.


42 d) Aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich keine abweichenden Auslegungsgrundsätze. In dem Dritten Bericht des 
Finanzausschusses zum Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 (BTDrucks 14/443, zu Art. 15 
--Grunderwerbsteuergesetz-- zu Nr. 4, S. 43) ist lediglich festgehalten, dass § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG a.F. den Ansatz 
des Werts des bebauten Grundstücks ermöglicht, während gleichzeitig aus § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG a.F. die in dem 
ursprünglichen Gesetzesentwurf noch enthaltenen Worte "unter Beachtung der Grundsätze zum einheitlichen 
Vertragswerk" (Gesetzentwurf, BTDrucks 14/23, Art. 17, S. 123) bewusst herausgenommen worden waren. Näheres 
zum Verständnis der Vorschrift ist diesen Dokumenten nicht zu entnehmen.
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43 6. Nach diesen Maßstäben verletzen die angefochtenen Grunderwerbsteuerbescheide die Klägerin nicht in ihren 
Rechten. Die Veräußerung von 100 % der Gesellschaftsanteile an der Klägerin am 13.05.2005 an neue Gesellschafter 
ist nach § 1 Abs. 2a Satz 1 i.V.m. § 13 Nr. 6 GrEStG a.F. bei der Klägerin steuerpflichtig, was zwischen den Beteiligten 
auch nicht im Streit steht. Das FA hat zu Recht nach § 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG a.F. die Grunderwerbsteuer nach 
dem durch das FA K gesondert festgestellten Grundstückswert von 8.705.000 € für das Grundstück im Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Gebäudes bemessen.


44 a) Die Klägerin hatte einen vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstücks, von dem sie sich nur unter 
Schwierigkeiten hätte lösen können. Sie hatte sich schon vor dem Stichtag 13.05.2005 auf die Bebauung mit einem 
Lebensmittelgroßmarkt festgelegt. Bereits der Vertrag, mit dem sie selbst das Grundstück erworben hatte, enthielt 
eine Bauverpflichtung. Sie war vertragliche Bindungen mit der X GmbH eingegangen und stand unter 
entsprechendem rechtlichem und wirtschaftlichem Druck, das Bauvorhaben auch zu realisieren. Soweit die --bereits 
erteilte-- Baugenehmigung lediglich unter Auflagen erteilt worden war, mögen diese Auflagen die Durchführung des 
Projekts erschwert haben, was jedoch an den wirtschaftlichen Zwängen nichts ändert. Das gilt nicht zuletzt auch für 
die Frage der Stellplätze.


45 b) Die Neugesellschafter haben die Gesellschaftsanteile wegen dieses Plans erworben. Die Bauverpflichtung bestand 
nicht nur nach außen fort. Die Parteien des Anteilskaufvertrages haben das Bauvorhaben überdies über die im 
Vertrag vom 13.05.2005 enthaltenen Bezugnahmen zum integralen Bestandteil des Vertrages gemacht und so in 
ihren rechtsgeschäftlichen Willen aufgenommen.


46 7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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